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Einleitung1

1. Vom Beschäftigungspakt zum § 48  SGB II

In Deutschland sieht sich der Staat im Politikfeld Arbeitsmarkt 
besonders hohen Erwartungen ausgesetzt. Zum einen sind in 
Deutschland zahlreiche wohlfahrtsstaatliche Leistungen nach dem 
Versicherungsprinzip an die Erwerbstätigkeit gekoppelt, etwa die 
Kranken-, Renten- und die Arbeitslosenversicherung (Pilz 
&W eike 2004 :91 ). Das sozialversicherungspflichtige Beschäfti­
gungsverhältnis ist in Deutschland Zugangsvoraussetzung für 
zahlreiche Leistungen des W ohlfahrtsstaats. Zum anderen setzt 
Demokratie, so die Lehre aus der deutschen Geschichte, w irt­
schaftliches Wachstum und einen funktionierenden Arbeitsmarkt 
voraus. Aus der wirtschaftspolitischen Notwendigkeit und der 
historischen Lehre heraus ist ein hoher Beschäftigungsstand, spä­
testens seit dem Beschäftigungs- und W achstumspakt 1967/68, 
ein wirtschaftspolitisches und parteiübergreifendes Paradigma 
der Bundesrepublik Deutschland. Der Staat wendet hierfür erheb­
liche Mittel auf: Die zuständige Verwaltung, die ehemalige Bun­
desanstalt für Arbeit, beschäftigte im Jahr 2002 mehr als 90 .000 
Beschäftigte, verfügte über 54 Mrd. €  Haushaltsvolumen, betrieb 
650 Geschäftsstellen (Hielscher 2006 :120 ; Seil 2006 :8 ) und gilt 
damit als eine der größten bürokratischen Organisationen der 
Welt. In Deutschland fungiert die sehr differenziert ausgewiesene 
Arbeitslosenquote als valider Gradmesser (Pilz &W eike 
2 0 0 4 :1 3 3 -1 3 5 ), wie gut der Staat diesem Paradigma aktuell ge­
recht wird.

1 Aus Gründen der sprachlichen Vereinfachung und zur Sicherung der Ano­
nymität der Interviewpartner wird in der vorliegenden Publikation die 
männliche Form verwendet. Frauen werden gleichermaßen einbezogen 
und angesprochen.
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2 Einleitung

Nur vor dieser deutschen Kultur der Arbeitslosigkeit sind die 
Ereignisse nach der Wiedervereinigung zu verstehen, als die Zahl 
der Arbeitslosen in Deutschland Anfang der 1990er Jahre von rd. 
2,6 Millionen (1991) auf rd. 4,4 Millionen (1997) (Statistisches 
Bundesamt 2016 ) stieg. Daraufhin versprach die damalige Oppo­
sitionspartei SPD in ihrem Wahlprogramm zur Bundestagswahl 
1998 ,,,[...] Arbeitslose so schnell wie möglich wieder in Arbeit zu 
bringen" (SPD-Vorstand 1998 :24). Die Sozialdemokraten gewan­
nen mit diesem arbeitsm arktpolitischen Ziel die Mehrheit der 
Sitze im deutschen Bundestag und wählten mit den Grünen den 
sozialdemokratischen Spitzenkandidaten Gerhard Schröder zum 
neuen Bundeskanzler.

Die Erfolge der neuen Bundesregierung beim Abbau der Ar­
beitslosigkeit blieben allerdings weitgehend aus: Nach einem 
kurzzeitigen Absinken der Arbeitslosen auf rd. 3,9 Millionen Ar­
beitslose im Jahr 2000  stieg die Zahl nach dem Einbrechen der 
W eltwirtschaft im Jahr 2001  auf rund 4,1 Millionen (Statistisches 
Bundesamt 2016). Damit waren weiterhin über vier Millionen 
Menschen arbeitslos, beinahe so viele wie zu Beginn der Legisla­
turperiode der rot-grünen Bundesregierung. Gleichzeitig geriet 
mit dem sogenannten Vermittlungsskandal die Arbeit der Bun­
desanstalt für Arbeit in die Kritik (Seil 2006 :9 ): Politik und Ver­
waltung standen im W iederwahljahr 2002 unter erheblichem 
Druck, nachzuweisen, das Ende der 1990er Jahre formulierte Ziel 
erreicht zu haben und erreichen zu können. Der damalige Bun­
deskanzler Gerhard Schröder reagierte und berief die sogenannte 
Hartz-Kommission ein. Die Bundesregierung beauftragte sie, Vor­
schläge zur Halbierung der Arbeitslosenzahl in drei Jahren zu 
unterbreiten (Kommission 2002 :5).

Im August 2002 präsentierte die Kommission ihren 343 Seiten 
umfassenden Bericht medienwirksam im Französischen Dom. 
Acht Monate später, am 14. März 2003, hielt Gerhard Schröder im 
Reichstag seine Regierungserklärung „Agenda 2010: Mut zum 
Frieden und Mut zur Veränderung". Darin war ein umfassendes 
arbeitsm arktpolitisches Reformpaket enthalten, das wesentliche 
Teile des Kommissionsberichts enthielt. Basierend auf der Analy­
se, dass das bisherige ,,[...] System der Arbeitsvermittlung [...] 
unverkennbare Schwächen" (Presse- und Informationsamt der
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Bundesregierung 2 0 03 :20 ) habe, setzte er mit der Agenda 2010  
aus seiner Sicht ein eindeutiges Signal für diejenigen Men­
schen in unserer Gesellschaft, die länger als zwölf Monate arbeits­
los sind" (Bundesregierung 2003 :23). Einerseits sollten Arbeitslo­
se zumutbare Arbeit nicht mehr ablehnen dürfen -  oder sie 
mussten mit Sanktionen rechnen (Bundesregierung 2003 :23). 
Andererseits sollte, neben dem Umbau der Bundesanstalt für Ar­
beit, die Arbeitslosen- und Sozialhilfe zu einer einheitlichen An­
laufstelle „Jobcenter" zusammengelegt werden, das Arbeitslose 
auf dem Weg in die Arbeit berät und unterstützt (Bundesregie­
rung 2003 :22 ; Kommission 2002 :68). Die sogenannten Hartz­
Gesetze sollten die Fähigkeit des Staates verbessern, das Ziel der 
Reduktion der Arbeitslosen auch tatsächlich zu erreichen. Hilfe­
bedürftige Arbeitslose haben die Pflicht, bei dieser Aufgabe mit­
zuwirken („Fordern"). Verwaltungen haben die Aufgabe, hilfebe­
dürftige Arbeitslose in Arbeit zu integrieren („Fördern"). Mit 
dieser gesetzlichen Pflichten- und Aufgabendelegation hat der 
Staat das Problem der Arbeitslosigkeit konzeptionell gelöst.

Nach dem Regierungswechsel 2005  begannen die Arbeitslo­
senzahlen zu sinken. Jedoch entwickelten sich die Zahlen der an­
spruchsberechtigten Personen im SGB II und SGB III im Zuge der 
w iedererstarkten W irtschaft unterschiedlich. Rund vier Jahre, 
nachdem die Hartz-Gesetze in Kraft getreten waren, stellte man 
fest, dass die Zahl der Arbeitslosen im SGB III von rd. 2,1 Mio. €  
(Dezember 2005) auf rd. 1 Mio. (Dezember 2008) fiel, also eine 
Reduktion von rund 52 % (Bundesagentur für Arbeit 2012 :11). 
Die Zahl der arbeitslosen Menschen im Rechtskreis SGB II fiel von 
rd. 2,8 Mio. (Dezember 2005 ) auf rund 2,3 Mio. (Dezember 2008), 
also eine Reduktion von rd. 19 % (Bundesagentur für Arbeit 
2012 :11). Damit entstand eine rund 33% ige Punktedifferenz des 
Abbaus der Arbeitslosen zwischen den beiden Rechtskreisen. 
Folglich ist die Arbeitsm arktreform  ausgerechnet bei den Arbeits­
losen, die in der Regel über ein Jahr arbeitslos sind, erkennbar 
weniger erfolgreich gewesen. Ursprünglich standen aber genau 
diese Arbeitslosen im Mittelpunkt der Reform.
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2. Der § 48  SGB II als Intervention und Prozess

Fünf Jahre nach der Verabschiedung der Hartz-Gesetze im deut­
schen Bundestag fügte der Gesetzgeber die §§ 48a und 48b in das 
zweite Sozialgesetzbuch ein. Darin schrieb der Gesetzgeber Leis­
tungsvergleiche und Zielvereinbarungen für alle Jobcenter vor 
(Anhang 1 & 2). Die Jobcenter sind die Träger der Grundsicherung 
(§ 6 SGB II). Der öffentliche Kennzahlenvergleich stellte zunächst 
eine Vergleichbarkeit her, indem Jobcenter in sozioökonomisch 
ähnlichen Rahmenbedingungen zusammengefasst und dann mit 
Hilfe des Instituts für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung 15 so­
genannten Vergleichstypen zugeordnet wurden. Jedes Jobcenter 
befindet sich also in einem Vergleichstypus.

Alle Vergleichstypen haben dieselben drei Ziele: Verringerung 
der Hilfebedürftigkeit, Verbesserung der Integration in Erw erbs­
tätigkeit und Vermeidung von langfristigem Leistungsbezug. Wie 
erfolgreich die jeweiligen Jobcenter bei der Zielerreichung sind, 
wird anhand von drei Kennzahlen und weiteren Unterkennzahlen 
gemessen. Diese sind in der Abbildung 1 dargestellt. Zudem ist 
fallbeispielhaft aufgelistet, was für das Bundesland Hessen im Jahr 
2013 vereinbart wurde.
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6 Einleitung

Diese Kennzahlen werden seit April 2011  im Internet durch das 
Bundesministerium für Arbeit („BMAS") auf einer dafür eigens 
eingerichteten W ebseite „SGB 2 Info" veröffentlicht. Innerhalb der 
einzelnen Trägertypen werden die Jobcenter so vergleichbar, da 
ein arithm etischer Mittelwert kalkuliert und so unter- und über­
durchschnittliche W erte errechnet werden können. Es sind dar­
über hinaus Vergleichswerte zwischen Jobcentern grafisch dar­
stellbar.

Dieser ranglistenorientierte Ansatz suggeriert auf Basis eines 
Kennzahlenvergleichs eine klare Definition guter oder schlechter 
Performance einzelner Träger. Dieser „Quasi-Wettbewerb" ist Teil 
des forcierten „Top-down"-Ansatzes der Umsetzung des § 48b 
SGB II, was sich unter anderem daran erkennen lässt, dass das 
Bundesministerium für Arbeit die Veröffentlichung der Kennzah­
len auf einer W ebseite betreut. Darüber hinaus werden dort auch 
die jährlich zwischen dem Bundesministerium und den Landes­
ministerien festgehaltenen sowie zwischen dem jeweiligen Lan­
desministerium und den Jobcentern abgeschlossenen Zielverein­
barungen auf der SGB II-Informationsplattform veröffentlicht.

Die Strategie der dezentralisierten Vereinbarungen hat der 
deutsche Staat bereits Ende der 1990er Jahre im damaligen Ar­
beitsam t praktiziert (Mosley, Schütz & Breyer 2 0 01 :22 ). Diese 
Praxis ist auch im SGB II übernommen worden. Im Jahr 2013 sol­
len laut der Zielvereinbarung des BMAS beispielsweise die hessi­
schen Jobcenter die Integrationsquote von 26,1 % erreichen. Für 
2014  hat beispielsweise das Jobcenter Main-Kinzig-Kreis die Vor­
gabe mit dem hessischen Sozialministerium vereinbart, im Ver­
gleich zu 2013 eine Steigerung der Integrationsrate von 
2,5 Prozentpunkten zu erreichen, die Anzahl an Menschen in Ar­
beit um 2 % zu steigern oder den Bestand an Langzeitleistungsbe­
ziehern um 0,5 % zu reduzieren. Die Motive des Gesetzgebers, 
warum er die Paragrafen in das SGB II einführte, sind nicht ein­
deutig. Brülle et. (20 1 6 :1 1 ) stellen richtigerweise fest, dass der 
Gesetzgeber, außer der allgemeinen Willensbekundung zum 
W ettbewerb und zur Optimierung des Systems des SGB II, diesen 
Schritt nicht weiter begründet. Die Verwaltungsebene wird dage­
gen etwas klarer. Für die Aufsichtsbehörde der Grundsicherungs­
träger in Hessen, das hessische Sozialministerium, dienen die
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Zielvereinbarungen als neues, erstmalig in das ,SGB II' einge­
führtes Steuerungsinstrument der Aufsichtsbehörden gegenüber 
den vollziehenden Behörden." (Hörauf 2012 :2 ). Diese Form der 
„wirkungsorientierten Steuerung" (Schütz 2 0 09 :167 ) ist ebenfalls 
aus dem SGB III bekannt. Der stärkere Abbau der Empfängerzah­
len in diesem Rechtskreis ist ein Indiz, dass sich der Gesetzgeber 
durch die Übernahme dieser Best Practice ähnliche Effekte im 
SGB II erwünscht.

Der Staat kann durch die Einführung des § 48a und b SGB II je ­
derzeit nachweisen, welche Organisation und welche Person für 
die Arbeitsmarktintegration des jeweiligen SGB II-Empfängers 
verantwortlich ist. Das einst nur im Gesetz formulierte Ziel ist nun 
eine messbare Aufgabe für Jobcenter und deren Mitarbeiter. Der 
Staat weist mit den Zielvorgaben Jahr für Jahr nach, dass er die 
Aufgabe der Arbeitsmarktintegration von hilfebedürftigen Men­
schen ernstnim mt und nun auch im SGB II innerstaatlich akribisch 
delegiert hat. Die deutschen Arbeitsmarktreformen sind kein na­
tionales Phänomen, sondern Bestandteil der Transformationen 
der W ohlfahrtsstaaten in den westlichen Industrienationen.

3. Workfare, Bürokratiekritik und New Public 
Management

Unter dem Stichwort „Workfare" entwickelten sich in den USA 
und Europa unterschiedliche Reformvorstellungen für die jew eili­
gen Typen des W ohlfahrtsstaates. In den USA wurde mit diesem 
Begriff klassischerweise assoziiert, dass Empfänger von Geldleis­
tungen im Gegenzug Aufgaben im öffentlichen Interesse über­
nehmen müssen (Wisemann 2 0 00 :215 ). In diesem Verständnis 
werden unter dem Begriff „Workfare" politische Strategien ver­
standen, die Arbeit für Sozialleistungen erwarten (Lpdemel & 
Trickey 2000 :6 ). Die europäische Variante der Sozialreformen 
betonte dagegen den Gedanken der Aktivierung und Befähigung 
des Arbeitskräftepotenzials (Brodkin 2 013 :60 -61 ; Ludwig­
Mayerhofer & Prom berger 2008 :6 ). Mittlerweile haben sich beide 
Modelle angenähert und enthalten in der Regel sowohl regulative 
als auch unterstützende Aspekte (Brodkin 2013 :61 ). Die deut­
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sehen Hartz-Reformen entsprechen mit ihrer Philosophie des 
„Förderns und Forderns" diesem global angepassten Modell des 
„workfare".

Die Koppelung dieses globalen W orkfare-Ansatzes an die Ein­
führung neuer Managementstrategien ist kein deutsches Phäno­
men (Brodkin 2013 :11 ). Dies mag daran liegen, dass der Ansatz in 
den 1990er Jahren zeitlich parallel zur neoliberalen Bürokratie­
kritik entstand. Während der Bürokratie grundsätzlich „Objektivi­
tät, Stetigkeit, Berechenbarkeit, Planbarkeit und Zuverlässigkeit" 
(Lankenau &Zimmermann 2 0 0 1 :42 ) nachgesagt werden, attes­
tierten Kritiker dem Modell eine mangelnde Anpassungsfähigkeit 
an sich verändernde soziale, politische und wirtschaftliche Rah­
menbedingungen (Schedler 2000 :17 ). Zudem werden mit dem 
Modell intra- und interorganisatorische Probleme assoziiert (Jann, 
Wegrich & Tiessen 2 0 0 7 :2 3 -2 4 ). Zu den intraorganisatorischen 
Schwierigkeiten gehören eine übertriebene Hierarchisierung, 
langsame und schwerfällige Bearbeitung, interne Koordinations­
probleme, mangelndes Kostenbewusstsein, Unpersönlichkeit, 
mangelnde Dienstleistungs- und Kundenorientierung, eine abs­
truse Verwaltungssprache und unzureichende Inform ationstrans­
parenz (Jann, Wegrich & Tiessen 2007 :23). Unter interorganisato­
rischen Problemen werden externe Koordinationsprobleme, 
Funktionalismus und Zielkonflikte subsum iert (Jann, Wegrich 
& Tiessen 2 0 0 7 :2 3 -2 4 ). Während Mayntz (1985) diese Vor- und 
Nachteile als „zwei Seiten der gleichen Medaille" (1 9 8 5 :1 1 5 ) be­
wertet, wird dieses klassische Modell einer Verwaltung als nur 
bedingt für die Lösung komplexer gesellschaftlicher Herausforde­
rungen geeignet angesehen. In der Folge mussten bürokratisch­
regelorientierte Institutionen zu unternehmerisch-ergebnis- 
orientierten Institutionen transform iert werden (Osborne 
&Gaebler 2000 :289 ).

Das Modell zu dieser politischen Philosophie ist das New 
Public Management („NPM"), das „Reformmodell" (Schedler 
2 0 0 0 :23 ) zum Bürokratiemodell Max W ebers. Hood (1 9 9 5 :9 5 -9 7 )  
benennt sieben Merkmale des NPM mit den Stichworten organisa­
torische Fragmentierung, erhöhter W ettbewerb innerhalb des 
öffentlichen Sektors und mit der Privatwirtschaft, stärkere Nut­
zung privatwirtschaftlicher Managementpraktiken, verstärkte
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Einforderung von Ausgabendisziplin, eigenverantwortliche, sicht­
bare Manager, messbare Leistungsvorgaben und Output­
Orientierung. Ähnliche Kriterien für eine reform ierte Organisation 
im öffentlichen Sektor auf Basis des NPM benennt Politt 
(200 0 :1 8 3 ) mit der Kunden- und Leistungsorientierung, der per­
manenten Qualitätsverbesserung und einer strikten Kostenkon­
trolle. Kernaghan (2 0 0 6 :1 8 4 ) subsumiert unter einer „postbüro­
kratischen Organisation" eine Managementkultur, geprägt von 
Bürger-, Mitarbeiter-, Wandel- und Ergebnisorientierung, partizi- 
pativer Führung und korporativem Handeln; eine Struktur, die 
dezentral und nicht funktional geprägt ist; eine M arktorientie­
rung, die sich an Einnahmen orientiert und sich als w ettbew erbs­
orientierte Organisation versteht. Schedler und Proeller 
(2 0 0 0 :8 5 -2 1 6 )  benennen ähnliche Merkmale. W eishaupt (2010) 
zeigte, wie die Grundidee des NPM seit den späten 1990er Jahren 
in die europäischen Arbeitsverwaltungen diffundierte. Forciert 
durch OECD und EU entwickelten sich Konzepte wie Leistung, 
Qualität und Case Management zum „Goldstandard" der Verwal­
tungsführung und damit auch in den umsetzenden Agenturen der 
Arbeitsverwaltungen (Weishaupt 2 0 1 0 :4 6 7 -4 7 3 ).

Motiv des NPM ist der normative Wille, die Arbeit der Verwal­
tungen zu verbessern und deren Kontrollmöglichkeit zu erhöhen. 
Es treffen damit nicht nur geschichtlich, sondern auch funktionell 
die Interessen des W orkfare-Ansatzes und des NPM aufeinander: 
Der Workfare-Ansatz als wohlfahrtsstaatliche Philosophie zur 
Lösung des Problems Arbeitslosigkeit, das NPM als Instrument 
des modernen Staates zur Realisierung dieses Ansatzes.

4 . Von der Rechenschaftspflicht zur Verantwortlich­
keit

New Public Management verändert die Grundlage der Rechen­
schaftspflicht in der modernen Verwaltung. Max W eber besprach 
diese, als er in seinem Konzept der legalen Herrschaft einen Krite­
rienkatalog für die Arbeit des bürokratischen Verwaltungsstabs 
festlegte. Die moderne Verwaltung solle sich auf die Anwendung 
von Wissen, die Konzentration auf Amtspflichten und eine Aus­
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wähl mittels Fachqualifikation (W eber 2 0 0 6 :2 1 9 -2 2 2 )  beschrän­
ken. Hierdurch gesteht W ebers rationale Bürokratie Verwaltun­
gen und den darin tätigen Mitarbeitern ein hohes Maß an Auto­
nomie zu. Im historischen Kontext war dies durchaus 
fortschrittlich -  schließlich orientieren sich moderne Verwaltun­
gen allein am Gemeinwohl und grenzen sich damit von vorm oder­
nen, willkürlich-feudalen Verwaltungen ab (van Bockei 
&N oordegraaf 2 006 :586 ). Auf der anderen Seite aber begrenzt 
W eber die Autonomie, indem er den M itarbeitern die zur Erledi­
gung der Arbeit notwendigen Güter nur leiht:

„Die Beamten, Angestellten, Arbeiter des Verwaltungsstabs 
sind nicht im Eigenbesitz der sachlichen Verwaltungs- und 
Beschaffungsmittel, sondern erhalten diese [...] geliefert 
und sind rechnungspflichtig." (W eber 2 0 06 :221 )

Mit der Trennung der zur Aufgaben notwendigen Ressourcen der 
Verwaltung vom Besitz der Verwaltungsmitarbeiter legt W eber 
die ideelle und konzeptionelle Grundlage moderner Verwaltungs­
kontrollen: Mitarbeiter bekommen zur Erfüllung ihrer Aufgaben 
Ressourcen zur Verfügung gestellt und müssen berichten, was sie 
damit gemacht haben, aktuell machen und zukünftig machen wol­
len. Sie werden mit den W orten Max W ebers „rechnungspflichtig" 
-  oder angelsächsisch „accountable" (Gregory 2007) -  gegenüber 
der Gesellschaft, der Politik, übergeordneten Verwaltungen und 
der Behördenleitung (Bovaird & Löffler 2 0 03 :134 ). Diese Art der 
Rechenschaftspflicht wird als hierarchische Rechenschaftspflicht 
(McDavid & Hawthorn 20 0 6 :3 6 7 ) oder Kontrolle (Meyers 
&Vorsanger 20 0 7 :2 4 5 ) bezeichnet. Sie ist Voraussetzung für die 
zukünftige Zuweisung von Ressourcen zur Erfüllung der Aufgaben 
(Wilson 1989 :195 ). Unter Verwaltungskontrolle versteht man 
dabei „die zeitlich gleichlaufende oder nachträgliche Überprüfung, 
ob die gesetzten Normen und Weisungen erfüllt wurden" (Mayntz 
1985 :76). Die W ebersche Konstruktion der Verwaltungskontrolle 
im demokratischen Staat ist eine auf Dauer angelegte, reziproke 
W echselbeziehung zwischen Autonomiezugeständnis und Re­
chenschaftspflicht.

Darüber hinaus nimmt sie eine entscheidende Funktion in der 
repräsentativen Demokratie wahr (Wilson 1989 :188 ; Brodkin
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20 08 :317 ), indem sie sicherstellt, dass legislative Entscheidungen 
Grundlage des exekutiven Handelns in den Verwaltungen werden. 
Allein dann ist Verwaltungshandeln legitim (Hasenfeld 1992 :10). 
Aus dieser Konzeption heraus ist Verwaltungskontrolle doppelt 
vertikal (Clarke 2 006 :208 ). Verwaltungen sollen von „oben" bzw. 
im Bundestag, Landtag oder Kommunalparlament gefällte Be­
schlüsse „unten" umsetzen. Parallel setzt das Parlament seine 
Kontrolleure auf verschiedenen staatlichen Ebenen ein. So wählt 
etwa der Bundestag oder Bundesrat den Präsidenten des Bundes­
rechnungshofs (§ 5 BRHG Abs. 1), der hessische Landtag wählt 
den Präsidenten des hessischen Landesrechnungshofs und nach 
§ 130 Abs. 4 der hessischen Gemeindeordnung ist zur Bestellung 
des Leiters des Rechnungsprüfungsamts einer Gemeinde oder 
eines Landkreises die Zustimmung der Gemeindevertretung er­
forderlich.

Darüber hinaus prüft der Bundesrechnungshof auf Basis des 
§ 90 der Bundeshaushaltsverordnung die W irtschaftlichkeit und 
Ordnungsmäßigkeit der Haushalts- und Wirtschaftsführung. Er 
berichtet jährlich dem Bundestag und dem Bundesrat. Auf Lan­
desebene, z. B. im Bundesland Hessen, ist die Grundlage das Ge­
setz zur Regelung der überörtlichen Prüfung kommunaler Kör­
perschaften. Darin räumt der Landesgesetzgeber dem Landes­
rechnungshof ein, überörtliche Prüfungen bei Städten und 
Landkreisen durchzuführen, inwieweit die Verwaltungen „recht­
mäßig, sachgerecht und wirtschaftlich geführt" werden. Darüber 
hinaus müssen Städte und Landkreise über 50.000 Einwohner 
nach § 129 der hessischen Gemeindeordnung unabhängige Rech­
nungsprüfungsämter installieren. Diese prüfen Jahresabschluss, 
Auftragsvergaben und Kassenrechnungen.

Die Aufgaben verdeutlichen, dass es zahlreiche Gesetze und 
Organisationen gibt, die auf Bundes-, Landes- und kommunaler 
Ebene die korrekte, das heißt, die nicht missbräuchliche Verwen­
dung der zugewiesenen Ressourcen gewährleisten. Die parlamen­
tarische Demokratie versichert sich mit der konzeptionellen, per­
sonellen und institutioneilen Verankerung von Verwaltungs­
kontrollen, dass ihre Beschlüsse Grundlage für das Verwaltungs­
handeln werden. Verwaltungskontrollen sind das funktionelle 
Scharnier zwischen politischen Entscheidungen im Parlament und
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dem tatsächlichen Verwaltungshandeln. Somit sind Verwaltungs­
kontrollen im doppelten Sinne konstitutiv für demokratisches 
Verwaltungshandeln. Diese Form der Umsetzung der Verwal­
tungskontrolle sind klassisch-moderne Kontrollen im W eberschen 
Sinne, deren Ziel der Ausschluss m issbräuchlicher Verwendung 
der geliehenen Ressourcen ist. Dieser Typus der Kontrolle war bis 
in die 1980er Jahre die vorherrschende Form der Verwaltungs­
kontrolle (Clarke 20 0 6 :2 0 8 ). Die Rechenschaftspflicht, also der 
Nachweis der korrekten Mittelverwendung, der Ausschluss per­
sönlicher Bereicherung und die Koppelung des exekutiven Han­
delns an legislative Beschlüsse werden aber durch das NPM kei­
nesfalls abgeschafft. Die Einhaltung dieser Kriterien reicht für die 
Legitimität von Verwaltungen nicht mehr aus. Von nun an müssen 
Verwaltungen nicht mehr nur über die „Inputs", die sie geliehen 
bekommen haben, Rechenschaft ablegen, sondern auch darüber, 
was sie damit gemacht haben, also über die Produkte ihres Han­
delns („Outputs"). Hier ist eine W eiterentwicklung zu konstatie­
ren, ein inkrem enteller Wandel der Rechenschaftspflicht.

Ein radikaler Wandel der Rechenschaftspflicht findet dadurch 
statt, dass Verwaltungen ihre Ressourcen und Produkte so ver­
wenden müssen, dass damit die politisch intendierte Wirkung 
einsetzt. So bekommen Verwaltungen für „wicked problems" (Rit­
tei & W ebber 1973 :155 ), also komplexe gesellschaftliche Proble­
me wie Arbeitslosigkeit oder Armut, die Verantwortung zur Prob­
lemlösung übertragen. NPM unterwandert so den idealtypischen 
Ablauf der repräsentativen Demokratie, wonach Politik entschei­
det und Verwaltung umsetzt. Verwaltungen sollen im NPM dage­
gen das politisch formulierte Ziel mit den politisch zur Verfügung 
gestellten Ressourcen erreichen. Verantwortung für komplexe 
gesellschaftliche Probleme wird im Modell des NPM „nach unten 
durchgegeben" (Bovaird & Löffler 2 0 0 3 :1 6 3 ): Verwaltungen be­
kommen formal Autonomie zugestanden. Sie zahlen dafür den 
Preis der Ergebnisverantwortung für gesellschaftliche Probleme. 
Organisatorisch ist das die Abkehr vom Prinzip der hierarchischen 
Rechenschaftspflicht hin zu einer Rechenschaftspflicht für Ergeb­
nisse (McDavid &Hawthorn 2 0 06 :367 ). Gregory spricht davon, 
dass die Rechenschaftspflicht durch Verantwortung erw eitert 
wird -  „from accountability to responsibility" (Gregory 2 0 07 :558 )
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5. Konstruktion und Empirie des New Public Manage­
ments in Deutschland

Deutschland wurde über viele Jahre hinweg im internationalen 
Vergleich eine eher zurückhaltende Umsetzung des NPM attestiert 
(Bovaird & Löffler 2003 :18 ; Politt 2 0 00 :196 ). Auch akademisch 
fand das angelsächsisch geprägte Performance Management in 
Deutschland wenig Beachtung (Kroll & Küchler-Stahn 2 0 09 :488 ). 
Gerade Landes- und Bundesverwaltungen werden, bis auf das 
Bundesforschungsministerium, die Bundeswehr oder der Bunde­
sagentur für Arbeit, keine umfassenden Ansätze zur Einführung 
von Leistungsmessungen zugeschrieben (Proeller & Siegel 2009).

W esentlich differenzierter zeigt sich das Bild auf der kommu­
nalen Ebene. Hier ist das NPM vor allem durch das neue Steue­
rungsmodell der Kommunalen Gemeinschaftsstelle („KGSt") (KGSt 
1993; KGSt 1994; KGSt 1996a) rezipiert, interpretiert und adap­
tiert worden (Pollitt & Bouckaert 2011 :280 ). Unter Steuerung von 
Arbeit „lassen sich [...] diejenigen betrieblichen Methoden, In­
strumente und Mechanismen fassen, die mehr oder weniger inten­
tional-strategisch darauf abzielen, das Leistungsverhalten der 
Beschäftigten mit denjenigen Zielen in Übereinstimmung zu brin­
gen, die die Organisation als relevant für den jeweiligen Arbeits­
platz oder die konkrete Arbeitskraft definiert" (Birken, Kratzer 
&Menz 2 012 :164 ). Das Modell geht, vereinfacht ausgedrückt, 
davon aus, dass auf Basis politischer Programme und Grundsatz­
entscheidungen (KGSt 1996b :9) quantitative und qualitative Ziele 
definiert werden. Die umsetzende Verwaltung berichtet über die 
von ihr initiierten Schritte zur Zielerreichung an das kommunale 
Parlament und die Verwaltungsspitze (KGSt 1994 :39). Erst mit 
diesem Berichtsw esen können Politik und Management die de­
zentralen Fachbereiche steuern, da die Fachbereiche über ,,[...] 
alle steuerungsrelevanten Aspekte systematisch und kontinuier­
lich berichten" (KGSt 1994 :37). Die möglichst effiziente Erstellung 
der Produkte überwacht ein fachlich unabhängiges zentrales 
Verwaltungscontrolling (KGSt 1993 :19). Zudem werden inter­
kommunale Leistungsvergleiche gezogen (KGSt 1993 :22), so dass 
ein W ettbewerb zwischen den Kommunen über die so erst mögli­
che Vergleichbarkeit entsteht. Das neue Steuerungsmodell hat in
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einige an deutschen Verwaltungsfachhochschulen entstandene 
W erke Eingang gefunden (Homann 2005; Schmidt 2004 ; Tauber­
ger 2008). Es kann als herrschende Meinung in Deutschland gel­
ten, wie NPM in Deutschland organisiert sein „soll". In der Konse­
quenz orientierten sich Studien über die Umsetzung dieses 
Modells in den Folgejahren mit verschiedenen Blickwinkeln und 
Schwerpunkten: eine eher kritisch politikwissenschaftliche Be­
trachtung (Bogumil, Grohs &Kuhlmann 2006; Jann 2005), ein 
„Soll-Ist"-Vergleich aus einer Public-Management-Perspektive 
(Articus & W agner 2011; Hellenbrand & Levermann 2009) und 
eher reflexiv aus Sicht der Praxis (KGSt 2006; KGSt 2007).

Studie Methode Zusammenfassung

Bogumil,
Grohs
& Kuhl-
mann
2006;
Bogumil,
Grohs
& Ohm
2005

Ende Januar bis 
Juni 2005 bun­
desweite 
schriftliche 
Befragung 
deutscher 
Kommunen als 
Vollerhebung 
aller deutschen 
Städte über
20.000 Ein­
wohner; Ant­
wort erfolgte 
von drei Vier­
teln der Städte 
und Gemeinden 
zwischen
10.000 und
20.000 Ein­
wohner und von 
zwei Drittel der 
Landkreise

Punktueller organisatorischer Wandel:
Fachbereichsstrukturen wurden mehrheitlich 
eingeführt (43,6 %), eine zentrale Steue­
rungsunterstützung bei wenigen (25,9 %), e­
her seltener die Umsetzung dezentraler Con­
trolling-Stellen (10,9 %), mehrheitlich Abbau 
von Hierarchieebenen (34,5 %)
M ehr dezentrale Verantwortung: Einge­
führt oder auf dem Weg sind rund 42 % bei 
der Zusammenlegung der Fach- und Ressour­
cenbewirtschaftung, 41 % bei der Budgetie­
rung, 42 % bei den Produkteinführungen und 
45 % bei der Einführung eines Berichtswe­
sens.
Umfassende Einführung des K ontraktm a­
nagements ist nicht der Fall: Rd. 43 % ha­
ben es nicht eingeführt, sehr heterogenes Bild 
bei den restlichen -  mal eingeführt zwischen 
Rat und Verwaltung, mal zwischen Verwal­
tungsspitze und Verwaltung.
Einheitliches Leistungsmanagements des 
Personals nicht erkennbar: 62 % haben 
Mitarbeitergespräche eingeführt, allerdings 
haben rd. 53 % keine Leistungsprämien und 
Führungsbeurteilungen; 47 % beurteilen al­
lerdings das Personal.
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Studie Methode Zusammenfassung
• Verstärkte Bürger Orientierung: Auswei­

tung der Sprechzeiten, Einrichtung der Bürge­
rämter und Bürgerbefragungen sind bei über 
50 % eingeführt -  rd. 14 % haben ein Quali­
tätsmanagement.

Articus
&
W agner
2011

Hellen­
brand
&
Lever­
mann
2009

Interviews 
April bis Juni 
2010 mit 186 
Vertretern aus 
Politik und 
Verwaltung der 
213 Städte 
(Oberbürger­
meister, Stadt­
kämmerer und 
Finanzaus- 
schussvorsit­
zende)

Fragenbogenba­
sierte Inter­
views von 48 
Landkreisen , 
Beantwortung 
durch Politik 
oder Verwal­
tung

Doppik ist Standard: Mehrheit hat auf Dop­
pik umgestellt oder ist dabei (89 %). 
Rudimentäre Steuerung: Steuerung mit
Zielen und Kennzahlen nur bei wenigen flä­
chendeckend eingeführt (16 %), einfache 
Mehrheit (46 %) hat es noch nicht umgesetzt; 
wenn, dann in Produkthaushalten (42 %). Für 
die strategische Steuerung meist geplant 
(53 %), ebenso für die Verwaltungssteuerung 
(41 %). In beiden Bereichen ist es höchstens 
teilweise umgesetzt (29 % bzw. 44 %). Dem­
entsprechend antworten auch 43  %, dass die 
Steuerung wie zuvor stattfindet (43 %), nur 
wenige (22 %) sprechen von einer betriebs­
wirtschaftlichen Steuerung.
Umsetzung formaler Feedbacksystemen 
mittels Berichtwesen: Zentrales Controlling 
wurde eingerichtet (69 %) und Berichte wer­
den in 70 % der Verwaltungen regelmäßig zur 
Verfügung gestellt.
Einführung von Zielen und Kennzahlen 
hat begonnen: Ziele und Kennzahlen werden 
bei der Budgetplanung überwiegend teilweise 
berücksichtigt ( 0  rd. 47 %), einige verneinen 
es ( 0  rd. 35 %), wenige bejahen dies ( 0  rd. 
18 %); eine Planung der Personalressourcen 
findet überwiegend teilweise (rd. 54 %) oder 
nicht statt (40 %).
Heterogene Steuerungsversuche: Eine
Steuerung der Verwaltung findet teilweise (rd. 
46 %) oder nicht (46 %) statt; eine Steuerung 
des Konzerns auf Basis von Zielen und Kenn­
zahlen findet überwiegend nicht statt (rd. 
77 %); eine Mitarbeiterführung findet nur bei 
rd. 13 % über Ziele und Kennzahlen statt, bei 
rd. 27 % nicht und bei 56 % teilweise.
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Studie Methode
Sekundär­
analyse der 
Studie 
Bogumils 
(2005)

Kommu­
nale
Gemein­
schafts­
stelle
2007

Zusammenfassung

Ratsarbeit: Kaum Information hierüber (nur 
20 % antworteten hierauf). Es gibt Hinweise 
auf Aufbau von Ratsinformationssystemen. 
Allerdings keine breite Rezeption des Modells 
bei der Politik.
Strategie: Keine strategische Steuerungsphi­
losophie nach dem NPM erkennbar. 
Management: Steigerung der Kundenorien­
tierung, Abbau von Schnittstellenproblemen, 
Gesamtsteuerung defizitär; insgesamt zahlrei­
che Reorganisationsmaßnahmen mit daraus 
resultierender Effizienzsteigerung.
Steuerung des Ressourcenverbrauchs:
Budgetierung hat sich bewährt und zu Auf­
wandsreduktion geführt, jedoch nur teilweise 
Einführung der Steuerungsphilosophie des 
NPM aufgrund Input-Orientierung, mangel­
hafter Produktbeschreibungen, keine Bindung 
der Budgets an Ziel- oder Leistungsvorgaben.
Verwaltungsleistungen und Qualitätsma­
nagement: bisher kein Aufbau eines solchen 
W ettbewerb: Kommune durch Marktmecha­
nismen „nicht unter Strom“, allerdings hohe 
Akzeptanz der Kennzahlenvergleiche 
Personal: Höhere Kundenorientierung der 
Mitarbeiter, kaum strategische Personalent­
wicklung und gesteigerte Motivation der M it­
arbeiter
Personalführung in den Kommunen: Ver­
waltungsleiter sind wichtig zur Verwaltungs­
modernisierung und Kommunen haben be­
gonnen, sich hierauf vorzubereiten. 
Kundendimension: Verstärkte Kundenorien­
tierung hat stattgefunden, ohne aber den Bür­
ger einzubinden.
Modernisierungsprozess: Einführung ein­
zelner Elemente, aber nicht vollumfängliche 

^inführungdes_neuen_Steuerungsmßdell^^^

Abbildung 2: Zusammenfassung zum Stand der Umsetzung des neuen 
Steuerungsmodells in Deutschland 
(eigene Darstellung)
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Problematisch an den Studien sind sicherlich die zu erwartenden 
Effekte sozialer Erwünschtheit: Durch die Umfrage bei allen Städ­
ten und Landkreisen muss das Motiv erw artet werden, bei der 
Verwaltungsmodernisierung nicht rückständig wirken zu wollen, 
weswegen eine Verzerrung der Antworten zugunsten einer ver­
stärkten Umsetzung zu bedenken ist. Ein Anzeichen hierfür sind 
etwa die bei Bogumil (Bogumil, Grohs & Kuhlmann 2006) anzu­
treffenden, relativ hohen Häufigkeiten bei der Antwortalternative 
„teilweise", die schwer bew ertbar sind. Von einer ganzheitlichen 
Evaluierung kann von daher nur bedingt gesprochen werden, eher 
von einer deskriptiven Abfrage der derzeitigen Stimmungslage 
zum neuen Steuerungsmodell und zu dem, was man berichten 
„will".

Die Studien zeigen aber auch, dass unter dem Begriff des neu­
en Steuerungsmodells ein Wandel im öffentlichen Sektor, vor 
allem bei den Kommunalverwaltungen, in Deutschland stattge­
funden hat. So berichteten im Jahr 2005  nur 7,7 % von einer voll­
ständigen Umsetzung der kaufmännisch geprägten doppelten 
Buchführung (Bogumil, Grohs & Ohm 2005 :10 ), während im Jahr 
2011  bereits 54 % der Städte dies umsetzen und 3 5 %  die Umset­
zung begonnen haben (Articus &W agner 2011 :21 ). Zudem haben 
60 % der befragten Kommunen die Budgetierung und 59 % die 
dezentrale Fach- und Ressourcenverantwortung eingeführt (KGSt 
2007 :37 ). Trotzdem schätzten 2010  nahezu alle Verwaltungen die 
Datenverfügbarkeit von Kennzahlen als „ausbaufähig oder man­
gelhaft" (Articus & W agner 2 0 11 :14 ) ein. Eine Mitarbeiterführung 
über Ziele oder Kennzahlen findet nur bei 12,5 %, bei 56,2 % 
„teilweise" statt. Dementsprechend kritisch sieht das Resümee der 
Verwaltungen bezogen auf die Arbeit mit Zielvorgaben aus:

„Die Verwaltungspraktiker bekommen die Auswirkungen 
der ungeklärten Zielbeziehungen in ihrer täglichen Arbeit 
zu spüren. Insbesondere erhöhter Kommunikationsbedarf 
vom Konfliktgespräch bis zum ,Diskussionsmarathon‘ er­
schwert Entscheidungen und belastet die Zielerreichung 
sogar so weit, dass diese unmöglich sind" (Hellenbrand 
& Levermann 2009 :18).
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Damit ist die im Steuerungsmodell suggerierte Idealvorstellung 
des Controllers als Navigator, der den Geschäftsführer als Steuer­
mann des Schiffs bei der Reise unterstützt (KGSt 1994 :16), nur 
zum Teil eingetreten. Um in der Metapher zu bleiben: Es scheint 
so, dass die Mannschaft mehr Daten über das Schiff zur Verfügung 
hat, und diese auch punktuell nutzt, ohne dass sich aber die 
grundsätzliche Art und Weise, wie man das Schiff lenkt, verändert 
hätte. Besonders auffällig ist die kaum vorhandene Umsetzung der 
Ziel- und Kennzahlenarbeit in den Bereichen Jugend- und Sozial­
hilfe. Schwierigkeiten bei der Zielformulierung, eine mangelnde 
Gesamtsicht, Ressortegoismus, Schwierigkeiten bei der Auswahl 
und Beschreibung der Messgrößen sowie fundamentale Akzep­
tanzprobleme (Hellenbrand & Levermann 2 0 0 9 :1 9 -2 1 )  erschw e­
ren die Umsetzung.

Die Gründe sind zahlreich. Einige deutsche Autoren betonen 
aus einer verwaltungswissenschaftlichen Makroperspektive her­
aus die Besonderheiten des öffentlichen Sektors und weisen auf 
die Grenzen der Übertragbarkeit des Konzepts „vor dem Hinter­
grund der deutschen Verwaltungskultur, des Verwaltungsrechts 
und der politischen Zusammenhänge" (Machura 2 0 05 :29 ) hin: 
Der Managementlehre fehle das Verständnis für die Besonderhei­
ten des politisch-administrativen Systems (Bogumil & Jann 
2009 :293 ). Trotzdem lehnen die meisten Autoren die Leistungs­
messung im öffentlichen Sektor nicht grundsätzlich ab. Sie plädie­
ren aus einer Mesoperspektive heraus dafür, dass die manage­
m entorientierten Ansätze noch stärker als bisher an die 
jeweiligen Bedingungen in den Organisationen vor Ort angepasst 
werden (Kroll &Küchler-Stahn 2009 :487 ; Jann 2005 :83 ; Reichard 
2 0 04 :352 ). Eher aus einer Mikroperspektive heraus benennen 
umsetzungsorientierte Beiträge die praktischen Schwierigkeiten 
bei der Umsetzung des Konzepts. Bovaird etwa fasst diese Prob­
leme zusammen und benennt unter anderem das Desinteresse der 
Politik, die W idersprüchlichkeit und Vagheit der Ziele sowie die 
gegensätzlichen M achtinteressen (Bovaird & Löffler 2 0 03 :133 ).

Diese heterogene und plurale Implementationslandschaft des 
NPM in Deutschland ist im SGB II mit der Gesetzesnovelle § 48 
SGB II eine andere: Alle 226  Jobcenter schließen Zielvereinbarun­
gen ab und berichten über die Entwicklung ihrer Kennzahlen. Auf
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diesem Weg soll „die Leistungsfähigkeit des Systems durch einen 
öffentlichen Kennzahlenvergleich und eine Steuerung über Ziele 
verbessert werden", wie der laut § 48 SGB II zuständige Bund­
Länder Ausschuss die Gesetzesintention durch den Beschluss vom 
13 .7 .2011 präzisierte (Bund-Länder-Ausschuss nach § 18c SGBII 
2 011 :2 ). Leistungsmessung hat in der Arbeitsverwaltung durch­
aus Tradition: Hier werden, im Gegensatz zu anderen Bundesver­
waltungen, seit vielen Jahren „systematisch und umfassend" (Pro­
eller & Siegel 2009) Daten gesammelt. In der Folge haben die 
NPM-Reformen für Führungskräfte in der Arbeitsverwaltung im 
Vergleich zu Führungskräften aus anderen Teilen des öffentlichen 
Sektors eine höhere Relevanz für ihre Verwaltungspraxis: Sie 
erheben und nutzen eher Leistungsindikatoren für unterschiedli­
che Aspekte ihrer Arbeit (Hammerschmid & Görnitz 2016 :45).

Mit der Anwendung des angelsächsisch geprägten Perfor­
mance Managements, der Fokussierung auf quantitative Ziele und 
der gesetzlichen Verpflichtung aller Grundsicherungsträger auf 
diese Zielvorgaben gehören die Abschnitte der § 48a und b SGB II, 
neben der Einführung im SGB III, zu den umfassendsten Einfüh­
rungen von Instrumenten des NPM in einen Zweig des deutschen 
Sozialstaats. Der § 48 SGB II ist zudem ein hervorstechendes Fall­
beispiel für die Einführung des NPMs im öffentlichen Sektor in 
Deutschland.

6. Street Level Bureaucrats als politikwissenschaft­
liche Methode

Die Aufgabe der Zielerreichung wird nicht abstrakt auf der Lei­
tungsebene der Jobcenter erfüllt. Stattdessen liegt der Druck zur 
Zielerreichung konkret bei den Umsetzern in der täglichen Klien­
ten- und Arbeitgeberinteraktion. In der Implem entationsfor­
schung betonen die „Bottom-up"-Theoretiker die Bedeutung die­
ser Dienstleistungserbringer im Policy-Implementationsprozess 
(Matland 1995 :146 ). In Anlehnung an Birkland (20 1 1 :9 ) versteht 
diese Studie unter einer Policy die Absicht einer Regierung, ein 
öffentliches Problem mittels bestimmter, ihr zur Verfügung ste­
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hender Instrumente, etwa eines Gesetzes, einer Regulierungs­
maßnahme oder einer Subvention, zu regeln.

Ein besonders bekannter theoretischer Ansatz innerhalb die­
ser Schule ist der von den Politikwissenschaftlern Michael Lipsky 
und Jeffrey Prottas geprägte Ansatz der „Street Level Bureau- 
cracy" (Lipsky 2010; Prottas 1978), der sich im Bereich der poli­
tikwissenschaftlichen Implementationsforschung fest etabliert hat 
(Hill &Hupe 2010; Meyers & Vorsänger 2007). Unter Street Level 
Bureaucrats werden demnach Menschen im öffentlichen Dienst 
oder Sektor verstanden, die im Rahmen ihrer Arbeit direkt mit 
Bürgern interagieren und dabei über ein erhebliches Ermessen 
bei der Durchführung ihrer Tätigkeit verfügen (Lipsky 2010:3). 
Ursprünglicher Ausgangspunkt dieses Ansatzes ist die Frage, in­
wieweit das Handeln US-amerikanischer Polizisten rassistisch 
motiviert oder vielmehr Produkt der spezifischen Arbeitsumstän­
de von Menschen im öffentlichen Sektor mit erheblichem Erm es­
sen ist. Von dieser Fragestellung ausgehend, entwickelte sich ein 
breiter, angelsächsisch dominierter Forschungszweig: Hierauf 
weisen allein die 7 .148 Zitate von Lipskys Klassiker (Lipsky 2010) 
bei einer Literaturrecherche mittels „Google Scholar" (Stand: 
12.3 .2013) hin. Der Ansatz ist in unterschiedlichen Kontexten des 
öffentlichen Sektors angewendet worden, etwa im Gesundheits­
wesen (Kimberley, Morrisey &Topping 2006), im Pflegesektor 
(Kirpal 2004), Schulen (Kelly 1994), in der Arbeits- (Osiander 
&Steinke 2011) und Sozialverwaltung (Taylor & Kelly 2006) und 
in allgemein öffentlichen Serviceorganisationen (Hasenfeld 
& A b b o ttl9 9 2 ).

Street Level Bureaucrats üben per definitionem Ermessen aus. 
Durch die Notwendigkeit, Ermessen auszuüben, sind SLB keine 
passiven Empfänger zentraler Vorgaben „von oben" (Brodkin 
2008 :321 ; Meyers & Vorsänger 2007 :246 ). Sie sind „Policy- 
Makers" (Lipsky 2010 :13 ), aktive Gestalter am Ende der Politik­
Implementationskette; SLB bewerten und entscheiden eigenstän­
dig aufgrund der spezifischen Struktur professioneller Arbeit 
(Klatezki 2005 :264 ; Messmer & Hitzler 2007 :67 ). Der Staat hat 
sich eine Akteursgruppe herausgesucht, die aufgrund der beson­
deren Struktur ihrer Arbeit besonders schwer steuerbar ist.
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Der Zugang über SLB als Umsetzer von Gesetzen gibt Auf­
schluss darüber, was nach der Formulierung einer Policy umge­
setzt wird. Deswegen beschäftigen sich Sozial- und Politikwissen­
schaftler mit dieser Akteursgruppe und damit, was Einfluss auf 
deren Ermessen hat (Hill &Hupe 2 0 10 :150 ). Der Zugang über 
Street Level Bureaucrats ist ein politikwissenschaftlicher Blick­
winkel auf die Frage, wie von Seiten des Staates die Staat- 
Klienten-Interaktion im Alltag tatsächlich konstruiert wird.

7. Erkenntnisinteresse und Forschungsfragen

Erkenntnisinteresse dieser Studie ist es grundsätzlich, herauszu­
finden, was passiert, wenn Zielvorgaben in einer Sozialverwaltung 
eingeführt werden. Sie will einerseits herauszufinden, was auf der 
individuellen Ebene der SLB passiert ist, nachdem sich die Rah­
menbedingungen ihrer Arbeit über die Einführung des § 48 SGB II 
verändert haben. Andererseits stellt sich die Frage, was diese 
Ergebnisse für das Bemühen des Staates insgesam t bedeuten, sich 
über die Einführung dieser Instrumente aus dem NPM bezüglich 
des Problems der Arbeitslosigkeit zu relegitimieren.

Um dieses Forschungsziele zu erreichen, werden in den nach­
folgenden Kapiteln folgende Forschungsfragen beantwortet:

1. Wie gehen Street Level Bureaucrats damit um, dass durch 
die Umsetzung des § 48a und b SGB II mittels quantitativer 
Zielvorgaben die Jobcenter für die Arbeitsmarktintegration 
ihrer Klienten verantwortlich gemacht werden?

2. Welche Arbeitsidentitäten em ergieren aus der Auseinan­
dersetzung der Street Level Bureaucrats mit den veränder­
ten Rahmenbedingungen?

3. Was bedeuten die empirischen Erkenntnisse für die Legi­
tim ität des modernen Staates bei der Lösung des Problems 
der Arbeitslosigkeit?
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Die empirischen Fragen fokussieren sich auf SLB und deren indi­
viduelle Strategie hinsichtlich der veränderten Rahmenbedingun­
gen. Dementsprechend ist jeder SLB und seine Arbeitsidentität 
wie auch seine Strategie ein einzelner Fall. Um dieses Phänomen 
ganzheitlich zu verstehen, wurde für die Studie ein qualitatives 
Vorgehen gewählt. Das qualitative Interview ist besonders gut 
geeignet, um die Wahrnehmung und das Verständnis von Indivi­
duen zu erfassen (Kvale 2007 :9 ). Um aber die Arbeitsidentität 
nicht allgemein, sondern auf die Strategie in Bezug auf Zielvorga­
ben zuzuspitzen, wurde mit dem problem zentrierten Interview 
(Witzei 2000) ein Erhebungsverfahren gewählt, das mit Hilfe 
standardisierter Stimuli, in diesem Fall die Zielvorgaben für Hes­
sen aus dem Jahr 2013 (Anlage 7), Erzählungen über die Interak­
tion generiert. Die Interviews, und damit die Daten waren dabei 
aber nicht Bewertungen von Situationen der SLB selbst, sondern 
vor allem Erzählungen über Interaktionen mit Klienten, Arbeitge­
bern und Peergruppen aus Sicht des SLB. Nur durch diese Erzäh­
lungen über Interaktionen konnten die jeweiligen Strategien des 
SLB durch den Autor konstruiert werden.

Für diese Studie wurden insgesamt 21 Fälle erhoben, transkri­
biert und analysiert. Um zu vermeiden, dass es nur zur Erhebung 
von Daten aus einem Team oder einem Jobcenter kommt, wurden 
SLB aus vier unterschiedlichen Jobcentern in Hessen interviewt. 
Die Daten wurden dann mit Hilfe von MAXQDA analysiert, indem 
sie im Sinne der Grounded Theory codiert wurden.

Mit dem Vorgehen und der Beantwortung dieser drei Fragen 
ist das Ziel verbunden, Beiträge zum Verständnis der Situation in 
Sozialverwaltungen auf drei Ebenen zu genieren: zum einen auf 
der individuellen Ebene der SLB-Klienten-Interaktion, wie sich 
SLB in der „Black Box" (Baethge-Kinsky, Bartelheim er & Henke
2007) ihr Ermessen in der Dienstleistungsinteraktion konstruie­
ren; zum anderen auf der Ebene SLB-Organisation, denn Wandel 
durch Performance Management wird zunehmend nicht als stati­
scher „Von oben nach unten"-Prozess, sondern als dynamische 
Interaktion innerhalb einer Organisation (Paton 2 0 0 6 :2 2 3 ) oder 
als „mikropolitische Aushandlungsprozesse" (Schridde 2 0 05 :219 ) 
zwischen M itarbeiter und mittlerem Management gesehen (Paton 
2006 :223 ), die der Kommunikation bedürfen (Freimuth, Hauck
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& Trebesch 2 0 03 :31 ); schlussendlich auf der Makroebene, was die 
empirischen Erkenntnisse für die Legitimität des modernen Staa­
tes bezogen auf das Thema Arbeitslosigkeit bedeuten.

8. Forschungsergebnis und dessen Bedeutung

Die empirische Erhebung und die Analyse konnten zeigen, dass 
SLB, die das SGB II umsetzen, die Zielvorgaben wahrnehmen und 
sich im Arbeitsalltag dieser Zielvorgaben bewusst sind. Allerdings 
ist das W issen über Zielvorgaben oberflächlich, die für SLB eher 
eine weitere Organisationsregel unter vielen darstellen und die 
zudem im Alltag durch eigene Konstruktionen der Erfolgsmessung 
ergänzt werden. Insofern kann nicht von einem radikalen, son­
dern von einem inkrementeilen Wandel der Rechenschaftspflicht 
gesprochen werden.

Das Spannungsfeld zwischen der radikalen Veränderung der 
Rechenschaftspflicht aus dem NPM und dem wahrnehmbaren 
inkrementeilen Wandel halten SLB dadurch aus, dass sie sieben 
Ventile der Druckregulierung entwickelt haben, die sie in die Lage 
versetzen, jederzeit in Abhängigkeit von Situation und Klient dar­
legen zu können, warum sie für die vollumfängliche Verantwort­
lichkeit der Arbeitsmarktintegration der ihnen zugewiesenen 
Klienten nicht verantwortlich gemacht werden können.

Unterhalb dieser generell anzutreffenden Strategie, die bei al­
len SLB nachgewiesen werden konnte, unterscheiden sich SLB in 
ihrem Umgang mit Zielvorgaben anhand der beiden Achsen „Ziele 
und Kennzahlen als professionelle Normen" mit den beiden Di­
mensionen „Internalisierung versus Externalisierung" sowie „Zu­
sammenhang zwischen Aktivität und Wirkung" mit den beiden 
Dimensionen „hoch versus niedrig". Aus diesen beiden Achsen 
wurden die vier Typen konstruiert, welche die unterschiedlichen 
Strategien auf Zielvorgaben darlegen: der prozessorientierte, der 
verschreckte, der bemühte und der steuernde SLB.

Das bedeutet, dass der Staat durchaus erfolgreich die Geset­
zesumsetzer des SGB II auf das Ziel Arbeitsmarktintegration ge­
wonnen hat. Allerdings haben SLB unter den Bedingungen der 
quantitativen Zielvorgaben gelernt, den Druck mit den Ventilen
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ablassen und so regulieren zu können. Zudem haben SLB in der 
Regel ein geringes Vertrauen darin, dieses Ziel erreichen zu kön­
nen. Damit entsteht ein Legitimationsproblem für den Staat, da 
sich die Umsetzer nicht, wie vorgesehen, gleicherm aßen und in­
tensiver auch um aussichtlose Fälle kümmern. Auf der organisato­
rischen Ebene fehlen mit dieser nur begrenzten Annahme des 
Konzepts der Zielvorgaben die notwendige Information und 
Kommunikation zwischen strategischem , mittleren Management 
und SLB. Die gesamtstaatliche Legitimitätsproduktion über die 
Zielvorgaben ist damit ein Stück weit ins Stocken geraten.

In der Folge empfiehlt diese Arbeit der gesetzesform ulieren­
den Ebene, sich am Gesundheitswesen zu orientieren und unter 
den erwünschten Bedingungen der Zielorientierung die Legitimi­
tät nicht nur durch Rechtsanwendung, sondern auch durch W is­
sensanwendung zu erweitern. Das bedeutet die Ausweitung w ir­
kungsorientierter Forschung und Entwicklung professioneller 
Standards. In der Medizin werden solche forschungsbasierten 
Leitlinien von Fachgesellschaften verabschiedet und im Berufs­
stand des Arztes verpflichtend angewendet.

9. Gliederung der Studie

Das nachfolgende Kapitel I orientiert sich an dem formulierten 
Erkenntnisinteresse und daran, was insbesondere zwei theoreti­
sche Ansätze zur Analyse der Situation beitragen können: die SLB- 
Theorie und das Konzept der interaktiven Arbeit. Zunächst wird 
mit Hilfe der SLB-Theorie der sozialwissenschaftliche Erm essens­
begriff definiert. Im Anschluss wird die Funktion des Ermessens 
für SLB im Politik-Implementationsprozess herausgearbeitet. 
Danach diskutiert die Studie, mit welchen Gruppen SLB interagie­
ren und wie das Ermessen von diesen Gruppen beeinflusst wird. 
Im Anschluss werden die Erkenntnisse jüngerer qualitativer Bei­
träge vorgestellt, welche die Bedeutung von Normen, W erten und 
Arbeitsdispositionen und deren Einfluss auf das Ermessen betont 
haben. In einem Exkurs werden dann unterschiedliche sozialwis­
senschaftliche Konzepte der Arbeitsdispositionen vorgestellt und 
begründet, warum sich diese Studie für das Konzept der Arbeitsi­
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dentität entscheidet. Mit dieser Vorgehensweise kann bereits eine 
Antwort aus Sicht der SLB-Theorie gegeben werden: SLB versu­
chen an ihren bewährten Arbeitsidentitäten festzuhalten und 
leisten W iderstand auf veränderte Kontrollen über Zielvorgaben. 
Dieses Argument übernimmt diese Studie nicht uneingeschränkt. 
Stattdessen wird mit der Anwendung der Theorie der interaktiven 
Arbeit die Herausforderung herausgearbeitet, die für SLB durch 
die Einführung von Zielen entstehen. Das sich anschließende Kapi­
tel gibt Aufschluss über den aktuellen W issensstand zu Arbeitsi­
dentitäten von SLB in deutschen Arbeitsverwaltungen. Aus diesen 
drei Diskussionssträngen des Kapitels I werden zum Schluss fünf 
Annahmen getroffen, was die Studie vor dem Hintergrund des 
diskutierten Forschungsstands in der Empirie erwartet.

Das Kapitel II stellt die Forschungsmethode vor. Zunächst 
wird begründet, warum eine qualitative Fallstudie gewählt wurde. 
Danach wird dargelegt, wie die Teilnehm er ausgewählt wurden 
und welche soziodemografischen Merkmale das Sample hatte. 
Danach folgt die Darstellung der Form und der Durchführung der 
Datenerhebung. Im anschließenden Kapitel wird berichtet, wie die 
Daten analysiert wurden. Im Anschluss berichtet die Studie über 
ihre Maßnahmen zur Einhaltung ethischer Standards. Im an­
schließenden Kapitel werden die Grenzen der Studie reflektiert.

Im Kapitel III wird über die Forschungsergebnisse berichtet. 
Zunächst wird dargestellt, wie SLB die Zielvorgaben wahrnehmen. 
Im Anschluss daran wird deren Strategie der Druckregulierung in 
ihren sieben Varianten dargelegt. Diese Strategien konnten bei 
allen SLB festgestellt werden. Allerdings unterschieden sich die 
Arbeitsidentitäten der SLB bezüglich Zielvorgaben. Diese wurden 
anhand einer Typologie konstruiert, die im Anschluss dargestellt 
werden.

Das Kapitel IV diskutiert die Forschungsergebnisse und deren 
Bedeutung für das Bemühen des Staates, sich über die eingeführ­
ten Zielvorgaben zu legitimieren. Zum Schluss werden im Kapitel 
V auf Basis dieser Diskussion Empfehlungen für Praxis und For­
schung gegeben.
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Kapitel I: Forschungsstand

1. Ermessen, Street Level Bureaucrats und das SGB II

1.1. Rechtliche und sozialw issenschaftliche K onstruktion des 
Erm essens

Ermessen hat eine verwaltungsrechtliche und eine sozialwissen­
schaftliche Dimension. Rechtlich räumt der Gesetzgeber über 
Modalverben wie „können", „dürfen" oder „sollen" in den Gesetzen 
ein Ermessen ein, „weil dieser nicht in der Lage ist, die Maßnah­
men der Verwaltung [...] im Voraus hinreichend bestim m t festzu­
legen. Das Handlungsermessen erlaubt situationsgerechte und [...] 
(einzelfall)-gerechte Entscheidungen" (Bull 1 9 9 1 :1 5 8 -1 5 9 ). Die 
Subsumption von Sachverhalten, Fällen und Klienten unter Geset­
ze, Programme und Organisationsregeln ist die verwaltungsrecht­
liche Ausübung des Ermessens durch die Sachbearbeiter in der 
Verwaltung (Behrend 2 0 07 :102 ). Diese Auslegung findet auch im 
SGB II auf Grundlage des Gesetzeszwecks und der gesetzlichen 
Zielvorstellungen statt (Münder &Arm borst 2 0 07 :47 ). Sie ist 
Schwerpunkt der Ausbildung an Verwaltungsfachhochschulen. So 
findet etwa an den Verwaltungsfachhochschulen in Hessen 52 % 
der Ausbildung im Bereich Rechtswissenschaften statt (HfPV 
2013a :13). Hierbei erlernen die Studenten, eigenständig Beschei­
de zu verfassen, W idersprüche zu bearbeiten und W iderspruchs­
entscheidungen zu erstellen (HfPV 2013b :29). Rechtliche Erm es­
sensausübung ist die klassische Tätigkeit eines Verwaltungs­
mitarbeiters.

Die sozialwissenschaftliche Diskussion um das Ermessen geht 
zunächst von ähnlichen Annahmen aus. Sie betont ebenso, dass 
Verwaltungsmitarbeiter auf Basis von Gesetzen eigenständig un­
ter mehreren und häufig widersprüchlichen Regeln frei auswäh­
len können und entscheiden müssen (Händler 1992 :276 ; Simon 
1 9 9 7 :7 2 -7 7 ; Maynard-Moody & Musheno 2 0 00 :339 ). So entste­
hen für die Verwaltungsmitarbeiter Handlungsspielräume (Beh-
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rend & Ludwig-Mayerhofer 2008 :46). Ermessen ist Bestandteil 
des professionellen Handelns (Evans 2 0 1 1 :3 6 9 -3 7 1 ) in Sozial­
verwaltungen (Brodkin 2 0 0 8 :3 1 7 ), das auf Basis von Kompeten­
zen (Evetts 201 1 :4 1 0 ) und mit Hilfe von Fachwissen (Weber 
20 0 6 :2 2 5 ) ausgeübt wird. Rechtsstaatliches Handeln verlangt von 
der Verwaltung in ähnlich gelagerten Fällen ähnliche Verwal­
tungsentscheidungen, damit alle gleich behandelt werden. Um 
dies zu gewährleisten, schränken gesetzliche und hierarchische 
Regeln das Ermessen ein (Bull 1991 :160 ; W eber 2006 :2 2 0 ; Simon 
1997 :9 ; Maynard-Moody & Musheno op. 2003 :4).

Einigkeit zwischen der rechts- und der sozialwissenschaftli­
chen Konstruktion des Ermessens besteht in der eingeräumten, 
eingeforderten und wiederum eingeschränkten Entscheidungs­
notwendigkeit und -freiheit seitens des Gesetzgebers und der 
Organisation der handelnden Verwaltungsmitarbeiter. Allerdings 
geht es beim sozialwissenschaftlichen Erm essensbegriff nicht nur 
darum, dass diese Einschränkung notwendig ist, um das Handeln 
von Verwaltungen rechtsstaatlich zu legitimieren, sondern auch 
darum, dass SLB dieses Ermessen benötigen, um die wesentlich 
größere Anzahl an Variablen bei Verwaltungsentscheidungen 
überhaupt angemessen berücksichtigen zu können. Damit 
schrumpft die rechtliche Dimension in den Sozialwissenschaften 
auf einen Aspekt. Wenn man eine Metapher aus dem Autoverkehr 
anwendet, so ist das Ermessen in den Rechtswissenschaften nur 
eine Verkehrsregel, während es im sozialwissenschaftlichen Sinne 
dazu noch Auto und Benzin ist. Der sozialwissenschaftliche Er­
m essensbegriff rückt die funktionelle Bedeutung des Ermessens 
für den Verwaltungsmitarbeiter in den Vordergrund. Ermessen 
bedeutet im sozialwissenschaftlichen Sinne auch immer handeln 
und entscheiden, während die Rechtswissenschaften darunter vor 
allem subsumieren und bescheiden verstehen. Diese enge Ausle­
gung des Ermessensbegriffs verkennt die Bedeutung des Erm es­
sensbegriffs für die M itarbeiter der Sozialverwaltung. Denn nur 
mit dem Ermessen können SLB Regeln, Ressourcen und soziale 
Interaktionen ausbalancieren oder managen. Die Funktion des 
Ermessens ist in der nachfolgenden Abbildung 3 dargestellt.
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Street Level
Policy A g ^ c y  Bureaucrats Ressourcen Wirkung

Soziale Interaktionen

Abbildung 3: Funktion des Erm essens für SLB im Politik-Im plem enta­
tionsprozess
(eigene Darstellung in Anlehnung an Riccucci 2 0 0 5 :6 )

1 .2 . M anagem ent d er Regeln
In Bürokratien „besteht das Prinzip der festen [...] Regeln“ (W eber 
2 0 0 6 :1 0 4 6 ). Eine Regel ist eine generelle Aussage, die vorschreibt, 
wie bestim mte Verhaltensweisen ausgeführt werden sollen (Wil­
son 19 8 9 :3 3 9 ). Ohne Regeln kann es keine Politik-Implementation 
geben. Unter Politik-Implementation versteht man Aktivitäten von 
privaten oder öffentlichen Akteuren, die dazu dienen, Ziele vorge­
lagerter politischer Entscheidungen zu erreichen (van Meter 
& van Horn 1 975 :447 ). Die im Bundestag verabschiedeten Gesetze 
müssen in Behörden in technische Regeln für den Verwaltungs­
m itarbeiter überführt werden. Dieser wird dann auf die Anwen­
dung hin geschult (W eber 2 0 0 6 :2 2 0 -2 2 2 ) . Die übertragenen Auf­
gaben im Rahmen des Gesetzes werden durch Fachvorgesetzte 
mittels hierarchischer Autorität innerhalb der Agency anhand 
funktioneller Linien auf die SLB aufgeteilt und wertfrei umgesetzt 
(Simon 1997 :2 6 7 ; W eber 2 0 0 6 :1 0 4 7 ). Henry Mintzberg hat diese 
Organisationsstruktur in Anlehnung an die industrielle Revolution 
als „maschinelle Bürokratie“ bezeichnet und als spezialisiert, rou­
tiniert, formalisiert, funktionalisiert und hierarchisiert charakteri­
siert (Mintzberg 2 0 0 4 :2 6 5 -2 6 6 ) . Das ist das Ideal der Politik­
Implementation der modernen Verwaltung. In diesem Verständ­
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nis sind SLB kleine Rädchen in einem großen Implem entationsge­
triebe, in dem das Ermessen mit der festgelegten Regelanwen­
dung gleichzusetzen ist: für jede Situation gibt es eine Regel auf 
Basis von Gesetzen. Mehr Regeln bedeuten folglich weniger Er­
messen (Wilson 1989 :342 ; Taylor & Kelly 200 6 :6 4 2 ; Kelly 
1 9 9 4 :1 2 4 -1 3 8 ; Evetts 2011 :408 ).

Regeln innerhalb einer umsetzenden Behörde sind allerdings 
alles andere als eindeutig. Legislative Ziele werden im öffentlichen 
Sektor wenig eindeutig, teils widersprüchlich, teils vage formu­
liert (Matland 1995 :155 ). Dies hat zur Konsequenz, dass den Um­
setzern eine Prioritätensetzung fehlt, die deutlich macht, welche 
Ziele nachrangig oder prioritär sind (Wilson 1989 :33 ; Lipsky 
2010 :29). So ist im SGB II als Ziel einerseits die ,,[...] Beendigung 
oder Verringerung der Hilfebedürftigkeit insbesondere durch 
Eingliederung in Arbeit" benannt. Auf der anderen Seite formu­
liert der Gesetzgeber „die Sicherung des Lebensunterhalts" (§ 1 
SGB II, Abs. 2 Satz 1 ff.) als Ziel. Damit entsteht ein Spannungsfeld 
zwischen der normativ politischen Forderung nach einer Einglie­
derung in Arbeit, die bei Nichteinhaltung eine Minderung der 
Geldleistung bedeuten würde, neben einem eher am Fürsorge­
prinzip orientierten sozialpolitischen Auftrag. Solche Ambiguitä­
ten kompensieren SLB im Verwaltungsalltag mit ihrem Ermessen.

Es existiert zudem eine Regelparallelität. Bereits W eber defi­
nierte als Voraussetzung für Verwaltungsmitarbeiter eine Fach­
qualifikation, Fach- und Dienstwissen (W eber 2 0 0 6 :2 2 2 -2 2 5 ) . Mit 
dem Fachwissen gesteht er zu, dass auch organisationsexterne 
Definitionen Grundlage von legitimem Handeln sein können (Lip­
sky 2010 :309 ). Hierdurch eröffnet er Verwaltungsmitarbeitern 
eine Art intraprofessionellen Ermessensspielraum: Es gibt ihnen 
die Möglichkeit, unterschiedliche Definitionen des korrekten Han­
delns anzuwenden. Im SGB II kommt die Profession der Sozialar­
beit ebenso in Frage (Lutz 2 0 0 8 :5 -7 ; Buestrich & W ohlfahrt 
2 0 0 8 :17 ) wie die des Verwaltungsmitarbeiters mit den Studien­
gängen der angewandten Verwaltungswissenschaften oder die sich 
nun etablierenden Zertifikatslehrgänge des SGB II Fallmanagers. 
Zusätzlich existieren rechtlich bindende Regeln auf der Basis von 
Gesetzen, Rechtsverordnungen, Gerichtsurteilen und Richtlinien 
und bundesweit rechtlich nicht bindende Regeln in Form von
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Arbeitshilfen zu Schwerpunkthemen (MAGS 2008), Hilfen zur 
Gesetzesauslegung durch den Deutschen Landkreistag (DLT
2008) und ein Integrationskonzept der Bundesagentur für Arbeit 
(Bundesagentur für Arbeit 2013). All diese rechtlich bindenden 
und nicht-bindenden Regeln sind für Jobcenter und SLB notwen­
dige, relevante und mögliche Regelquellen zur Beantwortung der 
Frage, was normativ sinnvoll sein kann zur Umsetzung des Geset­
zes. Die Vielzahl von Quellen auf der einen und die Vielzahl von 
Einzelfällen auf der anderen Seite bedeuten allerdings eine per­
manente Imperfektion der Regelanwendung. SLB müssen Erm es­
sen ausüben können, um einen letztendlich immer verbleibenden 
Restanteil an Ungeklärtem im Alltag paradoxerweise regelkon­
form abwickeln zu können. SLB bewegen sich weg vom passiven 
Empfänger von Organisationsregeln zum agierenden Subjekt bei 
der Auswahl, Bewertung und Anwendung von Regeln mittels Er­
messen. Im Kern ist das die professionalisierte Bürokratie von 
Mintzberg, die sich auf die Standardisierung der Fähigkeiten und 
weitgehend kollegiale Autonomie der Akteure beschränkt (Mintz­
berg 2 0 04 :266 ). Wie diese Ausführungen zeigen, können mehr 
Regeln auch mehr Ermessen bedeuten (Lipsky 2010 :14).

Unabhängig davon, ob mehr Regeln weniger oder mehr Er­
messen bedeuten, gilt festzuhalten: SLB benötigen das Ermessen 
zur Bewältigung des Einzelfalls. Je mehr SLB einen typischen, 
normalen Vorgang ausüben, desto mehr ist ihr Ermessen bürokra­
tischer Natur. Je komplexer und atypischer ein Fall ist, desto pro­
fessioneller ist das Ermessen. In beiden Fällen handeln SLB inner­
halb und außerhalb einer Regel, denn sie werden sich stets im 
Konflikt mit irgendeiner Regel befinden. Freiheit und Unsicherheit 
sind so zwei Seiten derselben Medaille: SLB haben so die Chance, 
ihr Handeln jederzeit legitimieren zu können über eine Regel.

1.3. M anagem ent d er R essourcen
SLB entscheiden auf einer rechtlichen Grundlage. Die Entschei­
dung hat in der Regel eine wirtschaftliche Konsequenz. Dies wird 
einerseits bei der Definition von Street Level Bureaucracies deut­
lich, denen ein ,,[...] wide discretion over the dispensation of be- 
nefits [...]" (Lipsky 2010:xi) zugestanden wird. Andererseits, wenn 
im SGB II die Feststellung der Hilfebedürftigkeit durch den SLB
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bedeutet, dass Geld- und Sachleistungen auszuzahlen sind, solan­
ge die Hilfebedürftigkeit nicht beseitigt ist. Diese Entscheidung ist 
ein sogenanntes Entschließungsermessen, also ob  die Vorausset­
zungen zur Anwendung des SGB II erfüllt sind, wenn der ,,[...] 
Lebensunterhalt nicht oder nicht ausreichend aus dem [...] Ein­
kommen oder Vermögen" (Münder & Armborst 2 0 07 :47 ) bestrit­
ten werden kann. Nach einer Einkommens- und Vermögensprü­
fung subsum iert der SLB den Sachverhalt und fällt hierauf eine 
dichotome Entscheidung, „ja" oder „nein", und erstellt einen Be­
scheid. Durch die im § 46 geregelte Finanzierung der Grundsiche­
rung ist der Bund für die Regelleistungen zuständig nach § 20 
SGB II. Dies eröffnet dem SLB die Möglichkeit, eine bürokratische 
Entscheidung im W eberschen Sinne zu treffen, also allein auf 
Grundlage seines Fachwissens, da die wirtschaftlichen Ressourcen 
von Seiten des Grundsicherungsträgers nicht begrenzt sind. Für 
diese Ermessensausübung gilt eine weitgehende Entkoppelung 
des Rechts von der Ökonomie.

Komplexer hingegen sind die Entscheidungen bei den Leistun­
gen zur Eingliederung in Arbeit nach § 16 Abs. 1 SGB II. Das sind 
Eingliederungsmittel, also Leistungen zur Förderung oder Been­
digung der Hilfebedürftigkeit (Münder & Arm borst 2 007 :251 ). Sie 
bilden zusammen mit den Verwaltungsmitteln das Gesamtbudget, 
das nach § 46  SGB II jährlich pauschalisiert wird. So verkündete 
beispielsweise das Bundesministerium für Arbeit im Dezember 
2013, veröffentlicht im Bundesanzeiger per Verordnung, die Höhe 
der zur Verfügung stehenden Mittel für das Jahr 2014  und legte 
darin die Verteilungsmaßstäbe fest. Demnach haben die mit der 
Umsetzung Beauftragten begrenzte Ressourcen für eine bestim m ­
te Zeit zur Verfügung, um die Rechtsansprüche in einem ihnen 
zugewiesenen geografischen Gebiet zu befriedigen. Dieses Vorge­
hen nennt sich Budgetierung (Wilson 1989 :35). Somit sind die 
Jobcenter angehalten, effektiv zu handeln. Das heißt, sie bew erk­
stelligen mit den ihnen zur Verfügung gestellten Mitteln den 
Rechtsanspruch, unabhängig von der tatsächlichen Entwicklung 
der Nachfrage oder den Bedürfnissen. Je mehr die Nachfrage 
steigt, etwa durch einen Anstieg der Arbeitslosigkeit, desto höher 
steigt der Druck auf die Agency, die Nachfrage an das fixe Angebot 
anzupassen (Brodkin 2 0 1 1 :2 6 3 -2 7 0 ) . Die Aufgabe besteht nicht
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darin, Ressourcen unter den Klienten, sondern die Klienten zu den 
Ressourcen zu verteilen (Prottas 1978 :289 ; Hasenfeld 1992:6 ; 
Behrend 20 0 7 :1 0 7 ). Das kann man als klassisches Verständnis der 
finanziellen Ressourcenknappheit in der SLB-Literatur auffassen: 
,,[...] rationing [...] that has the effect of fixing [...] the level of Ser­
vices" (Lipsky 2010 :87 ). Die Managementebene steht som it nach 
Ansicht von Langer und Pfadenhauer vor der Aufgabe, finanziell­
ökonomische und rechtlich-fachliche Kriterien in Einklang zu 
bringen (Langer & Pfadenhauer 2 0 07 :239 ). Lipsky listet Interven­
tionsmöglichkeiten auf: Klienten müssen warten, Informationen 
über Ansprüche werden reduziert oder psychologische Hürden 
werden in Gesprächssituationen aufgebaut, damit Leistungen 
nicht in Anspruch genommen werden (Lipsky 2 0 1 0 :8 8 -9 8 ). Wie 
sich aus diesen Möglichkeiten zur Reduktion der Nachfrage zeigt, 
sind diese auf der Interaktionsebene zwischen SLB und Klient zu 
verorten. Damit liegt die Problemverantwortung ,,at the top", also 
auf der Managementebene, die Steuerungsmöglichkeit aber ,,at the 
bottom". Für diese Ermessensausübung gilt aus Sicht des SLB eine 
an ihn delegierte Koppelung des Rechts an die Ökonomie.

Im SGB II und in Verfahrensbeschreibungen wird dieses öko­
nomische Dilemma weder beschrieben noch aufgelöst -  es wird 
eher negiert. Die rechtlichen Formulierungen suggerieren ideali­
sierte Arbeitsbedingungen für SLB. Das SGB II benennt zwar die 
Kriterien „Wirtschaftlichkeit" und „Sparsamkeit" im § 14 SGB II. 
Über ein gedeckeltes und am Jahresende bekanntgegebenes 
Budget wird allerdings nicht gesprochen. Dagegen ist bei der 
Bundesagentur für Arbeit die Rede davon, dass beim Integrati­
onskonzept, „der jeweilige, individuelle Unterstützungsbedarf der 
Kundin [...] die w eitere Begleitung und Unterstützung bei der [...] 
Heranführung an den Arbeitsmarkt [...]." handlungsleitend sind 
(BA 2 0 1 3 :5 -7 ) . Die Problemlagen beim Kunden sollen „schnellst­
möglich" beseitigt werden (BA 2 0 1 3 :5 -7 ) . Die Handlungsempfeh­
lung propagiert eine maximal klientenzentrierte Sichtweise des 
Mitteleinsatzes, während der SLB eigenständig eine budget­
zentrierte Perspektive bei seiner Entscheidung berücksichtigen 
muss. Damit delegiert der Träger die Aufgabe, das begrenzte Res­
sourcenangebot auf die Nachfrage anzupassen, an den einzelnen 
SLB -  stets unter der Prämisse, das Ermessen trotzdem im Einzel­
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fall nicht fehlerhaft auszuüben. Es liegt beim SLB, mit seinen Ent­
scheidungen einen Ausweg aus dem Dilemma zwischen Budgetie­
rung und Anspruch auf Förderbedarf zu finden. Somit delegiert 
der Gesetzgeber mit der Planung und Bewirtschaftung von Res­
sourcen sowie der Regulierung von Nachfrage und Angebot 
(Noordegraaf 20 0 7 :7 7 6 ) eine typische Managementtätigkeit an 
SLB: Sie werden zum Manager ihrer Ressourcen. Die Verwal­
tungsausbildung konzentriert sich dagegen auf die Rechtsanwen­
dung.

Allerdings stimmt die von Lipsky vertretene chronische Res­
sourcenknappheit im SGB II nicht uneingeschränkt. Erstens sind 
die Finanzzuweisungen „gedeckelt". Damit sinkt der Anreiz, lang­
fristige Verpflichtungen für einzelne Hilfebedürftige einzugehen. 
Zudem können Klienten, die einen Förderbedarf haben, nicht un­
mittelbar einen Platz zugewiesen bekommen. So vergeht Zeit für 
die notwendigen Ausschreibungen der Fördermaßnahm en (Deut­
scher Landkreistag & Deutscher Städtetag 2012). Es entsteht ein 
„time lag" zwischen erkanntem Förderbedarf und tatsächlichem 
Erbringen der Leistungen. SLB wägen deswegen ihre Ressourcen 
nicht nur vor dem Hintergrund der Ressourcenzuweisung, son­
dern auch vor dem Hintergrund organisatorischer W irklichkeiten 
ab.

Zweitens müssen Jobcenter in der kameralen Logik des Bun­
des nicht verausgabte Leistungen nach § 16 SGB II am Ende des 
Jahres zur Hälfte wieder an den Auftraggeber, in diesem Fall den 
Bund, zurücküberweisen. Dadurch entsteht ein Anreiz, die Mittel 
auch tatsächlich zu verausgaben, um nächstes Jahr mindestens 
genauso viele Ressourcen zugewiesen zu bekommen. Die rein 
theoretische Möglichkeit, die Mittel zu behalten, dürfte den Anreiz 
zur Verausgabung nicht vermindern: Die von Münder kommen­
tierte Annahme, dass der Bund aus nicht verausgabten Mitteln 
seine Schlüsse ziehen und das Gesamtbudget beim nächsten Mal 
kürzen könne (Münder &A rm borst 2 0 07 :604 ), ist nicht von der 
Hand zu weisen, weswegen der Effekt, trotz der Gesetzesintenti­
on, bestehen bleiben dürfte.

Drittens gibt es meist zeitlich befristete Förderprogramme un­
terschiedlicher staatlicher Ebenen. Das BMAS listet allein 17 eu­
ropäische, 12 bundesweite und 21 in den jeweiligen Bundeslän­
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dern auf (BMAS 2014). Diese wirtschaftlichen Rahmenbedingun­
gen erfordern vom SLB weniger eine statische als vielmehr eine 
flexible, adjustierte, unterjährig anzupassende Ausübung des Er­
messens. Das Ziel und die Wirkung der Ermessensausübung sind 
demnach nicht immer, das Level an Dienstleistungen fix zu belas­
sen (Lipsky 2 0 10 :87 ), sondern es dem aktuellen Ressourcenstand 
anzupassen.

Diese drei Aspekte zeigen, dass für die Jobcenter die These 
Lipskys nur eingeschränkt gilt, wonach Organisation im öffentli­
chen Sektor chronisch zu geringe Ressourcen haben. Es gibt Pha­
sen von über- und unterdurchschnittlicher Ressourcenbereitstel­
lung, was unterjährige unterschiedliche Anreize an SLB zur Folge 
hat. Von ihnen wird ein flexibles Ermessen in beide Richtungen, 
Leistungskürzung und Leistungsgewährung, verlangt. Damit wird 
das rechtliche Idealmodell W ebers nach gleichgelagerten Ent­
scheidungen allein auf Basis gesetzlicher Ansprüche im SGB II 
weiter unterwandert.

Des W eiteren ist die Ressource „Zeit" begrenzt: Durch die Viel­
zahl an Klienten bei gleichbleibender Arbeitszeit ist jeder SLB 
angehalten, sorgsam im Rahmen der zur verfügenden Arbeitszeit 
die Fälle korrekt zu bearbeiten, um das „Massengeschäft" (Bartel- 
heimer 2 0 0 8 :14 ) am Laufen zu halten. Es kommt folglich zu Rou­
tinen, um die notwendige Beschleunigung der Fallbearbeitung zu 
erreichen (Schütze 1992 :157 ), wie mit den von Lipsky beschrie­
benen und vielfach zitierten „Coping Mechanisms". Darunter ver­
steht er, dass SLB im Lauf ihrer Berufserfahrung Vereinfachungen 
entwickeln, um die Klienten und deren Bedürfnisse in Schubladen 
einzusortieren, um so die Durchlaufgeschwindigkeit zu erhöhen 
(Lipsky 2 0 1 0 :1 2 -1 8 ). Zu solchen zeitoptimierenden Strategien 
gehört die Neigung, Entscheidungen anderer SLB, also der Peer­
group, ohne nähere Prüfung zu akzeptieren und für die weitere 
Bearbeitung eines Falls zu übernehmen (Lipsky 20 1 0 :1 1 4 ). Das 
Ermessen versetzt den SLB in die Lage, Schwankungen in den 
Auslastungsgraden, etwa bei Steigerungen der Fallzahlen der 
Hilfebedürftigen, über die Beschleunigung der Prozesse zu kom­
pensieren. Diese Praxis geht zu Lasten der Detailgenauigkeit und 
der Individualität des jeweiligen Falls und Schicksals. Kritisch 
argumentiert geht es nicht allein darum, das Problem der Arbeits­
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losigkeit zu beseitigen, sondern solange zu interagieren, bis die 
passende Variable, das passende Merkmal gefunden ist, mit dem 
man den nächsten Verfahrensschritt einleiten kann. SLB müssen 
unter Zeitdruck selbst entscheiden, mit welchem Fall sie sich wie 
lange beschäftigen. Hierfür ist eine eigenständige Schwerpunkt­
setzung über das Ermessen Voraussetzung zur Bewältigung des 
Dilemmas zwischen Klientenzentrierung, also dem Anspruch, 
jedem „gerecht" zu werden, und den Organisationszielen, der 
rechtlich korrekten Bearbeitung der zugeteilten Fälle (Lipsky 
2010 :64 ; Scott 1997 :53 ) in der zur Verfügung stehenden Zeit: 
Ermessen ermöglicht den SLB Ressourcenmanagement in einer 
dynamischen Umwelt.

1.4. M anagem ent d er sozialen Interaktionen
SLB interagieren mit einer Vielzahl von Personen und Gruppen. 
Unter einer sozialen Interaktion versteht man „die durch Kommu­
nikation verm ittelten wechselseitigen Beziehungen zwischen 
Personen und Gruppen und die daraus resultierende wechselsei­
tige Beeinflussung der Einstellungen, Erwartungen und Handlun­
gen" (Peuckert 2 0 01 :155 ). Die Literatur diskutiert drei Gruppen, 
bei denen SLB Ermessen benötigen, um die Interaktion erfolgreich 
gestalten zu können, und die Einfluss auf das Ermessen selbst 
haben: Klienten, Peergroups und das mittlere Management.

1.4.1. Die SLB-Klienten-Interaktion
Im Englischen heißt Ermessen „discretion". Umgangssprachlich 
begegnet einem im Deutschen der Begriff „Diskretion" m eist an 
Schaltern der Post oder von Banken, wo Linien verdeutlichen, 
dass andere Kunden Abstand halten sollen, damit die Gespräche 
zwischen dem Kunden und dem Filialangestellten vertraulich 
bleiben. Dieser schützenswerte Raum verdeutlicht, dass Diskreti­
on zunächst eine bilaterale Beziehung zwischen zwei Personen ist, 
die vor Dritten zu schützen ist. In der SLB-Diskussion sind das der 
SLB und der Klient. Dieser diskrete Freiraum existiert auch in 
Arbeitsverwaltungen, wie unter anderem May und W inter bei 
ihrer Studie zur Umsetzung der dänischen Arbeitsmarktpolitik 
feststellten (May & W inter 2009:). Politik und das Management 
geben den Kontext der Interaktion vor, während deren Einfluss
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auf die SLB-Klienten-Interaktion als gering bew ertet wird (Kim- 
berley, Morrisey &Topping 2006 :223 ; May & W inter 2009 :469 ; 
Riccucci 2005 :74 ). Es spricht also einiges dafür, dass die SLB- 
Klienten-Interaktion in der Tat ,,[...] einer der Schlüsselprozesse 
der Arbeitsmarktpolitik" (Behrend & Ludwig-Mayerhofer 2008 :6 ) 
sind.

Diese Interaktion ist beiderseits zielgerichtet. Idealisiert ist es 
das Ziel des SLB, in dieser Beziehung sein Entschließungs- und 
Auswahlermessen auszuüben. Beim klassisch-dichotom en Ent­
schließungserm essen vollzieht der SLB die gesetzliche Bedürftig­
keitsprüfung und benötigt hierfür Unterlagen vom Bürger. Hier 
vollzieht der SLB die klassische Rechtsanwendung vor allem bei 
der Prüfung der Leistungen zum Lebensunterhalt mit dem erlern­
ten und angewendeten Handwerkszeug der juristischen Gesetzes­
auslegung. W eniger eindeutige Entscheidungen treffen SLB beim 
Auswahlermessen, das vor allem bei den Leistungen zur Einglie­
derung in Arbeit ausgeübt wird. Der § 14 SGB II w eist den Trägern 
die Aufgabe zu, die „für die Eingliederung in Arbeit erforderlichen 
Leistungen" durch einen persönlichen Ansprechpartner zu er­
bringen. Hier eröffnet das Kriterium der „Erforderlichkeit" den 
durch den einzelnen SLB handzuhabenden Ermessensspielraum. 
Dabei geht es weniger darum, „ja" oder „nein" zu einem gesetzlich 
definierten Anspruch auf Leistungen zu bescheiden. Hier müssen 
SLB einen Einzelfall, eine Person vor dem Hintergrund der Leis­
tungen der Organisation und der Bedingungen des Arbeitsmarkts 
bewerten -  eine Ermessensentscheidung im Sinne Lipskys über 
Art, Anzahl und Qualität der Leistungen oder Dauer der Sanktio­
nen (Lipsky 2010 :13 ). Wie das Ermessen nach den Vorgaben des 
SGB II ausgeübt werden soll, beschreibt beispielsweise die Bunde­
sagentur für Arbeit in ihrem „4-Phasen-Modell der Integrations­
arbeit". Verkürzt ausgedrückt, soll es dafür zunächst ein Profiling 
geben, das eine Stärke-Schwäche-Analyse enthält. Im Anschluss 
nehmen SLB eine Einsortierung des Klienten in eine der sechs 
„Profillagen" vor (Markt-, Aktivierungs-, Förder-, Entwicklungs-, 
Stabilisierungs- und Unterstützungsprofile). Unter Profillage ver­
steht die Bundesagentur dabei eine „Zusammenfassung der ,,[...] 
Gesamtschau von Integrationsprognosen und Handlungsbedarfen 
[...]" (BA 2013 :11 ). Eine Eingruppierung hat bestim m te Schwer­
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punkte und Handlungsbedarfe in den vier Schlüsselgruppen Quali­
fikation, Leistungsfähigkeit, Motivation und Rahmenbedingungen 
zur Folge (BA 2 0 1 3 :8 -1 2 ). Im Anschluss legen SLB mit dem Klien­
ten Ziele fest, wählen eine Strategie aus, setzen diese um und kon­
trollieren sie (BA 2 0 1 3 :1 4 -2 5 ).

Damit orientiert sich die Bundesagentur im W esentlichen an 
den gängigen Standards professioneller Entscheidungen, die vor­
sehen, dass auf Basis eines abstrakten W issenssystems eine Diag­
nose gestellt wird, Handlungsoptionen herausgearbeitet werden 
und eine Intervention gewählt wird (Evetts 2011 :411 ; Klatetzki 
2 0 0 5 b :2 6 3 -2 6 7 ; Schütze 1992 :136 ; Noordegraaf 2 0 07 :766 ). Die­
ses Vorgehen ähnelt der Diagnose eines Arztes, der sich seinem 
Patienten über die Symptome nähert (Achenbach & W inkler­
Calaminus 1 9 9 2 :9 4 -9 5 ). So ist es die Aufgabe des SLB, während 
der Interaktion Kenntnis von Symptomen, Merkmalen oder In­
formationen zu erlangen, die in das von der Organisation festge­
legte Kategoriensystem passen. Hierfür ist der SLB auf den Klien­
ten angewiesen, der ihn mit ausreichenden Informationen zu 
versorgen hat, damit der SLB diese Kategorisierung vornehmen 
kann. Ansonsten kann er nicht „professionell" und organisations­
konform arbeiten. Mit der Einsortierung in diese vorformulierten, 
starren Kategorien, die als Klientensegmentierung beschrieben 
werden (Bartelheim er 2008 :31 ; Behrend 2 0 07 :100 ), findet die 
Transformation des Bürgers zum Klienten statt (Lipsky 2010 :59 ; 
Hasenfeld 1 9 9 2 :4 -5 ) , also vom hilfebedürftigen Bürger zum be­
handlungsbedürftigen Klienten. Auch wenn diese Merkmale pro­
fessionellen Handelns eindeutig und objektiv erscheinen, sind sie 
es im Arbeitsalltag weitaus weniger. Woran m isst man etwa Moti­
vation? Welche Rolle spielt das Alter, wenn der Klient über einen 
Hochschulabschluss verfügt? Wie relevant ist eine spezifische 
Schwerbehinderung für die Möglichkeit, einen Arbeitsplatz zu 
erhalten? Für diese im Verlauf der Interaktion und professionellen 
Arbeitsmethodik auftretenden Fragen und die dann abzuwägen­
den Antworten funktionieren vorgefertigte Schablonen nicht. Sie 
erfordern eine Einzelfallabwägung, die allein SLB bewältigen kön­
nen und müssen, indem sie nach der dafür zieldienlichen Interak­
tion mit dem Klienten die dazu notwendige „Gesamtschau" vor­
nehmen. SLB kennen innerhalb der Organisation den Klienten am
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besten (Scott 200 5 :1 2 4 ) und nur sie können Aspekte, die während 
der Interaktion entstehen, vor dem Hintergrund des individuellen 
Kontexts bewerten. Hierbei geht es weniger darum, ein Gesetz 
umzusetzen, als vielmehr, die konkrete Situation in den Griff zu 
bekommen (Wilson 1989 :37), etwa dann, wenn es darum geht, 
Sanktionen einzusetzen oder nicht. Es geht also bei der Ausübung 
des Ermessens für den SLB um eine notwendige subjektive Sicht­
weise zur organisationskonformen Behandlung von Klienten. Der 
Vorgang kann also nicht auf die reine Gesetzesinterpretation re­
duziert werden. SLB sind auf die Mitwirkung des Klienten ange­
wiesen, obwohl sie formal frei von persönlichen W erturteilen 
rechtliche Instrumente anwenden.

Allerdings sind auch die Interessen des Klienten in dieser In­
teraktion intentional. Als Hilfebedürftiger erw artet er finanzielle 
und persönliche Hilfe in einer schwierigen Lebenslage, ohne aber 
über detaillierte Informationen über gesetzliche Ansprüche zu 
verfügen. Händler (1 9 9 2 :2 7 7 ) charakterisiert die SLB-Klienten 
Beziehung deswegen als ungleich oder machtasymmetrisch. Nicht 
nur das Informationsdefizit und unterschiedliche M achtressour­
cen, wie der Zugang zu Stellenangeboten und Leistungen (Bartel- 
heimer 2 0 0 8 :1 8 -1 9 ) , resultieren in einer Dysbalance. Diese wird 
durch den SLB aktiv konstruiert und forciert, wie Messmer in der 
Kinder- und Jugendhilfe in seinen 4 Punkten der Klientenproduk­
tion (Messmer & Hitzler 2 0 0 7 :4 8 -6 6 )  auf Basis von 14 Hilfeplan­
gesprächen festgestellt hat. Zunächst findet eine soziale Adressie­
rung statt, der SLB weist dem Klienten seine Rolle zu. Nicht 
umsonst wird im Jargon der sozialen Arbeit von „Klienten" ge­
sprochen, der aus dem Rechtsbereich bekannt ist. Der Begriff 
verdeutlicht die Abgrenzung zum Kunden dadurch, dass der Kli­
ent nicht freiwillig die Dienstleistungen in Anspruch nimmt (Lips­
ky 2 0 1 0 :5 4 -5 6 ). Des W eiteren sprechend die M itarbeiter der 
Jugendhilfe über die Anwesenden gesprochen. Die Autoren nen­
nen das die Objektivierung der Klientel. Drittens werden durch die 
Mitarbeiter Eigenschaften festgestellt, die den Bürger zum Klien­
ten machen und einen Interventionsbedarf begründen. Für die 
Autoren ist das die soziale Kategorisierung. Schlussendlich werden 
dem festgestellten Bedarf geeignete Maßnahmen gegenüberge­
stellt, die sogenannte Passung.
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Diese Machtasymmetrien nutzen SLB, um vereinbarte Regeln 
durchsetzen, etwa wenn Klienten Terminvereinbarungen nicht 
halten, spontan erscheinen, kein Deutsch sprechen, sich despek­
tierlich verhalten oder sich nicht dem professionellen Urteil beu­
gen wollen (Behrend & Ludwig-Mayerhofer 2008 :48). In Konflik­
ten wird dann die Macht genutzt, etwa dadurch, dass der Klient 
draußen warten muss, Vorgänge länger bearbeitet werden (Sorg 
2 0 0 7 :1 9 5 -2 0 1 ), die Beratungsintensität auf das organisatorisch 
vorgegebene Mindestmaß reduziert wird (Bartelheim er 2008 :31 ) 
oder Sanktionen schneller angewendet werden. So würden gerade 
mal 22 % der SLB gegen den Willen des Arbeitssuchenden Maß­
nahmen buchen, während dies bei „Motivationsproblemen" 74 % 
tun würden (Götz, Ludwig-Mayerhofer & Schreyer 2010 :6 ). Folg­
lich hängt die Ermessensausübung davon ab, wie der SLB im Ver­
lauf der Interaktion die Eigenschaften des Klienten wahrnimmt. 
So wies Scott im Rahmen eines Experiments mit 96  neuen Mitar­
beitern neben der Organisationskontrolle den Eigenschaften der 
Klienten (Scott 1997 :51 ) den höchsten Einfluss auf das Ermessen 
zu. Jedoch ist der Einfluss von Klientenmerkmalen abhängig von 
der Form der Interaktion zwischen SLB und Klient. So hat etwa 
Keiser bei SLB in der US-amerikanischen Behindertenhilfe festge­
stellt, dass das Ermessen unabhängig von Klientenmerkmalen 
ausgeübt wurde, wenn es zwischen SLB und Klient aufgrund von 
automatisierten Prozessen keinen physischen Kontakt gab (Keiser 
2010 :253 ).

Zusammenfassend bleibt festzuhalten, dass die Bedeutung der 
Klienteneigenschaften und deren Bewertung durch SLB hinrei­
chend als m aßgebender Faktor für das Ausüben des Ermessens 
empirisch in unterschiedlichen Teilen des öffentlichen Sektors 
nachgewiesen worden ist. Die SLB-Klienten-Interaktion ist kein 
w ertneutrales verwaltungsrechtliches Verfahren. Es liegt ein 
„asymmetrisches Setting" (Bartelheim er 2 0 08 :20 ) vor, determ i­
niert durch prozessfunktionale Notwendigkeiten und vorsätzlich 
konstruiert durch den SLB, den Gesetzgeber und die Methoden 
professionellen Handelns. So entscheiden SLB über den, nicht mit 
dem Klienten.
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1.4.2. Peergroup als Normquelle
Nach allgemeiner Auffassung ist die jeweilige Peergroup der SLB 
beteiligt an individuellen Entscheidungen. Allerdings findet diese 
Entscheidungsbeteiligung direkt und indirekt statt. Indirekt ist die 
Beteiligung dahingehend, dass die Peergroup als „primäre Refe­
renzgruppe" identifiziert wird -  sie entsteht während der Kom­
munikation zwischen Kollegen innerhalb und außerhalb der eige­
nen Organisation, über das, was als gut und schlecht bew ertet 
wird (Lipsky 2010 :47 ; 57-76; Maynard-Moody & Musheno op. 
2 0 03 :22 ) und was annehmbare und nicht annehmbare Aufgaben 
sind (Wilson 1989 :47 ). SLB suchen diese informell-kollegiale 
Form der Rückmeldung, weil das Selbstverständnis es vorsieht, 
dass sie im Kontakt mit „der W irklichkeit" stehen -  im Gegensatz 
zum „Normalbürger", der die spezifische Arbeitssituation nicht 
einschätzen kann (Sandfort 2000 :744 ; Maynard-Moody 
& Musheno 20 0 0 :3 5 4 ). Hier entsteht eine informelle und formelle 
Gruppensolidarität. Diese führt zur Vermeidung von Konflikten 
untereinander, solange nicht ethische Standards verletzt werden. 
Kritik an Kollegen wird nicht öffentlich geäußert. Trotzdem bildet 
man sich eine Meinung über die Qualität der Arbeit der Kollegen. 
Diese Meinungsbildung findet über „Hörensagen" der wahrge­
nommenen Reputation und die eigenen Erfahrungen statt (Klate- 
zki 2 0 0 5 :2 7 3 -2 7 5 ; Lipsky 2 0 10 :203 ). Folglich wird nicht nur aus 
ökonomischen Gründen, sondern auch aus gruppenbedingtem 
Verhalten die Einschätzung von Arbeitskollegen übernommen. 
Lipsky spricht in diesem Zusammenhang vom „Rubber-Stamping" 
(Lipsky 2 0 1 0 :1 1 4 -1 2 8 ).

In vielen SLB-Studien hat „Gruppe" als Variable für die Erklä­
rung von Ermessen trotz ihrer Bedeutung wenig Beachtung ge­
funden. Wenn sie berücksichtigt wurde, konnte ihr Einfluss auf die 
Kultur des Erm essens über die dort gebildeten Normen und W erte 
durchaus qualitativ und quantitativ bestätigt werden. So gelang es 
Maynard-Moody bei der Erhebung und Auswertung von 157  nar­
rativen Interviews bei 48 SLB in fünf Orten in zwei Staaten der 
USA, die Bedeutung von Peergroups qualitativ herauszuarbeiten 
(Maynard-Moody &Musheno op. 2003). Bei den Interviews mit 
Polizisten, Lehrern und Sozialamtsmitarbeitern im Reha-Bereich 
trat deutlich das gemeinsame, kollektive Agieren gegenüber dem

https://doi.org/10.5771/9783828868601 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 21.01.2026, 05:45:43. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/9783828868601


42 Kapitel I: Forschungsstand

Management, das gegenseitige Absichern der Reputation und eine 
starke Identifikation mit dem Beruf hervor (Maynard-Moody 
& Musheno op. 2 0 0 3 :5 5 -6 3 ). Sandfort hat bei ihrer Untersuchung 
von zwei Landkreisen in Michigan in fünf Sozialämtern mit 70 
Interviews und 13 Fokus-Gruppen gezeigt, dass SLB zusammen 
mit Kollegen nicht nur ein passives Produkt ihrer Umgebung sind, 
sondern dass sie diese Umgebung und ihre Strukturen mit den zur 
Verfügung gestellten Ressourcen und mit ihrem Wissen und ihren 
Einstellungen aktiv gestalten (Sandfort 2 0 0 0 :7 4 1 -7 4 2 ) : ,,[...] 
structure is [...] developed among workers [...]". Quantitativ hat 
sich vor allem die Studie von Oberfield (2010) mit der relativen 
Bedeutung von Peergroups auf das Ermessen befasst. In seiner 
Studie ist dies eine unter zahlreichen intra- und extraorganisato­
rischen Variablen, die er zur Beantwortung der Frage heranzieht, 
wie sich die ursprünglichen Identitäten (regelorientiert versus 
erm essensorientiert) während der ersten zwei Berufsjahre von 
Berufsanfängern entwickeln. Seine Ergebnisse legen nahe, dass 
SLB zwar ihrer ursprünglichen Affinität zu einer der beiden Ext­
reme treu bleiben, sich die Einstellung jedoch im Laufe der Zeit 
modifiziert. Die zweitstärkste Erklärungsvariable für Abweichun­
gen sind dabei sowohl bei Polizisten als auch bei Sozialarbeitern 
andere Mitarbeiter: „after 1 year, both police and caseworkers 
were strongly influenced by the other workers with whom they 
interacted [...]" (Oberfield 2010 :752).

Diese zentrale Erkenntnis aus der SLB-Theorie ähnelt einer 
klassischen soziologischen Erkenntnis über das Gruppenverhal­
ten, die wir aus anderen sozialwissenschaftlichen Forschungs­
zweigen kennen: Demnach folgen Geführte zuallererst anderen 
Geführten, weil diese ihnen ähnlich sind und das so entstehende 
gruppendynamische Gefüge Stabilität und Sicherheit, Ordnung 
und Sinn liefert (Kellerman 2008 :56 ). Persönliche Kontakte haben 
einen hohen Einfluss auf die Meinungsbildung von Menschen, wie 
Paul Lazarsfeld im Rahmen des Präsidentschaftswahlkampfs beo­
bachtete (Lazarsfeld 1 9 6 9 :1 9 0 -1 9 3 ) . SLB orientieren sich bei 
Fragen nach der Qualität ihrer Arbeit, der Bedeutung und der 
Bewertungsgrundlage nicht hierarchisch-vertikal, sondern kolle­
gial-lateral. Die Bewertungsm aßstäbe legt die Bezugsgruppe aus
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Kollegen fest, die unter denselben Bedingungen ihre Tätigkeit 
ausüben.

1.4.3. M anagement versus SLB? W ertegem einschaft statt Antago­
nismus

Die Bedeutung und die Beziehung zwischen SLB und Managern 
werden in der Literatur unterschiedlich bew ertet und beschrie­
ben. Es gibt eine klassisch-organisationspolitische und eine eher 
differenziert-pragmatische Beurteilung dieser Beziehung.

Die klassisch-organisationspolitische Beschreibung geht von 
zwei Typen von Akteuren in Organisation aus, die „natürlicher­
weise" gegensätzliche Interessen vertreten. Manager wollen als 
Interessenvertreter der Organisation das Budget kontrollieren, 
Ergebnisse erzielen und möglichst das Ermessen der SLB mit Hilfe 
von festgelegten Regeln einschränken (Lipsky 2010 :19 ; Jones 
2001 :559 ; Taylor & Kelly 2006 :639 ; Simon 1997 :9). Dieser Den­
krichtung folgend wird davon ausgegangen, dass das Management 
durch die Instrumente des NPM über mehr Möglichkeiten verfügt, 
das Ermessen einzuschränken (Brodkin 2011 :2 7 2 ; Langer 
&Pfadenhauer 2007 :221 ; Taylor & Kelly 2006 :639 ; Freidson 
2001 :72 ). Auf der anderen Seite steht das Interesse der SLB über 
ein Höchstmaß an Freiheit bei der Ermessensausübung. Diese 
nutzen und benötigen SLB, um die ihrer Ansicht nach legitimeren 
Vorstellungen idealer Arbeit umsetzen zu können (Maynard- 
Moody &Musheno op. 2003 :20 ; Berg 2006 :564 ; Sandfort 
2 0 0 0 :7 4 4 -7 5 1 ; Freidson 2001 :46 ). Hieraus resultiert die etwa 
von Jones beobachtete tiefe Kluft zwischen Management und Um­
setzern, als er 40 englische Sozialarbeiter interviewte („I heard no 
positive word about managers") und zwischen diesen ein insge­
samt antagonistisches Verhältnis diagnostizierte (Jones 2001: 
559). Im Grunde genommen ist dieser proklamierte Interessen­
konflikt die in Organisationen personalisierte Abbildung der grö­
ßeren Debatte um die Dichotomie Professionalisierung versus 
Bürokratisierung (Wilson 1989 :149 ; Freidson 1994 :62).

W eniger ideologisch, aber differenzierter urteilen Studien, die 
versucht haben, die Frage zu beantworten, inwieweit Manage­
ment überhaupt einen Einfluss auf das Ermessen hat. Grundsätz­
lich besteht Einigkeit, dass das Management im öffentlichen Sek­
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tor einen Einfluss auf Themen wie Qualität, Effektivität und Kun­
denzufriedenheit (Boyne 2 0 0 4 :1 1 3 ) hat. Jedoch scheiden sich die 
Geister bei der Frage, ob das Management die Erm essensaus­
übung von SLB im Tagesgeschäft beeinflusst. Einige Studien konn­
ten eine solche Wirkung nicht nachweisen. So hatten bei Oberfield 
die Variablen „Supervision" oder „Kontrolle" keinen Einfluss auf 
die Veränderung von Identitäten während der Berufssozialisation 
(Oberfield 2 010 :752 ). Auch Keiser konnte, trotz der Berücksichti­
gung dieser Variablen, in seinem Modell keinen Einfluss auf die 
Unterschiede in der Ermessensausübung nachweisen (Keiser 
2010 :253 ).

Diese Befunde stehen teilweise im Gegensatz zu der Bedeutung 
einer diskutierten „Untergruppe" im Management, die des m ittle­
ren Managements. Lipsky (201 0 :8 2 ) hob deren Rolle bei der 
Wahrnehmung von Zielen hervor, schreibt aber ihrer Wirkung auf 
die Ermessensausübung im Alltag nur eine kleine Bedeutung zu. 
Demnach formen mittlere Manager den Kontext des Ermessens, 
beeinflussen aber damit nicht die SLB-Klienten-Interaktion. In 
diese Richtung gehen auch die Erkenntnisse von Riccucci 
(2 0 0 5 :8 1 -8 2 ). Sie wies nach, dass das mittlere Management daran 
beteiligt ist, wie wichtig verschiedene Ziele der Sozialreform 
wahrgenommen werden. Evans (2011) zeigte in seiner englischen 
Studie, dass sich die Gruppe der Manager keineswegs homogen 
und antagonistisch zu den Beschäftigten stellt. Vielmehr besteht 
eine Kluft zwischen strategischen Managern auf der einen und des 
mittleren Managements und Praktikern auf der anderen Seite. 
Zum einem ähnlichen Ergebnis kommt Berg (2 0 0 6 :5 6 5 ) im Zuge 
von NPM-Einführungen.

Die Verbindung und die anzunehmende wechselseitige Beein­
flussung zwischen strategischem  und lokalem Management sind 
bei SLB insgesamt wenig erforscht. Es spricht aber einiges für die 
Existenz lokaler W ertegem einschaften zwischen m ittlerem Ma­
nagement und SLB. Die Annahme einer „natürlich" antagonisti­
schen Beziehung vereinfacht unnötigerweise den Charakter dieser 
Beziehung. So ist durchaus davon auszugehen, dass sich in SLO bei 
Veränderungen Koalitionen aus Akteuren bilden, die, trotz ideal­
typisch unterschiedlicher Interessen, gemeinsame Positionen 
artikulieren.

https://doi.org/10.5771/9783828868601 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 21.01.2026, 05:45:43. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/9783828868601


„Beyond Discretion": Normen, W erte und Arbeitsdispositionen 45

2. „Beyond Discretion": Normen, W erte und Arbeits­
dispositionen

Die Forschungsrichtung der Street Level Bureaucracy hat viel zum 
empirischen Verständnis der Arbeitsbedingungen von SLB beige­
tragen. Wir wissen, dass SLB über begrenzte Ressourcen und mit 
unterschiedlichen Erwartungen unterschiedlicher Stakeholder 
(Wilson 1989 :88 ; Ran &Golden 2011 :439 ; Lipsky 2 0 1 0 :4 6 ) inter­
agieren müssen -  auch in einer Arbeitsverwaltung, wie ein Ar­
beitsverm ittler bei Eberwein (1987) es formuliert: „Manchmal 
fühlt man sich wie zwischen allen Stühlen, zwischen den Vorgaben 
der Politik, den Erwartungen der Arbeitgeber, den Notwendigkei­
ten der Verwaltung" (Eberwein & Tholen 1987 :107 ). Demnach hat 
die sozialwissenschaftliche Fragestellung das empirisch erhoben, 
was der Theologe Manfred Böhm in einer populärwissenschaftli­
chen Abhandlung als „Gabe der rechten Unterscheidung" (Boehm 
20 1 1 :1 3 1 ) bezeichnet und etymologisch analysiert hat:

Im Lateinischen leitet sich discretion von discernere ab, wo 
so viel wie ,trennen, sichten, unterscheiden' meint. Discreti­
on ist demnach die Unterscheidungsgabe, die Fähigkeit, zu 
erkennen, welches Verhalten einer konkreten Situation an­
gemessen ist. Es geht um das richtige Maß, das gefunden 
und eingehalten werden muss [...] (Boehm 2 0 11 :129 )

Folglich hat Ermessen etwas Abwägendes, etwas Relativistisches: 
SLB geht es darum, so zu agieren, dass man nicht anstößt, unter 
Kollegen akzeptiert wird und gleichzeitig nicht allzu sehr von den 
eigenen Idealen abweicht. Unter diesen Bedingungen ist für SLB 
jedoch eine optimale Entscheidung unmöglich. Simon spricht da­
von, dass Entscheidungen unter solchen Bedingungen in Verwal­
tungen nie optimal sein können, sie sind vielmehr „satisficing" 
oder „gut genug" (Simon 1997 :324). Die Praxis des Ermessens löst 
Schwierigkeiten und W idersprüche im Policy-Prozess zwischen 
Politikformulierung und Politikumsetzung auf. Ermessen bleibt 
dabei ein unverzichtbarer Bestandteil der Arbeit öffentlicher 
Verwaltungen (Evans 2011 :2 ). In der Konsequenz beschäftigten 
sich Studien mit dem Einfluss auf das Ermessen, um so unter an­
derem die Spannbreite bei der Gesetzesumsetzung zu erklären.
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Konzeptionell ist bei diesen Studien das Ermessen die unabhängi­
ge Variable zur abhängigen Variable „Kultur der Gesetzes- oder 
Regelanwendung".

Meyers (2 0 0 7 :2 4 6 -2 4 8 )  fasst die Einflussfaktoren auf das Er­
messen in drei Punkten zusammen: Erstens die Kontrolle durch 
die Politik, die insgesamt als gering eingestuft wird; zweitens die 
Kontrolle durch die Organisation, die insbesondere durch die 
Ressourcenzuweisung das Ermessen beeinflusst; drittens der 
Einfluss von Normen und W erten, der am höchsten bew ertet wird. 
So stellten auch qualitative Studien fest, dass sich bei SLB über 
viele Jahre Normen und W erte festigen, die sie gegenüber Inter­
ventionen von Seiten der Organisation oder der Politik immuni­
sieren (Sandfort 2000 :744 ; Maynard-Moody & Musheno 2000: 
333). Die Bedeutung von Normen und W erten wurde zusätzlich 
beleuchtet, als man feststellte, dass nicht nur auf kollegialer Ebene 
solche Normen und W erte emergieren, sondern dass diese hierar- 
chieübergreifend zwischen Praktikern und mittlerem Manage­
ment geteilt werden (Evans 2 0 1 1 :3 7 1 -3 8 3 ; Berg 2 0 06 :565 ), wäh­
rend politische Einstellungen einen weitaus geringeren Einfluss 
ausüben (Kimberley, Morrisey &Topping 2 0 06 :223 ). SLB schei­
nen vor allem die Akzeptanz der operativen Umgebung, mit der 
sie unm ittelbar und täglich interagieren, besonders wichtig zu 
sein. Für die Akzeptanz entscheidend ist das Ermessen auf Basis 
der gemeinsamen W erte und Normen.

Die Forschung interessierte sich folglich stärker für die Nor­
men und W erte von SLB. Dies tritt deutlich zutage, wenn man sich 
die Titel der Beiträge mit diesem Thema genauer ansieht, etwa 
Durose (2007) („Beyond ,street level bureaucrats': Re-
interpreting the role of front line public sector workers") oder 
Sandfort (2000) („Moving Beyond Discretion and Outcomes: Exa- 
mining Public Management from the Front Lines of the W elfare 
System"). Diese „Denkschule" schafft das Konzept des Ermessens 
nicht ab, will aber hinter die Entstehungsbedingungen des Erm es­
sens blicken.
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Abbildung 4: Arbeitsdispositionen, Normen, W erte und Ermessen 
(eigene Darstellung in Anlehnung an Riccucci 2 0 0 5 :6 )

Ermessen wurde in der Konsequenz weniger als unabhängige 
Variable für das Handeln von SLB diskutiert, sondern als abhängi­
ge Variable von den Normen und W erten der SLB gesehen, die 
Ausdruck der jeweiligen Arbeitsdispositionen sind, wie in der 
Abbildung 4 ersichtlich. Über ein Verständnis der Arbeitsdisposi­
tionen lässt sich in der Konsequenz die Kultur des Ermessens und 
das Handeln von SLB im Verwaltungsalltag am besten vorausse­
hen. Unter Arbeitsdispositionen wird allgemein im Implementati­
onsprozess die Wahrnehmung der Umsetzer einer Policy inner­
halb der jeweiligen Zuständigkeit verstanden (van Meter &van 
Horn 1975 :472 ). Allerdings wurden in unterschiedlichen Studien 
unterschiedliche Konzepte zum Thema Arbeitsdispositionen dis­
kutiert und angewandt. Dies ist Gegenstand des nachfolgenden 
Kapitels.

3. Exkurs: Arbeitsidentitäten als Konzept der Arbeits­
dispositionen

Arbeitsdispositionen sind in zahlreichen sozialwissenschaftlichen 
Studien angewendet worden. In Abbildung 5 werden die unter­
schiedlichen Konzepte dargestellt.
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Konzept Definition Quelle 1

Personal Conceptions oder 
Selbstkonzeptualiserungen

E s  werden eigene Schwerpunkte gesetzt und bestimmte 
Gruppen bevorzugt (Lipsky 2010:145)

Lipsky (2010), Ludwig-Mayerhofer 
(2007)

Schemas „ [...]  norms, collective beliefs, and shared knowledge that 
people develop when operating within a particular context.“ 
(Sandfort 2000:741)

Sandfort (2000), Broadbent et. al. (2001)

Professional Occupations „ [ ...]  emerge and develop and are adapted and modified in 
practice and local workplaces“ (Evetts 2011:414)

Evetts 2011

Identität am Arbeitsplatz 
(Professional Identities)

„ [...]  fairly stable emerging in pattems of relationships with 
other occupational groups [ . . . ] .“ (Payne 2006:139)

Payne (2006), Reissner (2010), Terhart 
(1992), Brown (1999), Hotoho (2008), 
Ashforth, Harison et. al. (2008), Oberfield 
(2010), Kirpal (2004), Messmer 2007

Deutungs- oder 
Einstellungsmuster

„ [ ...]  zur Bewältigung des Handlungsdilemmas“ greifen 
Mitarbeiter .grundsätzlich auf naturwüchsige (alltags- 
)pädagogische Deutungs- und Handlungsmuster zurück.“ 
(Behrend 2007:103)

Behrend (2007), von Harrach (1996)

Beruflicher Habitus „ [ ...]  Zusammenhang zwischen Wahrnehmung, Handlung 
und Struktur und erklärt, wie soziale Praxis zustande 
kommt. “ (V  orheyer 2007:182)

Vorheyer(2007), Schütze (1992)

Culture (occupational-, 
Professional-, organizational)

„ [ ...]  shared identification with Professional ideas amongst 
local managers and social work practitioners.“ (Evans 
2009:8)

Evans (2008), Ricucci (2005), Wilson 
(1989), Schein (1992)
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Wie die Übersicht verdeutlicht, hat sich die überwiegende Anzahl 
für das Konzept der Arbeitsidentität entschieden, das auf dem 
mikrosoziologischen Konzept des von Mead begründeten und von 
Blumer weiterentwickelten symbolischen Interaktionismus be­
ruht. Dessen grundsätzliche Unterscheidung beginnt mit der Un­
terscheidung zwischen dem ursprünglichen „ich" („I") und dem 
antizipierten „ich" („me") -  letzteres als Gesamtheit der antizipier­
ten Einstellungen anderer (Mead 2004 :31 ), das notwendigerweise 
im Austausch mit anderen Individuen entsteht (Payne 2006 :147 ). 
Hieraus konstruiert sich eine soziale Identität des Individuums 
oder der Gruppe, welche die selbst gegebene Antworten auf die 
fundamentalen Fragen wie „Wer bin ich?" oder „Wer sind wir?" 
gibt (Ashforth, Harrison & Corley 2008 :327 ; Huntington 2006 :21). 
Die Arbeitsidentität stützt sich in ihren theoretischen Grundan­
nahmen auf das soziale Identitätskonzept (Payne 2 0 06 :140 ). Kir- 
pal definiert sie als ,,[...] any kind of identity formation process 
that develops through the interaction between the individual and 
the work context [...]." (Kirpal 2004 :300).

Ihre Definition um schreibt bereits einige Charakteristika die­
ses Konzepts, das im W esentlichen mit fünf Begriffen um schrie­
ben wird: relational, bottom-up, dynamisch, multipel und intenti­
onal. Arbeitsidentitäten bildet das Individuum relational, weil 
diese über den Vergleich und Abgleich mit internen und externen 
Stakeholdern entstehen (Ran &Golden 2011 :433 ; Huntington 
2 0 06 :23 ) und in der Gleichzeitigkeit und wechselseitigen Beein­
flussung von Handeln und Diskussion (Payne 2 0 06 :144 ). Da diese 
Interaktionen hierarchisch gesehen „unten" stattfinden, bilden 
sich die Arbeitsidentitäten bottom-up, werden also nicht von 
„oben" vorgegeben (Payne 2006 :148 ; Oberfield 2010 :739 ; Kirpal 
2 0 04 :276 ). Allerdings sind Arbeitsidentitäten intentional, weil die 
Interaktionen darauf ausgerichtet sind, bei denjenigen akzeptiert 
zu werden, mit denen man interagiert (Payne 2 0 06 :141 ). Dennoch 
sind Arbeitsidentitäten nicht stabil, sondern dynamisch, weil sie je 
nach Situation und Rahmenbedingungen notwendigerweise vom 
Individuum angepasst werden müssen (Ashforth, Harrison 
&Corley 2008 :330 ; Körte 2007 :169 ; Payne 2006 :148 ; Reissner 
2 010 :297 ; Terhart 1992 :126 ; Huntington 2006 :24 ). Zusätzlich 
gibt es nicht „die eine" Arbeitsidentität für ein Individuum. Es
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wird vielmehr von multiplen Arbeitsidentitäten ausgegangen, 
abhängig von Orten, Arbeitsgruppen und Berufen (Ashforth, Har- 
rison & Corley 2008 :347 ; Hotho 2008 :729 ; Körte 2007 :168 ; Kirpal 
2004 :275 ).

Einerseits erfordern die unübersichtlichen Arbeitssituationen 
der SLB, dass sie sich verschiedene Arbeitsidentitäten aneignen, 
mit denen sie ihren Arbeitsalltag zufriedenstellend nach vielen 
Seiten bewältigen können. Andererseits agieren SLB, die das 
SGB II anwenden, wie bereits dargelegt in einem Anreizpluralis­
mus, der ihnen abverlangt, ihre Arbeitsidentitäten an die jeweilige 
Situation anzupassen.

„The search for present-day professionalism is a search for 
[...] social identity and for ap p rop riate  w ork identities [...]
that can be used for coping with trade-offs between indi­
vidual demands, professional claims, and organized action." 
(Noordegraaf 2007 :780 , eigene Hervorhebung)

Es geht also um die Suche nach angemessenen Arbeitsidentitäten 
unter wechselnden Umständen. Arbeitsidentitäten sind dabei das 
Produkt oder Destillat der reflexiven Auseinandersetzung der SLB 
mit den aktuellen Rahmenbedingungen an ihrem Arbeitsplatz.

Die Einführung des § 48 SGB II ist eine Veränderung der Rah­
menbedingung der Arbeit für die Träger der Grundsicherung und 
damit der darin tätigen SLB. Die Arbeitsidentitäten geraten unter 
einen Anpassungsdruck. Dieser Wandel ist keine einfache, lineare 
Rechtsanwendung. Es bedarf eines weiteren theoretischen Blick­
winkels, um die daraus resultierende Veränderungssituation für 
den SLB als umsetzendes Individuum beurteilen zu können. Das 
Konzept der „interaktiven Arbeit" (Dunkel & W eihrich 2012) wird 
im nachfolgenden Kapitel auf die Situation von SLB in Jobcentern 
angewendet, um diese neue Situation vor dem Hintergrund der 
bisherigen Diskussion noch ganzheitlicher verstehen zu können.

4 . Arbeitsmarktintegration als interaktive Arbeit

Ausgangspunkt der interaktiven Arbeit ist die Annahme, dass es 
Dienstleistungen gibt, die Kunden nicht wie ein normales Produkt
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kaufen können. Stattdessen müssen sie sich an der Erstellung der 
Dienstleistung beteiligen. Auftrieb erhielt diese Art der Zusam­
m enarbeit durch betriebsw irtschaftliche Modelle etwa von Mac 
Donalds oder IKEA. Unter der Prämisse „Customers at W ork“ 
(Dunkel & Kleemann 2013) überlassen diese Unternehmen be­
stimmte Tätigkeiten dem Kunden wie das Abräumen des Ge­
schirrs oder den Zusammenbau von Möbeln. Bei der interaktiven 
Arbeit sind m ehrere Akteure aufeinander angewiesen und müssen 
Abstimmungsprobleme lösen, um eine gemeinsame Dienstleis­
tung zu erstellen und ein Ziel zu erreichen (Dunkel & Weihrich 
2 0 1 2 :3 -4 )  -  es ist also nicht nur eine Kooperation, sondern eine 
Koproduktion (Hilse, Opielka & Strumpen 2 0 1 4 :4 0 4 ). Klassi­
scherw eise sind die beteiligten Akteure im privatwirtschaftlichen 
Bereich der Kunde, das Unternehmen und die Dienstleistungs­
fachkraft, welche in einem „Dienstleistungsdreieck“ miteinander 
interagieren. Angewendet auf die Situation im SGB II sind dies der 
Klient, das Jobcenter und die SLB. Folglich sind insbesondere auf 
der Mikroebene zwischen SLB und dem Klienten sowie auf der 
M esoebene zwischen SLB und dem SGB II-Träger Abstimmungs­
problem e zu lösen.

zwischen M anagem ent und Klient 
(in Anlehnung an Riccucci (2 0 0 5 :6 ))
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W elcher Natur diese Abstimmungsprobleme sind, wie diese ent­
stehen und welche Herausforderungen entstehen, ist Gegenstand 
der folgenden beiden Kapitel 4.1. und 4.2.

4 .1 . Der SLB und das V erhältnis zum Klienten

4.1.1. Kunde, Klient oder Koproduzent? Soziale Konstruktionen des 
Klienten

SGB II-Empfänger werden im Integrationskonzept der Bunde­
sagentur für Arbeit „Kunden" genannt. So ist für die Bundesagen­
tur etwa jeder Bürger ein Kunde, „mit Anspruch auf einen profes­
sionellen [...] Service" und eine „zeitnahe und kundenorientierte 
Dienstleistung" (BA 2013 :7 ). Legt man etwa den Kundenbegriff 
von Schedler zugrunde, für die derjenige Kunde einer Verwal­
tungseinheit ist, der ,,[...] von ihr individuell Leistungen abnimmt 
[...]" (Schedler 2000 :69 ), so wird die Praxis der Bundesagentur 
nachvollziehbar: SGB II-Empfänger sind Abnehmer der Leistungen 
zur Eingliederung in Arbeit und zur Sicherung des Lebensunter­
halts und folglich „Kunden".

Die soziale Arbeit (Buestrich &W ohlfahrt 2008 :19 ), die Pro­
fessionssoziologie (Evetts 2 0 1 1 :4 0 6 ) und die SLB-Literatur (Hill 
&Hupe 20 1 0 :1 5 0 ) verwenden diesen Begriff bewusst nicht. Sie 
sprechen stattdessen von „Klienten". Zum einen tun sie dies, weil 
der Terminus des Kunden suggeriert, dass eine -  tatsächlich nicht 
vorhandene -  W ahlfreiheit bestehe (Buestrich & Wohlfahrt 
2 0 0 8 :1 8 -1 9 ; Bartelheim er 2008 :16). Das Sozialgesetzbuchll und 
dessen Leistungen dienen der Sicherung des soziokulturellen 
Existenzminimums und sind damit alternativlos für erwerbsfähige 
Menschen ohne ausreichendes Einkommen. Zum anderen fallen in 
den SLB-Klienten Beziehung auch hoheitlich-kontrollierende Auf­
gaben an (Buestrich & W ohlfahrt 2 0 0 8 :1 8 -1 9 ; Sorg 2007 :203 ), 
etwa dann, wenn SLB erfahren, dass der Klient nicht mitwirkt und 
sie die Höhe der Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts 
nach § 20 SGB II kürzen müssen. Demzufolge spricht der Gesetz­
geber konsequent auch vom erwerbsfähigen Hilfebedürftigen (§ 7 
Abs. 3 SGB II).

Die W idersprüchlichkeit zwischen normativer und rechtlicher 
Konstruktion resultiert in einer eher irritierten Rezeption des

https://doi.org/10.5771/9783828868601 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 21.01.2026, 05:45:43. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/9783828868601


A rbeitsm arktintegration als interaktive A rbeit 53

Kundenbegriffs auf Seiten der SLB (Behrend 2007 :98), wie in 
England nachgewiesen wurde. Eine aufschlussreiche Studie auf 
der Basis von 39 sem istrukturierten Interviews mit Mitarbeitern, 
die in 14 unterschiedlichen Ämtern als persönliche Berater in 
Arbeitsämtern tätig waren, kam zu dem Ergebnis, dass der Kun­
denbegriff für Arbeitsuchende zwar von Seiten der Fachkräfte 
paradoxerweise durchaus anerkannt wurde -  allerdings mit wi­
dersprüchlichen Definitionen und mit einem „Rückfall" in hoheits­
staatliche Begriffe: Der Begriff wurde verwendet, weil er besser 
klingt, aber nicht, weil damit neue Herangehensweisen bezogen 
auf die Klienten verbunden waren (Rosenthal & Peccei 2 0 0 6 :7 5 ­
76). Es gibt also Hinweise, dass die Konstruktion des SGB II- 
Empfängers als Kunde, trotz der Verwendung des Begriffs, von 
SLB nicht vollumfänglich geteilt wird. Hieran zeigt sich eine dis­
tanzierte Haltung in Sozialverwaltungen gegenüber der Einstel­
lung, einen Kunden vor sich zu haben -  und damit potenziell einen 
König.

Das W issen dieser Skepsis von Seiten der SLB ist wichtig für 
das Verständnis der potenziellen Rollenveränderung bei der Ein­
führung von Zielvorgaben. Wie in Kapitel 4.4.1 dargelegt, haben 
die Eigenschaft und das Verhalten des Klienten Einfluss auf die 
Ermessensausübung des SLB. Aber die Art und Weise, also die 
Kriterien für die Bewertung des Verhaltens, finden unbeeinflusst 
vom Klienten statt. Diesen zu bewerten, ihn auf Distanz zu halten 
und auch zu kritisieren, wird im Verlauf der Interaktion an meh­
reren Stellen von den SLB verlangt: Sie müssen für den Klienten 
eine Integrationsprognose stellen und Handlungsbedarfe identifi­
zieren (BA 2 0 1 3 :1 1 -1 3 ). Bisher fand diese Interaktion vorsätzlich 
asymmetrisch statt, so dass der Arbeitslose im Dreieck der Akteu­
re als derjenige mit der schwächsten Position bezeichnet wurde 
(Eberwein &Tholen 1987 :125 ). Unter den Bedingungen der Ziel­
vorgaben ist dies aber nur noch bedingt haltbar, denn erst, wenn 
sich der Arbeitssuchende bei einem Arbeitgeber kooperativ ver­
hält, er sich flexibel bei Lohn und W ohnort zeigt oder eine Fortbil­
dung tatsächlich zum Abbau des erkannten Qualifikationsdefizits 
nutzt, können SLB ihr Ziel verwirklichen. Letztendlich liegen diese 
Bedingungen also außerhalb des direkten Einflussbereichs der 
SLB. Auch wenn sie über Sanktionsinstrumente verfügen, können
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sie letztendlich nicht vollumfänglich kontrollieren, ob der Klient 
einen motivierten Eindruck beim Arbeitgeber hinterlässt, alterna­
tive Beschäftigungen tatsächlich in Erwägung zieht oder an Maß­
nahmen teilnimmt, um dort etwas zu lernen. Der Hilfeempfänger 
ist für das Erreichen des gemeinsamen Ziels „Integration in Ar­
beit" Koproduzent und die SLB sind auf ihn angewiesen. Die In­
tegration in Arbeit verlangt von beiden, auf Augenhöhe miteinan­
der zu kooperieren und zu einer Art „Schicksalsgemeinschaft" zu 
werden. Gleichzeitig hängt auch die Möglichkeit der SLB, inner­
halb der Organisation erfolgreich zu sein und sich beruflich wei­
terzuentwickeln, wesentlich von der Mitwirkung seiner Klienten 
ab. Dementsprechend ist die bisher auf Distanz und auf Unterord­
nung ausgerichtete soziale Interaktion fortan egalitärer. SLB müs­
sen mit den Klienten auf Augenhöhe verhandeln und können nicht 
nur ausschließlich anordnen. Somit wird diese spezielle Interakti­
on symmetrischer, als dies bislang der Fall war. SLB sind aufgrund 
der Zielvorgaben gezwungen, die Bedingungen der Interaktion 
mit den Klienten stärker auszuhandeln. Dies bedeutet insgesamt, 
dass im W ertesystem  der SLB der Klient vom Objekt zum Subjekt 
wird.

4.1.2. Ziel- statt gerechtigkeitsorientiertes „Creaming"
Wir wissen, dass sich SLB bei ihrem Ermessen davon leiten lassen, 
wie sie die Eigenschaften des Klienten wahrnehmen. Einerseits 
suchen sie sich die Klienten heraus, mit denen sie im Anreizsys­
tem der Organisation möglicherweise den größten Erfolg haben 
(Lipsky 2 0 1 0 :1 0 7 -1 1 1 ) . Auch in deutschen Arbeitsverwaltungen 
wurde eine „Bestenvermittlung" (Eberwein &Tholen 1987 :103 ) 
bemerkt.

Andererseits malten spätere Studien das Bild altruistisch agie­
render SLB. So zeigte Kelly, dass SLB ihr Ermessen nutzen, um 
ihre persönliche Vorstellung von Gerechtigkeit durchzusetzen, 
wenn sie es bei den jeweiligen Klienten verletzt sahen -  allerdings 
innerhalb des ihnen zugestandenen Ermessensspielraums (Kelly 
1994 :124 ). Auch Maynard-Moody konnte zeigen, dass die Solida­
rität mit Klienten so weit geht, dass Regeln zugunsten von subjek­
tiv „bedürftigen" und „lohnenswerten" Klienten ignoriert wurden, 
es also eine Unterscheidung zwischen „worthy" und „unworthy"
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Klienten gibt (Maynard-Moody &Musheno op. 2003 :20 ): 
judging people and acting on these judgements than as adapting 
rules to their circum stances of cases" (Maynard-Moody 
& Musheno op. 2003 :18).

Dass dies keine rein US-amerikanische Beobachtung ist, legen 
zwei deutsche Untersuchungen nahe. Sorg (2 0 0 7 :1 9 5 -2 0 1 )  be­
schreibt, dass SLB ein anderes Verhalten an den Tag legen, wenn 
verm utet wird, dass ein Klient das Sozialsystem ausnutzen wolle. 
Behrend (2 0 0 7 :1 1 0 -1 1 2 )  konstatiert bei der Anwendung von 
Klientensegmentierungen eine „List der Vermittler": Handlungs­
vorgaben werden dem Fall angepasst, damit ein Arbeitsuchender 
eine Stelle bekommt, auch wenn der SLB hierfür Regeln der Orga­
nisation missachten muss, da er dies anders menschlich nicht 
vertreten kann. Er nennt das eine „zielorientierte Umdifferenzie­
rung" (Behrend 2007 :119).

Gerechtigkeitsorientierte Selektions- und Bewertungsmecha­
nismen geraten unter den wirkungsorientierten Zielvorgaben 
weiter unter Druck, da allein das Potenzial des Klienten, in den 
Arbeitsmarkt integriert zu werden, mit der Logik der Zielorientie­
rung in Einklang zu bringen ist. Klienten, die es aus subjektiver 
Sicht eines SLB verdient hätten, gefördert zu werden, oder die ein 
Stück weit „vom Schicksal" getroffen wurden, können nicht mehr 
in dem Maße bevorzugt werden, wie dies bisher der Fall war. 
Beispielsweise erwähnen Maynard-Moody & Musheno (2003) 
zwei Fälle: Ein Rentensachbearbeiter, der psychologische Hilfe für 
einen „gebeutelten" Klienten organisiert, obwohl dies nicht seine 
originäre Aufgabe ist (2 0 0 3 :9 7 -9 9 )  sowie einen Polizisten, der 
gegen einen vom Schicksal geplagten Kriminellen, entgegen der 
Anweisung durch den Vorgesetzten, keine Anzeige schreibt (May­
nard-Moody & Musheno op. 2 0 03 :101 ). Beide Beispiele zeigen, 
dass die gerechtigkeitsorientierten Entscheidungen unm ittelbarer 
Bestandteil der Tätigkeit und eben auch der Arbeitsmotivation 
sind. Doch SLB werden nun ein Stück weit der Möglichkeit be­
raubt, ihre persönlichen Ideale im Arbeitsalltag umzusetzen. Mit 
der Zielorientierung geraten diese bevorzugten Kontakte zu Klien­
ten zunehmend unter Druck: Das zielorientierte Creaming schiebt 
sich vor das gerechtigkeitsorientierte.
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4.1.3. Vom Ende d e r ,,Coping Mechanisms" und des „Rubber-Stamp- 
ings"

Wie in Kapitel 1.2. dargelegt, müssen SLB mit der Ressource Zeit 
sorgsam umgehen. SLB nutzen formelle Möglichkeiten zur Pro­
zessbeschleunigung, etwa Klientensegmentierung, oder informelle 
Möglichkeiten, wie entstandene Gruppennormen, um die Fallbe­
arbeitung je  nach Bedarf zu beschleunigen. Mit den Zielvorgaben 
der Integration in Arbeit gerät diese Strategie des Ressourcenm a­
nagements unter Veränderungszwang, denn zur Zielverwirkli­
chung muss mit jedem  Klienten wesentlich zeitintensiver umge­
gangen werden, um mögliche Integrationsmöglichkeiten im 
persönlichen Gespräch auszuloten bzw. ihn während des Integra­
tionsprozesses beim Arbeitgeber zu begleiten, um eine größtm ög­
liche Steuerungsmöglichkeit vor Ort zu behalten. Dies bedeutet 
aber ein hohes Maß an Zeiteinsatz. Dementsprechend ist dieser 
Möglichkeit, den „Arbeitsplatz" den aktuellen Nachfragebedingun­
gen anzupassen, durch die Zielvorgaben Grenzen gesetzt. Gleich­
zeitig müssen Urteile von Kollegen hinterfragt werden, um Zieler­
reichungschancen auszuloten. Beide Entwicklungen führen dazu, 
dass SLB länger arbeiten oder sich die organisatorischen Rah­
menbedingungen verändern müssen, etwa durch geringere Fall­
zahlen. Die Anwendung des Konzepts der interaktiven Arbeit hat 
den potentiellen Grad der Veränderung für SLB in dem Verhältnis 
zum Klienten diskutiert. Das nachfolgende Kapitel w echselt auf 
die Mesoebene und diskutiert das Verhältnis zum Jobcenter.

4 .2 . Der SLB und das V erhältnis zum Jobcenter

4.2.1. Das mittlere M anagement als Partner
Zielvorgaben werden auf Grundlage von Gesetzen eingeführt. Die 
Ziele werden zwischen dem Bundesministerium für Arbeit und 
den Bundesländern verhandelt und zwischen den Bundesländern 
und SGB II-Trägern modifiziert. Basis sind dabei quantifizierte 
Zielvorgaben eines gesetzlich vorgegebenen Kennzahlensystems.

Dem strategischen Management stellt sich die Aufgabe, die mit 
dem Land verhandelten Ziele umzusetzen. Es muss die Ziele auf 
die einzelnen Abteilungen und Arbeitsplätze herunterbrechen. 
Allerdings verfügt das Management nach gängiger Auffassung

https://doi.org/10.5771/9783828868601 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 21.01.2026, 05:45:43. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/9783828868601


A rbeitsm arktintegration als interaktive A rbeit 57

nicht über alle Ressourcen, um dies tun zu können: So verfügen 
SLB über ein Informationsmonopol innerhalb einer Organisation 
über Klienten und Prozesse (Lipsky 2010 :293 ; Prottas 1978 :289). 
Sie kontrollieren die Information zum Klienten und zur Organisa­
tion (Lipsky 2010 :293 ; Prottas 1978 :289 ), indem ausschließlich 
sie mündlich, schriftlich und vor allem eigenständig Daten und 
Informationen über den Klienten erheben. Viele „Einzelangaben 
über persönliche oder sachliche Verhältnisse" sind nach dem 
SGB X § 67 dem Sozialdatenschutz unterworfen, was eine vollum­
fängliche Kontrolle durch die mittlere Führungsebene verhindert. 
Dieses verdeckte W issen („tacit knowledge") ist notwendig, um 
eine situationsgerechte Anpassung der Zielvorgaben innerhalb 
der Organisation vorzunehmen (Paton 2006 :222 ; Homann 
2005 :21 ; Nullmeier 2005 :438 ).

Zahlreiche Autoren plädieren unter anderem vor dem Hinter­
grund dieses Ressourcendefizits des Managements dafür, SLB in 
die Konzeption der Leistungsmessung einzubeziehen (Bogumil 
&Jann 2009 :241 ; Bohret 2005 :48 ; Paton 2006 :222 ; Sandfort 
20 00 :732 ). Leistungsmessungen sollten keine statischen „Von 
oben nach unten"-Prozesse sein, sondern als dynamische Interak­
tionen innerhalb einer Organisation (Paton 2 0 06 :223 ) oder als 
„mikropolitische Aushandlungsprozesse" (Schridde 2 0 05 :219 ) 
verstanden werden. Die notwendige Anpassung und Modifikation 
der Ziele in der Organisation werden damit zur Koproduktion 
zwischen Management und SLB. Die interinstitutionell festgeleg­
ten Ziele suggerieren dagegen eine „top-down" planbare Umset­
zung.

In SLO existieren zwei Gruppen des Managements: das strate­
gische und das mittlere Management. Insbesondere die zuletzt 
genannte Gruppe hat durch ihre Funktion einen hohen Einfluss 
auf das Ermessen der SLB. Die „Frontline Supervisors" (Brewer 
2005) sind Bindeglieder zwischen strategischem Management 
und SLB, welche die Meinungen und Motive der Beschäftigten 
beeinflussen und dadurch politische Akteure auf der operativen 
Ebene sind (Brew er 200 5 :5 0 7 ; Freimuth, Hauck & Trebesch 
2003 :31 ; Paton 2006 :222 ; Riccucci 2005 :75 ). Inspiriert vom Um­
gang mit Widerständen aus dem Bereich des Change Manage­
ments, das den W ert partizipativer Methoden betont (Kotter
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& Schlesinger 2008 :380 ; Washington & Hacker 200 5 :4 0 9 ; Wad- 
dell &Sohal 1998 :546 ; Bringselius 2010 :4), wird dem strategi­
schen Management geraten, dass bei der Konzeption von Zielvor­
gaben und Leistungsmessungen die M itarbeiter einbezogen 
werden sollen (Bogumil, Grohs & Kuhlmann 2006 :1 6 2 ; Stöbe- 
Blossey 2005 :280 ; Paton 2 0 0 6 :2 2 1 -2 2 3 ; Bogumil &Jann 
2009 :241 ; Bohret 2005 :48 ; Tummers 2 011 :576 ). Die Antworten 
der vorgenannten Autoren orientieren sich an den sechs Reaktio­
nen auf Widerstände, die in dem 1979 erschienen Text von Kotter 
und Schlesinger genannt werden (Kotter & Schlesinger 2008:7). 
Dem mittleren Management werden die Zeit, die Nähe und die 
lokalen Kenntnisse zugeschrieben, die geforderte Einbindung der 
Mitarbeiter organisieren zu können (Paton 2 0 0 6 :2 2 2 -2 2 3 ) . Das 
strategische Management benötigt diese Hierarchieebene bei der 
organisationspolitischen Herausforderung der Umsetzung der 
Zielvorgaben im operativen Alltag.

Auf der anderen Seite wurde schon in Kapitel 1.4.3. dargestellt, 
dass mittleres Management und SLB gemeinsame W erte und Ar­
beitsauffassungen aushandeln und annehmen. Zielvorgaben stel­
len das strategische Management vor die Aufgabe, das mittlere 
Management für die Umsetzung dieser Zielvorgaben gewinnen zu 
müssen, da ihm selbst die Ressourcen dafür fehlen: Es muss aus 
der vorhandenen lokal-operativen eine strategisch-operative 
Allianz schmieden.

Zielvorgabenumsetzungen sind also in der Konsequenz eine 
Koproduktion zwischen strategischem und m ittlerem Manage­
ment. Damit erfährt das mittlere Management eine Rollenände­
rung vom Vorgesetzten Kollegen zum kontrollierenden Vorgesetz­
ten, während die SLB ihren „Partner im Geiste" verlieren. Somit 
tritt das ein, was man klassischerweise von einem Vorgesetzten­
M itarbeiterverhältnis erwartet, was aber in Sozialverwaltungen 
bisher nur eingeschränkt der Fall war.

4.2.2. Dienstleistungen unterLegitim ationsdruck 
Im Jahr 2013 sahen die Zielvereinbarungen nach § 48b SGB II des 
Main-Kinzig-Kreises vor, dass die Integrationsquote um 
2,5 Prozentpunkte steigen und der durchschnittliche Bestand an 
Langzeitarbeitslosen um 0,5 Prozentpunkte sinken solle. Dies sind
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Outcome- oder Wirkungsziele, die mit den Outputs der Organisa­
tion erreicht werden sollen. Diese betriebswirtschaftlichen Out­
puts bei Jobcenter werden rechtlich im § 16 des SGB II als Leis­
tungen zur Eingliederung in Arbeit definiert (Münder & Armborst 
2 0 07 :251 ). Wirkungsziele bedeuten für die Jobcenter, dass diese 
Eingliederungsleistungen das bisherige Hemmnis zur Integration 
in Arbeit innerhalb des festgelegten Zeitraums beseitigen müssen. 
Die Auswahl aus den zur Verfügung stehenden Instrumenten tref­
fen SLB in den Jobcentern im Rahmen ihres Ermessens, die aus 
zwei Gründen nur schwer die Kausalität zwischen Handeln und 
Wirkung in einem bestim mten Zeitraum gewährleisten können.

Erstens setzt diese notwendige Bedingung voraus, dass der 
SLB die kausale, also die erklärende Variable identifiziert, die 
bisher die Integration in Arbeit verhindert hat. Bereits bei der 
Identifikation der Variable werden die SLB allerdings Probleme 
haben, denn nicht alle Ursachen werden durch Gespräche zu er­
heben sein, ohne dass der Klient mithilft. Ein solches Problem 
stellen beispielsweise Suchtprobleme oder psychische Erkran­
kungen dar. Über 30 % der hilfebedürftigen Menschen mit An­
spruch auf das SGB II sind an einer Schizophrenie, affektiven Stö­
rungen oder Verhaltensstörungen erkrankt (Schubert u. a. 
2 0 1 3 :1 4 -1 7 ). In der Kürze und bei der Seltenheit des Kontakts, 
aufgrund der bereits dargelegten ökonomischen Restriktionen der 
SLB, sind solche Erkrankungen nicht leicht erkennbar, sondern 
können lange unerkannt bleiben. Zudem können SLB bei einem 
Klienten mit einer in der Regel langjährigen Erwerbsbiografie 
über die Gründe der vergangenen Ablehnungen jenseits klassi­
scher Zeugnisunterlagen teilweise nur spekulieren. Leistungen 
und Verhalten in vergangenen Arbeitssituationen sind im Nach­
gang und aus der Distanz nur sehr begrenzt bewertbar. Insgesamt 
ist folglich das Handeln der SLB, entgegen der Logik der Zielvor­
gaben, weniger planerisch als vielmehr experimentell geprägt.

Zweitens setzt das Erreichen des vorgegebenen Ziels voraus, 
dass mit einer Intervention seitens der SLB die Variable innerhalb 
eines bestimmten Zeitraums so verändert werden kann, dass ei­
ner Integration in Arbeit nichts mehr im Wege steht -  doch dies ist 
für SLB überaus schwierig zu bewerkstelligen. Gerade bei den 
bereits erwähnten psychischen Krankheiten ist meist weder in­
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haltlich noch zeitlich eine einfache Aussage darüber möglich, bis 
wann und ob überhaupt mit einer Intervention diese Krankheit 
behoben werden kann. Zudem verfügen SLB in der Regel nicht 
über die nötigen Fachkenntnisse oder Ausbildung bezüglich psy­
chischer Erkrankungen.

Um überhaupt Details über integrationsrelevante Erkrankun­
gen zu erfahren, bedarf es der Mitwirkung des Klienten. Aus da­
tenschutzrechtlichen Gründen sind diese Details ansonsten nicht 
verfügbar. Zudem sind qualifizierende Maßnahmen zur Verände­
rung der identifizierten Variablen mit der Unsicherheit verbun­
den, inwieweit die erwünschte Wirkung auch tatsächlich eintritt. 
Versuche, die Wirkung der Arbeitsmarktinstrumente empirisch zu 
beweisen, sind methodisch schwierig. Bereits Diekmann (2004: 
297 -300 ) benennt die methodischen Probleme bei der W irkungs­
analyse von Fortbildungsprogrammen in Form random isierter 
Studien, insbesondere in Bezug auf den Ausschluss möglicher 
dritter Variablen oder den Effekt vorsortierter überdurchschnitt­
lich qualifizierter Teilnehmer. Ebenso geraten Evaluationsstudien 
mittels quasi-experim enteller Designs schnell an die Grenzen der 
Umsetzung in der Praxis, wenn es etwa darum geht, Klienten auf 
Programme zufällig zuzuweisen, was der rechtlichen Vorgabe 
schnellstmöglicher Hilfen widerspricht (Diekmann 2 0 0 4 :3 0 0 ­
304). McDavid und Hawthorn etwa behelfen sich mit drei Bedin­
gungen zum Beweis der Kausalität: eine zeitliche Asymmetrie 
zwischen dem Programm und der Wirkung, eine Gleichzeitigkeit 
der ursächlichen Variable und der Effektvariable sowie keinerlei 
alternative Hypothese zur Ursache (McDavid & Hawthorn 
2 0 0 6 :1 2 0 -1 2 1 ). Trotzdem kann insbesondere die letzte Bedin­
gung nie ganz ausgeschlossen werden. Für SLB und deren Instru­
menteneinsatz bedeutet dies, dass zwischen initiierter Maßnahme 
und Beseitigung des angenommenen Integrationshemmnisses 
stets ein hohes Maß an Unsicherheit bestehen bleibt. Schlussend­
lich kann selbst der erfolgreiche Abbau eines Integrationshemm­
nisses noch nicht garantieren, dass ein Arbeitgeber den Klienten 
einstellt. Hier kommen konjunkturelle Ursachen der Arbeitslosig­
keit hinzu, die im W esentlichen vom individuellen SLB nicht be­
einflussbar sind. Die Folgen für SLB und ihr Verhältnis zum Träger 
ist erheblich: Sie können dem Träger ihren Beitrag zur Zielerrei­
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chung weder zeitlich noch inhaltlich garantieren und sind trotz­
dem auf dieser Basis rechenschaftspflichtig.

4.2.3. Peergroups zwischen Konkurrenz, Koproduktion und Kritik 
Wie schon zuvor festgestellt wurde, sind Peergroups eine der 
wichtigsten Einflussgrößen auf das Ermessen. Die Akzeptanz un­
ter Kollegen ist wichtig, um Arbeit überhaupt erledigen zu kön­
nen. Hierdurch wird die Beschleunigung der Fallbearbeitung erst 
möglich. Zudem erhalten SLB über diese Akzeptanz Anerkennung 
und Wertschätzung, was wiederum motivierend wirkt. Zielvorga­
ben bedeuten eine Veränderung dieser Form der gegenseitigen 
Akzeptanz auf mehrfache Art und Weise. SLB werden mit anderen 
SLB bezüglich der Frage verglichen, wie erfolgreich sie etwa bei 
der Anzahl der Integrationen in Arbeit sind, nicht nur auf der in­
trainstitutionellen, sondern auch auf der intraorganisationeilen 
Ebene, etwa mittels Vergleich von Teams oder Standorten. Bei der 
Frage, was ihr Beitrag zur Zielerreichung ist, werden innerhalb 
desselben Standorts SLB mit unterschiedlichen Tätigkeitschwer­
punkten in eine W ettbewerbssituation zueinander geraten. Diese 
Tendenzen eines Auseinanderdividierens stehen aber im Kontrast 
zur notwendigen verstärkten Kooperation oder Koproduktion zur 
Zielerreichung. So sind die verschiedenen SLB mit unterschiedli­
chen Funktionen unbedingt auf die Vorarbeiten und die gemein­
same Arbeit am Klienten angewiesen: Das Einwirken auf den Kli­
enten, Informationen über dessen Interessen oder beispielsweise 
die Gewährung von aktiven Leistungen zum Bewerbungsgespräch 
können in den Aufgabenbereich anderer SLB im selben Team 
fallen. SLB müssen die Ermessen anderer SLB tolerieren und kön­
nen nicht allein für sich entscheiden, im Sinne des Wirkungsziels 
mit dem Klienten autonom zu interagieren.

Insgesamt ist von einer Parallelität aus Annäherung und Ent­
fernung von SLB innerhalb der Organisation auszugehen, je  nach­
dem, ob man gemeinsame Zielvorgaben hat und mit denselben 
oder unterschiedlichen Klienten arbeitet. Gleichzeitig können 
Urteile und Entscheidungen anderer SLB nicht mehr einfach 
übernommen werden, sondern sie müssen kritisch hinterfragt 
werden. Jeder Klient bedeutet eine Chance zur Zielerreichung. 
Zudem verändert sich die Interaktion mit anderen SLB, die keine
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Zielvorgaben haben, aber auf deren Arbeit man angewiesen ist. 
Die Interaktionen dürften damit zwangsläufig weniger kollegial 
und potenziell konfliktträchtiger werden.

Die bisher geführte Diskussion über den Forschungsstand 
bleibt allerdings lückenhaft, wenn nicht das aktuelle W issen zu 
den Arbeitsidentitäten von SLB in deutschen Arbeitsverwaltungen 
einbezogen wird. Das ist Gegenstand des nachfolgenden Kapitels, 
das eine Übersicht über die soziologischen und politikwissen­
schaftlichen Studien gibt, die sich in den vergangenen Jahren mit 
SLB in deutschen Arbeitsverwaltungen auseinandergesetzt haben.

5. Street Level Bureaucrats in deutschen Arbeits­
verwaltungen

Eine der bis heute am häufigsten zitierten Publikationen ist die 
Anfang der 1980er Jahre in den Arbeitsämtern Brem en und Bre­
merhaven durchgeführte Studie von Eberwein und Tholen, welche 
die dortigen Tätigkeiten als „politisch-sozialen Prozess" unter­
sucht hat (Eberwein & Tholen 1987). Motivation dieser Studie 
war ein ganzheitliches Verständnis zu gewinnen, wie Arbeitsver­
waltungen arbeiten. Dieser Motivation folgend kombinierten die 
Autoren in einer mehrstufigen und zeitlich versetzten Untersu­
chung verschiedene qualitative Erhebungsmethoden. Am Ende 
nahmen sie an 100 Beratungsgesprächen von 20 Hauptvermitt­
lern teil, führten Expertengespräche auf Managementebene und 
führten eine Dokumentanalyse durch.

Auf dieser empirischen Basis konstruierten sie unter anderem 
eine „Typologie des Selektions- und Allokationsverhaltens der 
Arbeitsverm ittler": Der Arbeitsverm ittler als Makler, Sozialarbei­
ter, Bürokrat und Berater (Eberwein & Tholen 1 9 8 7 :1 0 7 -1 2 5 ). 
Später übernahm Boockmann u. a. (2010 :5 ) diese Typen weitge­
hend und ließ M itarbeiter sich hierunter subsumieren, so dass sie 
eine Aussage zur quantitativen Verteilung dieser Typen tätigen 
konnte.
-  Den Arbeitsverm ittler als Makler (Eberwein & Tholen 

1 9 8 7 :1 0 8 -1 1 3 ) kennzeichnet demnach eine oberflächliche Ar­
beitsintensität mit dem Arbeitssuchenden. Im Zentrum seines
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Handelns und seines Rollenverständnisses steht die Verm itt­
lung an sich und eine flexibel „unbürokratische Arbeitsweise" 
(Eberwein &Tholen 1987 :111 ). In einer späteren Studie von 
Boockmann ordneten sich 5 % der befragten M itarbeiter die­
sem Typ zu (Boockmann u. a. 2010 :5).

-  Der Arbeitsverm ittler als Sozialarbeiter (Eberwein & Tholen 
1 9 8 7 :1 1 3 -1 1 7 ) dagegen akzeptiert gerade in Regionen, in de­
nen die Arbeitsmarktnachfrage schwach ist, seine beschränkte 
Einflussmöglichkeit auf die Integration in Arbeit. Deshalb do­
minieren Alltagsprobleme die Gespräche mit Klienten. Neben 
einer möglichen Vermittlung zieht er vor allem auch aus konk­
ret gegebenen Hilfestellungen seine Motivation. In einer späte­
ren Studie ordneten sich 38 % der befragten M itarbeiter die­
sem Typ zu (Boockmann u. a. 2010 :5).

-  Für den Arbeitsverm ittler als Bürokrat (Eberwein & Tholen 
1 9 8 7 :1 1 7 -1 2 0 ) dagegen stehen weniger der Mensch und seine 
Probleme als die Regeln und der formale Charakter der Ar­
beitsvermittlung im Vordergrund. In erster Linie gilt es, die 
vorgegebenen Regeln umzusetzen und die Vermittelbaren in 
Arbeit zu integrieren, folglich ohne eine nähere Beschäftigung 
mit den individuellen Ursachen der Arbeitslosigkeit. Eine spä­
tere Studie von Boockmann wandelte diesen Typus in den Be­
griff des Sachbearbeiters um. Diesem ordneten sich 38 % der 
befragten M itarbeiter zu (Boockmann u. a. 2010 :5).

-  Der Arbeitsverm ittler als Berater (Eberwein & Tholen 
1 9 8 7 :1 2 0 -1 2 4 ), der Arbeitsuchende bei Fragen zu Arbeit und 
Beruf berät und dabei persönliche Angelegenheiten ausklam­
mert, wird als vierter Typ bezeichnet. Er ist im Umgang mit 
Regeln flexibler als der Bürokrat und arbeitet mit seinem 
Fachwissen über den Arbeitsmarkt. Boockmann wandelte in 
einer späteren Befragung diesen Typus in den Begriff des 
Dienstleisters um, in dem sich eine einfache Mehrheit der Be­
fragten (41 %) wiederfand (Boockmann u. a. 2010 :5).

Die Stärken der Studie von Eberwein & Tholen 1987 liegen in dem 
methodisch-ganzheitlichen Ansatz. Heute würde man von einer 
„Mixed methods"-Studie sprechen, in der sowohl qualitative als 
auch quantitative Verfahren angewendet werden. Zudem werden
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innerhalb der qualitativen Methode mehrere Erhebungsmethoden 
genutzt. Des W eiteren ermöglichten es die zeitversetzten Befra­
gungen den Autoren, die Entwicklung der Arbeitslosen zu be­
obachten. Zudem ist für die Studie ein enormer Umfang an Fällen 
erhoben worden. Die Autoren waren dadurch in der Lage, ein­
schätzen zu können, wie Arbeitsvermittlung tatsächlich stattfin­
det. Die empirischen Erkenntnisse im Vergleich zur heutigen Situ­
ation und der Fragestellung dieser Arbeit zeigen, dass das Ziel der 
Arbeitsmarktintegration nicht erst mit der Gesetzesreform oder 
dem NPM formuliert wurde. Die Frage nach der Zielerreichung im 
Dreieck zwischen Vermittler, Arbeitgeber und Arbeitsuchenden 
ist seit vielen Jahrzehnten von wissenschaftlichem Interesse. 
Trotzdem wurden zum damaligen Zeitpunkt Kennzahlen nicht in 
dem Maße erhoben und verglichen wie heute.

Auf der anderen Seite ist bei der Studie methodisch unklar, wie 
die Achsen der konstruierten Typen heißen, wodurch nach heuti­
gen Gesichtspunkten die Kriterien einer sozialwissenschaftlichen 
Typenbildung nur bedingt gegeben sind. Zudem wurden Meinun­
gen an vielen Stellen nur wiedergegeben, ohne diese selbst aktiv 
zu rekonstruieren, wenn etwa Aussagen über die eigenen Mög­
lichkeiten zur Beeinflussung der Arbeitsmarktintegration von 
Arbeitsvermittlern einfach dokumentiert wurden (Eberwein 
&Tholen 1 9 87 :119 ). Des W eiteren ist die Studie durch die struk­
turellen Veränderungen seit 2005  veraltet. Nach heutigem Recht 
hat sie sich ausschließlich dem Rechtskreis SGB III gewidmet. Vor 
allem aber sind die konstruierten Typen unter einer leicht verän­
derten Fragestellung entstanden. Die Autoren wollten das Alloka­
tions- und Suchverhalten der Arbeitsverm ittler untersuchen, wäh­
rend das Erkenntnisinteresse dieser Arbeit sich auf den Aspekt 
der Zielvorgaben fokussiert.

Eine umfangreiche Studie jüngeren Datums ist die von Boock- 
mann (2010), die in zehn Arbeitsagenturen (SGB III) und 16 SGB 
II-Trägern vom März bis zum Juni 2009  durchgeführt wurde. 
Hierbei antworteten am Ende 462 Verm ittler und Fallmanager auf 
die Fragen. Die Studie enthält zwei Arten von Erkenntnissen in 
Bezug auf meine Fragestellung. Erstens enthält sie einige deskrip­
tive Auskünfte über das Gesamtkonzept „Steuerung", die interes­
sant sind: So sehen 29 % der Befragten eine Regelorientierung,
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50 % sehen dies teilweise und 20 % sehen die Entscheidungsfrei­
heit als Voraussetzung für eine erfolgreiche Arbeit. Das Profiling 
benennen 53 % als hilfreich oder sehr hilfreich, 25 % sehen es als 
teilweise hilfreich und nur 12 % lehnen es ab. Diese Erkenntnisse 
zeigen eine gewisse Bandbreite professioneller W erte über 
grundsätzliche Orientierungen sowie unterschiedliche Akzep­
tanzgrade von SLB bezüglich bestim m ter NPM-Instrumente sei­
tens des Trägers. Zweitens beantw ortet die Studie, wie SLB Hand­
lungsspielräume, also das Ermessen, aus ihrer eigenen 
Wahrnehmung heraus ausüben. Aus Fragebögen wurden die Vari­
ablen ausgewählt, „die nach handlungstheoretischen Überlegun­
gen [...] verschiedenen Verm ittlerstrategien zugeordnet werden 
können" (Boockmann u. a. 2010 :7 ). Anschließend wurden diese 
reduziert und einer Faktorenanalyse unterzogen und nach den 
beiden Rechtskreisen getrennt. Hieraus resultierend wurden „fünf 
Strategiedimensionen der Vermittlungsfachkräfte und Beispiele 
für dazugehörige Einstellungen und Handlungsanweisungen" 
identifiziert (Boockmann u. a. 2010 :7 ): Betreuungsintensität, in­
dividuelle Vorgehensweise, Vermittlungsorientierung, Normak­
zeptanz sowie Nähe zum Kunden. In erster Linie konnte das Ziel 
erreicht werden, unterschiedliche Strategien zwischen den 
Rechtskreisen zu zeigen. Andererseits konnten mit Hilfe der Fak­
torenanalyse die Variablen dazu identifiziert werden. Die Studie 
liefert folglich überzeugende empirische Beweise dafür, dass die 
Mitarbeiter den Ermessensspielraum „aktiv" füllen. Sie basiert auf 
den Antworten der M itarbeiter selbst. Allerdings bezieht sich die 
Studie auf den Zeitraum vor der verpflichtenden Einführung von 
Zielvorgaben. Zu dieser Thematik enthält sie von daher nur indi­
rekt eine Aussage.

Im Sommer 2005 fanden in elf Arbeitsagenturen mit jeweils 
sechs Arbeitslosen und sechs Arbeitsverm ittlern qualitative Leit­
fadeninterviews statt, die in 2006  in ähnlicher Konstellation in 
drei Bezirken wiederholt wurden (N = 67). Them atisiert wurden 
hierbei Ziele, Instrum ente und deren Umsetzung (Behrend 
&Ludwig-Mayerhofer 2008 :40 ; Behrend 2007 :99 ). Aus derselben 
Stichprobe resultierte eine rekonstruktive Auswertung des empi­
rischen Materials unter unterschiedlichen Gesichtspunkten.
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Die Autoren gingen der Frage nach, wie Arbeitsverm ittler da­
mit umgehen, dass sie bestim mte Klienten nie in den Arbeits­
markt integrieren können, trotzdem aber gezwungen sind, vor 
dem Hintergrund des „Aktivierungsparadigmas" (Behrend 
& Ludwig-Mayerhofer 2 0 0 8 :4 5 ) mit diesen zu interagieren. Aus­
gehend von diesem Dilemma konstruierten die Forscher vier Deu­
tungsmuster, um die individuellen Lösungsstrategien kategorisie­
ren zu können.
-  Das „sozialstaatskonservative Deutungsmuster" (Behrend 

&Ludwig-Mayerhofer 2 0 0 8 :4 5 -4 7 )  attestiert SLB letztendlich 
eine deterministische Grundhaltung, wonach die Arbeitslosig­
keit das Resultat einer nicht zu verändernden Situation ist, die 
dadurch charakterisiert werden kann, dass der Klient über 
nicht behebbare defizitäre Ressourcen verfügt und der Ar­
beitsm arkt nicht erreichbare Anforderungen stellt. Die „Auflö­
sung" seitens des SLB besteht darin, mit dem Klienten nicht 
weiter intensiv zu arbeiten. Das ist seine Form des Ermessens 
unter den wahrgenommenen Bedingungen.

-  Das „traditionell paternalistische Deutungsmuster" (Behrend 
&Ludwig-Mayerhofer 2 0 0 8 :4 7 -4 8 )  geht ebenso von den An­
forderungen des Arbeitsmarkts als verursachende Variable 
aus. Allerdings unterscheidet es sich in seinem Bezug zum Kli­
enten und dessen Bedürfnissen, ihm fehlt die „politische Refle­
xion" (Behrend & Ludwig-Mayerhofer 2 0 08 :48 ) des vorge­
nannten Musters.

-  Das aus Sicht der Forscher selten anzutreffende „arbeitsreligi­
öse Deutungsmuster" (Behrend & Ludwig-Mayerhofer 
2 0 0 8 :4 8 -5 0 )  sieht Arbeit als zentrales Element im Leben eines 
Jeden an, dem eine „heilende und erlösende Wirkung" (Beh­
rend &Ludwig-Mayerhofer 2008 :49 ) nachgesagt wird.

-  Das vierte Deutungsmuster ist das des „Aktivierens" (Behrend 
&Ludwig-Mayerhofer 2 0 0 8 :5 0 -5 3 )  und dieses wurde am häu­
figsten angetroffen: Nach dieser Auffassung wird und soll jeder 
Klient Arbeit bekommen. Hierzu soll die notwendige Hilfe or­
ganisiert werden, unter Umständen auch mit Überzeugungsar­
beit und unter Erläuterung der gesetzlichen Rahmenbedin­
gungen, die auch Zwangsmaßnahmen vorsehen.
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Behrend (2007) hat auf dieser Datenbasis eine weitere Fragestel­
lung untersucht unter dem Gesichtspunkt, wie die M itarbeiter mit 
den vorgegebenen Kundengruppen (Markt-, Forder-, Förder- und 
Betreuungsprofil) umgehen. Eine solche Klientensegmentierung 
ist nach Ansicht einiger Vermittler „alter Wein in neue Schläuche". 
So sind die Begriffe zwar andere, aber die Klienten sind dieselben. 
Es ist allein eine w eitere Notwendigkeit dazugekommen, einen 
„Haken zu machen" (Behrend 2 007 :104 ), also eine w eitere Regel 
anzuwenden. Auf der anderen Seite stellte er aber auch fest, dass 
die Eingruppierungen den wahrgenommenen Erm essensspiel­
raum der Verm ittler verkleinern, zumal bestim m te Fördermög­
lichkeiten mit der Eingruppierung automatisch möglich oder nicht 
möglich sind. Insgesamt fasst er dementsprechend diese Standar­
disierung der Interaktionen in der Betrachtung der Verm ittler als 
Notwendigkeit auf, mit begrenzten Ressourcen umzugehen, auch 
wenn dies beim Einzelnen „zu Lasten eigener Emotionalität" gehe 
(Behrend 2 0 0 7 :1 1 2 -1 1 5 ).

Beide Analysen profitieren von dem umfangreichen empiri­
schen Datenmaterial und der Bandbreite an Themen, die in den 
Interviews zur Sprache kommen. Der Weg, den das Datenmaterial 
von der Erhebung bis zur Darstellung „zurückgelegt" hat, ist me­
thodisch schwer zu beurteilen. In der Publikation fehlt die Dar­
stellung der gewählten qualitativen Methode. Interessant sind die 
Erkenntnisse beider Studien, die zeigen, dass das SGB II den SLB 
eine Bandbreite an Handlungsmustern ermöglicht, diese aber 
auch notwendig macht. Jedoch sind die Ergebnisse auf zwei Fra­
gestellungen fixiert, die nur am Rande mit den Zielvorgaben zu 
tun haben. Zudem lag der Zeitpunkt der Erhebung vor der Einfüh­
rung der quantitativen Zielvorgaben und der Kennzahlenverglei­
che, so dass der Übertragbarkeit Grenzen gesetzt sind.

Arnes (2008) unternahm im Rahmen einer explorativen Studie 
im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung 28 Interviews in unter­
schiedlichen SGB II-Trägern. Sie wollte unter anderem herauszu­
finden, „wie die Arbeitsvermittler/-innen und persönliche An­
sprechpartner [...] selbst ihre Arbeitssituation erleben, welche 
Aspekte [...] sie als Belastung wahrnehmen und [...] wie sie ihre 
Rolle verstehen [...]" (Arnes 2008 :5 ). So identifizierte sie in Bezug 
auf die Arbeitssituation vier Themen, die als belastend empfunden
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wurden: „Statistiken, Benchmarking, Controlling" (Ames
2008 :16). Die damit einhergehenden Tätigkeiten stünden im Kon­
trast zur Arbeit am Menschen und werden in den Interviews als 
schwerwiegendes „Problem" konstatiert (Ames 2 0 0 8 :1 6 -2 5 )  wie 
auch, als zweites, die „Belastung durch zu hohe Klientenzahlen" 
(Ames 2 0 0 8 :2 5 -2 8 ). Die tatsächliche Spannbreite von 100 bis zu 
mehr als 400  Klienten unterscheide sich deutlich von der als ideal 
empfundenen Größe eines Klientenstamms von 75-250. Drittens 
würden der „Druck und fehlende Anerkennung durch Vorgesetz­
te" (Ames 2 0 0 8 :3 3 -3 8 )  als problematisch eingestuft. Hier setzte 
sich die Hälfte der Interviewten kritisch mit den Vorgesetzten 
auseinander, was zum vierten und letzten Thema führt, das ar­
beitsvertraglicher Natur war: Befristete Beschäftigungsverhältnis­
se, fehlende Entwicklungsmöglichkeiten und schlechte Entloh­
nung belasteten die Befragten (Ames 2 0 0 8 :3 8 -4 3 ). In Bezug auf 
die Rollenverständnisse gab Ames im W esentlichen die Bandbrei­
te von Meinungen der M itarbeiter zu fünf Themen wieder (Ames 
2 0 0 8 :1 2 6 -1 5 0 ) : zum einen die „Kritik an Hartz IV" (Ames 
2 0 0 8 :1 2 7 -1 3 3 )  mit einem uneinheitlichen Meinungsbild zu diver­
sen gesetzlichen Vorgaben; zweitens die unterschiedlichen Auf­
fassungen dazu, wie der M itarbeiter seine Arbeit sieht und welche 
Erwartungen von Seiten des Vorgesetzten bestehen (Ames 
2 0 0 8 :1 3 6 -1 3 7 ), insbesondere die Erwartungen an die Erfüllung 
statistischer Vorgaben, die überwiegend kritisch bew ertet wur­
den; drittens die „Einschätzung der eigenen Kompetenz und Fort­
bildungswünsche" (Ames 2 0 0 8 :1 3 9 -1 4 4 ) , wobei überwiegend die 
eigene Qualifikation als gut eingeschätzt wurde, während weitere 
Fortbildungen eingefordert wurden. Viertens die Wahrnehmung 
der Klienten (Ames 2 0 0 8 :1 4 4 -1 5 7 ) . Dabei spielt insbesondere 
deren mangelnde Fähigkeit, eine Arbeit aufnehmen zu können, 
eine wichtige Rolle, etwa durch Krankheit oder Schwarzarbeit. 
Letztes Thema der Rollenwahrnehmung bezieht sich auf Sanktio­
nen (Ames 2 0 0 8 :1 5 8 -1 7 0 )  und die unterschiedlichen Meinungen 
zu der entsprechenden Gesetzeslage.

Die Studie erfüllt das selbstgesteckte Ziel, die Probleme der 
Mitarbeiter, die das SGB II anwenden, aufzunehmen. Interessant 
für die Fragestellung dieser Studie ist die relativ häufige Nennung 
von Statistiken als Unzufriedenheitsfaktor. Vor dem Hintergrund

https://doi.org/10.5771/9783828868601 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 21.01.2026, 05:45:43. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/9783828868601


Street Level Bureaucrats in deutschen Arbeitsverwaltungen 69

der verpflichtenden Zielvereinbarungen seit 2012 dürfte dieses 
Problem eher an Bedeutung gewonnen als verloren haben. Dies 
zeigt, dass das Thema ein in der Praxis vieldiskutiertes ist. Aller­
dings sind mehrere Einschränkungen beim W issenstransfer zu 
berücksichtigen, die sich aus der Methode, der Auswertung und 
den Rückschlüssen der Studie ergeben.

So kommen etwa die Rollenverständnisse ohne einen theoreti­
schen Unterbau aus, so dass es zuweilen bei Zusammenfassungen 
von Problemthemen verbleibt. Hier fehlt eine analytische Durch­
dringung des Datenmaterials, die einem erkennbaren qualitativen 
Auswertungsschema folgt. Folglich bleibt auch auf der Erkennt­
nisebene die Erkenntnis stehen, dass ein sehr heterogenes Mei­
nungsbild existiert und „ein konsistentes Rollenverständnis" für 
die Autorin „nicht erkennbar" wird (Arnes 2 0 08 :187 ). Hier wäre 
gerade die Heterogenität zu durchdringen gewesen, um Muster 
dahinter kenntlich zu machen. Doch stand hier wohl die Auf­
tragserfüllung der Problemwiedergabe vor der konsequenten 
Anwendung einer qualitativ-wissenschaftlichen Methodik.

Diese methodischen Schwächen führen dazu, dass diese Studie 
nur mit Einschränkungen geeignet ist, zum wissenschaftlichen 
Verständnis beruflicher Identitäten von SLB beizutragen -  auch 
wenn einige Beobachtungen in ihrer sprachlichen Pointierung 
zum Verständnis des Kontexts beitragen.

Schlussendlich ist noch die unveröffentlichte Studie von Bar- 
telheim er u. a. (2013) zu nennen, die bei 72 Vermittlungsfachkräf­
ten deren Aufgabenverständnis und Handlungsmodelle unter­
suchte. Die Forscher fragten, was die Fachkräfte unter 
ganzheitlicher Betreuung verstehen, welche Hemmnisse und Un- 
terstützungsbedarfe sie bei Klienten identifizieren und „wie sie 
arbeiteten". Auf Basis der Interviews konstruierten die Autoren 
zwei Achsen, anhand derer sie eine Typologie entwarfen.

Die erste Achse richtet sich danach aus, worin die Fachkräfte 
„das zu bearbeitende Problem" bei dem Klienten sehen (Bartel- 
heimer 2013 :3 -5 ). Es dominieren vier charakteristische Problem­
sichten, die nachfolgend wiedergegeben werden: erstens „norm­
gerechtes Bewerbungsverhalten" (Bartelheim er 2013 :3 ), also die 
Frage, ob die Arbeitslosen sich so verhalten, wie es gesetzlich 
vorgesehen ist; zweitens „Konzessionsbereitschaft und Strate­
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gieänderung" (Bartelheim er 2013 :3 ) -  hierbei erkennen die un­
tersuchten Fachkräfte an, dass sie am Markt nichts ändern können 
und passen ihre Strategie daraufhin an, indem sie beispielsweise 
nicht die Arbeitsmarktintegration, sondern die Abwanderung in 
die Rentenversicherung als Ziel avisieren. Drittens „beide Markt­
seiten im Blick" (Bartelheim er 2013 :4 ), das sind jene Verm itt­
lungsfachkräfte, die versuchen, beide Seiten unter schwierigen 
Bedingungen zusammenzubringen. Viertens „Unterstützungsbe­
darf im Einzelfall" (Bartelheim er 2013 :4 -5 ), dabei geht es darum, 
dass sich die Vermittlungsfachkräfte als Dienstleister am Kunden 
verstehen, die den Kunden individuell beraten und helfen, ein­
schließlich seiner jeweiligen Stärken und Schwächen.

Die zweite Achse besteht aus einer Art Arbeitshypothese, wie 
die Fachkräfte die Beziehung zu den Arbeitslosen zu gestalten 
versuchen (Bartelheim er 2013 :5 -7 ). Auch hier dominieren nach 
Ansicht der Forscher vier Varianten, die im nachfolgenden darge­
stellt werden: erstens „Pflichten nachhalten" (Bartelheim er
2013 :5 ), also als Vermittler das Gesetz vertreten und durchsetzen; 
zweitens „Geschäftsziele im Einzelfall erreichen" (Bartelheim er 
2013 :5 -6 ), das individuelle Anpassen des Umgangs an den Ar­
beitslosen als ,„Gratwanderung‘"; drittens „Als Experte/Expertin 
Regeln setzen" (Bartelheim er 2013 :6 ), das heißt zur möglichst 
effizienten Bearbeitung; viertens, „Mitreden lassen", wobei der 
Interaktion mit dem Klienten Raum gegeben wird, damit ,,,alle 
Themen auf’n Tisch'" kommen können. In der Kombination dieser 
Merkmale hat man die 67 Fachkräfte bestim mten Typen zugeord­
net (Bartelheim er 2013 :8 -9 ), die im Nachfolgenden wiedergege­
ben werden:
-  Modell A l/ B l bezeichnet die „regelorientierte und direktive 

Fallbearbeitung" (Bartelheim er 2013 :8 ), die in einer unifor­
men Interaktion mit dem Klienten auf Basis bestehender Ge­
setze resultiert.

-  Modell A2/B2 bezeichnet „pädagogische Anforderungen mit 
dem Ziel Verhaltensänderung" (Bartelheim er 2013 :8 ). Diese 
Typen interagieren individueller am jeweiligen Fall. Trotzdem 
üben sie bei Bedarf Druck aus.
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-  Modell A3/B3 identifiziert „spezialisierte^] Vermittlungs­
dienstleister" (Bartelheim er 2013 :8 ], die den Weg vorgeben 
und sich auch sicher sind, dass dieser der richtige ist.

-  Modell A4/B4 verbindet eine „fallbezogene Problemwahrneh­
mung mit einer aushandlungsorientierten Arbeitsbeziehung" 
(Bartelheim er 2013 :8 ], Diese Typen können ihre Sicht durch­
aus ändern.

Die Grenzen der Übertragbarkeit dieser Studie liegen in der Fo­
kussierung auf M itarbeiter in einem Projektteam, dem Trägerty­
pus und dem Rechtskreis. Trotzdem konnte die Studie eindrucks­
voll die Verbindung zwischen der Arbeitsdisposition, in dieser 
Studie als Handlungsmodell bezeichnet, und dem Ermessen von 
Fachkräften oder SLB aufzeigen. So führten die vier konstruierten 
Handlungsmodelle der Fachkräfte zu unterschiedlichen Gestal­
tungen der Interaktionen mit Kunden und Arbeitgebern. Interes­
santerweise spielen allerdings Zielvorgaben, Peergroups und das 
mittlere Management, denen eigentlich eine hohe Bedeutung bei­
gemessen wird, bei dieser Studie keine Rolle.

6. Zusammenfassung

Es gibt eine rechtliche und eine sozialwissenschaftliche Konstruk­
tion des Ermessens. Die rechtliche Seite sichert gleichgelagerte 
Entscheidungen in ähnlichen Fällen und so das demokratische 
Handeln der Verwaltung. Darüber hinaus betont die sozialwissen­
schaftliche Diskussion die funktionelle Bedeutung des Ermessens 
für die Bewältigung des Arbeitsalltags von SLB, darunter fallen 
etwa das Management der Ressourcen, der Policies und der sozia­
len Interaktionen.

Zum Management der Ressourcen benötigen SLB ihr Erm es­
sen, um die bestehenden Rechtsansprüche einer unterjährig dy­
namischen Anzahl an Klienten mit der jährlich fixen Höhe finanzi­
eller und zeitlicher Ressourcen in Einklang zu bringen. Zum 
Management unterschiedlicher Policies brauchen SLB ihr Ermes­
sen, um widersprüchliche und vage Vorgaben der Organisation, 
Profession und Gesetze in den Arbeitsalltag einer maschinellen
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und professionellen Bürokratie zu integrieren. Beim Management 
der sozialen Interaktionen benötigen SLB das Ermessen, um mit 
Klienten, Peergroups und dem Management situationsabhängig 
erfolgreich interagieren zu können. Die SLB-Klienten-Interaktion 
ist dabei in zwei Richtungen zielgerichtet: Der SLB muss vor allem 
sein Auswahlermessen ausüben, also den individuellen Fall unter 
ein vorgegebenes, starres Kriteriensystem subsumieren. Der Kli­
ent dagegen erw artet finanzielle und persönliche Hilfen, ohne 
dabei aber seine Ansprüche genau zu kennen. Zudem konstruiert 
der SLB bewusst diese Beziehung zum Nachteil des Klienten, 
weswegen gemeinhin von einer machtasymmetrischen Beziehung 
gesprochen wird. In Gänze ist der SLB in der Lage und nutzt diese 
Stellung, um in Abhängigkeit von der eigenen Dispositionen Klien­
ten zu bevorzugen oder zu benachteiligen. Insbesondere Peer­
groups haben auf die individuelle Konstruktion der Arbeitsdispo­
sitionen einen starken Einfluss. Kontrovers wird dabei die Rolle 
der Manager diskutiert. Während ältere Erkenntnisse von einer 
natürlich antagonistischen Beziehung ausgehen, sprechen jüngere 
Erkenntnisse für eine lokale W ertegem einschaft zwischen SLB 
und dem mittleren Management auf der einen und dem strategi­
schen Management auf der anderen Seite.

Die Einführung von Zielvorgaben ist eine Policy-Entscheidung, 
die im W esentlichen zwei organisatorische Adaptionen von SLB 
im SGB II erfordern. Erstens gilt dies für die Interaktion mit dem 
Klienten, der vom Objekt der Bewertung im Verlauf des Integrati­
onsprozesses zum Subjekt wird, denn ohne dessen Mitwirkung in 
der Interaktion kann der SLB weder die Hindernisse zur Integra­
tion identifizieren noch diese beseitigen. Außerdem hat ein SLB 
weniger Zeit zur Verfügung, um eigene Gerechtigkeitsideale 
durchzusetzen, da sich seine Schwerpunktsetzung allein auf die 
Integration in Arbeit beschränken muss. Die Zielvorgaben verlan­
gen vom SLB detailliertere Prüfungen des einzelnen Klienten in 
Bezug auf dessen Potenzial zur Arbeitsmarktintegration. Somit 
begrenzen Zielvorgaben von zwei Seiten die Möglichkeiten zur 
eigenen Ausgestaltung der Arbeit.

Zum anderen verändert sich die Beziehung zum Jobcenter. Das 
strategische Management ist aufgrund des Informationsmonopols 
auf das mittlere Management angewiesen, um die Zielvorgaben
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erfolgreich einzuführen. Aus Sicht der SLB ist damit eine Distan­
zierung vom mittleren Management verbunden. Gleichzeitig kön­
nen SLB gegenüber dem Träger nicht garantieren, dass initiierte 
Maßnahmen zumAbbau der Integrationshemmnisse auch tatsäch­
lich innerhalb einer bestim mten Zeit eine Integration garantieren. 
Zudem steht die bisher auf Koexistenz beruhende Interaktion 
unter Druck, da SLB nun untereinander in Konkurrenz stehen und 
gleichzeitig aufeinander angewiesen sind, um die Ziele zu errei­
chen.

Die Forschung zu Arbeitsidentitäten in deutschen Arbeitsver­
waltungen bezieht sich im W esentlichen auf vier Studien. Es gibt 
die Typologie der Selektions- und Allokationsmechanismen, die 
die Arbeitsverm ittler als Makler, Sozialarbeiter, Bürokrat und 
Berater konstruieren. Dazu kommen die fünf Strategiedim ensio­
nen bei Vermittlungsfachkräften, anhand derer unterschiedliche 
Formen des Erm essens unterschieden werden können: Betreu­
ungsintensität, individuelle Vorgehensweise, Vermittlungsorien­
tierung, Normakzeptanz sowie Nähe zum Kunden bei Boockmann. 
Behrend identifiziert vier unterschiedliche Formen des Umgangs 
mit Chancenlosigkeit bei Vermittlern: das sozialstaatskonservati­
ve, das traditionell paternalistische, das arbeitsreligiöse und das 
aktivierende Deutungsmuster. Amens identifiziert zum einen vier 
Probleme und zum anderen vier Themen für das Rollenverständ­
nis bei der Arbeit von SLB im SGB II: Statistiken, Benchmarking, 
Controlling, Belastung durch zu hohe Klientenzahlen sowie Druck 
und fehlende Anerkennung durch Vorgesetzte. Die vier Themen, 
die für das Rollenverständnis entscheidend sind, sind die Kritik an 
Hartz IV, unterschiedliche Auffassungen zwischen M itarbeitern 
und Vorgesetzten, die Einschätzung der eigenen Kompetenz und 
der Fortbildungswünsche sowie die Wahrnehmung der Klienten 
in der Interaktion.

Im Verlauf der letzten Jahre wurden also immer wieder Stu­
dien zu den Arbeitsidentitäten von SLB in deutschen Arbeitsver­
waltungen vorgelegt. Allerdings sind die zuletzt eingeführten 
Zielvorgaben über den § 48 SGB II bisher weitgehend unberück­
sichtigt geblieben, obwohl sie vor dem Hintergrund der theoreti­
schen Diskussion erheblichen Wandel nach sich ziehen. Diese 
Lücke zu schließen ist Gegenstand und Aufgabe dieser Arbeit.
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7. Erwartungen an die Empirie

Diese Arbeit will die breit rezipierten vorangegangenen For­
schungsergebnisse bewusst nicht negieren, sondern die daraus 
resultierenden Annahmen im Sinne der „Illusion der vollkomme­
nen Vorurteilsfreiheit" (Lamnek 1993 :128 ) transparent machen. 
So resultieren aus der Literaturrezeption und -diskussion an die 
Empirie folgende fünfErwartungen:
1. Die Erweiterung des § 48 SGB II mit Leistungsvergleichen und 

Zielvereinbarungen dürfte den SLB erhebliche adaptive Anpas­
sungsleistungen abverlangen, sowohl was ihre Beziehungs­
ebene zu zentralen Akteuren, insbesondere zu Klienten, Peer­
groups und mittlerem Management, als auch, was ihre 
bisherige gruppengeprägte Kultur des Ermessens anbelangt. 
Kurzum: Die Ziele dürften auch auf der vielfach skizzierten kol­
legialen Ebene diskutiert werden oder einfacher formuliert 
„ein Thema sein".

2. Der zentralen Annahme der SLB-Theorie folgend, dürfte dieser 
Wandel zu verschärften Konflikten innerhalb der SGB II-Träger 
führen -  zumindest zu erheblichem Kommunikations- und Ab­
stimmungsbedarf aufgrund unterschiedlicher und neu auszu­
tarierender Interessenlagen.

3. Das Maß an Unzufriedenheit mit der Tätigkeit dürfte bei einem 
Teil der SLB zunehmen: Sie können durch die neuen Rahmen­
bedingungen vermutlich ihre Gerechtigkeitsideale weniger 
umsetzen als bisher, so dass ein Teil der Motivation wegfällt 
oder eine neue Strategie zur Verwirklichung unter veränder­
ten Rahmenbedingungen gefunden werden muss.

4. Die Kommunikation innerhalb der Agency müsste unter den 
Bedingungen einer vollumfänglichen Umsetzung der Zielvor­
gaben für jeden Teil der Organisation erheblich um Zielvorga­
ben „kreisen": Sämtliche Aktivitäten und Dialoge mit dem Kli­
enten dürften vor dem Hintergrund des Kriteriums „möglicher 
Beitrag zur Zielerreichung" direkt oder indirekt bew ertet w er­
den. Dazu gehört auch eine mögliche sport- oder w ettbe­
werbsartige Grundhaltung, bei der ein andauernder „Soll-Ist"- 
Vergleich stattfindet.
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5. Schlussendlich dürfte eine erhebliche Pluralisierung der Dis­
positionen der SLB zu beobachten sein: Die Vorgaben sind eine 
neue Thematik in der Arbeitswirklichkeit der SLB. Damit ent­
stehen neue Bewertungskriterien und Möglichkeiten der Iden­
titätsbildung, die vielfältig bewältigt werden dürften.
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1. Forschungsdesign

Diese Studie untersucht SLB, deren Jobcenter für die Arbeits­
marktintegration ihrer Klienten mittels Zielvorgaben verantw ort­
lich gemacht werden. Der Schwerpunkt liegt auf dem Individuum 
am Ende der Politik-Implementationskette. Um dessen soziale 
Konstruktion der W irklichkeit zu erfassen, stehen in den em piri­
schen Sozialwissenschaften grundsätzlich das quantitative, das 
qualitative Forschungsdesign oder eine Kombination von beiden 
zur Verfügung (Creswell op. 2009 :3 ). Ein quantitatives For­
schungsdesign ist ein deduktives Verfahren, um Theorien durch 
den Zusammenhang zwischen m essbaren Variablen mittels statis­
tischer Verfahren zu testen (Creswell op. 2009 :4 ). Es verifiziert 
oder falsifiziert Hypothesen und Theorien (Diekmann 2 0 0 4 :1 0 0 ­
158). Qualitative Forschung dagegen ist ein induktives Verfahren, 
um den Sinn und die Bedeutung von Individuen und Gruppen 
gegenüber einem sozialen oder menschlichen Problem zu erfassen 
und zu verstehen (Creswell op. 2009 :4 ). Ziel dieser Studie ist ein 
ganzheitliches Verständnis von SLB unter den Bedingungen von 
Zielvorgaben. Gerade qualitative Daten bieten den Vorteil, dass sie 
zunächst einmal ungefiltert eine Erzählung aus Sicht des Indivi­
duums wiedergeben. Es bietet damit einen weniger vorgefilterten 
Einblick in die Konstruktion der Wirklichkeit. Die Stärke der qua­
litativen Sozialforschung ist die breitbandige Erfassung des Unter­
suchungsgegenstands (W itt 2001 :4), indem sie offen, kommunika­
tiv, prozesshaftund reflexiv vorgeht (Lamnek 1 9 9 3 :2 1 -3 0 ).

Innerhalb der qualitativen Sozialforschung stehen fünf For­
schungsstrategien zur Verfügung: „Ethnographie", „Grounded 
Theory", „phänomenologische Forschung", „narrative Verfahren" 
und die „Fallstudie" (Creswell op. 2009 :13 ). Da der § 4 8  SGB II 
erst 2011  eingeführt wurde, fiel die Entscheidung für eine Fallstu­
die. Eine Fallstudie erfasst gegenwärtige Phänomene ein oder 
m ehrerer Individuen (Yin 2009 :2 ). Im Rahmen dieser Studie ist
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ein Fall als die Arbeitsidentität eines SLB unter den Bedingungen 
der Zielvorgaben für Jobcenter definiert.

Um die Menschen zu finden, die das sozialwissenschaftliche 
Kriterium des Street Level Bureaucrats erfüllen, hat diese Studie 
zum einen Menschen darunter definiert, die über einen erhebli­
chen Ermessensspielraum verfügen, indem sie eigenständig 
rechtswirksam e Bescheide erlassen, also als Vertreter des Staates 
gegenüber Leistungsempfängern des SGB II fungieren. Folglich 
konzentrierte sich die Studie auf die Rechtsanwender des ehem a­
ligen gehobenen Dienstes, unabhängig davon, welche Rechtsbe­
scheide dies waren, ob Leistungen zur Eingliederung in Arbeit 
oder Leistungen zum Lebensunterhalt. Entscheidendes Kriterium 
war, dass sie mit Klienten interagieren. Zum anderen befragte die 
Studie nur Mitarbeiter, die mindestens seit einem halben Jahr 
diese Aufgabe wahrnehmen, um nur solche in das Sample aufzu­
nehmen, die sich nach der Einarbeitung mit den Rahmenbedin­
gungen auseinandergesetzt haben.

Die Aufgabe rechtswirksam e Bescheide im SGB II zu erlassen, 
wird in aller Regel von Mitarbeitern in einem der 226 Jobcenter 
wahrgenommen. Aus forschungspraktischen Gründen hat sich 
diese Studie auf die 26 Jobcenter des Bundeslandes Hessen be­
schränkt. Ein Jobcenter ist in einem Landkreis der Träger der 
Grundsicherung (§ 6 SGB II). Zudem ermöglicht es diese Herange­
hensweise, SLB unter derselben institutioneilen Fachaufsicht, dem 
hessischen Sozialministerium, und auf Basis derselben Zielverein­
barung, zwischen dem Bund und dem Land Hessen, zu intervie­
wen. In Hessen gibt es 16, das sind rund 62 %, zugelassene kom­
munale Träger, bei denen der Landkreis Träger der Grund­
sicherung ist. Daneben gibt es gemeinsame Einrichtungen, 
sogenannte Arbeitsgemeinschaften, die aus Mitarbeitern der Bun­
desagentur für Arbeit und der Kommunen besetzt werden. Hessen 
hat nach Niedersachsen die zweithöchste Zahl an optierenden 
Kommunen. Dies war bei der Auswahl der Trägertypen zu be­
rücksichtigen, was auch gelang: 10 der 21 Befragten waren bei 
einem optierenden Träger beschäftigt (rd. 48 %), während 11 der 
21 Befragten bei einer ARGE tätig waren (rd. 52 % ). Somit ist das 
Verhältnis der Interviewten durchaus ein treffendes Abbild der
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Trägerstruktur im Bundesland Hessen. Insgesamt wurden SLB aus 
vier unterschiedlichen Jobcentern interviewt.

Zwei der vier Jobcenter haben nach der Prüfung der Anfrage 
(Anhang 3) diese an ihre M itarbeiter weitergeleitet, die dann dem 
Durchführenden der Studie per E-Mail ihre Bereitschaft signali­
sierten, an der Studie teilzunehmen. Zwei Jobcenter wussten auf 
der Leitungsebene nicht, dass ihre M itarbeiter an der Umfrage 
teilnehmen. Hier kam der Kontakt über persönliche Beziehungen 
zustande, die dann mittels der Schneeballmethode ausgeweitet 
wurden. Dies war wichtig, um auch SLB zu berücksichtigten, die 
möglicherweise Ängste vor hierarchischen Restriktionen haben. 
Aus Sicht des Autors hatte dies keinen erkennbaren Einfluss auf 
das Antwortverhalten.

2. Sampling-Strategie

Die vorliegende Studie hat auf einer Makro- und einer Mikroebene 
eine Sampling-Strategie entwickelt. Auf der Makroebene wollte 
diese Studie SLB unter unterschiedlichen wirtschaftlichen Rah­
menbedingungen im Sample berücksichtigen. Die Arbeit teilte die 
Ansicht des BMAS, wonach die sozioökonomischen Rahmenbe­
dingungen „die Aufnahmefähigkeit des lokalen Arbeitsmarktes" 
und „die Struktur der Bedarfsgemeinschaften" und damit die Mög­
lichkeit der Jobcenter zur Zielerreichung beeinflusst (BMAS 
2016). Deswegen wurde im Vorfeld der Trägertypus erhoben. In 
Hessen verfügen fast alle Jobcenter über eine durchschnittliche 
Quote an SGB II Klienten (Anhang 8). Innerhalb dieser Rahmenbe­
dingung hat diese Studie SLB gewinnen können, die in vier Trä­
gern tätig sind, die drei unterschiedlichen Typen zugeordnet w er­
den:
-  Ein Jobcenter im Typus Ild (überwiegend Landkreise mit 

Schwerpunkt in Nordrhein-Westfalen mit eher durchschnittli­
chen Rahmenbedingungen und geringer saisonaler Dynamik)

-  Zwei Jobcenter im Typus Ile (Städte und (hoch-)verdichtete 
Landkreise mit eher geringer eLb-Quote im Vergleich zu ähn­
lich verdichteten Räumen, sehr hohen W ohnkosten und sehr 
hohem Migrantenanteil sowie durch G roßbetriebe gekenn­
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zeichneten Arbeitsmärkten mit gering ausgeprägtem Niedrig­
lohnbereich)

-  Ein Jobcenter im Typus Ila (überwiegend Landkreise mit ei­
nem ausgeprägten Industriesektor und Niedriglohnbereich bei 
gleichzeitig hohem Anteil Geringqualifizierter und unterdurch­
schnittlichen Wohnkosten)

Damit war gewährleistet, dass SLB in möglichst heterogenen sozi- 
oökonomischen Rahmenbedingungen innerhalb des Bundeslands 
Hessens berücksichtigt werden konnten.

Auf der Mikroebene findet klassischerweise in der qualitativen 
Sozialforschung die bewusste kriteriengesteuerte Fallauswahl mit 
drei möglichen Strategien statt (Kelle & Kluge 2 0 0 8 :4 3 ): Gegen­
beispiele, Stichprobenpläne und Theoretical Sampling. Bei letzte­
rem ist das Ziel, mittels perm anenter Vergleiche unterschiedliche 
Varianten eines Konzepts und Merkmalsausprägungen von Kate­
gorien zu entdecken (Strauss &Corbin 1998 :202 ). Es werden 
parallel die Fälle ausgewählt und analysiert nach dem Prinzip der 
Minimierung und Maximierung von Unterschieden bis zur soge­
nannten theoretischen Sättigung -  die dann erreicht ist, wenn 
durch eine erneute Fallauswahl keine neue Erkenntnis hinzu­
kommt (Przyborski & W ohlrab-Sahr 2010 :1 7 8 ; Kelle & Kluge 
2008 :49).

Die Grundlage dieser Vergleiche waren dabei in einem Frage­
bogen erhobene Variablen über SLB (Anhang 5 & 6): Ausbildung, 
Dauer der Tätigkeit im SGB II, Alter und Vergütung. Dieses Prinzip 
wurde in der Weise angewendet, dass die Studie zunächst einen 
Teilnehmer ausgewählt hat, der über eine Verwaltungsfachhoch­
schulausbildung verfügt und über viele Jahre das SGB II anwendet. 
Anschließend wurde dann ein SLB ausgewählt, der über ein sozi­
alpädagogisches Studium verfügt. Im Verlauf des Projekts, etwa 
nach Teilnehmer acht, begann eine erste Analyse der Rohdaten 
und es wurden erste Annahmen über Konzepte, Kategorien und 
deren Ausprägungen getroffen, um dann gezielt nach Teilnehmern 
als Gegenbeispiel zu suchen. Es wurde also nicht mehr nur variab­
lengestützt kontrastiert, sondern es wurde auch nach Empfehlun­
gen für Teilnehmer gesucht, die „anders" arbeiten. Dies ist ein 
Vorgehen, das dem Theoretical Sampling entspricht (Strauss
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&Corbin 1 9 98 :201 ) und es vermeidet, dass die erhobenen Daten 
allein Produkt einer spezifischen Gruppenkultur sind (Schein 
1992 :12). Aus forschungspraktischer Sicht war das Prinzip der 
Kontrastierung allerdings nicht immer vollumfänglich umsetzbar, 
da beispielsweise m ehrere Interviews an einem Tag geführt w er­
den mussten.

3. Sample-Empirie

Die empirische Untersuchung wurde im Zeitraum von Januar 
2014  bis Dezember 2014  mit 21 Interviewpartnern durchgeführt, 
die in insgesam t vier SGB II-Trägern in Hessen (sog. „Jobcenter") 
tätig waren. Alle Interviewpartner waren mindestens drei Monate 
in dieser Funktion tätig, verfügten über ein erhebliches Maß an 
Ermessen bei der Umsetzung des Sozialgesetzbuchs II und haben 
freiwillig teilgenommen. Die Untersuchung wurde als Fallstudie 
durchgeführt, wobei jeder Interviewte einen Fall darstellte. Neben 
der Erhebung in Form eines problem zentrierten Interviews wur­
den zusätzlich standardisierte statistische Informationen erhoben, 
die sowohl bei der Datenanalyse zur m erkm alsbasierten Fallkon- 
trastierung genutzt wurden, als auch bei der späteren Analyse der 
Typen. Diese Informationen werden nachfolgend deskriptiv dar­
gestellt.

Rund 57 % der Befragten war weiblich, 43 % männlich. Mit 
dieser Auswahl war eine relativ homogene Zusammensetzung 
zwischen den Merkmalen „Geschlecht" sichergestellt.
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Abbildung 7: Höchster Bildungsabschluss der Befragten 
(eigene Darstellung)

Die Darstellung zeigt, dass rund 85 % der Befragten über einen 
Fachhochschulabschluss oder einen Hochschulabschluss verfüg­
ten. Dies ist im Vergleich mit dem bundesdeutschen Durchschnitt 
von 15,9 % überdurchschnittlich hoch (Statistisches Landesamt 
Baden-W ürttemberg). Am relativ häufigsten verfügten rund 33 % 
aller Befragten über die Qualifikation des Diplom-Verwaltungs­
wirts, gefolgt von rund 14 % mit einem Abschluss als Sozialpäda­
goge oder Sozialarbeiter, gefolgt vom Lehramtsstudium und ei­
nem W irtschaftswissenschaftler. Damit sind die Interviewten 
überdurchschnittlich formal gebildet. Die „klassische" Ausbildung 
an einer Verwaltungsfachhochschule als Verwaltungswirt war 
damit die häufigste, wenn auch nicht vollumfänglich dominante, 
Ausbildung der befragten SLB.
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Abbildung 8: Dauer der Tätigkeit der Interviewpartner bei der Anwen­
dung des SGB II 
(eigene Darstellung)

Im arithmetischen Durchschnitt wendeten die Befragten rd. 
9 Jahre das SGB II oder den Rechtsvorgänger an (Median 9), mit 
der Standardabweichung vom Durchschnitt um 5,40. Wenn man 
bedenkt, dass das SGB II vor Jahren eingeführt wurde, zeigt dies 
durchaus, dass eine gute Mischung aus kürzer und länger tätigen 
SLB in dem Sample berücksichtigt werden konnte.
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Abbildung 9: Alter der Interviewpartner 
(eigene Darstellung)
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Im arithm etischen Durchschnitt waren die Interviewten 43 Jahre 
alt (Median: 43 Jahre). Beim durchschnittlichen Alter der Beschäf­
tigten im kommunalen Bereich von 45,0 Jahren, beim Personal der 
Sozialversicherungsträger und der Bundesagentur für Arbeit von 
43 ,0Jah ren  (Altis &Koufen 2 0 1 1 :1 1 1 4 ) lagen die Inter­
viewpartner damit durchaus im Durchschnitt der Beschäftigen im 
öffentlichen Sektor. Die Spannweite zwischen dem jüngsten und 
dem ältesten Interviewteilnehmer liegt bei 29 Jahren. Damit wur­
den sowohl SLB berücksichtigt, die am Anfang, als auch solche, die 
am Ende ihrer Erw erbstätigkeit stehen. Trotzdem zeigt die relativ 
geringe durchschnittliche Abweichung vom Mittelwert bei einer 
Standardabweichung von 8 ,30Jahren , dass das Alter der inter­
viewten SLB insgesamt relativ nahe beieinanderlag.

K
E6-9 | E10-13 | E14-15 A6-9 | A 10-13 | A14-15

Angestellter Beamter

N = 17

0

Abbildung 10: Vergütung der Interviewpartner 
(eigene Darstellung)

Bei der Frage nach der Zuordnung zur aktuellen Eingruppierung 
haben vier Interviewte keine Angaben gemacht, was darauf zu­
rückzuführen ist, dass manche Beschäftigte der Bundesagentur 
für Arbeit waren und der vorgegebene Fragebogen die entspre­
chenden Kategorien nicht enthielt. Andere Interviewpartner ha­
ben sich nach Ermessen in die analoge Angestelltengruppe einge­
tragen. Die Übersicht zeigt, dass die Vergütung der Interviewten 
dem gehobenen Dienst zuzuordnen ist. Nach der Beschreibung, 
wer für die Studie gewonnen werden konnte, wird im folgenden 
Kapitel die Frage beantwortet, welche Daten von den Teilnehmern 
wie erhoben wurden.
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4. Datenerhebung

Die Auswahl der Erhebungsmethode richtet sich nach dem For­
schungsziel, der Fragestellung und der Umsetzbarkeit. Grundsätz­
lich steht eine Vielzahl von Erhebungsformen in der qualitativen 
Sozialforschung zur Verfügung. So unterscheidet Creswell vier 
unterschiedliche Typen der Datensammlung (op. 2 0 0 9 :1 7 9 -1 8 0 ) : 
Beobachtung, Dokumente, audiovisuelle Materialien sowie Inter­
views. Die qualitative Sozialforschung strebt nach einem mög­
lichst tiefen Verständnis des untersuchten Phänomens, weswegen 
dem Gegenstand angemessen meist nicht nur eine Datenerhe­
bungsmethode angewendet wird, sondern m ehrere (Creswell op. 
2009: 178), was als Triangulation (Bloomberg & Volpe 2 0 12 :107 ) 
bezeichnet wird.

Diese Studie hat zum einen Beobachtungen in Form von Auf­
zeichnungen sowohl über die Organisation, in der der jeweilige 
SLB tätig war, als auch über den Arbeitsplatz und die Besonder­
heiten während des Interviews festgehalten. Diese Beobachtun­
gen sind als Memos in das Softwareprogramm MAXQDA einge­
gangen, um das Interview und den Interviewten zu 
kontextualisieren. Um den spezifischen Policy-Kontext zu erfas­
sen, wurden zum anderen die Zielvereinbarungen des Landes 
Hessens mit allen Jobcentern und die individuellen Zielvereinba­
rungen zwischen dem Land Hessen und dem jeweiligen Jobcenter 
berücksichtigt.

Im Mittelpunkt der Datenerhebung standen allerdings Inter­
views, die im Jahr 2014  durchgeführt wurden. Interviews sind laut 
Flick eine spezifische Form der Konversation, in der durch die 
Interaktion zwischen Interviewer und Interviewten W issen her­
vorgebracht wird (Kvale 2007:xvii). Der Grund für die Anwen­
dung von Interviews liegt dabei nicht allein in der forschungs­
praktischen Notwendigkeit, nämlich dass es aufgrund von 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen es einfacher ist, SLB zu 
interviewen als etwa die Interaktion zwischen SLB und Klient 
aufzuzeichnen. Vielmehr hat beim Interview als Erhebungsme­
thode „der Befragte die Möglichkeit [...] seine W irklichkeitsdefini­
tionen dem Forscher mitzuteilen [...]." (Lamnek 1993 :61). Diese 
Funktion des Interviews in der qualitativen Sozialforschung ist für
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die Beantwortung der Forschungsfrage entscheidend. Das Pro­
dukt der Auseinandersetzung zwischen veränderter Rahmenbe­
dingung und SLB, so die Annahme dieser Arbeit, ist eine Arbeitsi­
dentität, die Normen, W erte und schließlich das Ermessen 
beeinflusst. Diese Arbeitsidentität kommt in den mündlichen Äu­
ßerungen zu verschiedenen Fragen wiederkehrend zum Vor­
schein.

Es gibt unterschiedliche Formen qualitativer Interviews, da­
runter narrative Interviews, Gruppendiskussionen oder Fokus­
gruppeninterviews, Experteninterviews, offene Leitfadeninter­
views und authentische Gespräche (Przyborski & W ohlrab-Sahr 
2 0 1 0 :9 1 -1 5 5 ; Kvale 2 0 0 7 :6 7 -7 7 ) . Manche Autoren gehen von 
fünf (Kvale 2 0 0 7 :6 7 -7 7 ; Lamnek 1 9 9 3 :3 5 -9 1 )  unterschiedlichen 
Formen, andere von über acht (Przyborski & W ohlrab-Sahr 
2 0 1 0 :9 1 -1 5 9 )  bis 13 (Helfferich 2 0 1 1 :3 6 -3 7 )  aus, aus denen ein 
Forscher das angemessene Interview in Abhängigkeit von Thema 
und Ziel (Kvale 2 0 07 :77 ) auswählt. Lamnek (Lamnek 1 9 9 3 :9 0 ­
91) formuliert für alle qualitativen Interviews als ,,[...] zentrales 
Postulat das der Offenheit." (Lamnek 1993 :90 ). Trotz dieser prin­
zipiellen Gemeinsamkeit unterscheiden sich die verschiedenen 
Formen voneinander. Eine anwendungsorientierte Unterschei­
dung qualitativer Interviews trifft Kvale (2 0 0 7 :67 -77 ), indem er 
unterschiedliche Interviewformen entlang der Achse konsensua- 
le-passive versus konfrontativ-aktive Interviewstils sortiert. Klas­
sisches Beispiel des eher konsensualen Stils ist das von Schütz 
entwickelte narrative Interview (Lamnek 1993 :70), bei dem der 
Interviewte aufgefordert wird, zu erzählen -  weitgehend ohne 
Ein- oder Beschränkung durch den Interviewer. Diese Interview­
form wird dem Erkenntnisinteresse der vorliegenden Studie al­
lerdings nicht gerecht. Ein offen gehaltenes Interview liefe Gefahr, 
nur Antworten und damit Daten zu generieren, die von Autori­
tätsregeln präterm iniert sind, etwa durch das Verwaltungsrecht, 
Handlungsleitfäden, Regeln der Organisation oder „Lehrbuchmei­
nungen". Die von der Studie avisierte Erhebung des Produkts der 
Auseinandersetzung des Individuums mit seinem Arbeitskontext 
könnte so nur unzureichend zum Vorschein kommen. Deswegen 
fiel im Rahmen der vorliegenden Studie die Entscheidung für eine 
qualitative Interviewform, die dem Forscher als Datenerheber
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eine aktive Rolle während des Interviews zubilligt, etwa, um Ver­
ständnisfragen stellen zu können, W idersprüche anzusprechen 
und den Interviewten auffordern zu können, zu begründen (Kvale 
2 0 07 :74 ) und auch zur „Evokation von Derivationen" (Ullrich 
1999 :432).

Diese Möglichkeit bieten Interviewformen wie das fokussierte 
Interview, das diskursive Interview, das Dilemmata-Interview 
oder das problem zentrierte Interview (Helfferich 2 0 1 1 :3 6 -3 7 ) . So 
kommt Lamnek (Lamnek 1993 :91 ) in einem methodologischen 
Vergleich unterschiedlicher qualitativer Interviews zu der Er­
kenntnis, dass es sich dabei um ein weitgehend offenes und ziel­
orientiertes Interview handelt, das auf der Basis eines Konzepts 
aufbaut und sowohl thesengenerierend als auch thesenprüfend 
ist. Aus Sicht des Autors bot das problem zentrierte Interview die 
beste Balance zwischen Aktivität und Passivität während des In­
terviews. Es passt zudem zur Herangehensweise dieser Studie, die 
auf der einen Seite einen klaren them atischen Fokus hat, Literatur 
rezipiert und Erwartungen an die Empirie formuliert -  auf der 
anderen Seite diese Erkenntnisse jedoch nicht einfach überträgt, 
sondern auch kritisch überprüft.

Bei der Durchführung des problem zentrierten Interviews 
wurden in Anlehnung an Witzei (2000 :3 ), der diese Interviewform 
maßgeblich geprägt hat, vier Instrumente entwickelt, ein Kurzfra­
gebogen (Anhang 5 & 6), ein Leitfaden für die Fragen (Anhang 8) 
und Postskripte zum Kontext der Interaktion (Raum, Schreibtisch, 
Jobcenter, Kommunikation vor und nach dem Interview) und zur 
Interaktion selbst (Begrüßung, „Smalltalk", auffällige non-verbale 
Äußerungen). Im Kurzfragebogen wurden soziodemografische 
Daten erhoben, die in Kapitel 3 dargestellt wurden (vgl. Anhang 5 
& 6). Das Interview wurde aufTonband aufgenommen.

Der Kurzfragebogen hat sich während der Durchführung des 
Interviews als wenig um setzbar erwiesen. Doch konnte durchgän­
gig das Interview begonnen werden, indem der Interviewer sich 
zunächst einen typischen Arbeitstag beschreiben ließ, wie z. B. bei 
Fall 19, was im Folgenden beispielhaft aufgeführt wird:

I: „Ich würde Sie eingangs unseres Interviews bitten, dass Sie
mir einen ganz normalen Arbeitsalltag schildern [...] Was

https://doi.org/10.5771/9783828868601 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 21.01.2026, 05:45:43. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/9783828868601


88 Kapitel II: Methode

passiert morgens, was passiert mittags, was passiert abends? 
Einfach mal, dass Sie mir schildern, chronologisch, wenn Sie 
zu Ihren Freunden oder Verwandten kommen und sagen, das 
war ein typischer Tag" (19:2)

Im Nachgang zu diesen ersten Passagen wurden durch den Inter­
viewer vereinzelt Nachfragen zu unklaren Begriffen gestellt, etwa 
was der SLB unter einer „Hilfestellung" (111:8) versteht. In der 
Regel bezogen sich die Nachfragen darauf, vom SLB erwähnte 
Interaktionen noch einmal ausführlich zu schildern. So wurde 
beispielsweise 16 gebeten, den typischen Fall eines „Arbeitgeber­
kontakts" (16:6) aus der letzten Woche zu beschreiben oder eine 
erwähnte Beratung (116:6) vom Tag zuvor wiederzugeben.

Schlussendlich wurde bei allen Befragten nach m eist etwas 
mehr als der Hälfte des Interviews das Gespräch them atisch auf 
die Ziele und Kennzahlen verengt. Dies fand durch zwei Abschnit­
te statt. Es wurde zunächst erfragt, inwieweit diese überhaupt 
bekannt sind, wie beispielsweise bei 119:

B: „Sie haben von diesen kleinen Erfolgen erzählt, es g ibt ja  so 
g roße Ziele, die vereinbart werden, zwischen Hessen und Jo b ­
center. Bekommen Sie da was mit im Arbeitsalltag?" (119:23)

Leicht abgewandelt findet sich diese Frage auch etwa bei 113:

B: „Und je tz t  vor dem Hintergrund dessen, dass ich noch was 
Ihnen vorlege, hat das Land Hessen mit allen kommunalen 
Jobcentern in Hessen Vereinbarungen abgeschlossen. Kennen 
Sie Zielvereinbarungen, haben Sie davon schon mal was g e ­
hört?" (113:27)

Hierbei ging es darum, den Kenntnisstand und auf einer W ertebe­
ne die Meinung der SLB zu dem Thema zu erfragen. Im Anschluss 
daran wurden den Befragten drei Zielvereinbarungen des Landes 
Hessens vorgelegt (Anhang 7).

B: „Und dem entsprechend würde mich interessieren, ob Sie 
die kennen und was das fü r  Sie bedeutet. Das ist z. B. das Ziel 
1 Verringerung der Hilfebedürftigkeit" (110:56)
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Nach der Erhebung der Daten stand deren Auswertung an. Das 
Vorgehen dazu wird im folgenden Kapitel geschildert.

5. Datenanalyse

Die in diesem Kapitel dargelegte Auswertung der Daten lehnt sich 
in der Darstellung der durchgeführten Schritte an das achtstufige 
Verfahren der Datenanalyse nach Creswell an (op. 2009 :185 ).

5.1. D atenaufbereitung
Die Interviews wurden mit einem Diktiergerät aufgenommen und 
im Anschluss durch den Autor der vorliegenden Arbeit transkri­
biert. Eine Transkription verlangt vom Forscher eine Entschei­
dung über die Tiefe und Komplexität, inwieweit etwa jenseits des 
gesprochenen W ortes bei der Übertragung Informationen berück­
sichtigt werden (Gibbs 2 0 07 :23 ). Diese Studie strebte eine Balan­
ce zwischen Exaktheit und Umsetzbarkeit an, indem sie die einfa­
chen Transkriptionsregeln anwendete (Kuckartz 2010 :44 ; 
Dresing & Pehl 2 0 1 1 :2 1 -2 5 ). Diese lassen grundsätzlich Intonati­
onen außen vor -  ermöglichen es aber, auffällige und zum Ver­
ständnis des Gesagten notwendige nonverbale Äußerungen im 
Transkript zu berücksichtigen. In der Folge wurden also in der 
Regel non-verbale Äußerungen außen vor gelassen, außer es war 
unabdingbar. Beispielsweise wurde bei 118 nur durch das Lachen 
deutlich, dass das Nicht-Hereinlassen eines Klienten keine Ver­
weigerung des Zugangs ist, sondern zeigt, dass er nach einem 
Arbeitstag durch die Vielzahl und die Intensität der Interaktionen 
erschöpft ist:

I: „Also die Zeit schaltet voran, 10, 12 Kunden. Sagen wir 
mal so Beginn 8 Uhr, das dauert ja sicher auch, oder?"

B: „Also das ist in einem Sprechtag von 8 bis 12. Und dann 
von 13 bis 16 oder sagen wir eher 15:30, weil um 16 Uhr 
lasse ich hier auch keinen mehr rein (lacht). Also dann ist 
man schon ein bisschen ausgebrannt, aber es läuft eigent­
lich so im Großen und Ganzen mit der Kundenkontaktdich­
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te. Ich persönlich habe immer Kunden bei mir am Schreib­
tisch, anstatt dass ich mit denen telefoniere." (118:4-5)

Im Anschluss an das Verschriftlichen des Gesagten wurden das in 
MS-Word geschriebene Transkript in das Softwareprogramm 
MAXQDA (Version 11) eingespielt. Danach wurden die erhobenen 
Fallvariablen aufgenommen und für die Fallkontrastierung hinter­
legt (Alter, Geschlecht, Träger, Schulabschluss, Berufsabschluss, 
ggf. Erwerb der Qualifikation im Rahmen einer Hochschule, Ein­
gruppierung). Dieser Prozess wurde für alle Fälle durchlaufen.

5.2. Kodierung d er Daten
Nach der Eingabe der ersten fünf Interviews wurde mit der Kodie­
rung begonnen. Die Kodierung ist eine Form der qualitativen Ana­
lyse (Creswell op. 2 0 0 9 :1 8 3 -2 0 2 ; Strauss & Corbin 1 9 9 8 :5 5 -2 4 2 ). 
Darunter versteht man den analytischen Prozess, durch den Daten 
zerlegt, konzeptualisiert und integriert werden, um daraus eine 
Theorie zu entwickeln (Strauss & Corbin 1998 :3). Ein Code ist ein 
Thema, eine Idee, ein Konzept oder ein Prozess, der nachweislich 
in den Daten vorhanden ist, weil Interviewte ihn ansprechen oder 
diskutieren (Hennink, Hutter & Bailey 2 011 :230 ). Ziel des Kodie- 
rens ist es, von einer einfachen Sichtweise auf die W elt oder Be­
schreibung der W elt durch die Interviewten zu Codes zu gelangen, 
die einen neuen theoretischen oder analytischen Weg eröffnen, 
um die Daten insgesamt zu erklären (Gibbs 2 0 07 :54 ). Klassi­
scherweise ist ein dreistufiges Kodieren vorgesehen, vom offenen 
über das axiale zum selektiven Kodieren (Strauss 1 9 9 4 :9 4 -1 0 6 ), 
also ein sequentielles Vorgehen. Kuckartz klassifiziert sechs For­
men des Kodierens (2 0 10 :59 ). Die wohl vollständigste Übersicht 
von Saldana (2013) zählt 25 Kodiermethoden allein für den ersten 
Kodierzyklus und sechs für den zweiten auf. Das Kodieren ist für 
den Anwender qualitativer Forschungsmethoden alles andere als 
die rein mechanische Anwendung eines vorab festgelegten For­
schungsstandards, sondern mit einem erheblichen Erm essens­
spielraum verbunden. Wie dieser im Rahmen der hier vorliegen­
den Studie genutzt wurde, ist Gegenstand der nachfolgenden 
Berichterstattung über das Vorgehen.
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Der Autor dieser Studie hat zunächst mit der Mikroanalyse 
(Strauss & Corbin 1998 :57 ) des „rohen" Datenmaterials begon­
nen. Es wurde also jedes einzelne Interview ausgedruckt, Zeile für 
Zeile durchgelesen, Passagen markiert und Anmerkungen hinzu­
gefügt. Dieses erste Durchlesen dient zum einen dazu, ein Gefühl 
für das tatsächlich Gesagte der individuellen Interviewpartner zu 
bekommen nach der direkten Interaktion des Forschenden mit 
den Interviewten. Zum anderen wurde bereits per Hand auf dem 
Papier mit der ersten Kodierung begonnen, die dann später über­
tragen wurde. Zunächst wurde bei dieser ersten Kodierung eine 
Prozesskodierung vorgenommen. Darunter wird eine Reihenfolge 
von Aktionen und Interaktionen in einer bestim mten Zeit und 
einem bestim mten Raum bezeichnet (Strauss & Corbin 1998 :165 ). 
In diesem Fall hat die Studie aufgrund der Literaturrezeption und 
Diskussion sich auf die Kategorie „Interaktion" und die Subkate­
gorien „Klient", „Peergroup" und „mittleres Management" bezo­
gen. Es wird davon ausgegangen, dass auf Basis der geschilderten 
Interaktionen die Arbeitsidentitäten konstruierbar werden. Dies 
ist Bestandteil des deduktiven Kodierens. Darunter versteht man 
Codes, die vor der Sichtung des Materials definiert und auf das 
Datenmaterial angewendet werden. Während der Datenanalyse 
kamen noch „Arbeitgeber" und „organisationsexterne Akteure" als 
induktive Codes hinzu. Zudem wurden zu diesem Zeitpunkt erste 
Memos geschrieben. Alle Informationen wurden dann in das Soft­
wareprogramm übernommen. Nach dieser ersten Kodierung wa­
ren dementsprechend die Daten vorstrukturiert in Interaktionen 
unterschiedlicher SLB mit unterschiedlichen Akteuren.

Nach der ersten Kodierung der ersten fünf Interviews in der 
eingangs geschilderten Form wurde zudem im Sinne eines offenen 
Kodierens festgestellt, dass die geschilderten Interaktionen die 
Datenlage nicht hinreichend wiedergeben. SLB verfallen immer 
wieder, ungefragt, in wertende Äußerungen, die sich mit Berich­
ten über die Interaktionen vermengen. Deswegen wurden im Sin­
ne des W ertkodierens (Saldana 2 0 1 3 :1 1 0 -1 1 1 )  noch die Daten 
kodiert, die reine Meinungsäußerungen der SLB beinhalteten.

Zunächst wurden die verschiedenen Textsegmente nach den 
jeweiligen Codes in Excel generiert und ausgedruckt. Analyse im 
qualitativen Sinne bedeutet Interpretation (Strauss 1994 :28), um
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die dem menschlichen Verhalten zugrundeliegenden persönli­
chen, gesellschaftlichen und kulturellen Bedeutungen zu entde­
cken (Hennink, Hutter & Bailey 2 0 11 :205 ). Basis der qualitativen 
Datenanalyse sind der perm anente Vergleich zwischen unter­
schiedlichen Fällen und das Stellen von Fragen (Strauss & Corbin 
1 9 9 8 :7 3 -8 5 ). Mit der Vorstrukturierung durch deduktive Codes 
wurde technisch gesehen die Voraussetzung geschaffen, ähnliche 
Passagen zur notwendigen Fallkontrastierung per „systemati­
schen Vergleich von Textstellen" (Kelle & Kluge 2 0 0 8 :5 6 ) identifi­
zieren zu können. Die an die Daten gestellten sogenannten „gene­
rative Fragen" (Strauss 1994 :44 ) richteten sich nach der 
empirischen Fragestellung dieser Arbeit. Sie haben das Ziel, die 
Daten analytisch zu lesen und hinter das offensichtlich Gesagte zu 
blicken (Hennink, Hutter & Bailey 2 011 :224 ). Diese Studie ver­
wendete dabei die folgenden Fragen:

-  Was passiert in dieser Interaktion?
-  Welche Bedeutung hat das Ziel Arbeitsmarktintegration für 

die Interaktion?
-  Wie gestaltet der SLB sein Ermessen vor dem Hintergrund 

der Zielorientierung?
-  Was resultiert aus der Praxis des Erm essens für den Inter­

aktionspartner?
-  Inwieweit haben sich SLB mit den Zielvorgaben auseinan­

dergesetzt?
-  Was wissen SLB über die Zielvorgaben und wie denken sie 

darüber?

Abbildung 11: Generative Fragen während der Datenanalyse 
(eigene Darstellung)

Auf Basis dieser Fragen wurden die Daten interpretiert und dar­
aus entstanden w eitere induktive Codes, die im Programm in ei­
nem Codebook definiert wurden. Codes, die induktiv generiert 
wurden, sich aber im Verlauf des kontinuierlichen Vergleichs als 
nicht evident erwiesen, wurden aus der Kodierung entfernt. Eben­
so wurden Codes zusammengefasst und umbenannt, auch nach 
Diskussionen im kollegialen Austausch mit dem Erstbetreuer.
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Im darauffolgenden Schritt wurden die Codes, die sich durch­
gesetzt haben, in Bezug auf deren gemeinsame Eigenschaft sor­
tiert.

Kategorie Bewusstheit über 
die

Zielvorgaben

i—r
Druckregulierung Ziele und Zusammenhang

Kennzahlen zwischen
als professionelle Aktivität und 

Normen und Weite Wirkung

Gemeinsame
Eigenschaft

Inkrem enteller 
W andel der 

Rechenschafts­
pflicht

Verm eidung der intendierten 
Verantw ortlichkeit für die 
Arbeitsm arktintegration

Internalisierung Kausalität
versus zwischen Handeln

Externalisierung der und
Zie le  Zielerreichung

I I 1----1 t
Gruppe von 

Codes

Delegation
Arbeitsmarkt­
integration
Adaption
Organisations­
intervention

Interdependenzventil
Ressourcenventil
Funktionsventil
Strategieventil
Validitätsventil
Sozioökonomieventil
Humanismusventil

• Werte
• Erfolgsmessung
• SLB-mittleres 

Management
• SLB-Klient

• Ermessen
• Produkte
• Strategie

Abbildung 12: Codes, Eigenschaft und Kategorie
(in Anlehnung an Hennink, Hutter & Bailey 2 0 1 1 :2 4 7 )

Aus dieser Form der Analyse entstanden vier zentrale Kategorien. 
Erstens wurde die Kategorie „Bewusstheit der Zielvorgaben" kon­
struiert. Darunter versteht diese Studie, dass SLB wissen 
und/oder ihr Ermessen danach ausrichten, dass es bei den Inter­
aktionen nicht allein darum geht, vorgegebene Rechte korrekt 
anzuwenden oder geliehene Ressourcen nicht missbräuchlich zu 
verwenden, sondern auch, Ziele zu erreichen.

Zweitens entstand die Kategorie „Druckregulierung". Darunter 
wurde die Bewertung der SLB verstanden, mit den zur Verfügung 
gestellten Ressourcen und Fähigkeiten die erfolgreiche Integrati­
on in Arbeit des Klienten nicht vollumfänglich gewährleisten zu 
können. Dies ist auch gleichzeitig die Schlüsselkategorie, der sie­
ben Subkategorien zugeordnet sind. Die Erkenntnis, dass die Ka­
tegorie „Druckregulierung" und die sieben Sub-Kategorien die 
Schlüsselkategorie bildet, setzte sich nach der abgeschlossenen 
Kodierung und der Darstellung der analytischen Zusammenhänge
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zwischen den Kategorien durch, die später in Abbildung 13 illus­
triert und diskutiert wird.

Drittens wurde die Kategorie „Zusammenhang zwischen Aktivität 
und Wirkung" konstruiert. Unter diesen Code fällt die Bewertung und 
Ermessenspraxis des SBLs, inwieweit zwischen Aktivitäten und Wir­
kung ein Zusammenhang besteht. Diese Kategorie wurde in die Sub­
kategorie „hoch" versus „niedrig" dimensionalisiert.

Schlussendlich entstand die Kategorie „Ziele und Kennzahlen als 
Arbeitsidentität". Unter diesem Code wird im Rahmen der Studie 
verstanden, inwieweit Ziele und Kennzahlen als Bestandteil der 
Arbeitsidentität angenommen wurden. Dieser Kategorie wurde in 
„Internalisierung" versus „Externalisierung" dimensionalisiert.

Durch die Bildung von Kategorien und Subkategorien bzw. 
Merkmalsausprägungen hat die Studie die erste Stufe der empirisch 
begründeten Typenbildung des vierstufigen Verfahrens der Typen­
bildung im Sinne von Kelle & Kluge (2 0 1 0 :9 1 -1 0 7 ) genommen.

5.3. Typenbildung
Im Anschluss an diesen Schritt wurden die Fälle dem entstande­
nen Merkmalsraum der vier Quadranten zugeordnet, indem die 
codierten Interaktionen und die Einstellungen hinsichtlich der 
Kategorien „Zusammenhang zwischen Aktivität und Wirkung" und 
„Ziele und Kennzahlen als Arbeitsidentität" miteinander vergli­
chen wurden. Eine Typologie ist „das Ergebnis eines Gruppie­
rungsprozesses, bei dem ein Objektbereich anhand eines oder 
m ehrerer Merkmale in Gruppen bzw. in Typen eingeteilt wird" 
(Kluge, 2000 :2 ). Im Anschluss wurden die Fälle den vier Typen 
zugeordnet und verglichen. Im dritten Schritt wurden die Typen 
und die subsumierten Fälle erklärt und voneinander abgegrenzt. 
Zur Erklärung der vier Typen hat die Studie im Sinne eines me­
thodisch gemischten Ansatzes (Creswell 2 0 0 3 :2 0 3 ) die Fallvariab­
len hinzugezogen, um aus dem Vergleich der relativen Häufigkei­
ten von Merkmale im jeweiligen Typus die Zusammenhänge und 
Unterschiede zwischen den Typen nicht nur einer qualitativen, 
sondern auch einer quantitativen Analyse zu unterziehen (soge­
nannte „mixed method" oder Triangulation). Hierdurch ergaben 
sich Erkenntnisse über die Typen, die sich allein aus einer rein 
qualitativen Analyse nicht ergeben hätten. Abgeschlossen wurde
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der vierstufige Prozess mit der Charakterisierung. Hier wurden 
vier reale Fälle ausgewählt, die den jeweiligen Typus am besten 
repräsentieren.

6. Ethik und Empirie

Ethische Fragestellungen in empirischen Forschungsarbeiten 
stellten sich Anfang des 20. Jahrhunderts im Rahmen medizini­
scher Forschungen zur Verträglichkeit von Medikamenten und sie 
resultierten in Vorgaben von Standards zum Umgang mit Men­
schen als Versuchspersonen (Lichtman 2 0 10 :53 ). Im Mittelpunkt 
stand damals das Bestreben, die Teilnehm er der Studie nicht zu 
verletzen. Unter einem Ethikkodex versteht man etwa ethische 
Regeln und Prinzipien, die von Berufsverbänden verabschiedet 
werden und die handlungsleitend für die Durchführung der Stu­
dien in der jeweiligen Disziplin sind (Creswell op. 2 0 09 :227 ). 
Solche Standards findet man nicht für qualitative Sozialforscher in 
Deutschland. Zudem sind etwa die Risiken physischer Beeinträch­
tigungen der Teilnehmer an Studien in den Sozialwissenschaften -  
im Gegensatz zur medizinischen Forschung -  tendenziell zu ver­
nachlässigen. Trotzdem haben sich ethische Fragestellungen bei 
der Konzeption, der Durchführung, der Auswertung und Darstel­
lung dieser Studie ergeben. Lichtman (2 0 1 0 :5 4 -5 8 )  benennt fünf 
wesentliche Prinzipien eines Ethikkodes in der qualitativen Sozi­
alforschung: Vermeidung von Schäden, Sicherung der Privatsphä­
re und Anonymität, Vertraulichkeit, informierte Einwilligung so­
wie Freiwilligkeit. Diese Prinzipien wurden im Rahmen dieser 
Studie wie folgt angewendet.

Die Gefahr eines physischen Schadens ist in den Sozialwissen­
schaften im Allgemeinen und durch die im Rahmen der vorliegen­
den Studie ausgewählten Datenerhebungsmethoden im Speziellen 
von vorneherein nahezu auszuschließen. Trotzdem achtete der 
Autor bei den durch das problem zentrierte Interview eingeräum­
ten Nachfragen darauf, nicht hierarchisch oder autoritär nachzu­
fragen, sondern unter dem Aspekt des Verstehens die Sicht des 
Befragten gemeinsam mit diesem zu erarbeiten. Dies sollte auch 
dazu beitragen, allzu stressige emotionale Reaktionen oder ein
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schlechtes Gewissen auf Seiten der Befragten zu vermeiden. Dass 
dies im W esentlichen auch gelungen ist, zeigt sich daran, dass fast 
alle Befragten nach dem Interview aussagten (Postskripte), das 
Gespräch als angenehmen empfunden zu haben, und dass es für 
sie interessant gewesen sei.

Die Sicherung der Privatsphäre, Anonymität und Vertraulich­
keit ist bei einem qualitativen Interview aus Sicht der Studie das 
wichtigste Thema, da bei sensiblen Themen ohne die Zusicherung 
dieses Kriteriums keine authentischen Antworten zu erwarten 
sind. Um dies zu gewährleisten, wurde den Teilnehmern bereits 
im Vorfeld zugesichert, dass die Daten im Rahmen einer For­
schungsarbeit erhoben werden und nur durch eine Person aus­
gew ertet werden. Allein das Dissertationskomitee hatte aus Quali­
tätsgründen die Möglichkeit, auf die Daten zuzugreifen. Bei der 
Transkription wurden die Daten anonymisiert: Alle geografischen 
Angaben oder Namen wurden entfernt, so dass weder auf das 
Jobcenter noch auf den M itarbeiter geschlossen werden kann.

Schwieriger war die Gewährleistung einer informierten Ein­
willigung. Bei einer vollständigen Information über das Untersu­
chungsziel wären die vom Interviewer vorgelegten Zielvereinba­
rungen 2013  (Anlage 7) als Stimuli für spontane Reaktionen 
ungeeignet gewesen: Es hätte die Gefahr bestanden, dass die In­
terviewten sich vorbereitet hätten. Hier galt es, eine Balance zwi­
schen vollständiger Inform iertheit der Teilnehmer auf der einen 
und der Bewahrung des Forschungsziels auf der anderen Seite zu 
finden. Folglich hat sich der Autor dieser Studie entschieden, bei 
teilweise gestellten Nachfragen im Vorfeld bezüglich des Inhalts 
des Interviews, davon zu sprechen, dass es um den Arbeitsalltag 
im öffentlichen Dienst gehe und Menschen, die das SGB II anwen­
den würden (vgl. Anlage 3). Dass diese Vorgehensweise insgesamt 
zufriedenstellend gelungen ist, zeigt sich daran, dass die Befragten 
sich nicht über den Ablauf des Interviews beschw ert und die Sti­
muli bereitwillig angenommen haben.

Die geforderte Distanz zwischen Forscher und Teilnehmer war 
aufgrund der einmaligen Interviewsituation mit den bis dahin 
unbekannten Teilnehmern unproblematisch. Allein bei den per­
sönlich bereits bekannten Teilnehmern, das waren 4 von 21, galt 
es, während des Interviews Distanz zu wahren. Diese Situation
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war auch Gegenstand der Memos. Dies war aus subjektiver Sicht 
des Interviewers problemfrei, da die Teilnehmer sich schnell auf 
die Antworten konzentrierten. In den Interviews wurde erw iese­
nermaßen kaum auf das persönliche Verhältnis der Befragten 
Bezug genommen. Einige unbekannte Befragte haben dem Inter­
viewer das „Du" angeboten, das angenommen und in Interviews 
kenntlich gemacht wurde.

7. Maßnahmen zur Sicherung der Datenqualität

In den Sozialwissenschaften gelten klassischerweise die Gütekrite­
rien der Validität, die Reliabilität und die Objektivität (Diekmann 
2 0 0 4 :2 1 6 -2 1 9 ). Diese sind auf die qualitative Datenerhebung und 
-analyse schwer übertragbar, auch wenn in der qualitativen For­
schung Fragen nach den Gütekriterien an Bedeutung gewinnen 
(Brühl &Buch 2006 :7 ). Creswell (2009 :8 ) schlägt acht Validitäts­
strategien in der qualitativen Sozialforschung vor. In Anlehnung 
daran hat diese Arbeit Maßnahmen zur Qualitätssicherung reali­
siert.

Zunächst eignete sich der Forscher zur korrekten Durchfüh­
rung der Datenerhebung und Auswertung bei einer MAXQDA- 
Anwendertagung vom 7.3.-9.3.2012 in Marburg die notwendigen 
praktischen Fertigkeiten im Umgang mit dem Programm an. Zu­
dem wurde die allein durch den Forscher vorgenommene Tran­
skription stichprobenartig durch eine dritte Person überprüft, um 
zu prüfen, inwieweit die Daten nach den angewendeten Tran­
skriptionsregeln korrekt transkribiert wurden.

Neben diesen eher technischen Maßnahmen zur Qualitätssi­
cherung wurden weitere Maßnahmen zur Sicherung der sozial­
wissenschaftlichen Gütekriterien implementiert. Besondere Sorg­
falt war aus Sicht des Forschenden aufgrund des eigenen 
persönlichen Hintergrunds notwendig. Der Forschende war als 
Sozialwissenschaftler nach seinem Studienabschluss und während 
der Durchführung dieser Studie ununterbrochen in der öffentli­
chen Verwaltung beschäftigt, vier Jahren davon in leitender Funk­
tion bei der Umsetzung des Sozialgesetzbuchs II in einem Jobcen­
ter. Dies ermöglichte auf der einen Seite eine Kenntnis der (Fach-)
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Sprache und der üblichen Begriffe. Durch diese Kontextsicherheit 
erfolgte aus Sicht des Forschenden zudem ein gewisses Maß an 
Kompetenzzuweisung durch die Interviewten, was sich positiv auf 
die Gesprächsführung auswirkte. Auf der anderen Seite bergen 
solche praktischen Erfahrungen immer die Gefahr der einseitigen 
Fokussierung auf bisherige Annahmen, ein Forschungsbias (Cres- 
well op. 2009 :192 ). Um diese Gefahr zu minimieren, wurden ers­
tens zu Beginn der Interviews offene Fragestellungen gewählt. 
Dies eröffnete die Möglichkeit, auch unerwartete Aussagen zu 
erheben. Zweitens wurde die eigene Rolle auf diesen Aspekt hin in 
Memos reflektiert. Außerdem wurden in drei unterschiedlichen 
Kolloquien des Graduiertenkollegs der sozialwissenschaftlichen 
Fakultät Rückmeldungen von Professoren und teilnehmenden 
Promovierenden zu der Dissertation eingeholt, um fachliche Per­
spektiven von Seiten der sozialwissenschaftlichen Community zu 
berücksichtigen.

Nach der Erhebung der Daten wurden die Ergebnisse der Da­
tenanalyse mit fünf Interviewpartnern und dem Erstbetreuer der 
Arbeit auf die Plausibilität hin besprochen und reflektiert. Dieses 
sogenannte „member checking" (Creswell op. 200 9 :1 9 1 ) diente 
dazu, die Angemessenheit der Analyse zu reflektieren, vor allem, 
um herauszufinden, inwieweit sich die SLB in der Beschreibung 
der konstruierten Typen wiederfinden können. Schlussendlich 
wurden abweichende oder widersprüchliche Informationen (Cre­
swell op. 2 0 09 :192 ), also Befunde in der Empirie, die gegen die 
Interpretation sprechen, in den Forschungsergebnissen erwähnt.

Bei der Präsentation und Konstruktion der Ergebnisse in Kapi­
tel III wurde darauf geachtet, dass diese möglichst evidenzbasiert 
am Datenmaterial erfolgen. Die Basis dieser „rieh, thick decripti- 
ons" (Creswell op. 2 0 0 9 :1 9 1 -1 9 2 )  gewährleistet Transparenz 
über die Erhebung und Analyse der Daten, so dass diese Schritte 
nachvollzogen werden können. Zudem wurden die Codes in einem 
Codebook definiert und festgehalten und können mit Hilfe des 
Softwareprogramms MAXQDA nachvollzogen werden, so dass die 
Erhebung und die Interpretation überprüfbar sind.
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8. Grenzen der Studie

Diese Studie hat mit dem qualitativen Forschungsansatz ein Ver­
fahren gewählt, das aufgrund der geringen Fallzahl eine generelle 
Aussage über die Population aller SLB in Deutschland, die das 
SGB II umsetzen, nicht zulässt. Zudem beschränkt sich die Fal­
lauswahl auf das Bundesland Hessen. Auch wenn sich die institu­
tioneilen Zielvorgaben zwischen den Bundesländern ähneln, be­
schränkt diese länderspezifische Auswahl die Übertragbarkeit auf 
andere Bundesländer. Jedoch gilt es, sich im Sinne eines reflexiven 
und kritischen sozialwissenschaftlichen Ansatzes der Grenzen der 
Studie und ihrer Erkenntnisse bewusst zu sein.

Zum einen existierte für den Autor kein einfacher und freier 
Feldzugang zu den Fällen. SLB befinden sich in einem hierarchi­
schen Abhängigkeitsverhältnis in einem Jobcenter, das wiederum 
in einer Rechenschaftspflicht gegenüber übergeordneten Fachauf­
sichten steht. Dies bedeutet, dass die rein kriteriengestützte Fal­
lauswahl in der Idealform mit den Feldbedingungen nicht immer 
vereinbar war. Diese Annahme bestätigte sich, als von den aus 
vorherigen Forschungszusammenhängen bekannten angeschrie­
benen hessischen Jobcentern einige kein Interesse daran hatten, 
an der Befragung teilzunehmen. Somit waren dortige SLB als Teil­
nehmer von vorneherein ausgeschlossen. Zum anderen meldeten 
sich nach der offiziellen W eitergabe durch die Geschäftsführungen 
einiger Jobcenter SLB bei dem Forschenden, um ihre Bereitschaft 
zur Teilnahme an der Studie zu bekunden. Das bedeutet, dass eine 
unbekannte Anzahl an SLB an der Befragung nicht teilgenommen 
hat, obwohl ihnen hierarchisch gesehen die Möglichkeit dazu ein­
geräumt wurde. Die Gründe hierfür können wissenschaftlich nicht 
nachvollzogen werden, müssen aber bei der Bewertung der Er­
gebnisse berücksichtigt werden.

Um diesem Phänomen zu begegnen, wurden auch informelle 
Zugänge zu SLB über persönliche Beziehungen gewählt. So wur­
den schlussendlich Interviewpartner aus zwei Jobcentern formell 
(Anfrage, Anschreiben, mit W issen der Leitung) und aus zwei 
Jobcentern informell (persönliche Kontakte, Schneeballverfahren, 
ohne Wissen der Leitung) rekrutiert, um die Effekte einer zu en­
gen Auswahl auf teilnahm ebereite Jobcenter oder Interview­
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partner zu begrenzen und eine möglichst heterogene Gruppe von 
Interviewpartnern zu generieren. Informelle Empfehlungen wa­
ren für den Feldzugang insgesamt überaus wichtig. W eiterem p­
fehlungen erhöhten wesentlich die Akzeptanz und Bereitschaft 
zur Auskunft. So nahmen fünf Fälle nur daran teil, weil es eine 
Empfehlung von Seiten des vorherigen Interviewpartners gab.

Des W eiteren handelt es sich bei der empirischen Untersu­
chung um eine „ex post"-Betrachtung im doppelten Sinne: Die 
ursprünglichen Ausgangsdaten vor der Einführung der Zielvorga­
ben und Kennzahlenvergleiche sind nicht bekannt. Dadurch kann 
auch keinerlei Aussage über den Grad der Veränderung getätigt 
werden. Schlussendlich bilden Schilderungen über vergangene 
Ereignisse handelnder Akteure die Datengrundlage, nicht aber 
Tonband- oder Videoaufnahmen tatsächlicher Interaktionen mit 
Klienten. Auf der einen Seite führt dies zu der Schwäche, dass es 
zu Schilderungen kommen kann, die problematische oder für den 
SLB nachteilige Situationen vermutlich nicht enthält. Auf der an­
deren Seite ist die Motivation dieser Studie nicht eine detailge­
treue Rekonstruktion von SLB-Klienten-Interaktionen, sondern 
eine Erfassung und Konstruktion der Sichtweise von SLB auf ihre 
Lebenswelt unter den neuen Rahmenbedingungen der Zielvorga­
ben. Somit ist das problem zentrierte Interview durchaus das ge­
eignete Mittel der Wahl, das zum Forschungsziel passt.

Bei der Auswahl der Interviewpartner sind SLB, die möglich­
erweise das Aufgabengebiet verlassen haben -  vielleicht auch 
aufgrund des erhöhten Drucks durch die Zielvorgaben -  schwer 
für ein Interview zu gewinnen gewesen. Zudem bedeutet die Ein­
führung des NPM, dass ein Großteil der öffentlichen Träger die 
Dienstleistungserbringung mittlerweile privatisiert hat (Langer 
&Pfadenhauer 2007 :223 ). Die dort tätigen SLB sind nicht inter­
viewt worden, obwohl sie durchaus unter die Definition der SLB 
fallen.

9. Zusammenfassung

Für die Studie wurde ein qualitatives Forschungsdesign gewählt. 
Dieses ermöglicht dem Forscher eine möglichst breitbandige Er­
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fassung des Untersuchungsgegenstands, ohne dass eine Hypothe­
se aufgestellt wird (induktives Vorgehen). Einen Fall definiert 
diese Studie als einen SLB und seine Strategie aufgrund der ver­
änderten Rahmenbedingungen. Als SLB werden im Rahmen dieser 
Studie Akteure definiert, die rechtswirksam e Bescheide erlassen 
können. Dabei konzentriert sich diese Studie auf SLB aus dem 
Bundesland Hessen. Es konnten SLB aus vier unterschiedlichen 
Jobcentern und aus drei unterschiedlichen sozioökonomischen 
Rahmenbedingungen zur Teilnahme gewonnen werden. Insge­
sam twurden 21 SLB interviewt.

Auf der Basis von vier Variablen fand ein kriteriengestütztes 
theoretisches Sampling der Interviewteilnehmer statt: 57 % wa­
ren weiblich, 43 % männlich; 85 % verfügten über einen (Fach-) 
Hochschulabschluss, wendeten durchschnittlich rund 9 Jahre das 
SGB II an und waren durchschnittlich 43 Jahre alt. Alle Befragten 
waren in der Entgelt- oder Vergütungsgruppe des ehemaligen 
gehobenen Dienstes zu verorten.

Die Datenerhebung fand vor allem in Form problem zentrierter 
Interviews statt. Zudem wurden Memos geschrieben, die sowohl 
den Prozess der Datenerhebung als auch die Inhalte der Datener­
hebung reflektierten. Das problem zentrierte Interview lief in der 
Form ab, dass der Forscher sich zunächst einen typischen Ar­
beitsalltag schildern ließ. Im Nachgang fanden Verständnisfragen 
zu Begriffen oder Interaktionen statt. Etwa in der Mitte des Inter­
views wurden dann drei Zielvereinbarungen in Hessen vorgelegt. 
Hier fanden dann gezielte Nachfragen statt.

Die Daten wurden für die Datenanalyse aufbereitet, indem eine 
Transkription auf der Basis einfacher Transkriptionsregeln statt­
fand. Im Anschluss an die Transkription wurden die Daten mit den 
Fallvariablen in das Softwareprogram MAXQDA eingetragen. Die 
Kodierung beinhaltete deduktive und induktive Codes. Deduktive 
Codes waren geschilderte Interaktionen (Klienten, Peergroup, 
mittleres Management). Die Schlüsselkategorie des induktiven 
Kodierens war „Druckregulierung", um die sich die drei Codes 
„Bewusstheit der Zielvorgaben", „Zusammenhang zwischen Akti­
vität und Wirkung" sowie „Ziele und Kennzahlen als Arbeitsidenti­
tät" gruppierten.
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Die beiden Codes „Zusammenhang zwischen Aktivität und 
Wirkung" und „Ziele und Kennzahlen als Arbeitsidentität" bildeten 
den Merkmalsraum, auf dessen Basis eine Typologie der Arbeitsi­
dentitäten konstruiert wurde. Im Anschluss daran wurden die 
realen Fälle dem Merkmalsraum zugeordnet.

Zur Sicherung ethischer Standards war vor allem die Zusiche­
rung der Anonymität wichtig, da die Daten sensible Schilderungen 
aus einem hierarchischen Umfeld enthalten, sowohl innerhalb des 
Grundsicherungsträgers als auch vom Grundsicherungsträger 
gegenüber der Aufsichtsbehörde. Deswegen wurden alle Daten, 
Orte und Namen bei der Transkription entfernt.

Zur Sicherung der Datenqualität wurden vielfältige Maßnah­
men zur Sicherung der klassischen sozialwissenschaftlichen Güte­
kriterien unter den Bedingungen der qualitativen Sozialforschung 
unternommen. Zudem wurde der Forscher in der Programman­
wendung geschult. Offene Fragen, das Schreiben von Memos so­
wie die Reflexion in unterschiedlichen Kolloquien der sozialwis­
senschaftlichen Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen 
sollten das Forschungsbias minimieren. Zudem wurden die Analy­
seergebnisse mit einzelnen Interviewpartnern besprochen. Eine 
höchstmögliche Transparenz zwischen Daten und deren Interpre­
tation wurde erreicht, indem sowohl die Daten und deren Codie­
rung als auch die daraus gezogenen Rückschlüsse bei der Darstel­
lung erörtert wurden. Dabei wurden auch möglicherweise von 
den Rückschlüssen abweichende Daten und alternative Interpre­
tationen diskutiert.
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Kapitel III: Ergebnisse

1. Inkrementeller Wandel der Rechenschaftspflicht

Klassisch-moderne Verwaltungskontrollen im W eberschen Sinne 
verpflichten SLB, rechenschaftspflichtig zu sein: Sie müssen 
nachweisen, dass die auf Basis legislativer Entscheidungen bewil­
ligten Ressourcen nicht missbräuchlich verbraucht werden. So 
legitimieren SLB ihre Entscheidungen. Die Reform des NPM inten­
diert dagegen, dass SLB nicht nur rechenschaftspflichtig für die 
geliehenen Ressourcen sind, sondern auch für die Zielerreichung. 
Dieses Kapitel gleicht diese legislative Ambition „from the top" mit 
der Empirie ,,at the bottom " ab.

Die vorliegende Studie präsentiert ihre Ergebnisse anhand der 
vier zentralen Kategorien, deren inhaltliche Zusammenhänge in 
der Abbildung 13 dargestellt sind.

Abbildung 13: Kategorien der Studie 
(eigene Darstellung)

1.1. Bew usstheit über die Zielvorgaben
Im Englischen versteht man unter „Awareness" das W issen um 
eine oder die Wahrnehmung einer Situation oder Tatsache 
(Hornby &Cowie 1989 :70). Im Deutschen stehen Begriffe wie
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Bewusstheit, Wahrnehmung oder Bekanntheit als Übersetzung 
zur Verfügung. Diese Studie hat eine deutliche Botschaft in allen 
Interviews feststellen können: SLB im SGB II nehmen wahr und 
sind sich bewusst, dass es Zielvorgaben für die Umsetzung des 
SGB II gibt.

So steht die Antwort des Interviewten 14 prototypisch für die 
Antworten auf die Frage etwa zur Mitte des Interviews, ob der 
Befragte Zielvorgaben kenne und wenn ja, welche.

B: Es g ibt ja  bestim m te Ziele, die ihr auch bekom m t als SGB 
II-Träger. Kennst Du da welche, spontan, die Ziele, die Euch 
vorgeben worden sind?

I: Gut, es g ibt Zahlen, die weiß ich je tz t  nicht auswendig 
(lacht). Wir sollen natürlich in den Arbeitsm arkt integrieren. 
Und wenn's g eh t möglichst auch dauerhaft integrieren. 
(14:42-43)

Die Aussage {„Gut, es g ib t Zahlen"] ist eine beinahe routinierte 
Bestätigung der Bekanntheit der Zielvereinbarungen, obwohl 14 
allein Hilfen zum Lebensunterhalt gewährt und in der W ertschöp­
fungskette am w eitesten entfernt von der unm ittelbaren Aufgabe 
der Arbeitsmarktintegration tätig ist. Diese Kenntnis der Zielvor­
gaben ist in der Mehrzahl der Fälle zu finden: 15 von 21 Befragten 
(rd. 7 1 % ) bejahen spontan die Nachfrage, ob es zwischen dem 
Land Hessen und dem Jobcenter Zielvereinbarungen gibt und ob 
sie diese kennen würden. Nach weiteren Hinweisen konnten alle 
Befragten das Konzept und dessen Umsetzung korrekt eigenstän­
dig einordnen. Zielvorgaben sind auf der operativen Ebene be­
kannt.

Das W issen löst nachgewiesenermaßen Kommunikation in­
nerhalb des Jobcenters aus, denn wie 18 etwa es ausdrückt, „[...] 
wird darüber gesprochen, ganz klar." (18:27). Während einige SLB 
sich durch die Kennzahlen „[...] ganz schön unter Druck 
(16:26-28) gesetzt fühlen, sehen es andere „[...] entspannter 
(15:24-27) oder stellen bei der Nennung einzelner Ziele, wie etwa 
bei der Integrationsquote, sogar fest, „[...] dass mich die Zahl g a r  
nicht juckt." (114:35). Trotz dieser heterogenen Bewertungen der 
Bedeutung der Kennzahlen ist bei den SLB die Botschaft ange­
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kommen und für alle ist die Absicht, die seitens des Gesetzgebers 
hinter den Kennzahlen steckt, eindeutig: Es geht darum, Klienten 
in Arbeit zu integrieren.

Diese Erwartungen resultieren bei Einzelnen in tiefgreifenden 
Überlegungen bezüglich ihrer Arbeitsidentität. So schildert etwa 
16 auf die Frage, was die Kennzahlen für die konkret geschilderte 
Interaktion mit dem Klienten bedeuten, Folgendes:

I: Vorname 16, warum bist Du hier? Du bist Sozialpädagogin. 
Vor Dir sitzt ein Mensch, der ist keine Maschine. Guck Dir an, 
worum es bei dem geht. (16:69)

In diesem persönlichen Zwiegespräch trifft das ausbildungsbe­
dingte Professionsverständnis einer Sozialpädagogin auf die re­
chenschaftspflichtige Kennzahlenwelt des SGB II. Dieser Zusam­
menprall löst einen Identitätskonflikt aus.

Allerdings sind die reine Kenntnis und Auseinandersetzung 
mit dem Konzept nicht gleichzusetzen mit einer Detailkenntnis 
darüber. Die zahlreichen Ziele aus dem § 48 SGB II sind alles in 
allem unbekannt. So ist die Aussage von 117, der passive Leistun­
gen gewährt, ob ihm die Zielvereinbarungen bekannt sind oder 
nicht, durchaus typisch:

Es ist n ichtdas Tägliche, was uns erreicht hier. Und demnach, 
wahrscheinlich sind Ziele weniger SGB II-Empfänger und 
eher Arbeitsmarktintegration. (117:12-13)

Für den studierten, oben bereits zitierten Diplom-Verwaltungs­
wirt 117 sind Kennzahlen nicht das „tägliche" Geschäft. Er kennt 
die Ziele nur grob, es geht „wahrscheinlich" um „Arbeitsmarktin­
tegration". So soll bei anderen Interviewpartnern an ähnlicher 
Stelle ,,[...] natürlich in den Arbeitsm arkt [...]." integriert werden 
(14:42-42) oder es ist bekannt, dass „wir [...] vor allem Integrati­
onsergebnisse [...]."m essen  (15:44-46).

Diese mangelnde Routine im Umgang mit Zielen und Kennzah­
len im Arbeitsalltag zeigt sich auch, wenn den SLB konkrete Kenn­
zahlen vorgelegt und sie gefragt werden, was diese für den Ar­
beitsalltag bedeutet. Fast immer kommt es dann in ansonsten 
flüssigen Gesprächen zu Pausen und Unterbrechungen. Wie lässt 
sich erklären, dass SLB Zielvorgaben kennen und sich damit aus­
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einandergesetzt haben -  dann aber das Wissen oberflächlich 
bleibt?

Erstens erhalten SLB ihr W issen über Zielvereinbarungen der 
eigenen Wahrnehmung nach in der Regel gefiltert über die Ge­
schäftsführungsebene des Jobcenters. Sie kriegen „[...] es vorge­
stellt (12:32-38), erhalten regelm äßig [...] Auswertungen 
[...]" (117:27) oder werden über „[...] eine Präsentation [...]" 
(115:14-17) informiert. Das findet während einer „[...] Personal­
versammlung (11 :156-162) statt oder „[...] wir bekom m en
frühzeitig von der Geschäfts-, Dienst- und Geschäftsleitung [...] diese 
mit dem HMAS vereinbarten Ziele [...] eine schriftliche Mitteilung." 
(116:20-21). Die zahlreichen Beispiele verdeutlichen, dass die 
genannten Ziele keine eigenständige Prüfung der dort angespro­
chenen Themen vonseiten der SLB nach sich ziehen, sondern eher 
eine passive Kenntnisnahme der vom Jobcenter überm ittelten 
Information.

Zweitens haben aus Sicht der SLB die Kennzahlen für ihr Er­
messen keine hohe Relevanz. Das wurde insbesondere im Ver­
gleich zwischen 117 und 115 deutlich. Beide SLB sind ähnlich alt, 
sie haben beide dieselbe Ausbildung, arbeiten im selben Team und 
Jobcenter. Trotzdem wusste 115 als einziger SLB differenziert alle 
drei Ziele sowie Zähler und Teiler der Kennzahlen zu benennen. 
117 dagegen verfügte nur über rudimentäre Kenntnisse. Diese 
Diskrepanz ist allein funktionell bedingt. 115 vertritt regelmäßig 
den Fachvorgesetzten. Er muss den Vorgesetzten Ebenen über den 
Stand der Zielerreichung berichten. Allein deswegen verfügt er 
über ein differenziertes Wissen über die Kennzahlen. 117 dagegen 
benötigt als Fallmanager diese Kennzahlen im Alltag aus eigener 
Sicht nicht und so ist auch die Detailkenntnis gering -  wie auch bei 
allen anderen SLB. Die Kennzahlen spielen also im operativen 
Arbeitsalltag auf der Erm essensebene der SLB bew usst kaum eine 
Rolle. Sie sind keine notwendige Ressource, um den Arbeitsalltag 
bewältigen zu können.

Drittens werden die Zielvereinbarungen zuweilen als interin­
stitutionelle Interaktion wahrgenommen. Bei den relativ wenigen 
Fällen, die sich detaillierter zu ihrem W issen über die Zielverein­
barungen äußern, werden die Verhandlungen „[...]ganz oben  
(12:32-28) oder „[...] mit unseren obersten  (17:26-27) veror-
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tet. Mit dem Präfix „ganz" wird der Abstand verdeutlicht, den der 
Befragte hierzu hat.

Viertens werden die Zielvorgaben als eine von vielen Formen 
der Organisationsintervention wahrgenommen, die das Ermessen 
beeinflussen sollen. So berichtet ein Fallmanager auf die Frage, 
wie er bei Kunden, die er nicht kennt, vorgeht, wie er Informatio­
nen erhebt, bew ertet und schlussendlich eine Maßnahme zur 
Integration in Arbeit initiiert. Bei dem Klienten handelt es sich um 
einen syrischen Flüchtling, der zunächst in einen Integrationskurs 
geschickt wird. Die unten zitierte Erzählung beginnt an dem 
Punkt, an dem es um die Auswahl des nächsten Instruments geht. 
Der SLB schildert am Ende der Ausführungen die Vielzahl an Vari­
ablen, die er bei seiner Entscheidung abwägt.

Und dann gucke ich, wenn es jem and ist, vielleicht erst seit 
11/2  Jahren arbeitslos ist, a u f mich einen motivierten Ein­
druck macht, fü r  mich eine Idee hat, mir auch sagen kann, 
was er machen möchte, dann gucke ich, was die geeignete  
M aßnahme fü r  die Person ist. In der Regel ist das dann ein 
Vermittlungsprojekt, wo es darum geht, wo Leute, arbeits­
marktnah, motiviert, die schicke ich dann in ein Vermitt­
lungsprojekt. Wo sie dann direkt versucht werden sollen, in 
Arbeit zu vermitteln. Also wir gucken schon, dass wir die 
Leute, in M aßnahmen vermitteln, in geeignete. Das ist 
zum einen, müssen wir gucken, was fü r  den Kunden richtig 
ist, zum anderen haben wir die Vorgaben, wir haben diverse 
Controllinginstrumente, Aktivierungsquoten, die wir erfüllen 
müssen, Vermittlungsquoten, die wir erfüllen müssen. Dann 
g ibt es noch, dann wird noch nachgefragt, ob wir die Kunden 
alle drei Monate gesehen haben, ja. Das müssen wir auch al­
les erfüllen. Dann hat man den Mensch vor sich und dann 
müssen wir gucken, okay, weiche M aßnahme passt, muss an 
die Aktivierung denken. Ich versuche die Leute im m er da­
hin zu schicken, was Sinn macht. (114:18, eigene Hervor­
hebung)

Entlarvend sind hier die beiden Sätze, nach denen der SLB vor 
allem darum bemüht ist, für die Klienten ,,geeign ete" Maßnahmen 
auszuwählen oder die Leute dahin zu schicken, „was Sinn macht".
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Diese Selbstverständlichkeit ist für ihn im Arbeitsalltag schwierig 
umsetzen vor dem Hintergrund eines komplexen Anreizsystems 
seitens des Jobcenters, das aus ,,diversen Controllinginstrumenten" 
wie Prozess- (Aktivierungsquote, Mindestkontaktdichte) und 
Wirkungszielen (Integrationsquote) besteht und durchaus aus 
seiner Sicht auch Entscheidungen ermöglicht, die systemkonform, 
aber sinnlos sind. Es gibt also kein einfaches Ermessen bei der an 
und für sich eindeutigen Zielsetzung der Arbeitsmarktintegration. 
Es existiert für den SLB stattdessen ein wahrnehm barer und ent­
scheidungsrelevanter Anreizpluralismus, den er mit den Bedürf­
nissen seines Klienten in Einklang bringen muss, bei dem „[...] 
Überwachungssysteme in irgendeiner Art und Weise (117:53) 
eine wichtige Rolle spielen.

Zielvorgaben und Kennzahlen sind also für SLB weniger ein 
Resultat der gesetzlichen Zielvereinbarungen als vielmehr eine 
Organisationsregel, eine Vorgabe, die erfüllt werden muss, um 
sich innerhalb des Jobcenters korrekt zu verhalten. Der SLB erhält 
von dort eine Rückmeldung, inwieweit er diese eingehalten hat: 
„Wir haben eine Kollegin, die [...] unser Programm ausw ertet und 
uns gegenüberstellt wie die Zielerreichungen waren [...] über unsere 
Arbeitsgruppenleitung [...] kriegen wir ja  w iedergespiegelt, wo wir 
in Bezug a u f die Zielvorgaben stehen." (116:20-21). Diese Zahlen 
fordern dem SLB Reflexion ab, konfrontieren ihn mit lateraler 
[„Kollegin"] und hierarchischer [„Arbeitsgruppenleitung"] Kom­
munikation (vgl. Abbildung 14). Es sind keine abstrakt erhobenen 
Zahlen, sondern sie werden für den SLB im Jobcenter konkrete 
Lebenswirklichkeit. Gesetzlich vorgegebene Kennzahlen aus dem 
§ 48 SGB II und lokal erhobene Organisationkennzahlen verm en­
gen sich jedoch in der Wahrnehmung für SLBS und sind für häufig 
schwer bis gar nicht voneinander trennbar. Am Ende werden 
Fragen und Arbeitsaufträge der Organisation mit tatsächlich ori­
ginär sozialstatistischer Natur, wie die nach der reinen Anzahl der 
Arbeitslosen, mit Fragen eher perform anceorientierter Natur, wie 
die nach der Senkung der Kosten für eine Unterkunft in einem 
bestimmten Zeitraum, miteinander verm ischt und entweder zu 
„Statistik. De fa c to  Statistik." (12:14) deklariert -  oder sie werden 
als der berühmte Wald wahrgenommen, den man vor lauter Bäu­
men nicht mehr sieht. Dies zeigt sich bei 120, als er auf Zielvorha­
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ben angesprochen wird und in einem leicht genervten Grundton 
davon spricht, dass ihm die ganzen Ausdrücke g ar  nicht 
(120:24) einfallen.

LU

Kommunikation

Abbildung 14: Wahrnehmung, Kommunikation und Interaktion aus Sicht 
des SLB als Resultat der Einführung des § 48 SGB II 
(eigene Darstellung)

Es gibt deutliche Hinweise, dass die in diesem Kapitel differenziert 
dargestellte Bewusstheit über die Zielvorgaben bei den SLB auf 
der W issensebene auch einen Einfluss auf die Art und W eise hat, 
wie die SLB ihr Erm essen ausüben. Dies ist Gegenstand des nach­
folgenden Kapitels.
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Beispielhaft ist die Antwort von 13 auf die offene Frage, wie der 
Interviewer sich einen typischen Arbeitsalltag vorstellen könne, 
dass er morgens anfange und ab 8 Uhr die Vorsprachen beginne. 
Auf die Nachfrage, was man sich als Laie unter einer typischen 
Vorsprache vorstellen könne, kommt es zu folgender Antwort.

Also, so eine Vorsprache, der Kunde kom m t rein, nimmt Platz. 
Ich gucke im System, was g ib t es darüber, was weiß ich von 
ihm. Habe ich einen Plan gem acht, g ibt es irgendetwas, was 
ich frage, was er vorbereiten sollte. Ziel ist natürlich im­
mer, klar, Integration in Arbeit. Und, ich gucke halt, wie 
weit sind wir an diesem Ziel. (13:17, eigene Hervorhebung)

Die Artikulation des Ziels „Arbeitsmarktintegration" im Rahmen 
einer offen gestellten Frage und im Kontext der Erzählung über 
einen typischen Arbeitsalltag ist ein deutlicher Hinweis auf die 
zentrale Bedeutung für den SLB als Ziel bei der Interaktion. Es ist 
für ihn „klar", dass das Ziel dieser Interaktion die Arbeitsmarktin­
tegration ist: Deswegen kommt man zusammen, deswegen ist der 
Klient gekommen, deswegen beschäftigt man sich mit der Lebens­
geschichte, deswegen erstellt man einen „Plan". Arbeitsm arktin­
tegration ist für 13 Ausgangs- und Endpunkt der Kommunikation 
und Interaktion mit dem Klienten.

SLB wissen, dass diese Aufgabe grundsätzlich im Raum steht 
und dass sie wahlweise an ihn [,,[...] meine Hauptaufgabe [...]", 
120:3), an sein Team [,,[...] unsere Hauptaufgabe", 119:3), an das 
Jobcenter [,,[...] wir sie dann irgendwann [...]", 118:3) oder einfach 
nur ein kollektives Arbeitsethos gestellt wird [,,[...] alles dafür zu 
tun [...]", 116:3). Diese Sätze werden allesam t tendenziell eher 
schneller gesprochen, auffällig salopp-monoton, betont routiniert. 
Sie tauchen inmitten freier Erzählungen über den Ablauf eines 
typischen Arbeitsalltags und die Interaktionen mit Klienten auf. 
Sie gehören zu den Standardfloskeln und das rhetorische Stan­
dardrepertoire der Befragten, ohne eine erkennbar tiefere Form 
der Reflexion. Dabei ist unklar, was die Autoritätsquelle dieses 
Ziels ist. Ein Fallmanager bleibt mit der Feststellung, dass es sich 
hierbei um eine gesetzlich übertragene Aufgabe handelt (119:3), 
die Ausnahme. Das Ziel ist schlicht und einfach da.

1.2. Ziele und Ermessen
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Arbeitsmarktintegration als Ziel findet sich bei 12 von 21 In­
terviewten (rd. 57  %) grundsätzlich als zu bewältigendes Ziel zu 
Beginn des Interviews als Antwort auf die offen gestellte Frage, 
wie ein typischer Arbeitstag aussieht. Durch die Häufung und 
Prominenz dieser Aussage ist dies aus Sicht der Studie ein deutli­
cher Hinweis dafür, „dass" dieses Ziel tatsächlich Leitschnur des 
Ermessens ist.

Andererseits gibt es deutliche Hinweise darauf, dass die Be­
deutung der Arbeitsmarktintegration für das Ermessen trotzdem 
relativiert werden muss. Erstens ist es als Ziel bei SLB, deren 
Funktion nicht unm ittelbar die Integration in Arbeit ist, also bei 
denjenigen, die vor allem die Gewährung der Regelleistung über­
tragen bekommen haben, kaum bis gar nicht erkennbar. Diese SLB 
sind Gesetzesanwender und antworten erst auf gezielte Nachfrage 
überhaupt zu diesem Ziel. Beispielhaft seien hier Antworten von 
zwei Jobcenterm itarbeitern in zwei unterschiedlichen Einrichtun­
gen genannt:
-  Ein 38-jähriger Sachbearbeiter, der seit 10 Jahren Regelleis­

tung bewilligt, formuliert als persönliches Ziel am Ende 
des Tages [...] den Schreibtisch leerzu  haben  (11:5).

-  Für einen 41-jährigen Leistungssachbearbeiter gibt es 
schöne Tage, da ist nicht so viel los, weil man die Post weghat." 
(117:3).

Für diese individuellen Ziele haben die beiden SLB auch eine ein­
fache und plastische Form der Erfolgsmessung: Dass der „Schreib­
tisch leer" sei oder man die Post weghabe, das heißt, dass alle 
Poststücke bearbeitet und weitergeleitet wurden. Damit haben 
beide für sich eine präzise Form der Erfolgsmessung der eigenen 
Arbeit gefunden, in der die Arbeitsmarktintegration überhaupt 
nicht vorkommt. Diese „Denke" setzt sich auch bei einem 4 3 ­
jährigen Sachbearbeiter fort. Für ihn unterbrechen Publikum 
und Telefon die reguläre Arbeit ebenso wie Dienstbe­
sprechungen, Rücksprachen mit Vorgesetzten [...] oder Rückspra­
chen mit anderen Kollegen, Fallm anager  die außerhalb  
der Reihe (14:5) stattfinden. Der Terminus „außerhalb der
Reihe" verdeutlicht, dass die eigenständige Gesetzesanwendung 
an erster Stelle steht, wofür vor allem Zeit benötigt wird.
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Es geht für die hier genannten SLB also in erster Linie darum, 
die vielfältigen Anforderungen in Einklang mit der knappen Res­
source Zeit zu bringen. SLB mit diesen Antworten sehen sich als 
kleines Teil im Getriebe. Sie wollen als Teil der Maschine korrekt 
funktionieren, aber nicht irgendetwas erreichen. Das entspricht 
der klassisch-bürokratischen Sichtweise von Max W eber. Trotz­
dem versichern die drei Genannten auf Nachfrage im späteren 
Verlauf des Interviews, dass die grundsätzliche Aufgabe der Job­
center die Arbeitsmarktintegration ist. Es gibt also einen Unter­
schied zwischen dem W issen von der Arbeitsmarktintegration, 
der Nennung der Arbeitsmarktintegration als grundsätzliches Ziel 
und der tatsächlich individuellen Konstruktion der Erfolgsmes­
sung im Alltag.

Zudem steht das Ziel der Arbeitsmarktintegration durchaus im 
W ettbewerb mit anderen Tätigkeiten, die SLB zu bewältigen ha­
ben -  selbst SLB, deren originäre Aufgabe die Arbeitsmarktin­
tegration ist. Deren Beschreibungen des Arbeitsalltags werden 
dominiert von Aktivitäten, die mit organisatorischen Aspekten der 
Tätigkeit zu tun haben, wie bei einem Fallmanager. Hier geht es 
zunächst weniger um das Ziel Arbeitsmarktintegration als viel­
mehr um die Vor- und Nachbereitung von Terminen sowie die 
Bearbeitung elektronischer und schriftlicher Kommunikation, 
weswegen die folgende Passage zu Beginn eines Interviews, wie­
derum auf eine offene Frage hin, vollständig wiedergeben wird:

I: Erst mal, was ich m ache ist, klar, das System hochfahren  
und als erstes gucken, Wiedervorlagen, W iedervorlagen und 
Termine checken. Gucke noch mal nach, ob noch mal Post g e ­
kommen ist, was Dringendes im Postfach Hegt. Dann geht's 
los. Dann schaue ich erst mal nach den Terminen, die ich ha­
be. Bereite mich schon mal d rau f vor. Gewisse Unterlagen, die 
da sind, suche ich die schon mal raus. Und wenn's Erstge­
spräche sind, bereite ich Eingliederungsvereinbarungen vor­
her schon mal vor. J e  nachdem, dass dann auch schneller 
geht. Da g eh e ich im Prinzip meine W iedervorlagen durch 
und arbeite dann schon dem entsprechend schon W iedervor­
lagen und Post, die a u f dem Tisch liegt, arbeite ich ab. Ja. [...]
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noch mal gucken, ob Telefonanrufe sind. E-Mails parallel.
(115:3)

Von dem SLB werden in einer enormen Anzahl von Prozessen 
unterschiedliche Tätigkeiten verlangt. Die Prozesse laufen paral­
lel, wodurch ständig andere Tätigkeiten von ihm verlangt werden. 
So geht es einmal um die Dokumentation des Gesprächs ,,[...] in 
unserem System [...]." (114:3) und parallel m üssen ,,[...] P o stod erE ­
Mails [...]." (13:29) beantw ortet werden, wie andere Inter­
viewpartner erzählen. Häufig geht es dabei um das klassische 
Ermessen, beispielsweise einem Wohnungsumzug zuzustimmen 
(119:9) oder Fahrtkosten anzuweisen (114:4). Dieses Merkmal der 
Arbeit verlangt ein ständig neues Einstellen auf die nun zu be­
werkstelligende Tätigkeit und die notwendigen Informationen als 
Entscheidungsgrundlage. Das ist es, was sich dahinter verbirgt, 
wenn SLB davon sprechen, wenn es um ,,[...] die administrative 
Bewältigung der Vorsprachen (19:9) geht. Sie m anifestiert
sich in einer konstruierten Abgrenzung zu der direkten Interakti­
on mit dem Klienten: „Dann, ja, checke ich meine E-Mails [...] dann 
eben Beratungen  (111:5). So berichtet ein Berufsanfänger, 
dass seine nützlichen Beratungskonzepte aus dem Studium im 
Arbeitsalltag an den vielfältigen administrativen Aufgaben schei­
tern würden (111:27-29).

Die Dichotomie „beratende versus administrative Tätigkeiten" 
ist eine übliche und an vielen Stellen anzutreffende Konstruktion 
der SLB über ihre Tätigkeit. Die Tätigkeit als Anwender des SGB II 
ist noch stark geprägt von der Rechtsanwendung, die bei der Kli­
enteninteraktion im W ettbewerb mit der Bearbeitung des Ziels 
Arbeitsmarktintegration steht.

Außerdem fungiert das Ziel der Arbeitsmarktintegration als 
Ausgangspunkt, von dem aus Entscheidungen über die einzuset­
zenden Instrumente gefällt werden -  das bedeutet aber nicht, dass 
SLB sie tatsächlich anstreben. So kommen etwa bei 118, wenn ,,[...] 
es tatsächlich nicht um irgendeine Eingliederung a u f den Ersten 
Arbeitsmarkt." (118:9) geht, eher Instrumente aus dem sozialfür­
sorgerischen Bereich in Betracht. Auf dieser Basis und in der Ab­
wägung der Chancen auf Arbeitsmarktintegration werden dann 
innerhalb dieses Rahmens die schlussendlich ausgewählten In-
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strumente in eine aus seiner Sicht sinnvolle zeitliche Abfolge ge­
setzt. Arbeitsmarktintegration sei wichtig, wie 121 es schildert, 
aber „[...] in vielen Fällen zweit-, in manchen sogar drittrangig, weil 
eben viele andere Sachen mit dem Kunden [...] abzuarbeiten sind." 
(121:3) und dann kann man laut 119, gucken im
Gespräch mit dem Kunden, inwieweit man dann so eine Integrati­
onsstrategie mit dem Kunden gem einsam  entwickelt." (119:3). Die 
Funktion der Arbeitsmarktintegration als Kompass oder als 
„Benchmark" für das Ermessen ist für den SLB außerordentlich 
wichtig, „weil es bei meinen Kunden natürlich immer sehr [...] 
schwierig ist etw as Passendes zu finden." (121:3). Die Arbeits­
marktintegration ist in der Regel vorrangiger und vorgeschalteter 
Bewertungsmaßstab bei der Auswahl möglicher Arbeitsmarktin­
strumente, also eher Kompass als tatsächliches Ziel.

1.3. Zusam m enfassung
SLB, die das SGB II anwenden, sind sich in der Regel der Zielvor­
gaben bewusst. Allerding ist die Bewusstheit über das Konzept 
der Ziele und Kennzahlen oberflächlich. Mit den Zielvorgaben 
wird zumeist nur die bundesgesetzliche Intention assoziiert, mehr 
Klienten in den Arbeitsmarkt zu integrieren. Dies ist auf drei 
Gründe zurückzuführen. Erstens werden SLB über die vereinbar­
ten Ziele in der Regel über die Leitungen der Jobcenter informiert, 
wodurch keine eigenständige Prüfung der Ziele stattfindet, son­
dern eher eine passive Kenntnisnahme. Zweitens können die SLB 
nicht erkennen, was diese Ziele für ihr Ermessen im Alltag bedeu­
tet. Drittens werden die Ziele zuweilen als rein interinstitutionelle 
Interaktion wahrgenommen. Viertens sind die Zielvorgaben aus 
Sicht der SLB eine von vielen Anreizen zur Beeinflussung des Er­
messens. Ein durch die theoretische Diskussion zu erwartendes 
differenziertes Verständnis über Formen, Arten und Konsequen­
zen der Kennzahlen blieb aus.

Es gibt auf der einen Seite aber deutliche Hinweise, dass die 
spezifische Bewusstheit von den Zielvorgaben auf der W ahrneh­
mungsebene einen erkennbaren Einfluss auf das Ermessen hat. So 
benennen SLB im Rahmen freier Erzählungen in der Regel das Ziel 
der Arbeitsmarktintegration. Auf der anderen Seite existieren 
alternative Konstruktionen zur Messung des eigenen Erfolgs jen ­
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seits der Arbeitsmarktintegration. Außerdem steht das Ziel Ar­
beitsm arktintegration im W ettbewerb m it administrativen Aufga­
ben. Zudem ist das Ziel zentraler Bewertungsm aßstab der Interak­
tion, auch wenn es nicht tatsächlich angestrebt oder den 
Möglichkeiten angepasst wird. Arbeitsmarktintegration ist in 
diesen Fällen eher Kompass als Ziel. Alles in allem kann in Anbe­
tracht der Befunde also nur schwer von einem radikalen, sondern 
vielmehr eher von einem inkrementellen Wandel der Rechen­
schaftspflicht gesprochen werden, wenn die Evidenzen gegen­
übergestellt werden.

Abbildung 15: Empirische Evidenzen „Pro“ und „Contra“ W andel der 
Rechenschaftspflicht 
(eigene Darstellung)

Es ist also ein Spannungsfeld zwischen der eigentlich radikalen 
Veränderung der Rechenschaftspflicht aus dem NPM auf der einen 
und dem m essbaren inkrementellen Wandel der Rechenschafts­
pflicht auf der Ebene der SLB. Wie halten SLB dieses Spannungs­
feld auf Dauer aus? SLB haben Strategien entwickelt, wie sie den 
Druck der Verantwortlichkeit jederzeit regulieren können.
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2. Druckregulierung als Strategie

SLB können aus ihrer W ahrnehmung heraus aus unterschiedli­
chen Gründen in unterschiedlichen Konstellationen m it den zur 
Verfügung stehenden Instrumenten nie vollumfänglich für die 
Arbeitsmarktintegration ihrer Klienten verantwortlich gemacht 
werden. I14 fasst diese Haltung zusammen, als er die Frage be­
antwortet, was die Arbeitsmarktziele nun für den zuvor diskutier­
ten Fall eines gering qualifizierten älteren europäischen Migran­
ten bedeuten: „Ich w erde nicht jed en  Kunden in Arbeit vermitteln 
können. Aus verschiedenen Gründen."(I14:24).

Druckregulierung ist Bestandteil von Beschreibungen über In­
teraktionen wie auch Gegenstand bew ertender Äußerungen zum 
Ziel Arbeitsmarktintegration und sie beeinflusst schlussendlich 
das Ermessen. SLB stehen sieben Ventile zur Verfügung. Diese 
ermöglichen SLB, in jeder Situation den durch die Ziele ausgelös­
ten Vordruck ablassen zu können. Die Folge ist, dass der Hinter­
druck auf ein erträgliches Maß sinkt. Diese Metapher und deren 
Mechanik sind in Abbildung 16 dargestellt.

„Ich werde nicht jeden Kunden in Arbeit vermitteln können" 
Druckregulierung als Strategie

Abbildung 16: Sieben Ventile zur Druckregulierung 
(eigene Darstellung)
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Die Ventile werden kontingent angewendet, das heißt, sie werden 
fall- und situationsbezogen von SLB genutzt. So ist es normal, dass 
ein SLB unterschiedliche Ventile für unterschiedliche Situationen 
verwendet oder dass für die Bewertung einer Situation mehrere 
Ventile benutzt. Die Ventile sind darüber hinaus nicht „exklusiv": 
Jeder SLB nutzt einzelne Ventile, wenn auch im Lauf der Inter­
views nicht alle SLB jedes Ventil erwähnten. Nachfolgend werden 
die einzelnen Strategien exemplarisch anhand des empirischen 
Datenmaterials dargestellt.

2.1. Das Interdependenzventil
Unter dem Interdependenzventil versteht diese Studie, dass der 
SLB sich bewusst ist, dass er für die erfolgreiche Gestaltung des 
Prozesses und das Erreichen des Ziels Arbeitsmarktintegration 
von anderen Interaktionspartnern abhängig ist. In der Situation 
des SLB sind es insbesondere der Klient oder der Arbeitgeber. 
Dies entspricht dem Kerngedanken des Konzepts der Koprodukti­
on, wonach Kunden oder Klienten an der Entstehung der Dienst­
leistung notwendigerweise beteiligt und aufeinander angewiesen 
sind. Diese Abhängigkeit oder Interdependenz verhindert aus 
Sicht des SLB, dass er die Arbeitsmarktintegration garantieren 
kann.

Der Einsatz dieses Ventils wird im Beispiel von 110 sichtbar. Er 
antw ortet auf die Frage, inwieweit Eingliederungszuschüsse hel­
fen würden, um die Hilfebedürftigkeit eines Klienten zu verrin­
gern, der aktuell einem Minijob nachgeht, folgendes:

Weil es g ib t gute Gründe, dass es ein Minijob ist und kein SV- 
pflichtiger. Und da lässt sich ein A rbeitgeber nicht mit ein 
paar Euro abstubsen. (110:57)

Der Minijob ist für den SLB das unabänderliche Beschäftigungs­
verhältnis, mit dem der Arbeitgeber seinen Betrieb führt. Dies 
kann sich erst ändern, wenn der Arbeitgeber sein betriebsw irt­
schaftliches Modell verändert. Das dem SLB verfügbare Instru­
ment eines Eingliederungszuschusses reicht aus seiner Sicht nicht 
aus, um den Arbeitgeber zu einer Veränderung des Beschäfti­
gungsverhältnisses zu motivieren. Es ist ein „stumpfes Schwert".
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Der Arbeitgeber kann vollkommen frei entscheiden. Der SLB ist 
auf ihn vollumfänglich angewiesen.

Ein w eiteres Beispiel: Ein anderer Fallmanager berichtet über 
einen Fall, bei dem er mit dem Arbeitgeber über die Leistung einer 
Klientin während der betrieblichen Trainingsmaßnahme reflek­
tiert. Der Arbeitgeber konstatiert eine angebliche Minderleistung 
der Klientin.

I: Und [...] da kam dann vom A rbeitgeber die Rückmeldung, 
sie w äre zu langsam.

B: Und wie gehen Sie dam it um?

I: [...] Ich muss je tz t  erst mal so hinnehmen [...]. (121:19-21)

Aus seiner Sicht kann er die Ursache für die Aufkündigung des 
Arbeitsverhältnisses nicht beurteilen: Er war in der Situation 
nicht anwesend und verfügt über keine Branchenkenntnisse, um 
die Geschwindigkeit der Klientin beurteilen zu können. Hier ist er 
auf die Einschätzung des Arbeitgebers angewiesen. Auf dieser 
Basis muss er zu einer Einschätzung kommen, um sein Ermessen 
in zwei Richtungen auszuüben. Zum einen zöge eine vorsätzliche 
Minderleistung am Arbeitsplatz eine Minderung der SGB II- 
Leistungen nach sich. Zum anderen muss er einschätzen, inwie­
weit der Klient für diese Branche geeignet und willig ist. Für beide 
Urteile ist er auf den Arbeitgeber angewiesen. Interdependenz 
bedeutet also nicht nur Verhandlung zur Zielerreichung, sondern 
auch Interdependenz bezogen auf Informationen und Bewertun­
gen.

Weitaus differenzierter und häufiger wird allerdings von den 
SLB die Angewiesenheit auf den Klienten genannt. So etwa beim 
Fall eines Befragten, der im Team Selbstständige betreut und im­
mer wieder an Grenzen stößt, wenn es darum geht, die Selbst­
ständigen dazu zu bewegen, das nicht auskömmliche Einkommen 
aufzugeben und Engagement in eine abhängige Beschäftigung zu 
investieren, das ein Leben ohne Hilfebezug ermöglicht.

Also ich habe einen Fall, da g eh t es um ein Cafe. Da geht's ei­
gentlich nur noch 300-400 €, die noch fehlen. Die Tragfähig­
keit ist m ehrfach vom Träger nicht bescheinigt worden, aber
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sie m öchte das Cafe nicht aufgeben. Ist ihr Lebensinhalt, sie 
arbeitet auch viel, mag auch alles so sein, ja. Und sie hat eine 
g roße Taktik entwickelt über die Jahre, sich dem Jobcen ter zu 
entziehen [...] sie hat richtige Jobcenterverm eidungsstrategie 
entwickelt, von Petition und allem Drum und Dran. (119:61)

Die Erwerbstätigkeit als Selbständige ist aus Sicht des SLB für die 
Klientin mehr als nur eine „normale" Tätigkeit: Es ist „ihr Lebens­
inhalt", also vermutlich tief verwurzelt und verankert in der per­
sönlichen Identität. Dieser aus Sicht des SLB antizipierte Zustand 
führt dazu, dass die Klientin für alternative Vorschläge zur Besei­
tigung der Hilfebedürftigkeit durch den SLB nicht offen ist: „Sie 
m öchte das Cafe nicht aufgeben". Auch nachdem 119 versucht hat, 
der den Klienten langsam darauf vorzubereiten, indem er ihm 
bereits Zeit gegeben hat, ein ausreichendes Einkommen mit der 
Selbstständigkeit zu erzielen, beharrt der Klient weiter auf dieser 
Tätigkeit und entzieht sich jeglicher vorgeschlagenen beruflichen 
Alternative. Er gehört zu den Klienten, für den „nichts anderes in 
Frage kommt." (119:57). Dem SLB fehlt nun auf der anderen Seite 
aus seiner Sicht die rechtliche Möglichkeit, den Klienten zur Auf­
gabe der Selbstständigkeit zu zwingen, nicht nur in diesem Fall.

Andere SLB erzählen von Klienten, die sich als ,,[...] Systemop­
fe r  [...]." (116:51) betrachten und deswegen nicht bereit sind für 
die angebotene Beratung, oder von Klienten mit gesundheitlichen 
Problemen, welche die Klienten nicht versuchen, mit anderen 
Professionen zu lösen. So weigert sich ein stark übergewichtiger 
Klient seit dem Jahr 2000, abzunehmen (116:57-65). Ein Alkoholi­
ker begibt sich nicht in die Hände des Hausarztes (18:15). Ein psy­
chisch Kranker, der ,,[...] eigentlich perm anent M edikamente neh­
men müsste. Es aber  einfach nicht tut." (120:22) verhindert so, dass 
ein angemessenes Gespräch über seine Möglichkeiten auf dem 
Arbeitsmarkt stattfinden kann. In diesen Fällen liegt es an den 
Klienten mit ihrem mangelnden Mitwirkungswillen, dass SLB die 
Interaktion nicht erfolgreich gestalten können und ,,[...] ihre B era­
tung abschließen [...]."können  (116:51).

Neben dem Mitwirkungswillen gehört zur erfolgreich gestalte­
ten Interaktion die Mitwirkungsfähigkeit. Diese beginnt bei alltäg­
lichen Vorgängen, etwa dann, wenn ein Klient nach einem Bera­
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tungsgespräch m ehrere Aufgaben zu erfüllen hat, „[...] da ist es 
unmöglich, dass der einerseits bei der SCHUFA die Auskunft holt und 
gleichzeitig [...] ein Attest zu holen. Es g ibt Kunden, die das nicht 
schaffen"  (116:7). Hierdurch verzögert sich -  klientenbedingt -  die 
Integrationsarbeit, weil diese Aufgaben nur nacheinander, und 
damit verzögert, abgearbeitet werden können. Diese mangelnde 
Fähigkeit, sich selbst zu organisieren, und die daraus resultieren­
de ineffiziente Mitwirkung setzt sich für SLB in anderen Situatio­
nen fort: wenn etwa ein Klient bei seinem Arbeitgeber die richtige 
Situation erspüren soll, ob er möglicherweise die Stunden aufsto­
cken könne (110:57) -  oder wenn ein Busfahrer während der Pro­
bezeit eine Leitplanke touchiert (15:23) und deswegen gekündigt 
wird. Für eine erfolgreiche Gestaltung der Interaktion als Voraus­
setzung für die Arbeitsmarktintegration ist der SLB auf den Mit­
wirkungswillen und die Mitwirkungsfähigkeit der Klienten ange­
wiesen.

Diese Bewertung hat Schlussfolgerungen auf das Ermessen. 
Sind beide Voraussetzungen aus Sicht des SLB nicht erfüllt, die 
Klienten in den W orten von 117 „nicht können und nicht wollen 

(117:23), folgt daraus eine grundsätzlich pessimistische 
Prognoseentscheidung bezüglich der Arbeitsmarktintegration: 

da passiert nichts m ehr  (13:11) oder am Ende muss jeder 
„[...] die Last [...] selber tragen  (18:39). Diese Einschätzung
resultiert in einer Entscheidung zur Reduktion der weiteren Ge­
staltung der Interaktion auf das Mindestmaß. So führt etwa 120 
dann nach eigenen Angaben ,,[...] ein bisschen Blabla-Gespräch 

(120:22). Das Ziel der Arbeitsmarktintegration ist dann zwar 
formal noch da, diesem wird aber real in den Interaktionen in 
solchen Fällen nicht mehr nachgegangen.

Die gemeinsam zu erbringende Dienstleistung Arbeitsmarktin­
tegration ist für den SLB alles andere als ein planbarer oder per­
fekter Produktionsprozess. Die Bedingungen werden für den SLB 
erst im Lauf der Produktion vollumfänglich erkennbar. Der Klient 
ist für den SLB ein unsicherer Produktionsfaktor und ein sich 
wandelndes Produkt im Produktionsprozess. Der SLB ist auf ihn 
angewiesen, skeptisch und zögerlich, im Bewusstsein dieser Situa­
tion die Verantwortung für eine scheinbare statische Produktions­
logik zu übernehmen, wenn er während der Produktion bemerkt,

https://doi.org/10.5771/9783828868601 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 21.01.2026, 05:45:43. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/9783828868601


Druckregulierung als Strategie 121

dass der notwendige Mitwirkungswille und die notwendige Mit­
wirkungsfähigkeit beim Klienten nicht vorhanden sind und er 
deswegen nicht vollumfänglich für die Arbeitsmarktintegration 
verantwortlich sein kann.

2.2. Das R essourcenventil
Unter dem Ressourcenventil versteht diese Studie, dass der SLB 
sich bewusst ist, dass er für die erfolgreiche Gestaltung des Pro­
zesses und das Erreichen des Ziels Arbeitsmarktintegration Res­
sourcen benötigt. Da die notwendigen Ressourcen zum Teil nicht 
in dem Maße vorhanden sind, wie es aus Sicht des SLB notwendig 
wäre, kann er die Arbeitsmarktintegration nicht garantieren. Die 
am häufigsten genannte Ressource, die aus Sicht der SLB fehlt, 
wird beim Klienten selbst verortet.

Der Einsatz dieses Ventils wird bei 114 deutlich. Er antwortet 
auf die Frage, wie er einen älteren europäischen Migranten in 
Arbeit integrieren möchte, wie folgt:

Mein Ziel wäre, dass er  vielleicht einen Minijob hat. Ich g lau ­
be, m ehr wird schwierig. Er ist 60, das d a r f man nicht verges­
sen [...]. Es g ib t 60-Jährige, da hat man das Gefühl, die sind 
70. Und es g ibt 60-Jährige, die wirken optisch und vom Ver­
halten pfiffiger, jünger. Aber er  ist körperlich eingeschränkt. 
Er hat außer Reinigungskraft nichts gearbeitet. Und das ist 
natürlich mit gesundheitlichen Einschränkungen nicht so ein­
fach . Deswegen, wenn er Minijob hätte, w äre das toll. (114:8)

Für 114 ist der Klient nicht nur wegen seines Alters und seiner 
mangelnden Qualifikation, sondern auch wegen seiner gesund­
heitlichen Einschränkungen dauerhaft auf dem ersten Arbeits­
markt vollumfänglich zu integrieren. Das ist eine recht typische 
Antwort: Gerade die Qualifikationen stehen verständlicherweise 
im Vordergrund und diese werden grundsätzlich, auch nach Jah­
ren des ökonomischen Aufschwungs, von anderen SLB häufig 
pessimistisch bewertet: „Wir haben keine Facharbeiter"  (120:18) 
bedeutet bereits eine einschränkende Vorsortierung des Arbeits­
marktsegments, indem man sich gezwungenermaßen aufgrund 
der Ressourcen der Klienten bewegt. W eitere klientenbedingte 
Ressourcendefizite sind fehlende deutsche Sprachkenntnisse, die
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etwa 111 zweifeln lässt, ob die Voraussetzungen für mündliche 
Kommunikation vorhanden sind. Bei einem Flüchtling, der erst 
vor kurzem nach Deutschland gekommen ist, fragt sich der SLB: 
„[...] kom m t das, was ich sage, denn da auch so an" (111:7). Andere 
SLB stellen eine fehlende Motivation oder fehlende Arbeitsethik 
im Zuge der Gespräche mit Klienten fest (117:23; 18:51; 112:7). 
Vereinzelt werden mögliche Vorstrafen genannt (115:29), die 
verhindern, dass ein Klient, trotz erkennbarer Motivation, in einer 
bestim mten Branche mit Arbeitsmarktnachfrage tätig werden 
kann.

Die zweite fehlende Ressource ist aus Sicht einiger SLB die 
Ressource „Zeit" bei der Interaktion mit den Klienten. Zum einen 
ist es die Zahl an Klienten, die in der Regel dazu führt, dass der 
SLB aus seiner Sicht oberflächlicher arbeiten muss, als es notwen­
dig wäre. So kann etwa nicht jedes Stellenangebot ausführlich 
durchgesprochen werden (121:3) oder die in einer Eingliede­
rungsvereinbarung festgelegten Aufgaben werden nicht optimal 
kontrolliert (115:23). Besonders deutlich wird die strategische 
Dimension der Ressource Zeit für den Vertrauensaufbau mit ei­
nem Klienten:

Das ist dann häufig so, dass man hier sitzt und denkt, Alter, 
wie hast du hier zwei Jah re  rum palavert und hast mit ihm 
versucht irgendwas, man spürt, man m erkt das ja , es ist ir­
gendwas. Man kom m t aber  nicht ran an die Leute, eine Ver­
trauensbasis muss da sein, dass derjenige sagt, mein Inners­
tes kehre ich nach außen und erzähle das der Frau 120, das 
passiert nicht nach dem ersten Mai, nach dem zweiten, nach 
dem dritten Jahr, da g eh t m ehr ins Land. Und dann kom m t 
der mit irgendwelchen Sachen, ja , dass da was war, w ar mir 
klar. Aber was es ist, konnte ich nicht, bin ja  kein Hellseher, 
und dann kommen die Sachen a u f den Tisch wo man im Prin­
zip w ieder von vorne anfängt, weil sich das alles total g eän ­
dert hat. [...] bei manchen kriegt man schneller einen Zugang, 
bei manchen dauert es. (120:18)

120 schildert, dass es ihm häufig kurzfristig nicht gelingt, eine 
notwendige vollumfängliche Erhebung der Ursachen für die b is­
her fehlende Arbeitsmarktintegration zu vollziehen. Ihm ist klar,
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dass ohne Zeit kein Vertrauensaufbau und keine vollständige Er­
hebung der Probleme stattfinden kann. Aber ohne das Wissen 
kann er wiederum nicht intervenieren. Also w artet er ab, bis der 
Klient sein ,,Innerstes" nach außen kehrt. Zeit ist diesem Fall Res­
source und Strategie.

Zuletzt fehlen den SLB Instrumente als Ressource zum effekti­
ven Handeln. Dieses Defizit an Fähigkeiten hat eine instrumenteile 
und eine professionelle Ebene, wie aus dem Fall eines Migranten 
ersichtlich wird, den 114 schildert.

I: Die M aßnahme haben wir je tz t  beendet. Wenn sie w ieder 
kommt, würde ich gucken, wie es ihr geht. Dann würde ich 
nochmal zu dem Arbeitsmediziner schicken (...) würde die 
nochmal fragen, wie ist denn je tz t  die Situation. Wenn der 
sagt unverändert, ja, dann würde ich hoffen, sie noch mal 
motivieren zu können, eine andere M aßnahme zu besuchen 
[...] wo es ganz gezielt darum geht, einen Minijob zu finden. 
Allerdings wenn sie jetzt, ich sage mal so, wenn sie in dem 
gleichen Zustand ist, wie jetzt, zuletzt, dann muss ich da 
glaube ich [...].

B: Gibt es eine Möglichkeit, diesen gesundheitlich schwierigen 
Zustand zu beenden?

I: Ich kann den nicht beenden. (114:10-12)

Zunächst wird hier deutlich, dass 114 kein Vertrauen in die Effek­
tivität der von ihm initiierten Maßnahme hat: Die Hoffnung, den 
Klienten erneut zum Arbeitsmediziner zu schicken, ist eine Notlö­
sung, um eventuell zu erfahren, dass diejenige nicht mehr er­
werbsfähig ist. Die Aussage zuletzt „den kann ich nicht beenden" 
weist einerseits auf ein nicht zur Verfügung stehendes Instrum en­
tarium hin. Andererseits wird ersichtlich, dass der SLB keine Mög­
lichkeit sieht, das Problem eigenständig lösen zu können. Ein an­
derer SLB erzählt, dass er beim Auftauchen von psychischen 
Problemen bei Klienten diese durchaus erkennt, aber eben nicht 
über die notwendige Ausbildung verfügt, um damit angemessen 
umzugehen: „Ich bin kein Sozialpädagoge. Ich habe keine päd ag o­
gische Ausbildung, ich habe auch keine psychologische Ausbildung 
[...]." (120:20). Daraus zieht er den Schluss, dass er beim Erkennen
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solcher Probleme vorsichtig sein sollte und nicht weiter darauf 
eingehen kann. Das Ermessen wird also reduziert auf ein Erm es­
sen in Bezug auf die Spannbreite wahrgenommener vorhandener 
Ressourcen. Wenn diese nicht zu dem aufgetretenen Problem 
passen, ist das ein Grund für die mangelnde Möglichkeit, Klienten 
in Arbeit integrieren zu können.

2.3. Das Funktionsventil
Unter dem Funktionsventil versteht diese Studie, dass der SLB 
sich bewusst ist, dass es vor allem andere Kollegen mit anderen 
Aufgaben gibt, deren Aufgabe das Erreichen des Ziels Arbeits­
marktintegration ist. Diese organisatorische Aufgabendelegation 
verhindert, dass Verantwortung für die Zielerreichung überneh­
men werden kann.

Der Einsatz dieses Ventils zeigt sich bei der Schilderung von 
113. Er antw ortet auf die Frage, ob er für den Interviewer ein Bei­
spiel aus den letzten drei Monaten erzählen könne, bei dem er das 
Ziel „Integration in ein sozialversicherungspflichtiges Beschäfti­
gungsverhältnis" erreicht habe, wie folgt:

I: So direkt aus dem Gespräch, man versucht ja  immer, gut 
zuzureden, nach dem Motto, komm' und wir schaffen das, 
weiß man nie, was davon hängen bleibt. Weil im Grunde die 
direkte Vermittlung eigentlich eher separat verläuft. Bei uns 
ist vielleicht ein bisschen, also es wird sehr stark mit Trägern 
zusam m engearbeitet. [...] Die Aufgabe wird in Trägern über­
nommen."

I: Sie würden dann sozusagen Trägern [...].

B: ... den Auftrag erteilen. So selber nach Steilen gucken ist 
eher seltener der Fall (113:19-22)

Prinzipiell hat der SLB ein Interesse daran, dass der Klient das Ziel 
der Arbeitsmarktintegration erreicht, ihn mündlich motiviert 
[„gut zuzureden"). Aber am Ende ist der tatsächliche Vorgang des 
Zusammenkommens zwischen seinem Klienten und dem Arbeit­
geber örtlich und funktionell getrennt von seiner Tätigkeit. Ob­
wohl er eine wichtige Tätigkeit im Rahmen dieser W ertschöp­
fungskette übernimmt, ist die W eitergabe an den Träger für ihn
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bezüglich der Arbeitsmarktintegration die Abgabe in eine „Black­
box": Was danach passiert, davon hat er keine Kenntnis mehr, 
denn nach der Auftragserteilung ist dies nicht mehr seine Aufga­
be. Diese Aufgabe wird dann von „Trägern" übernommen -  also 
noch nicht einmal von konkret benennbaren Kollegen, sondern 
von einer abstrakten Institution. In der Konsequenz konnte der 
Befragte aus den letzten drei Monaten kein einziges Beispiel nen­
nen, bei dem eine Integration in Arbeit stattgefunden hat.

Häufig waren diese funktionalistischen Verschiebungen bei 
SLB anzutreffen, deren Schwerpunkt bei der Gewährung von Hil­
fen zum Lebensunterhalt lag. So glichen dann auch die funktiona­
listischen Verschiebungen den klassischen verwaltungsrechtli­
chen Prüfschemata, etwa wenn ein SLB auf die Nachfrage, was 
eigentlich das Ziel der Interaktion mit dem Klienten sei, den Satz 
mit den W orten „die Integration in Arbeit und ich bin kein Fallm a­
nager" (11:90) füllt. Diese Antwort ist Ausdruck der üblicherweise 
gelehrten und angewendeten verwaltungsrechtlichen Prüfsche­
mata, die zunächst einen Vorgang nach der funktioneilen Zustän­
digkeit sortiert und, wie es 14 formuliert, dadurch zum Schluss 
k o m m t was geh ört überhaupt nicht zu mir." (14:4-5). In die­
sem Fall ist die funktionale Verschiebung Ausdruck der professio­
nellen Sozialisation und der juristischen Arbeitsmethodik. Unab­
hängig von der Quelle der funktioneilen Verschiebung resultiert 
sie einer sehr akzentuierten Ablehnung der Verantwortlichkeit für 
die Arbeitsmarktintegration.

2.4. Das Strategieventil
Unter dem Strategieventil versteht diese Studie, dass der SLB 
selbst weiß, dass es ihm an einer Vorstellung fehlt, worin die Ur­
sache oder das Problem liegt, warum der Klient bisher nicht in 
Arbeit integriert werden konnte.

Der Einsatz dieses Ventils kann im bereits erwähnten Fall ei­
nes Klienten mit Migrationshintergrund beobachtet werden, der 
erfolglos eine Probearbeit absolviert hat und bei dessen Fall der 
SLB sich auch nach den Rückmeldungen des Arbeitgebers und des 
Klienten kein schlussendliches Urteil über die Ursachen des 
Nichtzustandekommens des Arbeitsvertrags bilden kann.
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Es g ibt Kunden, die sind lange arbeitslos. Aber die machen bei 
allem mit. Die sind motiviert. Aber trotzdem klappt es nicht. 
Das sind so die schwierigsten Kunden. Wo man weiß, die 
bringen eigentlich alles Mögliche mit. Und [...] trotzdem sind 
die ewig arbeitslos. (114:37)

Damit fällt der Klient nach Ansicht des SLB in eine schwierige 
Kategorie: Diejenigen, die dauerhaft arbeitslos sind, ohne dass der 
SLB hierfür eine Ursache erkennen kann. Dieser Umstand ist alles 
andere als unwesentlich aus Sicht der Zielsetzung Arbeitsmarktin­
tegration. Der SLB findet keinen Interventionspunkt zur Überwin­
dung des aktuellen Zustands, wodurch die Interaktion in einem 
„unvollendeten Zustand" verbleibt. So ergeht es auch 121, als er 
die Rückmeldung eines Arbeitgebers bewerten muss, wonach ein 
Klient sich am Arbeitsplatz ungebührend benommen habe, er 
deswegen seine Arbeit verliert und die Schilderungen des Klien­
ten ihm ebenfalls plausibel sind: „Ich kann mir nicht so ein richti­
g es Bild machen" (121:25). Wie beim Fall von 120, der bereits ge­
nannt wurde, ist die erfolgreiche Interaktion ein Produkt des 
Mitwirkungswillens des Klienten. Der SLB interagiert mit dem 
Klienten über eine lange Zeit, aber der Klient hat eine Art „Hidden 
Agenda": Er sagt nicht wirklich, was er denkt, offenbart nicht alle 
persönlichen Probleme zu einem bestim mten Zeitpunkt der Inter­
aktion.

Ich habe also Kunden gehabt, die sich nach Jahren erst ge­
öffnet haben und einfach mal gesagt haben, was bei denen 
los ist. [...] Man kommt aber nicht ran an die Leute [...] dann 
kommen die Sachen auf den Tisch wo man im Prinzip wie­
der von vorne anfängt, weil sich das alles total geändert hat. 
(120:18)

Der SLB kann aufgrund der mangelnden Mitwirkung nicht die 
notwendigen Informationen erheben, die es ihm ermöglichen, aus 
dem ihm zur Verfügung stehenden Instrumentarium die passende 
Abhilfe zu schaffen -  und er weiß es noch nicht einmal. Der feh­
lende Ansatzpunkt für eine Intervention und die latente „Gefahr", 
auf Basis falscher Annahmen zu intervenieren, führt dazu, dass
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der SLB nicht garantieren kann, dass er mit dem, was er veran­
lasst hat auch das Richtige tut.

2.5. D asV aliditätsventil
Unter dem Validitätsventil versteht diese Studie, dass der SLB das 
Kennzahlenset grundsätzlich für ungeeignet erachtet, die Leistung 
beim Beitrag zur Zielerreichung messen zu können. Die Anwen­
dung des Ventils hängt stark vom Grad der Intensität ab, mit der 
sich der SLB mit den Zielvereinbarungen auseinandergesetzt hat. 
Am ausgereiftesten war dies bei dem Befragten 118. In einem all­
gemeinen Dialog über die Kennzahlen merkte er, dass der Druck 
ein bisschen größer werde. Auf die Nachfrage des Interviewers, in 
welcher Form dies der Fall sei, antwortete er:

I: In Form von .Hallo, ihr müsst je tz t  noch entsprechende In­
tegrationen machen'. Weil wir sind hier halt noch ein Team, 
was tatsächlich noch einen sozialen Brennpunkt hat mit ho­
her Arbeitslosigkeit und entsprechender Problem atiken in 
der Vermittlung.

B: W iegehstD u dann dam itum ? Du h astja  auch ein bisschen 
Teamleiterfunktion?

I: Ich vertrete das immer nach außen, dass wir diese Integra­
tionszahlen nicht schaffen können, aufgrund der Tatsache 
der momentanen personellen Situation und der tatsächlichen  
Brennpunktsituation. (118:54-56)

Dies ist ein SLB, der in einer Art Zwitterfunktion tätig ist. Einer­
seits ist er Fallmanager, aber er fungiert zeitweilig auch als Stell­
vertreter des Abteilungsleiters [„Ich vertrete das immer nach au­
ßen"). Bei Treffen mit anderen Hierarchieebenen außerhalb des 
Jobcenters muss er die vergleichsweise schlechten Zahlen hin­
sichtlich der absoluten Höhe der Arbeitslosigkeit und Langzeitar­
beitslosigkeit im Vergleich zu anderen Jobcentern in der Groß­
stadt rechtfertigen. Dabei verw eist er, ebenso wie 12 (71), auf eine 
mangelnde Berücksichtigung der Brennpunktlage des Jobcenters 
bei dem Vergleich. In eine ähnliche Richtung geht die Kritik von 
110, dass er als Individuum von der Minderleistung anderer SLB in 
Haftung genommen werde (110:64). In den W orten von 12, der
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eine ähnliche Argumentation beim internen Vergleich vorbringt, 
lautet die daraus resultierende rhetorische Frage „ist das über­
haupt realistisch [?]" (12:21). Andere SLB bemängeln, dass bei der 
Integrationsquote auch kurzfristige Integrationen zählen, die aber 
in der Regel nicht in eine dauerhafte Beschäftigung münden, so 
dass etwas gut aussieht, was aber tatsächlich real nicht gut ist 
(19:45). Damit zieht er die Legitimität der Kennzahlen als Be­
schleuniger der Zielvorgabe Arbeitsmarktintegration insgesamt in 
Zweifel: Es geht um das Konzept, weniger um das Ziel der Kenn­
zahlen. Nach Ansicht der SLB lassen sich die erhobenen Zahlen 
den Beitrag zur Zielerreichung aus unterschiedlichen Gründen 
überhaupt nicht messen.

2.6. Das Sozioökonom ieventil
Unter dem Sozioökonomieventil versteht diese Studie, dass aus 
Sicht des SLB nicht beeinflussbare makroökonomische Rahmen­
bedingungen verhindern, dass ein Teil der Klienten in den Ar­
beitsm arkt integriert werden kann. Im Vordergrund stehen dabei 
die Merkmale des Arbeitsmarkts und, in geringerem Ausmaß, die 
Auswirkungen konjunktureller Zyklen auf die Arbeitsm arktnach­
frage.

Beispielhaft ist die Schilderung von 114 auf die Nachfrage, was 
ihm in den Sinn komme, wenn trotz initiierter Arbeitsm arktm aß­
nahmen Klienten nicht integriert werden könnten, während auf 
der anderen Seite eine Verpflichtung zur Reduktion des langfristi­
gen Hilfebezugs um 2 Prozentpunkte vorgegeben werde.

Und dann g ib t es Leute, die wollen, aber  die bringen nicht die 
Anforderungen mit, die der Arbeitsm arkt heutzutage stellt. 
Ich sage mal, es sind viele Leute, die kommen aus dem osteu­
ropäischen Raum. Die ein Leben lang als Maschinist g earbei­
tet haben in der Viehwirtschaft. Das sind richtige Schaffer. 
Die wollen, die können die Sprache nicht so gut. Die schicke 
ich irgendwo hin. Die schaffen. So. Jetz t haben die 24 Monate 
eine A rbeitsgelegenheit gem acht. Jetz t ist Feierabend. Dürfen 
sie nicht m ehr machen. Die kriege ich niemals in den ersten 
Arbeitsmarkt. (114:35)
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Auffallend an dieser Schilderung ist, dass der SLB die überdurch­
schnittlich vorhandene Ressource „Motivation" des Klienten be­
stätigt. Allerdings sind die Berufserfahrungen im primären Ar­
beitsm arktsektor („Viehwirtschaft'] und die dort geschätzten 
mentalen und physischen Fähigkeiten („richtige Schaffer"] für die 
in Deutschland nachgefragten tertiär dominierten Arbeitsmärkte 
uninteressant. Eine Anpassung der Fähigkeiten hin zur W issens­
gesellschaft ist aus ressourcenbedingten Gründen, Sprache und 
Alter, nicht mehr möglich -  weswegen diese Mischung in eine fast 
fatalistische Konsequenz bezüglich der Chancen des SLB mündet, 
diesen Klienten jem als in den ersten Arbeitsmarkt zu integrieren 
[„niemals']. Hier deckt sich das Arbeitsmarktangebot nicht mit der 
spezifischen Arbeitsmarktnachfrage.

Diese Annahme gestaltet sich in unterschiedlichen Varianten. 
Es gibt nicht nur einen qualifikatorischen „Mismatch", sondern 
auch einen rechtlichen, wenn etwa ein SLB keinen Teilzeitjob für 
eine Klientin findet, was aber für die Lebenssituation unabdingbar 
ist für eine erfolgreiche Integration in den Arbeitsmarkt (110:49). 
Auch wenn der „Match" stattgefunden hat, bedeutet dies aus Sicht 
des SLB oft keine vollkommene Zielerreichung, denn vorhandene 
atypische Beschäftigungsformen wie Minijobs oder in Branchen 
mit traditionell niedrigen Einkommen generieren nicht genug 
Einkommen, als dass der Hilfebezug vollständig beseitigt werden 
könnte (15:48; 17:36; 19:43). Das führt dazu, dass SLB sich selbst 
sagen „wir haben einen aus der Statistik raus" (12:55), trotzdem 
aber ganz genau wissen, dass der Klient kein vollkommen eigen­
ständiges Leben führt. Es sind diese sozioökonomischen Grenzen, 
die für SLB nicht maßgeblich beeinflussbar sind.

2.7. Das H um anism usventil
Unter dem Humanismusventil versteht diese Studie, dass der SLB 
das Ziel der Arbeitsmarktintegration mit einem humanistischen 
Menschenbild als unvereinbar ansieht.

So antw ortet etwa 15 auf die Frage, welche Auswirkungen die 
Integrationsquote von 26,1 % auf den Arbeitsalltag hat, das Fol­
gende:
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[...] fü r  mich persönlich ist es einfach nicht menschenwürdig, 
weil wir arbeiten mit Menschen. Ich kann natürlich den Men­
schen dahingehend beraten und immer w ieder vehementer, 
ich sag mal terrierartig, an ihm dranbleiben, und ihn dahin­
gehend beraten. Ich kann ihn auch mal an die Händchen 
nehmen und sagen wir gehen  da mal gem einsam  hin, wenn 
du Angst hast. Aber nichtsdestotrotz ist im Endeffekt ist es e i­
ne Entscheidung des Menschen. (15:37)

Für 15 ist klar, was mit den Zielsetzungen allgemein und im Spezi­
ellen von ihm erw artet wird: Er soll noch eingehender [„terrierar­
tig"] mit dem Klienten dahingehend interagieren, damit dieser in 
Arbeit integriert wird. Diese Erwartung stößt allerdings auf ein -  
sein -  hum anistisches Menschenbild, im Sinne einer grundsätzli­
chen Menschenfreundlichkeit, das auch für seine Klienten gilt. 
Diesen spricht er nach wie vor das Recht zu, frei bestim men zu 
können, ob sie mitwirken und damit die Voraussetzungen schaf­
fen zu arbeiten oder nicht. 116 teilt diese Einschätzung und nennt 
auch das Grundgesetz als Legitimation dieser Haltung: „[...] nur 
weil sie Leistungen von uns bekom m en sind sie w eder besser noch 
schlechter." (116:79). Arbeiten ist für diese SLB Bestandteil der 
freien Entscheidungsmöglichkeit eines Menschen und kann also 
auch ein Zwang sein. In der Folge bedauern, aber tolerieren diese 
SLB mangelnde Mitwirkung.

Für andere SLB ist weniger die humanistisch begründete Ent­
scheidungsmöglichkeit des Klienten als vielmehr eine Art huma­
nistische Kritik am Zielkonzept handlungsleitend. So werden die 
offiziellen Zahlen alternativ durch vor allem qualitativ­
fürsorgerische Zielsetzungen ersetzt, etwa bei 17, wenn ein kran­
ker Klient in den SGB XII-Bereich abgegeben wird. Daraus folgt: 
,,[...] er  muss sich nicht m ehr bewerben, das ist auch ein Erfolg [...] 
wenn es dem besser geht."  (17:48).

Der gemeinsame Nenner dieser Form der Druckregulierung ist 
die Grundannahme, dass einer nach wie vor autonomen Person 
dann am besten geholfen ist, wenn individuelle W unschvorstel­
lungen über das Leben erfüllt sind. Wenn Arbeit nicht dazu gehört, 
gehört dies auch nicht zum Ziel der Interaktion des SLB mit dem 
Klienten. Die freiheitlich-demokratische Grundordnung und das
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dahinterstehende humanistische Menschenbild werden eigen­
ständig dahingehend interpretiert, dass die Arbeitsm arktintegra­
tion um jeden Preis damit unvereinbar ist.

3. Beantwortung der ersten Forschungsfrage

Die erste Forschungsfrage lautete: Wie gehen Street Level Bu- 
reaucrats damit um, dass durch die Umsetzung des § 48a  und b 
SGB II mittels quantitativer Zielvorgaben die Jobcenter für die 
Arbeitsmarktintegration ihrer Klienten verantwortlich gemacht 
werden? Die bisherigen Ergebnisse der Studie zeigen, dass SLB 
diese Verantwortlichkeit vermeiden, indem sie den Druck mit 
Hilfe von sieben Ventilen regulieren.
1. Das Interdependenzventil; darunter versteht die Studie, dass 

der SLB sich bewusst ist, dass er auf den Mitwirkungswillen 
und die Mitwirkungsfähigkeit von Klienten und Arbeitgebern 
angewiesen ist, um sein Ziel zu erreichen.

2. Das Ressourcenventil; darunter versteht die Studie, dass der 
SLB auf Ressourcen angewiesen ist, um das Ziel zu erreichen 
(z. B. Zeit, Qualifikation, psychische Stabilität).

3. Das Funktionsventil; darunter versteht die Studie, dass sich
der SLB bewusst ist, nur für ein Segment in der gesamten
W ertschöpfungskette Arbeitsmarktintegration Verantwortung 
tragen zu können, und andere SLB die unm ittelbare Tätigkeit 
verantworten.

4. Das Strategieventil; darunter versteht die Studie, dass zuwei­
len SLB keine Ursache finden können, warum die Arbeits­
marktintegration bisher gescheitert ist. In der Konsequenz 
fehlt es an einer Interventionsmöglichkeit.

5. Das Validitätsventil; darunter versteht die Studie, dass das
Kennzahlenset des § 48 SGB II die tatsächlich erreichten Ziele
nicht hinreichend messen kann.

6. Das Sozioökonomieventil, darunter versteht die Studie, dass 
allgemeine Probleme am Arbeitsmarkt dazu führen, dass eine 
Zielerreichung nicht immer möglich ist.

7. Schlussendlich das Humanismusventil; darunter versteht die 
Studie, dass SLB das Ziel der Arbeitsmarktintegration für un­
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vereinbar mit ihrem Menschenbild und der Grundordnung der 
Bundesrepublik Deutschland ansehen.

Die Rechenschaftspflicht für SLB, die das SGB II anwenden, hat 
sich aus deren Sicht nachweislich inkrementeil verändert. Aller­
dings ist die Intention des Gesetzgebers eines radikalen Wandels 
der Rechenschaftspflicht hin zu Verantwortlichkeit nicht eingetre­
ten. SLB haben sieben Ventile entwickelt, mit denen sie verm ei­
den, die vollumfängliche Verantwortlichkeit für die Arbeits­
marktintegration übernehmen zu können. Die konstruierten 
Typen von Arbeitsidentitäten bewegen sich folglich zwischen den 
beiden Polen Rechenschaftspflicht und Verantwortlichkeit.

4 . Vier Arbeitsidentitäten zwischen Rechenschafts­
pflicht und Verantwortlichkeit

Eine Fragestellung dieser Arbeit lautet, welche Arbeitsidentitäten 
aus der Auseinandersetzung des Individuums mit den neuen 
Rahmenbedingungen emergieren. Zur Darstellung der Antworten 
auf diese Frage hat sich diese Studie für eine Typenbildung ent­
schieden. Die Methode der Typenbildung kann ein Sozialwissen­
schaftler grundsätzlich nach W ebers Idealtypus, theoriegeleiteten 
künstlichen Typen, em piriegeleiteten natürlichen Typen und Ge­
stalttypen vornehmen (K u ckartz :4050-4054). Diese Studie hat 
sich aufgrund des empirischen Erkenntnisinteresses für eine em­
piriegeleitete natürliche Typenbildung entschieden, weil sie mit 
Merkmalen und einem Merkmalsraum aus dem Datenmaterial 
heraus, also induktiv, unterschiedliche Typen konstruiert 
(K u ckartz :4052-4053). Bei dieser Methode werden entlang eines 
Kontinuums unterschiedliche Arten von Verhalten, Einstellungen 
und Meinungen unterschieden (Hennink, Hutter & Bailey 
2 0 1 1 :2 5 4 -2 5 5 ). Der Gegenstand dieser Studie sind Arbeitsidenti­
täten. Darunter versteht diese Studie jede Art von Identität am 
Arbeitsplatz, die durch die Interaktion des Individuums mit dem 
Arbeitskontext entsteht (Kirpal 2 004 :300 ). Diese Studie hat vier 
Typen von Arbeitsidentitäten identifiziert, die in Abbildung 17 
dargestellt sind. Die Arbeitsidentitäten reihen sich anhand von
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zwei Merkmalen auf: Erstens „Ziele und Kennzahlen als professio­
nelle Normen" mit den beiden Ausprägungen „Externalisierung" 
versus „Internalisierung". Zweitens „Zusammenhang zwischen 
Aktivität und Wirkung" mit den Ausprägungen „niedrig" versus 
„hoch". Die Interviewpartner wurden dabei je nach Ausprägung 
auf einer Skala von 1 bis 10 anhand dieser beiden Achsen verteilt, 
so dass in der Merkmalskombination der beiden Achsen folgende 
Typen entstanden.

Kombination Merkmal B: Zusam m en han g zw ischen A ktiv itä t und 
W irkun g

B 1 
niedrig

B 2 
hoch

Merkmal A:
Ziele und 

Kennzahlen als 
professionelle 

Normen

A 2 
Inter­

na lisierun g
Der bemühte SLB

(A 2/B1)
Der steuernde SLB

(A2/B2)

A 1 
Exter­

na lisierun g

Der prozess­
fixierte SLB

( A l/ B l )

Der verschreckte SLB
(A1/B2)

Abbildung 17: Darstellung der vier Typen als Kreuztabelle 
(in Anlehnung an Kelle & Kluge 2008:96)

Im nachfolgenden Kapitel werden zunächst die Achsen als konsti­
tuierendes Element des Merkmalsraums der Typologie und deren 
Merkmalsausprägung erläutert.

4.1 . M erkmale und M erkm alsausprägung d er Achsen

4.1.1. Achse A: Ziele und Kennzahlen als professionelle Normen 
SLB kennen die Ziele und Kennzahlen im SGB II. Allerdings unter­
scheiden sie sich darin, inwieweit diese Kennzahlen Bestandteil 
ihrer professionellen Norm geworden ist. Normen ,,[...] werden im 
Sozialisationsprozess internalisiert und [...] sind der Bezugspunkt 
für konformes und abweichendes Verhalten" (Peuckert 2001: 
255). Diese Dimension ist also auf der Ebene einer Meinungs­
oder W ertehaltung am Arbeitsplatz zu verorten, weswegen die 
Messung dieses W erts besonders deutlich anhand von wertenden
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Meinungsäußerungen zu den Zielvereinbarungen deutlich wurde. 
Bei einer solchen Meinungsäußerung unterscheiden sich diejeni­
gen, die diese Ziele und Kennzahlen als Bestandteil ihrer professi­
onellen Normen internalisiert haben, von denen, die diese exter- 
nalisiert haben.

Zu den SLB mit einem überdurchschnittlich hohen W ert auf 
der A-Achse gehört I 10. Als er während des Interviews auf das 
Ziel „Vermeidung von langfristigem Hilfebezug" angesprochen 
wird, offenbart er Detailwissen über die sinnvolle Konzeption von 
Zielen [,,[...] das oberste Prinzip beim Verteilen von Zielen ist ja  sie 
sind transparent, nachvollziehbar, erreichbar, ja, und vor allem  
auch kontrollierbar  I 10 :64) sind. Allerdings benennt er
Probleme bei der Übertragung und Umsetzung von Zielen im öf­
fentlichen Sektor:

„Und da haben wir ja  einen riesen Defizit, weil unter dem  
Deckmäntelchen des Datenschutzes d a r f ja  niemand kontrol­
liert werden, ob jem an d  seine Ziele erreicht hat, das hat zur 
Folge das grundsätzlich das gesam te Team geschim pft wird. 
Und das g eh t einfach im 21. Jahrhundert g eh t das nicht, aus 
m einer Sicht. Mich frustet das richtig, weil ich m ache meinen 
Job  oder wir wussten, dass bestimmte Kollegen nur 40 % von 
einer Sache erreichen, haben zwei, meine Kollegin und ich, 
haben versucht aus Eigenschutz 100 %. 80 w ar eigentlich die 
Norm fü r jeden. Wir haben aber  a u f 100 % gearbeitet, also 
immer auch im Vorlauf, um nicht ständig dabei zu sein, weil 
ich das nicht ertragen kann. Ich bin da auch ein Spieler, wie 
gesagt, ich kom m e aus einer Vertriebsgeschichte, das ist kein 
Ding, ich will nicht zu irgendwelchen Losern gehören  und das 
ist unser Team immer. Bei gleichzeitiger Ansage, dass unsere 
Auswertungsprogramme feh lerh a ft arbeiten. Das ist einfach 
so und das ist bekannt, aber  es wird trotzdem ständig a u f das 
einzelne Ding geguckt, weil es m acht nichts, dass ein System 
mal falsch rechnet und man die Fehlerquelle nach sieben Ja h ­
ren nicht findet. Dann kann ich aber  nicht au f jeden  einzelnen 
rumreiten. (110:64)

Die Nutzung des Validitätsventils resultiert nicht in einer generel­
len Ablehnung der Kennzahlen [„ich will nicht zu irgendwelchen
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Losem  gehören"]. Im Gegenteil: Er nimmt den durch Kennzahlen 
entstandenen W ettbewerb an. Diese Annahme der W ettbew erbs­
situation resultiert sogar in eine Bereitschaft, die mangelnde Per­
formance anderer SLB zu kompensieren. Ziele verbleiben damit 
nicht auf dem Level einer allgemeinen, grundsätzlichen Zustim­
mung oder allgemeinen Wahrnehmung. Sie resultieren in Hand­
lungen. Ein w eiteres Indiz dieser Annahme ist, dass I 10 -  ebenso 
wie I 12 (29) oder I 14 (29-30) -  eigene Listen über erfolgreiche 
Integrationen führt. Das gehört weder zur Aufgabenbeschreibung 
noch sind sie für die verwaltungsrechtlich korrekte Erm essens­
entscheidung notwendig. SLB, die Ziele und Kennzahlen anneh­
men, wissen häufig mehr über den Zielvereinbarungsprozess 
zwischen Jobcenter und dem Land Hessen als SLB, die das nicht 
tun.

Auf der anderen Seite gibt es SLB, die Ziele und Kennzahlen ex- 
ternalisiert haben. Ein SLB mit einem niedrigen W ert auf der A- 
Achse ist I 20. Auf den Hinweis, dass es Zielvereinbarungen zwi­
schen dem Land Hessen und dem Jobcenter gibt, und auf die Fra­
ge, was er im Arbeitsalltag davon mitbekommt, antw ortet er in 
schnellem Tempo.

I: Ja, natürlich, wir leben ja  eigentlich nur von irgendwelchen 
Vorschriften, Mindeststandards (...) mir fallen  die ganzen  
Ausdrücke g a r  nicht ein. Wir werden eigentlich ständig con- 
trolt. Wir haben Vorgaben, die berücksichtigt werden müs­
sen. Wir müssen bestim m te Dinge zu bestimmten Zeiten m a­
chen. Wir sind verpflichtet Eingliederungsvereinbarungen zu 
machen. Wir sind verpflichtet [...] eine Kundenkontaktdichte 
zu halten [...]. Wir müssen dieganzen Verbis Geschichten m a­
chen. Wir müssen Datenschutz berücksichtigen. Wir dürfen 
nichts schreiben, was irgendwie negativ ist. Wir müssen uns 
überlegen, wie schreibe ich meinen Vermerk, ohne da rein zu 
schreiben, der Mann ist Alkoholiker. [...]. (120:23-26)

Der SLB assoziiert das gesetzlich eindeutig definierte Set von 
Kennzahlen und Zielvorgaben mit Organisationsregeln, Vorschrif­
ten, Mindeststandards oder Datenschutz, die nur bedingt mit der 
Intention oder Konzeption der Ziele zu tun haben. Dieses Konzept 
ist aus Sicht des SLB in erster Linie eine w eitere Regel im Regeldi­
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ckicht am Arbeitsplatz. Es fehlt jedes differenzierte Verständnis 
und Wissen. Dementsprechend ist auch eine w eitere Beschäfti­
gung mit dieser Thematik aus Sicht von 120 nicht notwendig [„ich 
muss ganz ehrlich sagen, mit diesen Statistiken, wenn ich sie kriege, 
ich kann sie nicht wirklich ab. Ich habe kein Bock, mich dam it zu 
beschäftigen.") (120:23-26).

Ein anderer SLB antw ortet auf die vorgelegte Integrationsquo­
te, dass er Menschen näher an den Arbeitsm arkt führe, indem die 
soziale Integration verbessert werde. Dies lasse sich nicht in einer 
Integrationsquote messen, „[...] immer so ein bisschen fraglich."  (I 
5: 37). Für SLB mit niedrigen Y-W erten gehören die Ziele der Ar­
beitsm arktintegration zu den „[...] Fragen, die gehen weit in die 
Zukunft." (I 9 :19). Sie haben keine unm ittelbare Relevanz für die 
Interaktion mit dem Klienten.

In dieser Bewertungsform wurden die einzelnen Inter­
viewpartner auf einer Skala von 1 bis 10 zugeordnet, wie in der 
Abbildung 18 ersichtlich.

c
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Achse A: Ziele und Kennzahlen als professionelle 
Normen

Abbildung 18: Merkmalsausprägung der Interviewpartner auf der Achse A 
(eigene Darstellung)
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4.1.2. Achse B: Zusammenhang zwischen Aktivität und Wirkung 
Verwaltungen erhalten Ressourcen (Inputs), mit denen sie Aktivi­
täten initiieren, um so Leistungen (Outputs) zu generieren, die 
dann schlussendlich zu Wirkungen (Outcome) führen (Schedler 
2 0 0 0 :7 1 -7 5 ). Diese Arbeit konnte nachweisen, dass SLB wissen, 
dass sie mit den zur Verfügungen stehenden Instrumenten der 
aktiven Arbeitsmarktpolitik (Ressourcen) die Arbeitslosigkeit bei 
den ihnen zugewiesenen Klienten beseitigen sollen (Wirkung). 
Allerdings unterscheiden SLB sich darin, inwieweit sie einen Zu­
sammenhang zwischen ihren Aktivitäten und den Wirkungen 
annehmen.

Zu den SLB, die einen niedrigen Zusammenhang annehmen, 
gehört I 19. Als er gebeten wurde, den letzten Fall zu schildern, 
berichtete er über ein sogenanntes ,,Neukundengespräch" (I 19:9), 
bei dem ein Klient aus einer anderen Großstadt umgezogen ist 
und so in seine Zuständigkeit fiel. Das Interview diente zunächst 
der Datenerfassung und dem Kennenlernen. Im Gespräch stellte 
sich heraus, dass der Wunsch des Klienten ist, „eine richtige Aus­
bildung" (I 19 :13) zu finden, etwa im Hotelbereich. Auf die Frage, 
wie die Integrationsstrategie von I 19 in dem Fall aussieht, ant­
w ortet er wie folgt:

B: [...] sie muss mir pro Monat, das haben wir vereinbart, das 
hat sie im anderen Jobcen ter wohl auch vereinbart, 15 Be­
werbungen pro Monat, w erde ich sie in drei Monaten einla­
den und w erde gucken, was sie gem acht hat. Und wenn sie 
sich bis dahin noch nicht abgem eldet hat, weil sie ein Jo b  g e ­
funden hat, dann können wir uns Gedanken machen, woran 
könnt es gelegen haben. Braucht sie je tz t  Unterstützung, 
würde ich nach einem Träger gucken, der Bewerbungs­
coaching vielleicht mit ihr macht. Und dann würde es ja, 
würde es ja  dann schon, das dauert ja  dann noch eine Weile, 
bis dahin w äre ja  dann auch m öglicher Ausbildungsbeginn, 
das müsste man dann auch zweigleisig laufen lassen. W eiter­
hin verfolgen, dass sie einen Ausbildungsplatz findet, wenn, 
sie lebt ja  allein. Da ist ja  der Anspruch nicht so hoch, dann 
könnte sie das ja  auch finanziell ja  auch stemmen eine Aus­
bildungsbeihilfe oder Berufsausbildungsbeihilfe beziehungs­
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weise, wenn sie dann ein Ausbildungsgeld bekommt, dann 
fä llt  sie dann ja  vielleicht auch aus der Hilfebedürftigkeit 
raus. Und wenn's halt nicht klappt mit dem Ausbildungsplatz 
und auch nicht mit Job, dann muss man halt nochmal ein 
bisschen genauer hingucken, woran Hegt es je tz t  und haben  
wir je tz t  die Möglichkeit, in unserem M aßnahm eangebot 
eben, also, wir haben ja  die M öglichkeit Bildungsgutschein, 
ob da wir ihr was anbieten können. Aber mit 25 wäre auch 
fü r mich die oberste Priorität, auch fü r  mich, noch mal eine 
Berufsausbildung zu bekommen. Also sie hat ein Realschul­
abschluss, noch eine Ja h r  Berufskolleg gem acht, so da schei­
nen auch die Voraussetzungen zu sein, wenn sie es nicht sel­
ber schafft, was auch gut sein kann, dass sie das selbst 
hinbekommt, dann muss man ihr da noch mal ein bisschen 
Unterstützung zukommen lassen. Dann g laube ich, so wie sie 
sich präsentiert hat, kann man a u f jeden  Fall was hinbe­
kommen mit ihr.

I 19 sieht ein mehrstufiges Vorgehen vor: Zunächst überlässt er es 
den eigenen Bemühungen des Klienten, sich eine Arbeit oder Aus­
bildung zu suchen. Wenn dies nicht zum Erfolg führen sollte [„Und 
wenn sie sich bis dahin noch nicht abgem eldet hat [...]"), plant er 
ein ausführlicheres Beratungsgespräch. Wenn dieses wiederum 
nicht zum Ziel führen sollte, würde ein erneutes Beratungsge­
spräch angesetzt, in dem I 19 eine Prüfung von Maßnahmenange­
boten vorsieht, um „[...] ein bisschen Unterstützung zukommen  
lassen.". In der Gesamtschau des Klienten kommt I 19 zu der Ein­
schätzung, dass man ,,[...] a u f jeden  Fall was hinbekommen [...]" 
könne.

Keine der geplanten Maßnahmen hat an sich für I 19 eine mehr 
oder weniger große Aussicht auf Erfolg. Die jeweiligen von I 19 
geplanten Maßnahmen (Eigeninitiative, Beratung und Vermittlung 
von Beratungsangeboten) werden von I 19 eher nach dem „Trial- 
and-error"-Prinzip ausgewählt: Es kann funktionieren, es muss 
aber nicht funktionieren („[...] wenn's halt nicht klappt [...]"). Es ist 
am Ende Zufall, ob vor oder nach einer der Maßnahmen die Ar­
beitsm arktintegration erfolgt, obwohl dem Klienten grundsätzlich 
positive Erfolgschancen eingeräumt werden. Es gibt nicht nur
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diese professionell-distanziert skeptische Prognose auf die eigene 
Fähigkeit, die individuelle Arbeitslosigkeit des Klienten zu beseiti­
gen. Andere SLB haben auch eine beinahe politisierte Haltung, 
etwa wie I 9, der nach eigenen Angaben keine Vermittlungsvor­
schläge unterbreitet, weil die eine eine Erfolgsquote von 0,5 
Promille [...]" (I 9 :35) hätten. In der Konsequenz hat er eine pes­
simistische Sichtweise auf seine Möglichkeit, etwas zu verändern: 
„[...] es g ibt Leute, die kann man vermitteln und es g ibt Leute, die 
kann man nicht vermitteln.".

Anders dagegen I 21, der bei der Schilderung über einen typi­
schen Arbeitsalltag erzählt, dass es nun ein neues Projekt gibt, bei 
dem andere SLB die Klienten zu Hause aufsuchen und er mit dem 
Projektm itarbeiter am Vortag eine Rücksprache hatte. Die Vorteile 
der persönlichen Ansprache in der Lebensumgebung des Klienten 
und die Vorgehensweise der Kollegen im Projekt skizziert er dem 
Interviewer daraufhin folgendermaßen:

I: Wenn man mal das Umfeld kennen lernt, ich meine ich bin 
ja  auch Sozialpädagoge, da habe ich noch mal einen anderen 
Blick d arau f als der Verwaltungsmensch, der Fallm anager 
ist, das andere Umfeld einfach mal kennen zu lernen, zu gu­
cken, wo steckt der, wie sieht wirklich dem seine Wohnung 
aus. Was ist da auch noch an Defiziten da, kriegt man noch 
mal ein anderes Bild logischerweise. Wenn man Leute wirk­
lich noch mal begleiten kann anders wohin, dann ist das noch 
m al eine andere Geschichte. Das habe ich hin und wieder mal 
gem acht, das ist aber  die Ausnahme, weil es zeitlich nicht zu 
machen ist. [...] Die hat dann 10 Kunden, die intensiv betreut 
werden. Das heißt, sie hat wöchentlich Kontakt fü r  zw ei bis 
drei Stunden zur Verfügung fü r  jeden  Kunden. Und dann 
kann die mal nehmen und zum Zahnarzt fahren, weil er 
Angst hat, dahin zu gehen. Weil es dringend erforderlich ist. 
Das sind einfach so Sachen, die erledigt werden müssen. Weil, 
wenn ein Arbeitgeber, ich sage mal, der erste Eindruck zählt, 
da kann sich keiner von fr e i sprechen, wenn der Mensch zur 
Tür reinkom m t und dann ein Lächeln hat mit nichts im 
Mund, dann sagt er  auch Heber, um Gottes Willen. Auch wenn 
er es vielleicht nicht ausspricht. Aber es ist einfach so.

https://doi.org/10.5771/9783828868601 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 21.01.2026, 05:45:43. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/9783828868601


140 Kapitel III: Ergebnisse

I 21 zählt aus eigener Erfahrung zunächst die Vorteile der Ar­
beitsm ethode der persönlichen Ansprache vor Ort auf. Aufgrund 
der zeitlichen Einschränkung ist ihm diese Methode aktuell nicht 
mehr möglich. Diese Aufgabe übernimmt ein anderer SLB, so dass 
für eine Beschäftigungsaufnahme hinderliche Gründe wie die 
Zahnhygiene durch den Kollegen nachweislich verbessert werden 
können. Das bisherige Hemmnis bzw. Angst kann durch den SLB 
beseitigt werden, den er beauftragen kann. Damit kann der SLB 
mit seinen Aktivitäten aus seiner Sicht dazu beitragen, dass die 
Chancen aufBeschäftigung erfolgreich erhöht werden. Es gibt SLB, 
die einen noch stärkeren Zusammenhang annehmen. 1 12 etwa hat 
nach eigenen Angaben die Verringerung der Hilfebedürftigkeit 

nachweislich geschafft, aber  nur durch Erhöhung der Kontakt­
dichte. Das ist das Einzigste, was wirklich funktioniert. (1 12:18-19). 
I 5 konnte durch den von ihm initiierten sozialpsychiatrischen 
Dienst und eine Arbeitsgelegenheit eine ehemalige Drogenabhän­
gige in eine Teilzeitbeschäftigung integrieren. Gemeinsam ist die­
sen SLB, dass sie einen starken Zusammenhang zwischen eigener 
Aktivität und Integration in Arbeit annehmen. Je nachdem, wie 
hoch oder niedrig dieser Zusammenhang ist, wurden die einzel­
nen Interviewpartner folgendermaßen auf einer Skala von 1 bis 
10 zugeordnet.
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Achse B : Zusammenhang zwischen Aktivität 
und Wirkung
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Abbildung 19: Merkmalsausprägung der Interviewpartner auf der Achse B 
(eigene Darstellung)

4.2 . Vier A rbeitsidentitäten  zw ischen Rechenschaft und 
V erantw ortlichkeit

A nhand d ieser b eiden  W e rte  au f den jew eiligen  A ch sen  w u rd en  
die In te rv ie w p a rtn e r dann au f den beiden  A ch sen  v erte ilt, w ie in 
A bbildung 2 0  d argestellt.
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Hierbei wurden mittels geografischer Verortung vier unterschied­
liche Typen klassifiziert, deren Zusammenhänge und Abgrenzun­
gen untereinander in den nachfolgenden vier Kapiteln diskutiert 
werden. Dies geschieht, indem zunächst die hervorstechenden 
Merkmale von jedem  Typus analysiert und charakterisiert w er­
den. Basis für den Vergleich sind die arithmetischen Durch­
schnittswerte der erhobenen soziodemografischen Merkmale (vgl. 
Abbildung21).

Durchschnittswerte 
(jeweils ge rundet)

Der prozess­
orientierte SLB 

(A l/B l)

Der ver­
schreckte SLB 

(A1/B2)

Der bemühte 
SLB 

(A2/B1)

Der steuernde 
SLB 

(A2/B2)

Geschlecht 0
m =43%  
w  = 57%

M = 50% 
W = 50% -

M = 29% 
W = 71%

m = 50% 
w  = 50%

HöchsterSchulabschluss 0
1 = Abitur (57%)

2 = Fachhochschulreife (33%) 
3 = M ittlere Reife (10%)

1 = 38%
2 = 38%
3 = 25%

-

1 = 86% 
2 = 14% 
3 = 0 %

1=60%
2 = 40%
3 = 0%

DauerSGBII in Jahren 0
8,8

11,4 - 5,1 9,5

Funktionale Aufgabe 0
1 = Leistungen zum 

Lebensunterhalt (z.B. 
Leistungssachbearbeiter) = 19% 

2 = Integration in Arbeit (z.B. 
Fallm anager) =81%

1 = 50%
2 = 50% -

1=  0% 
2 = 100%

2 =  0% 
2= 100%

Alter in Jahren 0
43

42 - 43 43,4

Trägerverteilung 0
ARGE = 52% 

O ptierer =48%

ARGE = 50% 
O ptierer = 50% -

ARGE = 43% 
Optierer = 57%

ARGE = 50% 
Optierer = 50%

Ausbildung Verwaltungs­
fachhochschule 0

Ja =33%  
nein = 67%

Ja = 63% 
nein = 38% -

Ja =0%  
Nein = 100%

Ja =33%  
nein = 67%

Beamter 0
Ja =35%  

Nein = 53% 
(N=17)

Ja =80%  
Nein = 20% -

Ja =0%  
Nein = 100%

Ja = 16% 
Nein = 84%

N = 21 (100%) 8 (38%) 0 (0%) 7 (33%) 6 (29%)

Abbildung 21: Typenbasierte Auswertung der erhobenen soziodemogra­
fischen Merkmale 
(eigene Darstellung)
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Schlussendlich wird diese abstrahierte Darstellungsweise anhand 
eines ausgewählten Prototyps konkret dargestellt, der diesen 
Typus bestmöglich repräsentiert. Etwaige Varianzen innerhalb 
des Typus werden, sofern vorhanden, ebenso im Vergleich zum 
Prototyp dargestellt.

4.2.1. „Was g eh ört überhaupt nicht zu mir": Der prozessorientierte  
SLB (T y p A l/B l)

Der prozessorientierte SLB zeichnet sich, technisch gesehen, 
durch einen niedrigen W ert auf der Achse A und einen niedrigen 
W ert auf der Achse B aus. Ihm sind acht Fälle zugeordnet worden, 
wie in Abbildung 22 ersichtlich ist.
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Abbildung 22: Der prozessorientierte SLB (niedriger A-Wert/niedriger 
B-Wert)
(eigene Darstellung)
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SLB dieses Typus sind klassische Verwaltungsmitarbeiter: Sie 
haben die meiste Erfahrung bei der Anwendung des SGB II (11,4 
Jahre; 0  8,8). Viele SLB arbeiten sogar seit Jahrzehnten in der 
Sozialverwaltung. Die Tätigkeit in der Sozialverwaltung ist keine 
kurzfristige Tätigkeit, sondern ihr liegt häufig eine frühe Berufs­
wahl zugrunde. Meist erfolgte unm ittelbar nach der Schulausbil­
dung der Eintritt in die Laufbahn des gehobenen Dienstes der 
Verwaltung, denn die häufigste berufsqualifizierende Ausbildung 
prozessfixierter SLB ist an einer Verwaltungsfachhochschule er­
worben worden (63 % ). Fast alle SLB dieses Typus sind verbeam- 
tet. Alle SLB, die für die Auszahlung von Leistungen zum Lebens­
unterhalt zuständig sind (4 von 21 Interviewten), wurden diesem 
Typus zugeordnet.

Im Kern geht es prozessfixierten SLB darum, die unterschiedli­
chen Anreize und die rechtlichen W idersprüche schlüssig und 
erfolgreich mit den täglichen Interaktionen in Einklang bringen zu 
können. Wie das geht, ist ihm in seiner Ausbildung verm ittelt 
worden. In der Folge werden die Interaktionen mit dem Klienten 
danach ausgerichtet, mit diesem Rüstzeug die konkrete Interakti­
on situationsangemessen zu gestalten. Allen gemeinsam ist das 
Selbstverständnis eines M itarbeiters einer Organisation, deren 
Aufgaben darin besteht, den komplexen und unplanbaren Rah­
menbedingungen einen Prozess entgegenzusetzen. Das Ziel be­
steht darin, Stabilität und Berechenbarkeit zur erfolgreichen Be­
wältigung der Aufgabe im Alltag herzustellen. Diese Prozess­
fixierung ist Teil des gemeinsamen Selbstverständnisses am 
Arbeitsplatz. Erfolg ist in der Konsequenz, den Prozess tagtäglich 
in der Interaktion mit jedem  Klienten gut genug zu gestalten -  
aber eben nicht mit dem Prozess Ziele zu erreichen. In der Folge 
gestalten prozessfixierte SLB die Interaktionen mit den Klienten 
reaktiv. Es gibt keine proaktive Agenda zur Zielerreichung mit 
dem Klienten, sondern die Abwicklung vor dem Hintergrund eines 
selbst wahrgenommenen grundsätzlichen Settings an Regeln und 
Vorgaben.

Zum Teil ist diese Einstellung funktionell bedingt. Aber eben 
nur die Hälfte ist als Sachbearbeiter zur Auszahlung passiver Leis­
tungen eingesetzt. Dahinter liegt ein w eiterer Mechanismus. SLB 
dieses Typus haben die längste Berufserfahrung aller SLB dieser
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Typologie. Viele Klienten kennt man über die Jahre hinweg und 
weiß persönlich um die erfolglosen Versuche der Arbeitsm arktin­
tegration. In der Folge sehen die SLB dieses Typus dieses Ziel 
dann auch als sehr begrenzt beeinflussbar an, wenn sie für die 
Leistungen zur Eingliederung in Arbeit zuständig sind. Zudem war 
das New Public Management in den meist länger zurückliegenden 
akademischen Ausbildungen an den Verwaltungsfachhochschulen 
noch nicht Bestandteil des Lehrplans. So greifen die Professionali- 
sierungsinstanz der Verwaltungsfachhochschule, die überdurch­
schnittliche Berufserfahrung und das sichere Beschäftigungsver­
hältnis bei diesem Typus ineinander: Sie ermöglichen prozess­
fixierten SLB das professionelle und persönliche Sicherheits­
gefühl, dass sie trotz der wahrgenommenen Veränderung im 
Bereich der Zielvorgaben in ihrer Komfortzone bleiben und wei­
terhin ihrer einmal gelernten Auffassung über die Tätigkeit nach­
gehen zu können. Wie sich diese abstrakt beschriebene Charakte­
risierung konkret in der Lebenswelt eines SLB in den Daten 
widerspiegelt, lässt sich anhand von I 4 nachvollziehen, einem 
Prototyp des prozessfixierten SLB.

I 4 hat den Studienabschluss Diplom-Verwaltungswirt und 
wendet seit 20 Jahren das SGB II an. Seine Antwort auf die Frage 
zu Beginn des Interviews, wie ein typischer Arbeitstag bei ihm 
aussieht, fällt folgendermaßen aus.

I: Ich kom m e morgens an, mein erster Weg, wenn ich noch 
angezogen bin g eh e ich direkt zum Postfach und hol meine 
Post, die ich da drinnen habe ab und nehme das mit an m ei­
nen Arbeitsplatz. Dann schm eiße ich meinen Computer an 
und in der Zeit, wo dann die ganzen Programme rauffahren  
müssen, w erfe ich schon mal so einen groben Blick durch, was 
ich so alles zu erwarten habe heute, priorisiere schon m al so 
ein bisschen vorab oder gucke, was g ehört überhaupt nicht 
zu mir, dass es gleich w ieder verschwindet. [...] Dann kom m t 
natürlich dann, Publikum und Telefon. Man wird dann öfter  
mal unterbrochen (...). Danach richtet sich, ob man das vor­
genommen Pensum schafft oder nicht. [...] Dann kommen na­
türlich noch außerhalb der Reihe Dienstbesprechungen,
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Rücksprachen mit Vorgesetzen dazu oder [...] andere Gewer- 
k e [ ...]p 4 :5 ) .

Der SLB schildert ausführlich, dass es im Kern bei dem Verständ­
nis seiner Tätigkeit zunächst einmal um eine reguläre Bürotätig­
keit geht, mit einer hohen Bedeutung des schriftlichen [„hol meine 
Post") und elektronischen Schriftverkehrs („Computer hochfah­
ren"). Die Schilderungen würden sich vermutlich nicht erheblich 
von denen anderer Bürotätigkeiten unterscheiden:,,Publikum und 
Telefon" oder „Dienstbesprechungen" stellen eine stete Gefahr dar, 
die avisierte Stetigkeit zu unterbrechen, die Prozessgeschwindig­
keit ermöglicht. Deswegen wird streng nach funktionalistischen 
Gesichtspunkten das potenzielle Aufkommen auf das tatsächlich 
absolut notwendige Maß reduziert [„[...] was g eh ört überhaupt 
nicht zu mir, dass es gleich w ieder verschwindet"). Nur für das, was 
funktionell ihm zugeordnet wird, übernimmt er die vollumfängli­
che Prozessverantwortlichkeit [„nicht zu mir"). Sowohl man selbst 
als auch die Interaktion ist Teil einer Maschine, die unabänderlich 
arbeitet. Diese Beschreibung ist zugleich das Ideal: Für ihn ist 
entscheidend, einen geregelten, autonom plan- und kontrollierba­
ren Tagesablauf zu haben: „Dienstbesprechungen, Rücksprachen 
mit Vorgesetzen [...] anderen Kollegen, Fallm anager [...]" finden 

außerhalb der Reihe[.../ "statt (I 4:5).
Die klassische funktionale und verwaltungsrechtliche Prüfung 

der Zuständigkeit dominiert häufig den Blick auf die W ahrneh­
mung der Interaktionen. So wird die Interaktion mit Menschen 
stets neutralisiert und distanziert beschrieben. Die vorgetragenen 
Anträge der Klienten sind daher keine Gespräche mit einem Men­
schen, sondern stets ein „Vorgang" (14: 15). Schwierige Vorgänge 
sind solche, bei denen beispielsweise „uralte Unterlagen" (14: 27) 
gesucht werden müssen, sodass die Bearbeitung des Vorgangs, 
also der Prozess, länger dauert. Dabei geht es nicht darum, dass 
eine Integration in die Arbeit sich als kompliziert darstellt. Viel­
mehr ist die Fixierung auf die erfolgreiche Gestaltung des Prozes­
ses das hervorstechende Merkmal dieses Typus in seiner Sicht­
weise auf die eigene Tätigkeit. Aus Sicht des prozessfixierten SLB 
hat er damit seine Aufgabe korrekt durchgeführt und die Verant­
wortlichkeit endet.
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So ergänzt I 4 an späterer Stelle während des Interviews ei­
genständig die Frage, dass es ja Menschen gäbe, die aus bestim m ­
ten Gründen zum Jobcenter kommen würden, folgendermaßen:

I: [...] oft ist es derselbe Grund, die wollen Geld. Die kommen 
alle, w eilsie kein Geld haben.

B: Wie kann man den überbrücken?Diesen Grund?

I: Ja, gut, w äre esgut, wenn die ers tg ar  nicht in die Situation, 
dasssie kein Geld bekämen.

B: Wie kann man den beheben, diesen Zustand?

I: Ich verstehe g laube ich nicht die Frage. Die staatliche Leis­
tung ist dazu vorgesehen, diesen Zustand zu überbrücken.

B: Die Arbeitsaufnahme sozusagen.

I: Ach so. Zunächst mal kann man es beheben, dass wir not­
dürftig einspringen. Es istfü r eine Notsituation gedacht. Klar, 
aber  eigentlich, aber  gut, nicht nur Arbeit, bei mir fän g t es 
schon frü her an, bei der Frühbildung. Da g laube ich Hegen 
ganz viele Defizite, weil es auffällig ist, dass die Leute, die zu 
uns kommen, aus einer bildungsfernen Schicht stammen (I 4: 
37-41).

Für 14 ist die Auszahlung zur Sicherung des Lebensunterhalts 
primäres Ziel der Organisation des Jobcenters. Dies ist durchaus 
verständlich, da es sich dabei um seine originäre Aufgabe handelt. 
Erstaunlich ist aber, dass die Aufgabe der Arbeitsmarktintegration 
in keiner Weise als Aufgabe des Jobcenters eingeordnet wird. Das 
Ziel der Arbeitsmarktintegration wird nicht abgelehnt -  es ist aber 
eben nicht persönliche Aufgabe des SLB oder auch des Jobcenters 
insgesamt. In der Folge haben die Zielvorgaben auch keine Rele­
vanz für den Arbeitsalltag, wie die nachfolgende Passage verdeut­
licht. Diese entsteht, als I 4 die gezielte Frage gestellt bekommt, 
welche Ziele das Jobcenter gesetzt bekommt und ihm in Anschluss 
daran einige durch den Interviewer vorgelegt werden.

B: Ich hätte weiche mitgebracht. Zum B eisp iel...
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I: Die Verringerung der Hilfebedürftigkeit. Meinen Sie das in 
Geld, in Euro?

B: Das Land Hessen hat das ausgehandelt mit den Jobcentern.

I: Verringern heißt, wir müssen weniger zahlen als vorher, 
oder?

B: Was bedeutet das fü r  Sie und Ihren Arbeitsplatz aus Ihrer  
Sicht?

I: Es könnte m ehrere Sachen bedeuten. Es könnte bedeuten, 
ob es noch w eitere staatliche Förderung g ib t fü r  diese Perso­
nen. Oder es könnte bedeuten, dass eigenes Einkommen er­
höht werden könnte, z. B. geringfügige Arbeit könnte man in 
eine Teilzeittätigkeit ausbauen, Vollzeit w äre wünschens­
wert. (14:44-49)

14 antw ortet detailliert, logisch und grundsätzlich auf das Ziel der 
Verringerung der Hilfebedürftigkeit ausgerichtet. Er ist nicht ak- 
tiv-agierend, sondern eher analytisch-bewertend, indem er 
grundsätzliche Möglichkeiten zur Zielerreichung durchdiskutiert. 
Es gibt für ihn kein abrufbares Konzept zur Erreichung dieses 
Ziels im Arbeitsalltag. Deswegen muss er sich diesem Ziel in die­
ser steril-distanzierten, beinahe sezierenden Art und Weise annä­
hern. Die Ablehnung der Zielvorgaben grundsätzlich findet dage­
gen routiniert statt: Bei der Integrationsquote sei das „das Wort 
.Qualität'" nicht enthalten (I 4: 61). Es gehe ausschließlich um 
kritikwürdige schnelle Integration in Arbeit (,,Hauptsache er  hat  
erst mal was"], die mit Drehtüreffekten assoziiert wird (14: 61). 
Selbst die Motivation, in Gesprächen einen Klienten daraufhinzu­
weisen, dass er arbeiten könne, um keine Probleme mit Freibeträ­
gen zu haben, geht aus Sicht von I 4 auf „[...] meine persönliche 
Überzeugung [...]" zurück. Er tue das nicht, „[...] weil mein Chef mir 
eine Quote vorgegeben hat. Das habe ich auch schon vor 15 Jahren  
gem acht, als keine oder ganz wenige Statistiken geführt wurden 
und keine Ziele vorgegeben waren" (I 4 :69). Der SLB handelt aus 
seiner Sicht also weniger als ein durch Zielvorgaben spezifisch 
sozialisierter Akteur, sondern vielmehr als normaler w ertorien­
tierter Bürger. Dies hängt argumentativ, nicht statistisch, mit dem
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geringen Vertrauen in die W irksamkeit der grundsätzlich zur 
Verfügung stehenden und tagtäglich angewendeten Instrumente 
zusammen. So weist I 4 auf die Frage nach bestim mten Zielen 
durchaus glaubhaft nach, regelmäßig hierauf hinzuwirken.

I: Ja, ein ganz klassischer Fall ist, wenn die Leute, die bei uns 
anrufen, die wollen im m er Geld haben, meistens m ehr Geld. 
Mehr Geld geht, wenn man arbeitet. Und dann g ibt es Freibe­
träge. Der Grundfreibetrag ist 100 Euro. Der ist immer frei. 
Dann kom m t dieser klassische Anruf, der kom m t bestim m t 
immer einmal in der Woche, wie viel d a r f ich eigentlich dazu 
verdienen? Das ist der Moment, wo ich meinen Zorn immer 
etwas unterdrücken muss (lacht) und das System der Freibe­
träge erkläre, dass es den Freibetrag von 100 Euro gibt. J e  
mehr man verdient, desto höher ist der Freibetrag. Aber die 
Frage, die sie eigentlich nur wissen wollen, sind die 100 Euro. 
Aber ich versuche denen dann klar zu machen, dass sie mit 
den 100 Euro auch nur kurz gedach t haben, sondern dass sie 
ja  vielleicht versuchten sollten, den Einstieg ins Arbeitsleben 
zu finden, erstens, um ihren Lebenslauf lückenfreier zu g e ­
stalten. Und zweitens, dass sie aus einer bestehenden Tätig­
keit heraus eine bessere Tätigkeit finden. Das einfach als 
Sprungbrett besser ist, als nur irgendwie die 100 Euro zu 
kriegen, dam it ich einfach 100 Euro m ehr habe. Aber eigent­
lich will ich gern aufStaatskosten leben (lacht).

B: Wie reagiert der Typische darauf?

I: Also, (lacht), eigentlich habe ich das schon ähnlich abg e­
spult, wie ich das den Leuten sage. Und, ich weiß natürlich 
nicht, ob die Reaktionen immer ähnlich, im m er ehrlich sind, 
sie versichern dann natürlich immer, dass sie selbstständig 
leben wollen. Aber ich habe immerhin die Hoffnung, dass ich 
bei dem ein oder anderen einen Denkprozess anrege (lacht) 
(14:55-57).

In dieser Passage steht der entscheidende Satz am Schluss: „dass 
ich bei dem ein oder anderen einen Denkprozess anrege". Hier zeigt 
sich das geringe Vertrauen in die W irksamkeit der eigenen Mittel, 
die zur Zielerreichung verwendet werden, ein Resultat der eige­
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nen Berufserfahrung, denn „Viele von denen, die ich sehe, die aus 
dem Hilfebezug rauskommen, sind auch schneil w ieder drinnen. Das 
isteins der größten Probleme, finde ich"(14: 65).

In der Konsequenz bearbeitet dieser SLB nur das, was an ihn 
herangetragen wird. Beispielsweise wird eine Rückforderung 
dann veranlasst, wenn eine andere Behörde bestätigt hat, dass das 
Einkommen in der Vergangenheit höher als angegeben war (I 4: 
27). Es findet kein eigenes Ermitteln zur Reduktion des Miss­
brauchs statt, was durchaus in dieser Funktion zur Zielerreichung 
möglich wäre. Ein Gespräch mit einem Klienten, der sich über ein 
steigendes Einkommen informiert, führt nicht dazu, dass bei­
spielsweise Kollegen aus der Arbeitsvermittlung diese Informati­
on bekommen, um eventuell dabei zu helfen. Es bleibt bei einer 
allgemeinen Aufklärung eher staatsbürgerlicher, nicht professio­
neller Natur (I 4: 55-57). Es fehlt bei diesem Typus das system ati­
sche Bearbeiten der Zielsetzung im Alltag.

4.2.2. „Alles andere wäre einfach zu viel Aufwand": Der
verschreckte SLB (A1/B2)

Der verschreckte SLB zeichnet sich, technisch gesehen, durch 
einen niedrigen W ert auf der Achse A und einen hohen W ert auf 
der B-Achse aus. Ihm konnte kein Fall zugeordnet werden, wie in 
Abbildung 23 ersichtlich ist.
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Abbildung 23: Derverschreckte SLB (niedrigerA-Wert/hoher B-Wert) 
(eigene Darstellung)
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Dieser Typus konnte nicht in Reinform ein Fall in der Empirie 
zugeordnet werden. Die Kombination hoher A-Wert und niedriger 
B-W ert ist demnach zunächst einmal ein theoretisch konstruierter 
und kein em pirischer Raum. Dennoch lässt sich aufgrund dessen 
vermuten, dass es SLB gibt, die diesem Typus zuzuordnen sind. 
SLB sind meist entweder ganz neu in diesem Arbeitskontext oder 
haben nach einer gewissen Zeit gekündigt und sich andere Be­
schäftigungsverhältnisse gesucht. Dieser Typus zeichnet sich 
dadurch aus, dass die Ziele zwar nicht internalisiert wurden, aber 
ein Wirkungsoptimismus bezüglich des eigenen Handelns besteht. 
Wie sich diese allgemeine und nur bedingt auf empirischen Daten 
beruhende Charakterisierung dieses Typus in der Empirie dar­
stellt, lässt sich zumindest teilweise an I 9 beobachten, der Züge 
dieses Typus im Interview aufweist. Die geografisch nahestehen­
den Typen I 17 und I 20 wiesen diese Ähnlichkeit zum vierten 
Typus nicht auf. I 9 wendet das SGB II seit 9 Jahren an und verfügt 
folglich über eine durchschnittliche Berufserfahrung in dem Auf­
gabengebiet. Die nun folgende Interviewpassage setzt an einer 
Stelle ein, als es darum geht, woran er festmacht, was mit einem 
Klienten erreichbar ist und was nicht. Für ihn sind sowohl seine 
,,Berufserfahrung" als auch seine ,,Menschenkenntnis" (I 9: 49) die 
entscheidenden Faktoren zur schnellen Identifikation von denje­
nigen, bei denen eine Integration in den Arbeitsmarkt möglich ist. 
An der Stelle schildert er sein Vorgehen, wenn er erkennt, dass 
der Klient eine Drogenproblematik hat.

„Die Konsequenz ist, dass ich diesen Kunden, wie soll ich es 
sagen, ich gucke, dass ich mit ihm das Nötigste mache, was so 
als gesetzliche Vorgabe vorgegeben ist. Ich, fü r  mich, das ist 
meine persönliche Meinung, kann ihn auch in Ruhe lassen. 
Wenn ich denke, dass sein persönliches Ding ist, was er 
braucht, weil, alles andere, w äre einfach zu viel Aufwand" (I 
9:51).

Der entscheidende Satz steht am Ende des Zitats, dass trotz der 
zahlreichen Hemmnisse Möglichkeiten bestünden, diese grund­
sätzlich für die Arbeitsmarktintegration hinderliche Problematik 
durchaus zu verändern: Dies wäre aber „[...] einfach zu viel Auf­
wand". Hier kommt eine, wenn auch verdeckte, optimistischere
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Einschätzung der W irksamkeit des Handelns zutage, als es bei­
spielsweise der prozessfixierte SLB an den Tag legen würde: Un­
ter idealisierten Bedingungen wäre diese Problematik demnach 
positiv beeinflussbar. Diese Einschätzung speist sich auf eigene 
berufliche Vorerfahrungen in der Drogenberatung, resultiert aber 
nicht in irgendeine Aktivität mit dem Klienten [„kann ihn auch in 
Ruhe lassen"], weswegen der Gedanken auch nicht weiterverfolgt 
wird. Schlussendlich verweilt er aber im Nichtstun und ist in der 
Folge auch dem ersten Typus zuzuordnen. Nachdem keine w eite­
ren Fallbeispiele diesem Typus zugeordnet werden konnten, ist 
keine Aussage über mögliche Auswirkungen auf das Ermessen 
möglich, da diese sich nicht bei I 9 als Arbeitsidentität durchge­
setzt hat.

4.2.3. „Wir versuchen": Der bem ühte SLB (A2/B1)
Der bemühte SLB zeichnet sich, technisch gesehen, durch einen 
hohen W ert auf der Achse A und einen niedrigen W ert auf der B- 
Achse aus. Ihm konnten sieben Fälle zugeordnet werden, wie in 
Abbildung 24 ersichtlich ist.
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B-Wert)
(eigene Darstellung)

https://doi.org/10.5771/9783828868601 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 21.01.2026, 05:45:43. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/9783828868601


Vier A rbeitsidentitäten 157

SLB dieses Typus sind Mitarbeiter, die dieser Tätigkeit bereits 
einige Jahre nachgehen. Aber sie verfügen im Durchschnitt mit 
rund 5 Jahren Berufserfahrung über deutlich weniger Berufser­
fahrung als der Durchschnitt des Samples (0  8,8 Jahre). Es sind 
zudem mit 71 % (0  57 %) überproportional viele Frauen in die­
sem Typus repräsentiert. Fast alle bemühten SLB haben mit 86  % 
(0  57 % ) das Abitur, während das Fachabitur mit 14 % (0  38 %) 
unterdurchschnittlich abgelegt wurde. Auffällig ist, dass keiner 
der Befragten seine Qualifikation an der Verwaltungsfachhoch­
schule erworben hat (0  33 % ). Sie kommen häufig aus anderen 
Berufen oder haben Studiengänge absolviert, die sie nicht im Spe­
ziellen auf die spezifische Tätigkeit der Anwendung des SGB II 
vorbereitet haben. So sind darunter ein diplomierter Ökonom, ein 
Soziologe und ein Pädagoge, ein Reiseverkehrskaufmann und ein 
Kellner. Nur ein SLB dieses Typus kann mit dem Abschluss als 
Bachelor „Soziale Arbeit" eine eindeutige Vorbereitung auf diese 
Tätigkeit nachweisen -  allerdings ist dieser auch gleichzeitig der­
jenige mit der kürzesten Berufserfahrung.

Diese soziodemografischen Abweichungen vom Durchschnitt 
des Samples lassen sich durchaus schlüssig mit den empirischen 
Erhebungen und der Analyse verbinden. Bemühte SLB haben ge­
meinsam, dass sie ihre Aufgabe nicht „von der Pike auf" gelernt 
haben. SLB dieses Typus fehlt also die spezifische Verwaltungsso­
zialisation. In den Beruf des Sachbearbeiters im SGB II sind sie 
eher durch „learning by doing" hineingerutscht. Ihre Motivation, 
im sozialen Bereich tätig zu sein, ist zwar in den Interviews nicht 
explizit them atisiert worden, aber sie dürfte bei einer Mehrheit 
von einem gewissen Idealismus geprägt sein, denn für alle bemüh­
ten SLB steht, mehr als bei den prozessfixierten SLB, der Mensch 
als Individuum im Mittelpunkt: Sie sind em pathischer und be­
rücksichtigen demzufolge eher individuelle Probleme der Klien­
ten. Aus Sicht der bemühten SLB sind diese Interaktionen eine 
Form sozialer Fürsorge, die zum Aufgabengebiet dazugehört.

Dies ist erstaunlich vor dem Hintergrund, dass der bemühte 
SLB, mehr als der prozessfixierte SLB, Ziele und Kennzahlen in 
seine Auffassung des Berufsfelds internalisiert hat. Er prüft jeden 
Tag Klienten auf seine Möglichkeit hin ab, inwieweit sie in den 
Arbeitsmarkt integrierbar sind. Der bemühte SLB hat dieses Ziel
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verstanden. Er weiß, dass er Ergebnisse nachweisbar produzieren 
muss -  und er versucht es. Dieses Ziel dominiert nachweislich die 
Interaktion mit dem Klienten. Auch aufgrund eines fehlenden 
Methodenkoffers verbleibt diese Internalisierung in der tatsächli­
chen Interaktion auf der Ebene eines eher banalen Creamings. 
Wenn bestim mte Merkmale auftauchen, die einer Arbeitsmarktin­
tegration entgegenstehen, versucht er es, ohne innere Hoffnung 
und Nachdruck. Damit bringt der SLB sich aber selbst in eine Di- 
lemmata-Situation, weil er damit zwischen Fürsorglichkeit und 
Zielerreichung eine Balance hersteilen muss. Diese Situation wird 
für ihn zusätzlich erschwert, weil er nicht glaubt, dass er die Situa­
tion selbst deutlich beeinflussen kann. Für ihn steht das tägliche 
Bemühen um eine Auflösung der komplexen Situation im Alltag im 
Vordergrund. Hier unterscheidet sich dieser Typus z. B. vom pro­
zessfixierten, dem allein die Prozessgestaltung ausreicht. Der 
bemühte will auch am Ende ein Ziel erreichen. Wie diese abstrakt 
beschriebene Charakterisierung konkret in der Lebenswelt eines 
SLB sich in den Daten widerspiegelt, lässt sich anhand von I 19 
nachvollziehen, einem Prototyp des bemühten SLB.

I 19 ist ursprünglich gelernter Industriekaufmann, der seit 9 
Jahren das SGB II anwendet. Seine Antwort auf die Frage zu Be­
ginn des Interviews, wie ein typischer Arbeitstag bei ihm aussieht, 
fällt folgendermaßen aus:

I: „Ja, ein ganz norm aler Tag. Also unsere H auptaufgabe ist 
ja , die Leute in Arbeit zu vermitteln, was ja  auch das Gesetz 
so vorgibt, dass die Hilfebedürftigkeit möglichst schneil b e ­
endet werden soll. Und da g ib t es natürlich verschiedene 
Möglichkeiten und es kom m t natürlich bei unserer Arbeit da­
rau f an a u f den Einzelfall. Also, die Leute kommen ja  mit ver­
schiedenen Voraussetzungen zu uns. Dann muss ich erst mal 
schauen, was hat der Mensch fü r  einen Lebenslauf der vor 
mir sitzt. Am Schreibtisch sitzt, was hat er  fü r  Vorstellungen, 
in welchem Bereich m öchte er  arbeiten. Möchte er  sich viel­
leicht noch mal qualifizieren oder brauch er noch anders, an­
dere Unterstützung, also zum Beispiel, dass im fam iliären Be­
reich was nicht in Ordnung ist oder die Wohnsituation nicht 
in Ordnung ist. Das sind alles Dinge, die erst mal in einem
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Erstgespräch abgeklop ft werden und dann kann man gucken  
im Gespräch mit dem Kunden, inwieweit man dann so eine 
Integrationsstrategie mit dem Kunden gem einsam  zu entwi­
ckeln " [...] (119:3).

Gleich zu Beginn auf die offen gestellte Frage wird deutlich, dass 
dieser Typus sich mit seiner Fokussierung auf die Arbeitsmarktin­
tegration („unsere Hauptaufgabe ist ja, die Leute in Arbeit zu ver­
mitteln) deutlich vom prozessfixierten SLB unterscheidet, bei dem 
es in erster Linie um eine Verwaltungsaufgabe geht. Zweitens 
steht bei I 19 das Individuum („es kom m t natürlich bei unserer 
A rbeit d arau f an a u f den Einzelfall) und seine individuelle (Berufs- 
)Biografie im Vordergrund („verschiedenen Voraussetzungen"). 
Drittens ist es grundsätzlich das Ziel des SLB, in der Klienteninter­
aktion eine proaktive und zielorientierte Agenda zu entwickeln 
[„eine Integrationsstrategie mit dem Kunden gem einsam  zu entwi­
ckeln"). Der stärker prozessfixierte SLB konzentriert sich bei der 
Klienteninteraktion auf Zuständigkeiten, Prozesse und eigene 
Ressourcen. Der bemühte SLB dagegen blickt auf den Klienten, 
dessen Hintergründe und dessen mögliche Arbeitsm arktintegrati­
on. Dies wird auch deutlich, als I 19 gebeten wird, vom letzten 
Gespräch mit einer Klientin zu berichten.

I: „Ja, das w ar ein Neukundengespräch. Die Kundin ist von 
Stuttgart hierher gezogen und da habe ich eben auch noch 
g ar  keine Daten dazu im PC. Und da habe ich je tz t  erst mal 
das Neukundenprofiling mit ihr gem acht. Sie hat gesagt, sie 
m öchte s ich jetz t erst mal A rbeitsuchen und strebt ab August 
eine Ausbildung an. Sonst w äre die Überlegung gewesen, ha­
ben wir eine passende Kurzqualifizierung fü r  sie, dass ich mit 
ihr kurz angerissen. Und dann hat sich aber  im Gespräch 
herausgestellt, nein, sie m öchte eine richtige Ausbildung m a­
chen, hat auch schon ein Praktikum absolviert, also in dem 
Hotelbereich. Und da werde ich je tz t  erst mal gucken, und so 
habe ich es mit ihr besprochen, dass wir versuchen, fü r  sie ein 
Job  zu finden und wenn sie Unterstützung braucht, wenn sie 
kein Jo b  findet, entw eder Bewerbungstraining oder eine Aus­
bildungsstelle zu suchen, das sie dann einfach nochmal au f  
mich zukom m t"(119: 9).
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Zunächst richtet I 19 seine Beschreibung auf den Klienten und 
seine berufliche Biografie. Er übernimmt Verantwortung für die 
Arbeitsmarktintegration [„wir versuchen, fü r  sie einen Jo b  zu finden  

Zu neudeutsch würde man sagen, er ,com m ittet‘ sich auf 
dieses Ziel. Dieses Bekenntnis ist vom SLB ernst gemeint. An spä­
terer Stelle ist er von der Qualifikation und den Möglichkeiten des 
Klienten überzeugt, Fuß zu fassen auf dem ersten Arbeitsmarkt 
(„So der erste Eindruck, würde ich so einschätzen, dass sie eigentlich 
im nächsten Jah r  weg sein müsste" (I 19: 15). Der Verweis auf den 
Einsatz bestim m ter Instrumente in der Zukunft (Bewerbungstrai­
nings, Ausbildungsstellensuche), die erst eingesetzt werden, wenn 
die eigenen Bemühungen erfolglos verbleiben, ermöglicht es dem 
bemühten SLB, Zeit zu gewinnen und sich noch nicht der Verant­
wortlichkeit zur Arbeitsmarktintegration stellen zu müssen. An­
gesprochen auf die avisierte Eingliederungsstrategie, wenn nach 
den drei Monaten nichts passiert, antw ortet 1 19 das Folgende:

I: „Dann würde ich ein Bewerbungscoaching machen. Wenn 
nach drei Monaten sich da nichts tut [...]. Es ist bei uns so ­
wieso im Team, da sind wir uns unter Kollegen eigentlich, die 
meisten, einig, dass wir im m er versuchen, wenn die Möglich­
keiten da sind, sprich Geld, Bildungsgutscheine, dass wir dann 
auch versuchen, im m er eine Ausbildung hinzukriegen, weil 
das am nachhaltigsten einfach ist. Und wenn die Leute noch 
jung genug sind und die Fördervoraussetzungen mitbringen, 
warum soll ich das nicht machen" (119:17).

I 19 will alle verfügbaren Instrumente einzusetzen, auch längere 
und kostenintensivere [„warum soll ich das nicht machen"). Alle 
Instrumente, die sinnvoll erscheinen, werden in Betracht gezogen 
und würden dem Klienten zur Verfügung gestellt werden. Inwie­
weit diese Instrumente tatsächlich helfen werden, spielt für I 19 
bei der Abwägung kaum eine Rolle. Die Motivation speist sich aus 
dem Willen, für eine junge Klientin alles zu tun, was möglich ist 
[„wenn die Leute noch jung genug sind“). So denkt er bereits über 
eine mögliche Abfolge aller möglichen Instrumente nach. I 19 ist 
in jeder Hinsicht daran interessiert, Hilfestellungen zu ermögli­
chen, die möglicherweise zur Arbeitsmarktintegration beitragen 
können. Trotzdem bleibt es selbst bei einem ressourcenstarken
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Klienten beim Versuch [„wir versuchen fü r  sie einen Jo b  zu finden  
bzw. „dann auch versuchen, immer eine Ausbildung hinzukrie­

gen."]. Bei einem anderen Klienten mit schlechten Sprachkennt- 
nissen, der selbstständig ist, wird „versucht, ein bisschen besseres  
Deutsch hinzubekommen, um dann vielleicht (...) ja , eine Integration  
hinzubekommen." (I 19: 11). Die Arbeitsmarktorientierung, ge­
paart mit einer Wirkungsskepsis, durchzieht die Schilderungen. 
Dies ist charakteristisch für I 19 und den Typus des bemühten SLB 
insgesamt.

Nur vor diesem Hintergrund ist zu verstehen, dass I 19, ange­
sprochen auf die Ziele, durchaus distanziert die organisatorischen 
Abfolgen dargelegt:

B: „Es g ib t ja  a u f der großen Ebene ja  Ziele, die auch verein­
bart worden sind, wo das Land Hessen mit dem Jobcen ter g e ­
sagt hat, ihr müsst so und so viel erreichen. Sind die ihnen 
bekannt, haben sie davon schon mal etw as gehört?

I: Ja  (lacht). Ja, wir haben immer unsere Auftaktveranstal­
tung und diesen Zielnavigator, wo dann immer über die Ziele 
gesprochen wird. Und wo ja  auch geguckt wird, dass die Ziele 
möglichst eingehalten werden. Wir kriegen unsere Integrati­
onsquote und die anderen Ziele und dann soll man das mög­
lichst dann die Maßnahmen gut besetzten etc. PP."

Die Antwort ähnelt durchaus der eines Externalisierers. Als aber I 
19 angesprochen wird, wie er diese Ziele anwendet, antw ortet er 
folgendermaßen:

I: „Ist dann halt die Frage, was fü r  Voraussetzungen bringt 
derjenige mit. Wenn es eben so ein Fall ist, wie geschildert, 
dann dauert es zw ar länger, bis die Hilfebedürftigkeit been ­
det werden kann, aber  die Chance ist auch größer. Es g ibt 
immer um die Verringerung der Hilfebedürftigkeit, das ist 
immer das oberste Ziel. Und, das kriegen die Leute auch von 
mir gesagt, von Anfang an."

I 19 hat die Arbeitsmarktintegration als Bestandteil seiner Arbeit 
vollumfänglich akzeptiert und internalisiert [„das ist immer das 
oberste Ziel“]. Jedoch beteuert I 19, dass dies „die Leute auch von
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mir" von Anfang an gesagt bekämen. Das klingt eher nach einem 
Elternteil, das nicht mehr weiterweiß, wie es den pubertierenden 
Teenager zum gesellschaftskonformen Verhalten anleiten kann, 
nicht aber wie ein erfahrener Verwaltungsmitarbeiter, der syste­
matisch Instrumente zur Zielerreichung im Einzelfall abwägt und 
auswählt. Hier spricht der bemühte SLB, der die Ziele und Kenn­
zahlen durchaus angenommen hat, der aber von seinen Möglich­
keiten zur Zielerreichung selbst nicht überzeugt ist.

4.2.4. „Hätte ich nur mal selber angerufen": Der steuernde SLB 
(A2/B2)

Der steuernde SLB zeichnet sich, technisch gesehen, durch einen 
hohen W ert auf der Achse A und einen hohen W ert auf der B- 
Achse aus. Ihm konnten sieben Fälle zugeordnet werden, wie in 
Abbildung 25 ersichtlich ist.

https://doi.org/10.5771/9783828868601 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 21.01.2026, 05:45:43. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/9783828868601


Vier A rbeitsidentitäten 163

(eigene Darstellung)
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Die soziodemografische Zusammensetzung dieses Typus ist auf­
fällig unauffällig: Im W esentlichen entsprechen fast alle W erte 
dem arithmetischen Mittelwert des Samples. Jedoch ist unterhalb 
dieser Durchschnittswerte eine interessante Abweichung zu ver­
zeichnen: 7 1 %  sind entweder diplomierte Verwaltungswirte oder 
Sozialarbeiter/-pädagogen. Von fünf Diplom-Sozialarbeitern/­
pädagogen im gesamten Sample befinden sich drei (43 %) in die­
sem Typus. Der Anteil derjenigen mit Fachabitur liegt bei 40 % 
und ist damit leicht überdurchschnittlich (0 3 3  % ), aber dennoch 
am höchsten unter allen Typen.

Diese soziodemografischen W erte lassen sich mit den em piri­
schen Erhebungen und deren Analyse verbinden. Überdurch­
schnittlich viele SLB stammen aus akademischen Fachhochschul­
ausbildungen, die auf die beratende (v. a. Diplom-Sozialpädago­
gen) oder administrative Tätigkeit (v. a. Diplom-Verwaltungs­
wirte) in einer Sozialverwaltung vorbereiten. Diese Art von 
Tätigkeit fiel also auf einen frühen Zeitpunkt im Leben, die zeitlich 
nach dem ersten berufsqualifizierenden Abschluss zu verorten ist. 
Das Fachhochschulstudium war aber auch gleichzeitig der höchste 
Abschluss, der unm ittelbar angestrebt werden konnte. Der steu­
ernde SLB hat sich also früh auf die Arbeit mit Klienten eingelas­
sen. Er hat sich dafür ausbilden lassen und ist dieser Berufswahl 
bis heute treu geblieben. Steuernde SLB können die notwendige 
Nähe zum Klienten eingehen, weil sie es gelernt haben und es 
auch wollen. Bei diesen SLB ist ein hohes Maß an Selbstvertrauen 
in die eigenen Fähigkeiten festzustellen. Überdurchschnittlich 
häufig spielt die eigene Lebenserfahrung bei der Interaktion mit 
den Klienten eine Rolle, auf die verwiesen wird. Sie sehen sich in 
der Lage, in der Klienteninteraktion den Unterschied auszu­
machen.

Der steuernde SLB ist in der Regel kein Illusionär: Er geht, wie 
SLB aller anderen Typen, nicht davon aus, dass er jeden und alle 
Klienten in Arbeit integrieren kann. Trotz schwieriger Vorausset­
zungen als Individuum beim Klienten eine signifikante Bewegung 
in Richtung Arbeitsmarkt bewirken zu können, ist das stilprägen­
de Element dieses Typus. Während etwa der bemühte SLB die 
Situation als beinahe unüberwindbaren „Status Quo" hinnimmt 
und darin verharrt, ist es für den steuernden SLB eine normale
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Situation, die er, in gewissem Maße, beeinflussen und lenken 
kann. In der Konsequenz kann man bei ihm das höchste Maß an 
Vertrauen in die W irksamkeit des eigenen Handelns messen: 
Steuernde SLB führen häufig eine Liste der Integrationen, die sie 
erreicht haben, um die eigenen Erfolge für sich transparent zu 
machen. Sie agieren situativ während der Klienteninteraktion. 
Wenn sich der Klient anders verhält als erwartet, bleiben sie nicht 
bei ihrer ursprünglichen Strategie, sondern wählen eine neue aus. 
Sie sind interessierter an kleinteiligen Beobachtungen einzelner 
Prozessschritte.

Trotzdem ist das diesem Typus hervorstechende Vertrauen in 
die W irksamkeit der eigenen Instrumente nicht allein durch die 
Ausbildung entstanden. Ein Teil der SLB mit derselben Ausbildung 
sind prozessfixierte SLB geworden. Es ist folglich anzunehmen, 
dass diese Arbeitsidentität erst nach einer gewissen Zeit in der 
Tätigkeit entstanden ist. Förderlich für diese Entwicklung scheint 
die von diesem Typus forcierte direkte Klienten- und Arbeitgeber­
interaktion zu sein -  oder auch physische Nähe. Sie sehen sich 
selbst am Ende der W ertschöpfungskette. Sie mischen sich mehr 
ein und verhandeln mehr mit den Interaktionspartnern als SLB 
anderer Typen. Die Integration in Arbeit ist nichts Abstraktes, 
sondern beobachtbare und damit beeinflussbare Realität. Wie sich 
diese abstrakt beschriebene Charakterisierung konkret in der 
Lebenswelt eines SLB in den Daten widerspiegelt, lässt sich an­
hand von I 6 nachvollziehen, einem Prototyp des steuernden SLB.

I 6 wendet seit sechs Jahren das SGB II an. Er hat das Abitur 
und ein Fachhochschulstudium mit dem Abschluss als Diplom­
Sozialpädagoge verlassen. Nachdem I 6 einen typischen Ar­
beitsalltag geschildert hat und darin einen Arbeitgeberkontakt 
erwähnt, antw ortet er auf die Nachfrage seitens des Interviewers, 
ihm einen typischen Arbeitgeberkontakt zu erzählen, folgender­
maßen:

B: ,,... ja, gestern zum Beispiel, da haben wir eine Kundin [...] 
Deren Tochter schickt mir eine Mail, weil sie selber so etwas 
nicht kann, den Kontakt zum Arbeitgeber, der da was ausge­
schrieben hat, mit der Bitte, ob ich da anrufen kann, weil ich 
das besser kann als die Kundin, weil sie ist ursprünglich rus­
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sischsprachig und telefonieren ist nicht so ihre Stärke. [...] Al­
so nehme ich den Hörer in die Hand, Jobcen ter Kreis XY, weil 
die sind in der Stadt XY, sage worum es geht, dann kommen 
wir ins Gespräch. Und gestern w ar es dann wunderbar, weil 
er sagte, die ist g erad e noch da, die fä h r t  heute oder morgen 
zurück, wollen sie die noch kennenlernen, können sie das 
noch einrichten, zack, hatte die ein Vorstellungsgespräch, 
dann muss man es ja  loslassen, ne (lacht). Das ist halt so ty­
pisch. Genau.

I: Loslassen h e iß t ...

B: (...) Es liegt nicht m ehr in m einer Hand. [...] oder m anche 
kriegen es halt selber nicht gebacken  und nehmen den Hörer 
in die Hand und ich denke dann, hätte ich nur mal selber an­
gerufen" (I 6: 6-9).

I 6 beschreibt ausführlich die kommunikativen Fähigkeitslücken 
des Klienten, von denen er aus der E-Mail der Tochter erfahren 
hat. Angesichts der kommunikativen Defizite kommt I 6 zu der 
Einschätzung, dass der Klient während eines solchen Telefonats 
nicht die richtigen Antworten geben und in der Folge kein Vorstel­
lungsgespräch bekommen wird. Die Umstände sind aus Sicht von I 
6 für das erfolgreiche Zustandekommen des Vorstellungsge­
sprächs alles andere als günstig. Er hat aber aus seiner Sicht eine 
wirksame Interventionsmöglichkeit parat: I 6 organisiert selbst 
per Telefon das Vorstellungsgespräch, um nicht im Nachhinein zu 
denken, ,,[...] hätte ich nur m alselb er  angerufen [...]". Der Umstand, 
dass der Arbeitgeber in einem anderen Bundesland ist, bedeutet 
für I 6, dass er diese Situation aufgrund der Distanz nicht mehr 
selber beeinflussen kann [„Es liegt nicht m ehr in m einer Hand. 
[...]“). I 6 hat für den Fall des „Versemmelns“ des Klienten beim 
Arbeitgeber im Anschluss vor, das Gespräch mit der Kundin zu 
reflektieren, „[...] dass sie das vielleicht beim nächsten Mal anders 
gem acht"  (16: 9). Er hat also selbst beim Scheitern des organisier­
ten Vorstellungsgesprächs aus seiner Sicht w eitere Optionen, 
seine eigene Beeinflussungsmöglichkeit für die Arbeitsm arktin­
tegration mit dem Klienten aufrechtzuerhalten. Dieser W ir­
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kungsoptimismus kennzeichnet I 6 und ist typisch für den Typus 
des steuernden SLB.

Jedoch bedeuten diese häufig beobachtbaren Zeichen einer tat­
sächlichen Internalisierung nicht bei allen eine Annahme auf der 
W erteebene bezüglich Kennzahlen. So antw ortet etwa I 6 auf die 
Frage, nachdem der Interviewer die aktuelle Integrationsquote 
vorgelesen und ihn nach der Bedeutung dieser Zahl für seine Ar­
beit gefragt hat:

„Das kom m t im m er d rau f an (lacht). Nach solchen Geschich­
ten (...) muss ich dann immer wieder in mich gehen, muss sa ­
gen, Vorname I 6, Du bist Sozialpädagogin. Du m achst die 
Arbeit aus einem anderen Grund. Nicht wegen der Zahlen. 
Wenn da gute Zahlen dabei rauskommen, super. Ich bin aber  
nicht immer so cool. Manchmal setzt es mich ganz schön un­
ter Druck. Dann setze ich auch die Kunden unter Druck. Ich 
kann das nicht über einen Kamm scheren, weil fü r  manche 
Kunden ist es super. Dass man die ein bisschen unter Druck 
setzt. [...] Druck heißt je tz t  nicht, ich stehe mit der Peitsche 
hinter ihnen. Aber ich konfrontiere sie mit etw as (...) was sie 
bisher nicht so in ihr Leben gelassen haben. Aber ehrlich g e ­
sagt, schön fin de ich es nicht [...] Ich sage es auch mal so, dass 
es nicht einfach ist, diese Zahlen auch ehrlich zu erreichen. 
Also wir nutzen da schon auch Integrationen, die Integratio­
nen sind, aber  vielleicht kurzfristig oder so. (...) Also ich m a­
che eine Unterscheidung, zwischen es g ibt unterschiedliche 
Arten von Erfolgen. Ich versuche nicht daran zu denken, dass 
davon mein Arbeitsplatz abhängt, ob ich das erreiche oder  
nicht. Weil dann kann ich nicht arbeiten. Ich bin Sozialpäda­
goge."

I 6 assoziiert mit den Zielen und Kennzahlen zunächst einmal die 
Botschaft, verstärkt Menschen in Arbeit zu integrieren. Diese Bot­
schaft ist konkret an ihn gerichtet und löst Gefühle aus [„Ich bin 
aber  nicht immer so cool"). Diese sind so intensiv, dass er sogar in 
Frage stellt, ob diese Vorgaben überhaupt in Einklang mit der 
Ausbildung für ihn zu bringen sind [„muss ich dann immer w ieder 
in mich gehen “). Dennoch hat er am Ende einen Weg gefunden, die 
Ziele nicht abzulehnen und ohne die professionelle Ausbildung zu
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leugnen. Dies realisiert er dadurch indem die damit assoziierten 
Erwartungen, wie z. B. Druck weitergeben bei Klienten, bei denen 
es auch sozialpädagogisch geboten ist [„für m anche Kunden ist es 
super"), weitergegeben wird. Zweitens werden durchaus kurzfris­
tige Integrationen angestrebt. Drittens gibt es, in dieser Passage 
nicht weiter ausgeführte, eigene Definitionen des Erfolgs. Mit 
diesem Dreiklang gelingt I 6 die Balance zwischen Zielen und ei­
genen professionsbedingten Auffassungen. Der höchste gem esse­
ne W ert auf der A-Achse war bei I 12, der auf die Frage nach der 
Kennzahl zur Reduktion der Hilfebedürftigkeit antwortet: I: „Die 
Verringerung der Hilfebedürftigkeit habe ich tatsächlich geschafft, 
auch nachweislich geschafft, aber  nur durch Erhöhung der Kon­
taktdichte. Das ist das Einzigste, was wirklich funktioniert. Also nur, 
wenn ich Kontakt habe, kriege ich ihn weg" (I 12: 19). Seine Strate­
gie der Kontaktdichte ist aus seiner Sicht das Mittel der Wahl zur 
Zielerreichung, dem er eine höchste W irksamkeit attestiert [„Das 
ist das Einzigste, was wirklich funktioniert'). Steuernde SLB neh­
men das Ziel an, suchen nach Möglichkeiten und verfügen nach 
eigener Auffassung über die notwendigen Ressourcen, um dies zu 
erreichen.

Diese vier konstruierten Typen werden im nachfolgenden Ka­
pitel zusammengefasst und vor dem Hintergrund bisheriger Typo­
logien zu Arbeitsidentitäten aus den Studien von Eberwein 
(Eberwein & Tholen 1987), Bartelheim er (2013) oder Behrendt 
(Behrend & Ludwig-Mayerhofer 2008) eingeordnet.

5. Beantwortung der zweiten Forschungsfrage

Die zweite Forschungsfrage lautete: Welche Arbeitsidentitäten 
em ergieren aus der Auseinandersetzung der Street Level Bureau­
crats mit den veränderten Rahmenbedingungen? Diese Studie hat 
auf Basis der Datenanalyse vier Arbeitsidentitäten zwischen Re­
chenschaftspflicht und Verantwortlichkeit konstruiert.

Für den prozessfixierten SLB steht im Vordergrund, die vielfäl­
tigen Bedingungen am Arbeitsplatz zu bewältigen. Allein die re­
gelkonforme Bearbeitung des Prozesses reicht aus seiner Sicht für 
die erfolgreiche Interaktion mit dem Klienten aus. In der Folge
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kennzeichnen diesen Typus eine passiv-reaktive Interaktion mit 
dem Klienten und eine Fokussierung auf die Rechtsanwendung, zu 
einem nicht unerheblichen Teil funktionell bedingt. Der prozessfi­
xierte SLB nutzt sein Ermessen zur Prozessbeschleunigung. Dem­
entsprechend skeptisch, ignorant, distanziert und teilweise zy­
nisch sind SLB dieses Typus gegenüber der individuellen, 
organisatorischen und institutioneilen Fähigkeit des Staates ins­
gesamt, Menschen in Arbeit bringen zu können. Der in dieser Stu­
die konstruierte prozessfixierte SLB ähnelt der von Bartelheim er 
(2013) konstruierten regelorientierten und direktiven Fallbear­
beitung oder Eberweins Typus des Arbeitsverm ittlers als Büro­
kraten (Eberwein & Tholen 1 9 8 7 :1 1 7 -1 2 0 ). Es scheint der „natür­
liche" Typus M itarbeiter in einer Verwaltung zu sein, der am 
erfolgreichsten ist, wenn es darum geht, sich von den neuen Be­
dingungen der Rechenschaftspflicht am w eitesten zu distanzieren. 
Seine Immunität gegenüber Zielen ist ein Problem für den Staat, 
wenn er sich nicht nur durch Rechtsanwendung legitimieren 
möchte.

In Bezug auf den verschreckten SLB ist zu mutmaßen, dass er 
durchaus weiß, was er tun müsste, um die Ziele zu erreichen. Al­
lerdings ist er nicht bereit, dies auch zu tun. Vermutlich stehen 
hier die Hürden und die Zeitintensität nicht im Einklang mit den 
Erwartungen an seinen Arbeitsplatz. Möglicherweise scheidet er 
frühzeitig aus der Tätigkeit aus oder hat sich in Richtung anderer 
Arbeitsidentitäten entwickelt. Eberwein & Tholen (1987) geben 
durchaus Hinweise, welche Typen von Mitarbeitern dazu gehören 
könnten: Etwa der Arbeitsverm ittler als Makler (Eberwein 
&Tholen 1 9 8 7 :1 0 8 -1 1 3 ), der eher eine unbürokratische Arbeits­
weise bevorzugt und den das rigide Regime des SGB II abschreckt; 
der „Sozialarbeiter" (Eberwein & Tholen 1 9 8 7 :1 1 3 -1 1 7 ) , der mit 
der Lösung von Alltagsproblemen keinen ausreichenden Legitima­
tionsnachweis der Kompetenz in einer Behörde darlegen kann. 
Dieser Typus ist durchaus für die Frage nach den Ursachen von 
Fluktuationen ein interessanter Forschungsansatz, der aber eher 
mit einer Zeitreihe empirisch zu untersuchen wäre.

Der bemühte SLB versucht aus eigener Wahrnehmung heraus, 
das Bestmögliche für solche Klienten zu erreichen, die augen­
scheinlich m otivierbar oder förderwürdig sind. Ihm fehlt aber auf
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der anderen Seite das Instrumentenset, um die gewünschte Ziel­
erreichung auch gewährleisten zu können. Diesen Widerspruch 
löst er dahingehend auf, dass auf Basis eines pater- oder materna- 
listischen Verständnisses eine bestmögliche Betreuung des Klien­
ten durchgeführt wird. Bei diesem Typus dürfte eine Bestenausle- 
se der Klienten die größte Bedeutung haben. Der bemühte SLB hat 
Nähe zu dem Deutungsmuster des Aktivierens (Behrend 
&Ludwig-Mayerhofer 2 0 0 8 :5 0 -5 3 ), der versucht, jeden Klienten 
in Arbeit zu bekommen, unabhängig von der tatsächlichen Chance, 
damit erfolgreich zu sein. Damit versucht dieser Typus, ebenso 
wie der bemühte SLB, sein Bestmögliches zu geben, um das Ziel zu 
erreichen. Für SLB dieses Typus dürfte sich die Interaktion mit 
dem Klienten deutlich verändert haben: Die bereits antizipierte 
gesetzeskonforme Übernahme des Ziels Arbeitsmarktintegration 
steht nun unter dem wiederum angenommenen Erfolgsdruck über 
Kennzahlen bei gleichzeitig geringem Vertrauen in die eigene 
Fähigkeit, dies zu erreichen. Zu vermuten ist, dass hier auch die 
bei Arnes (200 8 :1 6 ) zahlreich geäußerten abwertenden Urteile zu 
Controlling herrühren: SLB dürften mit dem Zustand hadern und 
dagegen ankämpfen -  akzeptiert haben sie ihn offenkundig nicht.

Der steuernde SLB verfügt dagegen über „das Mittel der Wahl" 
bei einer bestim mten Situation. Diese Selbstsicherheit ermöglicht 
den diesen Typus auszeichnenden Wirkungsoptimismus. Er ist 
nicht der Situation ausgeliefert, er kann sie gemäß eigener Vor­
stellungen gestalten. Der SLB dieses Typus entwickelt eine klien­
tenbezogene Strategie zur Integration in Arbeit. Vereinzelt kann 
diese Strategie allerdings immer wieder demselben Muster folgen. 
In der Folge sind die Klienteninteraktionen bei diesem Typus 
nicht immer, aber am häufigsten situativ und zielorientiert ge­
prägt. Der steuernde SLB dürfte so etwas wie der intendierte Mus­
terfall des NPM sein. Er nimmt die Kennzahlen und eine hohe 
Wirkung zwischen seiner Aktivität und der Wirkung an. Denn 
Ziele und Kennzahlen geben nicht vor, wie es zu tun ist, sondern 
nur, dass an der Zielerreichung zu arbeiten ist. Deswegen verhält 
sich der steuernde SLB mit seinem Wirkungsoptimismus konform 
zu dieser Philosophie.

Er ist wohl das, was Eberwein & Tholen als „Makler" 
(1 9 8 7 :1 0 8 -1 1 3 )  kennzeichnen: eine oberflächliche Arbeitsinten­
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sität mit dem Arbeitssuchenden. In einer späteren Studie von 
Boockmann ordneten sich 5 % der befragten M itarbeiter diesem 
Typ zu (Boockmann u. a. 2010 :5 ). Auch in dieser Studie war dieser 
Typus seltener, als etwa der prozessfixierte Typus.

Mit dieser Zusammenfassung ist die Darstellung des em piri­
schen Teils dieser Studie abgeschlossen. Im nächsten Kapitel w er­
den die empirischen Ergebnisse mit den eingangs formulierten 
fünf Erwartungen verglichen.

6. Empirie -  Theorienabgleich

Erstens ging der Autor davon aus, dass die Erweiterung des § 48 
SGB II von SLB erhebliche adaptive Anpassungsleistungen abver­
langen und auf der kollegialen Ebene erörtert werden würde. 
Zwar gab es in den Interviews deutliche Hinweise, dass die Ziel­
vorgaben diskutiert und kurzzeitig zu Beginn der Einführung dis­
kutiert wurden. Allerdings konnten SLB durch die Strategie der 
Druckregulierung dieser notwendigerweise adaptiven Aufgabe 
größtenteils aus dem Weg gehen -  eine darüber hinausgehende 
differenzierte Erörterung der Thematik im Anschluss daran blieb 
aus.

Zweitens erw artete der Autor, dass die Zielvorgaben zu ver­
schärften Konflikten innerhalb der SGB II-Träger führen würde. 
Die Strategie der Druckregulierung führte dazu, dass SLB weitge­
hend in ihrer Komfortzone bleiben konnten und diese Konflikte 
grundsätzlich nicht in dem erwarteten Maß gemessen werden 
konnten. Wichtige Erkenntnis allerdings war, dass SLB ihr Erm es­
sen autonomer wahrnehmen, als es der Autor verm utete -  die 
Interaktionspartner spielten im geschilderten Alltag kaum eine 
Rolle. Eine Ausnahme bildeten die steuernden SLB. Bei ihnen 
konnte beobachtet werden, dass es nach einer gewissen Zeit der 
Interaktion mit Klienten bei mangelnder Mitwirkung zu zielbe­
dingten Konflikten gekommen ist. Diese Konflikte waren bei den 
anderen Typen erkennbar weniger ausgeprägt.

Drittens ging der Autor davon aus, dass SLB ein höheres Maß 
an Unzufriedenheit mit der Tätigkeit haben, da sie durch die neu­
en Rahmenbedingungen vermutlich ihre Gerechtigkeitsideale
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weniger umsetzen können als bisher. Grundsätzlich konnten Ge­
rechtigkeitsideale bei den Ermessensentscheidungen nur in ver­
einzelten Interaktionen beobachtet werden. Insofern konnte hier­
zu keine dezidierte Aussage getätigt werden.

Viertens erwartete der Autor, dass die Kommunikation inner­
halb der Agency unter den Bedingungen einer vollumfänglichen 
Umsetzung der Zielvorgaben innerorganisatorisch erheblich um 
Zielvorgaben „kreisen" müsste. Aus den geschilderten Interaktio­
nen wurde bei drei von vier Typen deutlich, dass für SLB Erfolgs­
kriterien bei den Ermessensentscheidungen in der Regel keine 
dominierende Rolle spielen. Anders hingegen die Situation bei den 
steuernden SLB: Für SLB dieses Typus spielte die Aussicht, eine 
erfolgreiche Arbeitsmarktintegration zu erzielen, eine erkennbar 
höhere Bedeutung. Mehrere SLB dieses Typus berichteten dann 
tatsächlich ungefragt über eigene Listen zur Dokumentation des 
eigenen Erfolgs.

Schlussendlich erwartete diese Studie eine erhebliche Plurali- 
sierung der Dispositionen der SLB, da neue Bewertungskriterien 
der Identitätsbildung entstanden sein müssten. Auch hier gilt es, 
eine differenzierte Bewertung zu treffen. Generell hatte das The­
ma nicht die erwartete Dominanz bei der Ermessensausübung, so 
dass das Potenzial zur Identitätsbildung insgesamt deutlich nied­
riger bew ertet wird als zunächst erwartet. Allerdings konnte die 
Studie bei zwei Typen interessante Beobachtungen in Bezug auf 
diesen Aspekt gemacht werden: Für den prozessorientierte Typus 
waren die Kennzahlen eher ein Thema, das ihn in seiner Identität 
als neutraler Anwender von Gesetzen bestärkte, während der 
steuernde SLB auf der anderen Seite diese neue Thematik nutzte, 
um sich zum Teil auch von anderen SLB abzugrenzen.

Das nachfolgende Schlusskapitel beantw ortet die dritte For­
schungsfrage bzw. klärt, was die Forschungsergebnisse auf der 
individuellen, der organisatorischen und gesamtstaatlichen Ebene 
für das Bemühen des Staates bedeuten, um sich über die Einfüh­
rung der Ziele beim Problem der Langzeitarbeitslosigkeit zu (re- 
)legitimieren. Auf Basis dieser Schlussfolgerungen werden Emp­
fehlungen gegeben.
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Diese Studie konnte nachweisen, dass die Vertreter des Staates 
die Arbeitsmarktphilosophie der Aktivierung (Ludwig­
Mayerhofer & Prom berger 2008 :6 ) nicht nur kennen, sondern 
auch, als handlungsleitendes Motiv in ihre Arbeitsidentität aufge­
nommen haben. Insofern funktioniert grundsätzlich die Legitimi­
tätsproduktion auf der Ebene der Gesetzesumsetzer: Sie richten 
ihr Handeln bzw. ihr Ermessen nach der Arbeitsmarktintegration 
aus.

Allerdings wissen wir seit Eberwein (1987), dass bereits Ende 
der 1980er Jahre das Ziel der Arbeitsmarktintegration ein zentra­
les Thema der M itarbeiter der Arbeitsverwaltungen ist. Später 
konnte Behrend (Behrend & Ludwig-Mayerhofer 2008) empirisch 
nachweisen, dass das Ziel bereits vor der Zeit der Kennzahlen bei 
den M itarbeitern der Arbeitsverwaltung das handlungsleitende 
Paradigma war, denn in deren Studie dominiert das Deutungs­
muster „Aktivieren". Darunter verstehen die Autoren die Haltung 
der SLB, wonach jeder Klient Arbeit bekommen sollte (Behrend & 
Ludwig-Mayerhofer 2 0 0 8 :5 0 -5 3 ). Die Aufgabe der „Produktion 
der Fürsorglichkeit" (Wolf 1983) hat sich aus Sicht der SLB nicht 
erst mit den Hartz-Reformen zu einer Produktion der Arbeits­
marktintegration gewandelt. Diese Studie reiht sich mit dieser 
Feststellung in dieser Hinsicht in bereits bekannte Forschungser­
gebnisse ein. Das bedeutet, dass die Veränderung, die auf die Ziel­
vorgaben des § 48 SGB II zurückzuführen sind, in der Gesamtbe­
trachtung des Forschungsstands insgesam t als moderat 
einzustufen ist. Die auch vom Autor dieser Studie erwartete Do­
minanz der Zielvorgaben im Arbeitsalltag war nicht in dem Maße 
zu beobachten, wie es theoretisch zu erwarten gewesen wäre. 
Kennzahlen und Ziele waren nicht die entscheidenden Kriterien, 
woran SLB ihre Arbeitsidentität ausgerichtet haben, sondern eher 
eine vonvielen Subidentitäten (Beijaard 2004 :122).
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Dieser Widerspruch konnte durch zwei w eitere empirische 
Erkenntnisse erklärt werden: Unter den Bedingungen der quanti­
tativen Ziele reicht SLB ein allgemeines Deutungsmuster der 
„Chancenlosigkeit" (Behrend & Ludwig-Mayerhofer 2 0 0 8 :45 -48 ) 
dazu, warum manche Klienten nie Arbeit finden werden, nicht 
mehr aus. Diese Studie konnte die unter diesen Bedingungen bei­
nahe überlebensnotwendige Mechanik herausarbeiten, wie SLB 
diesen Druck, der durch „Statistiken, Benchmarking, Controlling" 
(Arnes 2 0 08 :16 ) entstanden ist, ablassen: Sie regulieren ihn über 
Ventile. Mit dieser Strategie weisen SLB als Verwaltungsmitarbei­
ter in einer Bürokratie das notwendige Fachwissen und die Kom­
petenz nach, denn ein Verwaltungsmitarbeiter muss begründen 
können, warum er trotz zugewiesener „Amtskompetenzen" und 
„Fachqualifikation" (W eber 200 6 :2 2 2 ) das Ziel nicht erreicht. 
Ansonsten liefe er in der von W eber geprägten Vorstellung einer 
modernen Verwaltung in Gefahr, inkompetent zu sein. Die Druck­
regulierung versetzt den SLB in die Lage, jederzeit eine mögliche 
Ursache für die nicht erfolgte Arbeitsmarktintegration benennen 
zu können. Sie ist paradoxerweise eine bürokratische Reaktion 
auf die antibürokratische Strategie des NPM: kom petent zu blei­
ben unter den Bedingungen der konstruierten Inkompetenz.

Dem Klienten und der Gesellschaft verspricht der Staat, dass 
sein Problem der individuellen und der kollektiven Arbeitslosig­
keit einer staatlichen Institution zugewiesen wurde, die alles da­
ransetzt, dieses Problem zu beseitigen. In W irklichkeit nimmt das 
darin tätige Individuum SLB dieses Ziel abstrakt an. Aber es ist 
gleichzeitig strukturell gezwungen, es unter den Bedingungen des 
Kompetenzparadigmas zu relativieren und sich so zu distanzie­
ren: Dem Individuum gelingt es nur bedingt, die gesetzlich mani­
festierte normative Philosophie des NPM und die klassischen 
Regeln der modernen Bürokratie schlüssig miteinander zu ver­
binden.

Hier kommt die zweite zentrale Erkenntnis ins Spiel: das man­
gelnde Vertrauen der SLB in die W irksamkeit der eigenen Aktivi­
täten. Verwaltungen sollen im NPM das politisch formulierte Ziel 
mit den politisch zur Verfügung gestellten Ressourcen erreichen. 
Verantwortung für komplexe gesellschaftliche Probleme werden 
im Modell des NPM „nach unten durchgegeben" (Bovaird & Löffler
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2003 :163 ), so dass Kreativität zur Problemlösung auf der Umset­
zungsebene freigesetzt wird. Der häufig von SLB angenommene 
niedrige Zusammenhang zwischen Handeln und Wirken zeigt, 
dass SLB sich unsicher sind, wie sie dieses Ziel erreichen können. 
SLB üben folglich keinen kollektiven W iderstand gegenüber den 
Zielen oder dem Management aus, wie das klassische Argument 
der SLB-Theorie lautet (Lipsky 2 0 10 :23 -25 ). Sie haben vielmehr 
eine individuelle Kreativitätslücke, wie sie die Ziele erreichen 
können.

Diese Bewertung und Einordnung der zentralen empirischen 
Ergebnisse hat Folgen für die Interaktion mit dem Klienten, die 
Organisation des Jobcenters und den Versuch des Staates insge­
samt, sich hinsichtlich des Problems der Langzeitarbeitslosigkeit 
über den § 48 SGB II zu legitimieren.

1. Interaktion: SLB -  Klient

Für die Klienten bedeutet dies, dass sie eben nicht auf ein Gegen­
über treffen, das unter hohem Druck alles daransetzt, die Ar­
beitsm arktintegration zu realisieren, wie eigentlich gesetzlich 
intendiert, denn der SLB verfügt nach wie vor über die Möglich­
keit, nach eigener Bewertung diesen Druck abzulassen. Dieses 
entdeckte Muster ist für die Legitimitätsproduktion doppelt prob­
lematisch.

Zum einen kann davon ausgegangen werden, dass das bei SLB 
beobachtete Phänomen der Bevorzugung von lohnenswerten 
Klienten (Maynard-Moody &Musheno op. 2003 :20 ), dem soge­
nannten „Creaming" (Lipsky 2 010 :107 ), durch die Ziele nicht auf­
gebrochen wird, denn die Druckregulierung bedeutet, als SLB 
nicht intervenieren zu können und zu müssen. Klienten, die even­
tuell auch zur Veränderung ihrer Lebenssituation den produkti­
ven Konflikt benötigen würden, werden unter den Bedingungen 
der Druckregulierung und des eher mangelnden Vertrauens in die 
W irksamkeit der Instrumente diese möglicherweise notwendige 
Behandlung nicht erfahren. Dies ist besonders schwierig für die 
Legitimität des Staates, weil er das Fordern der Hilfebedürftigen 
stets betont hat.
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Zum anderen ist der Klient immer noch „auf der anderen Sei­
te": Die in dieser Arbeit notwendigerweise herausgearbeitete 
Verschiebung des Blickwinkels auf den Klienten durch den SLB als 
Ressource zur Zielerreichung wird durch die Strategie der Druck­
regulierung zum Teil obsolet. Eventuell unabdingbare notwendige 
Aushandlungen zwischen den Interaktionspartnern finden wei­
terhin nur begrenzt statt. In der Folge unterbleibt die notwendige 
Tiefe der Interaktion des SLB mit dem Klienten. Dies bedeutet, 
dass die letzte Konsequenz, das letzte Maß an Einsatz zur Zieler­
reichung, unterbleibt. Die machtasymmetrische, hoheitliche Dis­
tanz des SLB zum Klienten bleibt so insgesamt beibehalten. Sie 
mündet nur bedingt in eine, aus der Theorie der Ko-Produktion 
ableitbare, notwendige Interaktion und Verhandlung auf Augen­
höhe.

2. Organisation: SLB -  Jobcenter

Diese Arbeit hat dargelegt, wie m essbare Leistungsstandards für 
Organisationen im öffentlichen Sektor als Methode des NPMs 
(Hood 1995 :97 ) institutioneil eingeführt worden sind. Die em piri­
schen Erkenntnisse dieser Arbeit haben gezeigt, dass das Konzept 
in der Wahrnehmung der Umsetzer aber auch auf dieser abstrak­
ten Ebene verblieben ist. Eine spezifische Einstellung, differen­
zierte Haltung oder gar ein distinktives Professionalisierungskon- 
zept der SLB gegenüber Kennzahlen und Zielen war in der Regel 
nicht messbar.

Alles in allem bedeutet das für SLB in Jobcentern, dass sie 
weitgehend in ihrer Komfortzone bleiben können. Sie adjustieren 
mit der Strategie der Druckregulierung den Erfolgsdruck auf ein 
erfüllbares Maß und hinterfragen ihre Arbeitsmarktinstrumente 
nicht in dem Maße, wie es unter einem umfänglich im plem entier­
ten Effizienzdruck entstehen würde: Die Peer-Gruppe kann in der 
bekannten Gruppensolidarität (Wilson 1989 :46 ) verbleiben. Es 
entsteht kein W ettbewerb untereinander. Das mittlere Manage­
ment verbleibt in einer W ertegem einschaft mit den SLB vor Ort.

Diese theoretisch eingangs diskutierte Situation hat Auswir­
kungen auf die Umsetzung der Kennzahlen im Jobcenter als Orga­
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nisation. Zum einen werden der fehlende Austausch zur Zielerrei­
chung und die erfolgskritische Bewertung der eigenen Instrum en­
te verhindern, dass das Jobcenter als Organisation sich w eiter­
entwickeln und verbessern kann. Zum anderen fehlen der 
Austausch und der Druck zwischen Peer-Gruppen, um miteinan­
der in einer ko-produktiven Verantwortung für die Arbeits­
marktintegration des Klienten zu sorgen. Schlussendlich ist das 
mittlere Management nicht befähigt, die bei einer Einführung von 
Zielen möglichen Kontrollen durchzuführen.

Damit fehlen dem strategischen Management die notwendigen 
Informationen und Partner, um durch ein ,,[...] talking through 
[...]" (Paton 2 0 06 :221 ) aus der mannigfaltigen Kennzahlenwelt, 
die durch den § 48 SGB II entstanden ist, geeignete und situati­
onsangemessene Kennzahlen mit den SLB zu entwickeln. Bereits 
Lipsky stellte fest, dass Leistung von SLB schwer zu bewerten ist 
und eine durch und durch politisierte Aufgabe darstellt (2010 :48). 
Vor dem Hintergrund des Befunds dieser Arbeit liegt der Schluss 
nahe, dass die strategischen Akteure in den Jobcentern des SGB II 
diese schwierige Aufgabe bisher teilweise vermieden haben. In 
der Folge kann die vollständige institutioneile Zielsteuerung im 
SGB II nicht mit einem organisatorischem Performance Manage­
ment in den Jobcentern gleichgesetzt werden.

Was diese Befunde für die Bemühungen des Staates insgesamt 
bedeuten, um sein Handeln beim Thema Langzeitarbeitslose zu 
legitimieren, ist Gegenstand des nachfolgenden Kapitels.

3. Legitimation: Grundsicherungsträger-Staat

Mit der Einführung des modifizierten § 48 SGB II hat der Gesetz­
geber die institutioneile Aufgabenzuweisung noch einmal für den 
Bürger verdeutlicht, an wem es ist, dieses Problem in welchem 
Umfang zu lösen. Zugleich versetzt der Staat sich in die Lage, be­
werten zu können, wie gut die einzelnen Jobcenter und die Grund­
sicherungsträger insgesamt diese Aufgabe bewältigen. Über diese 
Maßnahmen versuchte der Staat, sich bei dem Problem der Lang­
zeitarbeitslosen zu legitimieren.
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Bei diesem Bemühen hat der Staat Erfolge vorzuweisen. Er 
kann nachweisen, dass die Implementationsmaschine SGB II funk­
tioniert: Die delegierte Aufgabe Arbeitsmarktintegration hat nicht 
nur den langen Weg von der Politikformulierungsebene bis zur 
umsetzenden Ebene genommen, sondern sie ist in der Regel Leit­
schnur für das Ermessen der SLB. Jene haben diese durch die Ziel­
vorgaben eindeutig vorgegebene normative Ordnung der Ar­
beitsm arktintegration in der Regel akzeptiert.

Legitimität herzustellen ist eine klassische Aufgabe des Staa­
tes. Legitimität ist die ,,[...] Orientierung der Handelnden an einer 
normativen Ordnung [...]" (Breuer 1998 :20). Sie entsteht in der 
rationalen Herrschaft durch Rechtsanwendung (W eber 
2006 :218 ). Ihre Umsetzer müssen sich am festgesetzten Recht 
orientieren. Der Staat kann nachweisen, dass SLB versuchen, das 
gesetzte Recht der Arbeitsmarktintegration im Alltag umzusetzen. 
Hier funktioniert der Nachweis der Legitimation. Die quantitati­
ven Ziele haben über den § 48 SGB II ihren Teil dazu beigetragen. 
In kaum einem Politikfeld setzt sich der Staat ähnlich am bitionier­
te Ziele und lässt sich an diesen öffentlichkeitswirksam messen. 
So ist es, nach heutigen Gesichtspunkten, undenkbar, dass etwa im 
Bereich der Kriminalität einzelne Polizeistationen Zielvereinba­
rungen zum Abbau der Kriminalitätsrate für ein bestim m tes De­
likt mit den Landesministerien vereinbaren würden. Der Staat 
nimmt das Problem der Langzeitarbeitslosigkeit ernst -  und seine 
Mitarbeiter tun es erw iesenerm aßen auch.

Allerdings existieren zwei ungelöste Herausforderungen bei 
der Legitimationsproduktion. Behörden als ,,[...] regelgebundener 
Betrieb von Amtsgeschäften" (W eber 200 6 :2 2 2 ) und deren Mitar­
beiter sind darauf ausgerichtet, Recht umzusetzen. Allerdings sind 
SLB unsicher, was sie tun müssen, um die nun durch den Para­
digmenwechsel des NPM erwartete Wirkung der Arbeitsmarktin­
tegration zu erzielen. Auch die Jobcenter haben die quantitativen 
Zielvorgaben zwar rechtskonform mit den Landesministerien 
umgesetzt. Innerhalb der Jobcenter deutet die fehlende differen­
zierte Haltung bei SLB allerdings daraufhin, dass diese Ziele nicht 
weiter funktions- und aufgabenangemessen angepasst worden 
sind. In der Folge sind kaum erkennbar organisatorische Regeln 
entstanden, die SLB aus ihrer Sicht konsequent zur Zielerreichung
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anwenden können. Aus diesem Grund ist das legitime Handeln für 
SLB unter diesen Bedingungen schwierig. SLB wissen zumindest 
zum Teil nicht, obwohl sie das gleiche Ziel teilen bzw. wie ein an­
gem essenes Verhalten und Agieren mit dem Klienten unter den 
Bedingungen der Zielvorgaben aussieht.

Diese individuelle und organisatorische Kreativitätslücke wird 
besonders in Kombination mit der Konstruktion der Zielvorgaben 
problematisch. Der Gesetzgeber hat mit den Zielvorgaben für die 
gesamtgesellschaftliche Herausforderung der Arbeitslosigkeit 
eine institutionelle Aufgabenzuweisung an die Jobcenter vorge­
nommen: Entsteht Arbeitslosigkeit, tritt gleichzeitig mindestens 
eine institutionelle Teilschuld ein. Der politischen Verantwor­
tungsübernahme des Problems Arbeitslosigkeit folgt die instituti­
onelle Verantwortungsabgabe vom Gesetzgeber hin zur Instituti­
on Jobcenter und den Hilfebedürftigen, die an ihrer Integration 
mitwirken müssen. Mit der Strategie der Druckregulierung haben 
SLB und Jobcenter bereits gelernt, dieses konstruierte Versagen 
zu vermeiden. Das fördert die bei SLB ohnehin vorhandene Skep­
sis und den Negativismus gegenüber der politikformulierenden 
Ebene (Sandfort 2 0 00 :745 ), wie auch diese Arbeit zeigen konnte. 
Die für die Legitimität notwendige Gefolgschaft bei SLB für die 
Umsetzung des Rechts ist für den Staat durch die Kreativitätslücke 
und die Vermeidung des Versagens nur teilweise vorhanden. Der 
erfolgreichen Legitimitätskonstruktion auf der politikformulie­
renden Ebene steht eine stockende Legitimitätsproduktion auf der 
Umsetzungsebene der SLB gegenüber.
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NPM war in den 1990er Jahren mit großen Hoffnungen verbun­
den. Der Staat sollte mit einer veränderten Philosophie und Me­
thoden aus der Privatwirtschaft seine Ziele effizienter und effekti­
ver erreichen. Mit dem § 48 SGB II führte der Gesetzgeber die 
NPM-Instrumente der Zielvereinbarungen und Kennzahlenver­
gleiche im Bereich der Grundsicherung ein. Dem Staat ist damit 
der Aufbau eines umfassenden institutioneilen Leistungsmes­
sungssystems gelungen. Mit diesem stellt er sicher, dass er negati­
ve Performance-Ausreißer einzelner Jobcenter erkennen und 
beheben kann. Der Staat hat bewiesen, dass er die Methode der 
Leistungsmessung aus dem privatwirtschaftlichen Sektor auf den 
öffentlichen übertragen und in der W elt der Grundsicherung an­
wenden konnte. So wird die institutioneile Leistung der Grundsi­
cherungsträger insgesamt normiert.

Nun hat die Diskussion über die Zukunft der Zielsteuerung auf 
der institutioneilen Ebene begonnen. Brülle (u.a. 2016) schlagen 
vor, dass die bestehenden Wirkungsziele nicht nur die Arbeits­
marktintegration, sondern unter anderem auch die Befähigung 
des Leistungsberechtigten an der sozialen Teilhabe umfassen 
sollten. Ganzheitlichere Kennzahlen können die W idersprüchlich­
keiten des SGB II auch in der Kennzahlenwelt abbilden und so 
eine Balance der unterschiedlichen Ziele hersteilen. Auf der insti­
tutioneilen Ebene sind die Vorschläge ein sinnvoller Beitrag zur 
Fortentwicklung des Steuerungssystems.

Allerdings haben die empirischen Ergebnisse dieser Arbeit ge­
zeigt, dass auf der SLB-Ebene Wirkungsziele generell eher ein 
stumpfes Schwert bei der Herstellung individueller Verantwort­
lichkeit sind, unabhängig von der Art der Wirkungskennzahl. In 
den Jobcentern sollte das institutioneile System Anreize dafür 
schaffen, dass die regelorientierten Bürokratien durch ein zielori­
entiertes Performance Management ersetzt werden. Diese Hoff­
nung scheint aus Sicht der empirischen Ergebnisse dieser Arbeit 
nur zum Teil erfüllt worden: SLB kennen zwar, in der Regel ober­
flächlich, die institutioneilen Kennzahlensets, nehmen diese aber

https://doi.org/10.5771/9783828868601 - Generiert durch IP 216.73.216.36, am 21.01.2026, 05:45:43. © Urheberrechtlich geschützter Inhalt. Ohne gesonderte
Erlaubnis ist jede urheberrechtliche Nutzung untersagt, insbesondere die Nutzung des Inhalts im Zusammenhang mit, für oder in KI-Systemen, KI-Modellen oder Generativen Sprachmodellen.

https://doi.org/10.5771/9783828868601


182 Kapitel V. Empfehlungen

als distanziert und wenig relevant für ihren Arbeitsalltag wahr -  
ein Indiz dafür, dass dem institutioneilen Benchmarking nur be­
dingt ein organisatorisches Leistungsmanagement in den Jobcen­
tern gefolgt ist und ein Befund, der durchaus bekannt ist aus der 
Evaluation der Zielsteuerung im SGB III und den Arbeitsm arktre­
formen anderer Länder. Besonders schwer fällt dabei die Entwick­
lung leicht m essbarer und verständlicher Leistungsindikatoren 
für operative Ziele in den jeweiligen Organisationen (Mosley, 
Schütz & Breyer 2001:ii). Hier wäre w eitere Forschung notwen­
dig, um den Stand der Einführung des Performance Managements 
und Performance Measurements auf der Ebene der Jobcenter 
umfassend zu erheben, wie sie etwa für den Bereich der Steue­
rung der Kommunalverwaltungen durch Bogumil (Bogumil, Grohs 
& Kuhlmann 2006) vorgelegt wurde.

Auf der Ebene der Umsetzer sollten die Reformen dazu führen, 
dass die umsetzenden SLB sich als kleine Unternehmer begreifen, 
die eigenständig und eigenverantwortlich Verantwortung für die 
Problemlösung des Klienten übernehmen. Die Ergebnisse dieser 
Arbeit sind, was dieses Reformziel anbelangt, ambivalent. Auf der 
einen Seite konnten Typen wie der steuernde SLB gefunden w er­
den, die dieses „role model" angenommen haben: Sie wollen den 
Klienten in Arbeit integrieren und sind optimistisch, es erreichen 
zu können. Es ist aus Sicht des NPM notwendig, mehr über diesen 
Typus zu erfahren -  darüber, was dessen Entstehung begünstigt 
(z. B. Biografie, Ausbildung, Organisationssozialisation) und wie 
das mittlere Management den Weg dahin unterstützen kann.

Auf der anderen Seite führt die Strategie der Druckregulierung 
dazu, dass die vollumfängliche Verantwortlichkeit nicht über­
nommen wird -  und dass damit ein zentrales Versprechen der 
Arbeitsmarktreform, jeden zu fordern und fördern, im Erm es­
sensalltag nicht in der versprochenen Nachhaltigkeit erfolgt. Ver­
schärft wird dieses Legitimationsproblem des Staates durch den 
festgestellten Befund bei drei weiteren Typen, die skeptisch sind, 
ob sie die Ziele überhaupt erreichen können. So wird beispiels­
weise der bemühte SLB durch diese, aus seiner Sicht nur bedingt 
lösbare Situation, frustriert. Diese Wirkungsskepsis resultiert 
teilweise in einer kontraproduktiven Ermessensausübung: Förde­
rungen finden immer wieder nicht in dem Maße statt, wie es die
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Gesetzgebung vorsieht -  nicht, weil die zuständigen SLB nicht 
wollen, sondern weil sie skeptisch sind, dass sie damit etwas be­
wirken. Das Aktivierungsparadigma reicht SLB als legitimierende 
Grundlage nicht (mehr) aus.

Dies ist vermutlich die wichtigste Botschaft der Studie: Es 
klafft eine Lücke zwischen der institutioneilen Leistungsmessung 
auf der einen und der wirkungsorientierten Ermessensausübung 
im operativen Alltag auf der anderen Seite. Auch die handlungs­
orientierte Methode der Klientensegmentierung der BA, das 4- 
Phasen-Modell der Arbeitsmarktintegration, konnte diese Lücke 
nicht füllen. Denn SLB in gemeinsamen Einrichtungen, die diese 
Methode der Handlungsorientierung anwenden, sind gleicherm a­
ßen skeptisch wie ihre Kollegen aus den optierenden Kommunen. 
Das bedeutet, dass die wirkungsorientierte Steuerung durch em­
pirisch belegte Antworten, was wirkungsorientiertes Handeln ist, 
erw eitert werden sollte. Wenn der Staat sich kreative Problemlo­
ser in seinen Agenturen wünscht, darf er sie mit dieser Wirkungs­
skepsis nicht allein lassen.

In der Folge ist der gesetzesformulierenden Ebene zu empfeh­
len, die Legitimation durch Rechtsanwendung (W eber 2006 :218 ) 
um eine Legitimation durch wissenschaftliches W issen (Klatezki 
20 0 5 :2 6 0 ) zu erweitern. Der SLB handelt demnach nicht nur legi­
tim, wenn er das Recht anwendet, sondern auch, wenn er Wissen 
anwendet. Es gilt, auf Basis wissenschaftlicher Standards zu defi­
nieren, was „gute Arbeit" (Wilson 1989 :171 ) zur Zielerreichung 
der Arbeitsmarktintegration bedeutet. Damit ließe sich die indivi­
duelle Kreativitätslücke sinnvoll füllen. Legitimation durch Wissen 
bedeutet: weg von einer Verantwortlichkeit für Ergebnisse und 
hin zu einer Verantwortlichkeit für die Anwendung professionel­
ler Standards aufBasis empirisch gesicherter Erkenntnisse.

Vorbild dieses Paradigmenwechsels ist das Gesundheitswesen, 
das zwar keine Vorgabe macht, wie viele Menschen geheilt w er­
den müssen, aber mittels wissenschaftlicher Leitlinien definiert, 
was auf Basis evidenzbasierter Standards bei bestim mten Krank­
heiten die angemessene Intervention ist. In sogenannten Leitli­
nien erhalten Ärzte Entscheidungshilfen im Alltag. So werden 
etwa, in Abhängigkeit von der Qualität der empirischen Informa­
tion, Empfehlungen für die Entscheidung des Arztes in Abhängig­
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keit von den festgestellten Symptomen gegeben. So ist auch im 
Bereich der Arbeitslosenverwaltung vorstellbar, dass solche 
Handlungsleitfäden zur weiteren Professionalisierung der Erm es­
sensentscheidungen entstehen. Dieser Strategiewechsel bei der 
Legitimationsproduktion ist allerdings nicht einfach möglich, da 
die Bedingungen einer klassischen Profession wie der Medizin 
(Noordegraaf 200 7 :7 6 1 ) nicht mit der W elt der Sozialverwaltun­
gen vergleichbar sind. Die Medizin in Deutschland verfügt über 
ein differenziertes System der Fachgesellschaften, die Wirkungs­
studien auswerten, abwägen und auf dieser Basis bindende pro­
fessionelle Leitlinien erstellen. Das bedeutet, dass aus bisherigen 
Forschungen, etwa über die Beschäftigungsfähigkeit von Arbeits­
losen oder der Studien des Instituts für Arbeitsmarktforschung, 
anwendbare professionelle und verbindliche Standards für wir­
kungsorientiertes Handeln entwickelt werden müssen. Das dazu 
entsprechende System der Fachgesellschaften aus der Medizin 
könnte Vorbild sein. Jobcenter sollten die Professionalisierung 
fördern, indem sie einerseits zunehmend M itarbeiter rekrutieren, 
die spezielle Studiengänge besucht haben, die genau auf dieses 
Berufsbild ausbildet wurden. Anderseits muss über Fallbespre­
chungen oder Fallsupervisionen die Anwendung des evidenzba­
sierten W issens kontinuierlich eingeübt werden. Jährliche Zertifi­
zierungen sind w eitere Merkmale einer förderungswürdigen 
Professionalisierung des Berufsstands der SGB II-Umsetzer. Die 
vorgeschlagenen Maßnahmen sind für SLB aus Sicht des Autors 
geeignete Wege von der Rechenschaftspflicht zur Verantwortlich­
keit.
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-  A rbeitsidentitäten sind jede Art von Identität am Arbeits­
platz, die durch die Interaktion des Individuums mit dem Ar­
beitskontext entsteht (Kirpal 2004 :300).

-  Codieren i s t ,,[...] die Zuordnung von Kategorien zu relevanten 
Textpassagen bzw. die Klassifikation von Textmerkmalen [...]" 
(Kuckartz 2010 :57 )

-  Creaming ist das Phänomen, dass SLB die Klienten vorziehen, 
mit denen sie am wahrscheinlichsten vor dem Hintergrund der 
bürokratischen Kriterien Erfolg haben werden (Lipsky 
2 0 10 :107 )

-  Coping M echanism en sind gegeben, wenn SLB Vereinfachun­
gen entwickeln, um die Klienten und deren Bedürfnisse in 
Schubladen einzusortieren, um so die Durchlaufgeschwindig­
keit der Interaktion zu erhöhen (Lipsky 2 0 1 0 :1 2 -1 8 ).

-  D ruckregulierung ist die Wahrnehmung von SLB, wonach sie 
aus unterschiedlichen Gründen in unterschiedlichen Situatio­
nen mit den zur Verfügung stehenden Instrumenten nie voll­
umfänglich für die Arbeitsmarktintegration ihrer Klienten ver­
antwortlich gemacht werden können.

-  Erm essen bedeutet, dass Verwaltungsmitarbeiter auf Basis 
von Gesetzen eigenständig unter mehreren Optionen frei aus­
wählen können und entscheiden müssen (Händler 1992 :276 ; 
Simon 1 9 9 7 :7 2 -7 7 ; Scott 1997 :36-37).

-  Jobcenter sind laut § 6 d SGB II gemeinsame Einrichtungen 
und kommunale Träger, die in Deutschland für die Grundsi­
cherung für Arbeitsuchende nach dem SGB II zuständig sind.

-  Legitim ität ist die ,,[...] Orientierung der Handelnden an einer 
normativen Ordnung [...]" (Breuer 1998 :20). Diese normative 
Ordnung hat, in Anlehnung an W eber, drei Formen: die ratio­
nale, die traditionale und die charismatische Herrschaft (W e­
ber 2006 :218 ).
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-  New Public M anagem ent ist ein Reformmodell zum klassi­
schen Bürokratiemodell Webers, das gekennzeichnet wird von 
einer organisatorischen Fragmentierung; einem erhöhten 
W ettbewerb innerhalb des öffentlichen Sektors und mit der 
Privatwirtschaft; einer stärkeren Nutzung privatwirtschaftli­
cher Managementpraktiken; einer verstärkten Einforderung 
von Ausgabendisziplin; eigenverantwortliche, sichtbare Mana­
ger; messbare Leistungsvorgaben und Output-Orientierung 
(Hood 1 9 9 5 :9 5 -9 7 ).

-  (soziale) Normen sind " [...] mehr oder weniger verbindliche, 
allgemein geltende Vorschrift für menschliches Handeln. Sie 
legen fest, was in spezifischen und sich wiederholenden Situa­
tion geboten oder verboten ist und können als Spezifikationen 
allgemeiner soziokultureller W ertvorstellungen aufgefasst 
werden, die für die soziale Normen die Legitimationsgrundlage 
bilden. Soziale Normen werden im Sozialisationsprozess inter- 
nalisiert und durch Sanktionen abgesichert. Sie sind der Be­
zugspunkt für konformes und abweichendes Verhalten" (Peu- 
ckert 2001 :255 ).

-  Organisation ist ein soziales Gebilde, das auf spezifische Ziele 
ausgerichtet ist" (Zimmermann 2001 :261 ).

-  Perform ance oder Leistung ist ,,[...] ein ergebnis- und/oder 
wirkungsbezogener Leistungsimpuls in einer Organisation 
bzw. auch im Hinblick auf ein Organisationsmitglied [...]" 
(Reichard 2004 :341 ).

-  Perform ance- oder Leistungsm anagem ent ist der Prozess 
der Planung und Umsetzung quantitativer und qualitativer 
Messungen von W erten, einschließlich Output und Outcome 
(McDavid & Hawthorn 2 0 06 :445 ).

-  Policy ist die Absicht einer Regierung, ein öffentliches Problem 
mittels bestim m ter ihr zur Verfügung stehender Instrument, 
etwa eines Gesetzes, einer Regulierungsmaßnahme oder einer 
Subvention, zu regeln (Birkland 2011:9).

-  Politik-Im plem entation sind Aktivitäten von privaten oder 
öffentlichen Akteuren, die dazu dienen, Ziele vorgelagerter po­
litischer Entscheidungen zu erreichen (van Meter & van Horn 
1975 :447).
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-  Profession ist eine Berufsgruppe, die abstraktes W issen auf 
bestim mte Fälle anwendet (Abbott 1988 :8 ). W eitere Merkmale 
einer Professionalisierung sind die Kontrolle des Arbeitssys­
tems durch Praktiker; die berufliche Institution als Hauptliefe­
rant ethischer Grundlagen; die Entwicklung einer starken be­
ruflichen Identität und Arbeitskultur; Ermessensentscheidung 
in komplexen Fällen sowie das Vertrauen und die Selbstsi­
cherheit der Beziehung zwischen Praktiker/Klient (Evetts 
2 0 11 :407 -411).

-  Rechenschaftspflicht bedeutet, dass M itarbeiter in der öffent­
lichen Verwaltung zur Erfüllung ihrer Aufgaben Ressourcen 
zur Verfügung gestellt bekommen. Im Gegenzug müssen sie 
berichten, was sie damit gemacht haben, aktuell machen und 
zukünftig machen wollen.

-  Regel ist eine generelle Aussage, die vorschreibt, wie bestim m ­
te Verhaltensweisen ausgeführt werden sollen (Wilson 
1989 :339).

-  Soziale Interaktion ist eine ,,[...] durch Kommunikation ver­
mittelte wechselseitige Beziehungen zwischen Personen und 
Gruppen und die daraus resultierende wechselseitige Beein­
flussung der Einstellungen, Erwartungen und Handlungen" 
(Peuckert 2001 :155 ).

-  Unter Steuerung lassen sich ,,[...] betriebliche Methoden, In­
strumente und Mechanismen fassen, die mehr oder weniger 
intentional-strategisch darauf abzielen, das Leistungsverhalten 
der Beschäftigten mit denjenigen Zielen in Übereinstimmung 
zu bringen, die die Organisation als relevant für den jeweiligen 
Arbeitsplatz oder die konkrete Arbeitskraft definiert" (Birken 
2012 :164 ).

-  S treet Level B u reau crats sind Menschen im öffentlichen 
Dienst oder Sektor, die im Rahmen ihrer Arbeit direkt mit Bür­
gern interagieren und dabei über ein erhebliches Ermessen bei 
der Durchführung ihrer Tätigkeit verfügen, typischerweise 
sind das Lehrer, Polizisten, Sozialarbeiter, Richter, Anwälte 
und Angestellte im Gesundheitswesen (Lipsky 2010 :3).

-  S treet Level O rganisations sind, in Anlehnung an Lipsky 
(2010 :3 ), die Agencies, die eine signifikante Anzahl an Street 
Level Bureaucrats beschäftigen.
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-  T ranskription ist das das Verschriftlichen verbaler und 
ggf. auch von nonverbaler Kommunikation" (Kuckartz 
2010 :38).

-  Typ ist eine ,,[...] Kombination spezifischer Merkmale [...] 
Grundelement einer Typologie"(Kuckartz 2010: 98).

-  Eine Typologie ,,[...] ist immer das Ergebnis eines Gruppie­
rungsprozesses, bei dem ein Objektbereich anhand eines oder 
m ehrerer Merkmale in Gruppen bzw. Typen eingeteilt wird 
[...]”. (Kelle & Kluge: 2008 :85 )

-  V erantw ortlichkeit bedeutet, dass jemand anderen unter­
steht, um bestim mte Aufgaben mit einer angemessenen Auto­
rität und Ressourcen zu erfüllen (Gregory 2007 :559).

-  Verw altungskontrolle ist „die zeitlich gleichlaufende oder 
nachträgliche Überprüfung, ob die gesetzten Normen und W ei­
sungen erfüllt wurden“ (Mayntz 1985 :76).
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Anlage

§ 4 8 a  SGB II Vergleich d er Leistungsfähigkeit
(1) Zur Feststellung und Förderung der Leistungsfähigkeit der 
örtlichen Aufgabenwahrnehmung der Träger der Grundsicherung 
für Arbeitsuchende erstellt das Bundesministerium für Arbeit und 
Soziales auf der Grundlage der Kennzahlen nach § 51b Absatz 3 
Nummer 3 Kennzahlenvergleiche und veröffentlicht die Ergebnis­
se vierteljährlich.
(2) Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales wird erm äch­
tigt, durch Rechtsverordnung mit Zustimmung des Bundesrates 
die für die Vergleiche erforderlichen Kennzahlen sowie das Ver­
fahren zu deren W eiterentwicklung und die Form der Veröffentli­
chung der Ergebnisse festzulegen.

Quelle: [Sozialgesetzbuch (SGB II) Zweites Buch Grundsicherung fü r  
Arbeitsuchende 2015a)

Anlage 1: § 4 8 a  SGB II
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§ 48b  SGB II Zielvereinbarungen
(1) Zur Erreichung der Ziele nach diesem Buch schließen
1.

das Bundesministerium für Arbeit und Soziales im Einverneh­
men mit dem Bundesministerium der Finanzen mit der Bunde­
sagentur,

2 .
die Bundesagentur und die kommunalen Träger mit den Ge- 
schäftsführerinnen und Geschäftsführern der gemeinsamen 
Einrichtungen,

3.
das Bundesministerium für Arbeit und Soziales mit der zu­
ständigen Landesbehörde sowie

4.
die zuständige Landesbehörde mit den zugelassenen kommu­
nalen Trägern

Vereinbarungen ab. Die Vereinbarungen nach Satz 1 Nummer 2 
bis 4 umfassen alle Leistungen dieses Buches. Die Beratungen 
über die Vereinbarung nach Satz 1 Nummer 3 führen die Koopera­
tionsausschüsse nach § 18b. Im Bund-Länder-Ausschuss nach 
§ 18c wird für die Vereinbarungen nach diesem Absatz über ein­
heitliche Grundlagen beraten.
(2) Die Vereinbarungen werden nach Beschlussfassung des Bun­
destages über das jährliche Haushaltsgesetz abgeschlossen.
(3) Die Vereinbarungen umfassen insbesondere die Ziele der Ver­
ringerung der Hilfebedürftigkeit, Verbesserung der Integration in 
Erwerbstätigkeit und Vermeidung von langfristigem Leistungsbe­
zug. Die Vereinbarungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 2 bis 4 
umfassen zusätzlich das Ziel der Verbesserung der sozialen Teil­
habe.
(4) Die Vereinbarungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 4 sollen 
sich an den Vereinbarungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 3 ori­
entieren.
(5) Für den Abschluss der Vereinbarungen und die Nachhaltung 
der Zielerreichung sind die Daten nach § 51b und die Kennzahlen 
nach § 48a Absatz 2 maßgeblich.

Anlage 2: § 48b  SGBII
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(6) Die Vereinbarungen nach Absatz 1 Satz 1 Nummer 1 können 
1.

erforderliche Genehmigungen oder Zustimmungen des Bun­
desministeriums für Arbeit und Soziales ersetzen,

2 .
die Selbstbewirtschaftung von Haushaltsmitteln für Leistungen 
zur Eingliederung in Arbeit sowie für Verwaltungskosten zu­
lassen

Quelle: [Sozialgesetzbuch (SGB II) Zweites Buch Grundsicherung fü r  
Arbeitsuchende 2015b)
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Anlage 3: A nschreiben

GEORG-AUGUST-UNIVERSITAT 
GÖTTINGEN

Soziahvissenschaftliclie Fakultät

Information zur Studie

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihr Interesse an meiner Studie.

Ich lade Sie herzlich ein, an meiner Studie teilzunehmen, die sich mit Ihrem 
Arbeitsalltag im öffentlichen Dienst beschäftigt.

Für diese Studie möchte ich ein interview führen. Ich werde Fragen stellen, bei 
denen es keine „richtigen“ und keine „falschen“ Antworten gibt. Es geht um „Ihre“ 
Antworten. Das Interview wird etwa eine V* Stunde bis Stunde dauern und mit Ihrer 
Zustimmung auf Tonband aufgenommen, um Ihre Worte detailgetreu wiedergeben 
zu können und danach von mir mit wissenschaftlichen Methoden ausgewertet.

Selbstverständlich wird Ihr Name dabei nicht erscheinen, die Bänder werden 
anonymisiert und können deswegen auch nicht zugeordnet werden. Sie werden auf 
keinen Fall in irgendeiner Form als Person erkennbar werden, weder durch die 
Aufnahme noch später in einer möglichen Publikation (mit der Ausnahme ihrer 
ausdrücklichen Genehmigung). Allein sogenannte soziodemografische Daten werden 
von mir am Ende in einem Bogen erfasst, die allerdings nicht auf Ihre Person 
schließen lassen. Zudem werden die Daten sicher an einem Ort gespeichert, auf den 
kein Zugriff Externer möglich sein wird.

Das Interview selbst werde ich führen im Rahmen meiner Dissertation an der 
sozialwissenschaftlichen Fakultät der Georg-August-Universität Göttingen. 
Erstgutachter ist apl. Prof. Dr. Scott Stock Gissendanner.

Die Studie wird dazu beitragen, Erkenntnisse über den Arbeitsalltag von Menschen 
zu gewinnen, die im öffentlichen Dienst tätig sind. Für die Teilnahme ist aufgrund der 
rein akademischen Motivation keine Aufwandsentschädigung oder finanzielle 
Zahlung in irgendeiner Weise vorgesehen.

Falls Sie weitere Fragen haben, können Sie mich jederzeit kontaktieren.

Ich bedanke mich herzlich für Ihre Unterstützung und freue mich auf unser Gespräch. 

Mit freundlichen Grüßen

Dirk Vogel
Dipl0fn»Sazia1wirt
Master of Business Administration
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Anlage 4: Teilnahmevereinbarung

Gemeinsame Vereinbarung zur Teilnahme an der Studie’

• Ich habe das Informationsblatt gelesen. Mit ist bekannt, dass ich Fragen zum 
Inhalt und Vorgehen jederzeit steilen kann.

• Meine Teilnahme an dieser Studie durch mein Interview ist freiwillig. Ich kann 
jederzeit, ohne Nennung eines Grundes, meine Teilnahme abbrechen, ohne 
dass dies irgendeine Folge für mich hätte. Sollten neue Informationen bekannt 
werden, die eine Teilnahme Ihrerseits ausschließen, ist der Forschende dazu 
berechtigt, mich von der Studie ausschließen. Hiervon ist allerdings nicht 
auszugehen. Zudem wird der Forschende Ihnen alle neuen Informationen, die 
im Zusammenhang mit der Studie stehen und für Sie relevant sind, Ihnen 
umgehend zugänglich machen.

• Jegliche Information, die auf Sie als Person schließen lässt, also nicht 
anonymisiert ist, würde der Forschende nur mit Ihrer vorherigen 
ausdrücklichen Zustimmung veröffentlichen.

• Wenn irgendwelche Fragen aufkommen, ist der Forschende unter folgenden 
Kontaktdaten jederzeit erreichbar:

Dirk Vogel
Thomas-Mann-Strasse 36 
63486 Bruchköbel 
Tel.:0173-7445142 
Email: dirk.vogel@gmail.com

• Ich bekomme von diesem Schreiben eine Kopie für meine Unterlagen.
• Eine Tonbandaufnahme ist für dieses Interview vorgesehen. Allein der 

Forschende wird diese auswerten. Mitglieder des Dissertationskommittees, 
Herr Dr. Bartelheimer, Herr Prof. Dr. Gissendanner oder Herr Prof. Dr. 
Hönnige, können aus Qualitätsgründen hieraufzugreifen, diese aber nicht 
weiterleiten oder in irgendeiner Art weiterverwenden, ohne Ihre vorherige 
Zustimmung.

D ich  stimme der Tonbandaufnahme zu 
D ich  stimme der Tonbandaufnahme nicht zu

Meine Unterschrift bedeutet, dass ich der Teilnahme an der Studie zu den oben 
genannten Bedingungen zustimme.

Dirk Vogel
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1 9 4 Anlage

Anlage 5: soziodem ografische Daten (I)

Wir sind fast durch!
Acht statistische Fragen zum Sch lu ss

1. Ihr G eschlecht?

Männlich □  weiblich □

2. Ihr Alter?

_________ (in Jahren)

3. Wie lange arbeiten, oder haben Sie, mit dem „SG B-II“ 
gearbeitet (eventuell einschließlich des Rechtsvorgänger, dem 

„B SH G “)?

_________ (in Jahren, bitte auf- oder abrunden)

4. Welche Trägerschaft hat / hatte Ihre Organisation?

S. Welchen Schu labschluss haben Sie  (nur den „höchsten“ 
A bschlu ss)?

Abitur/Hochschulreife

Fachhochschulreife

mittlere Reife

Hauptschulabschluss

Schule ohne qualifizierenden 
Abschluss verlassen
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Anlage 6: soziodemografische Daten (II)

195

6. Welche Berufsausbildung haben Sie (Doppelnennungen 
möglich)?

Hochschulabschluss? Fachhochschulabschluss?

□ a
Wenn ja, genauere Bezeichnung Wenn ja, genauere Bezeichnung

Berufsausbildung? Keine abgeschlossene Berufsausbildung
□ □

Wenn ja, genauere Bezeichnung

7. Haben Sie einer dieser Qualifikation(en) an einer 
Verwaltungsschule oder Verwaltungsfachhochschule  

erworben?

Ja  Nein
□ □

8. Wie ist Ihre Stelle derzeit eingestuft?

Angestellter Beamter
(TVÖD Eingruppierung) (A-Besoldungsstufe)

E 14-15 A 14-16

E 10-13 A 10-A13

E  6-9 A 6-A9

Geschafft!
Vielen Dank für Ihre Geduld und Mithilfe
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Anlage 7: Zielvereinbarungen Hessen als Stimuli

1. V erringerung d er Hilfebedürftigkeit

Zielvereinbarung Hessen 2013
Im Vergleich zum Vorjahr wird die Entwicklung der Summer der 
Leistungen zum Lebensunterhalt im Rahmen eines qualitativen 
Monitorings beobachtet._________________________________________

2. V erbesserung der Integration in Erw erbstätigkeit

Zielvereinbarung Hessen 2013
Das Ziel ist erreicht, wenn die Integrationsquote der K JC  des Lan­
des Hessen im Durchschnitt 26,1 % erreicht.______________________

3. Verm eidung von langfristigem  Hilfebezug

Zielvereinbarung Hessen 2013
Das Ziel ist erreicht, wenn der durchschnittliche Bestand an Lang­
zeitarbeitslosen der K JC  des Landes Hessen gegenüber dem Vor­
jahr um insgesamt 2 % sinkt._____________________________________
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Anlage 9: Geplanter Fragebogen

Welche unterschiedlichen Strategien entwickeln Street Level 
Bureaucrats, die das „SGB-II“ in Deutschland umsetzen, wenn sie 

mit Steuerungsinitiativen seitens des Trägers konfrontiert werden?

Forschungsfrage

Wie gehen S L B  mit 
Pro zessvo rgaben 
seitens der 
Organisation um, 
insbesondere der 
Klienten­
segmentierung?

Wie gehen S L B  mit
Organisationszielen
um?

Mögliche interviewfragen
Qe nach Situation aus den offenen Fragen)

Sie  haben mir erzählt, dass S ie  Klienten beurteilen 
müssen und dann in ein Computersystem diese in 
unterschiedliche Kategonen einsortieren 
Bitte eizahlen S ie  mir, wie S ie  zu Ihrem Urteil 
kommen, anhand welcher Merkmale Sie sich 
Informationen besorgen und wie S ie  mit dieser 
Information umgehen.
Woher wissen sie, welcher Klient in welche Kategorie 
kommt? Wer hilft Ihnen dabei, wenn S ie  sich nicht 
sicher sind? Mit wem sprechen Sie  hierüber?
Nun möchte ich S ie  bitten, sich zu überlegen, ob Sie 
schon mal von Ihrem Arbeitgeber oder auch anderen 
Kollegen angesprochen worden sind, dass er oder sie 
mit Ihrer Einsortierung nicht einverstanden waren?
Wie und wo fand diese Rückmeldung statt? Wer hat 
sie wir darauf angesprochen? W as haben Sie 
gemacht?
W as haben S ie  geantwortet? Haben Sie  mit 
jemanden darüber gesprochen? Wenn ja, mit wem? 
Nun, im Nachhinein, wie beurteilen S ie  dieses 
Gespräch I  diese Rückmeldung / diese Form der 
Kommunikation?__________________________________
Sie  haben erzählt, dass es vielfach darum geht 
.Zahlen zu Schreiben". Bitte erläutern S ie  mir kurz, 
w as S ie  darunter verstehen.
Wie und wann haben S ie  von diesen Vorgaben 
erfahren? Wie lief das ab? W as haben S ie  dann 
getan?
Hat sich dadurch Ihr Arbeiten verändert, sind Sie 
persönlich in Ihrer Arbeit kontrolliert worden? W as tun 
Sie, um das zu erreichen im Arbeitsalltag?
Ist es schon vorgekommen, dass S ie  oder Ihre 
Abteilung diese Vorgaben nicht erfüllt haben? Wie 
und wo haben S ie  davon erfahren und welches Fazit 
für Ihre Arbeit haben Sie daraus gezogen?__________

W ie gehen S L B  mit 
dem nach § 48 
geschaffenen Q u asi­
Wettbewerb mit 
anderen .SGB-II"- 
Trägem  um?

E s  hat sich ja im .S G B -II“- Bereich viel verändert. E s  
kursieren viele Zahlen über die einzelnen Träger, was 
sie getan oder nicht getan haben.
Deswegen bitte ich Sie, zu überlegen, ob überhaupt, 
und wenn ja, wo und wie S ie  von solchen 
vergleichenden Zahlen erfahren haben 
Kennen S ie  Zahlen über ihre eigene Organisation, wo
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